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Der Globale Pakt fiir
sichere, geordnete und
regulare Migration

Andrea Ellen Ostheimer



Angesichts der starken Migrations- und Fliichtlingsbewegungen
2015 und 2016 kamen die 193 Staaten der Generalversammlung
der Vereinten Nationen im September 2016 einstimmig zur
Ubereinkunft, dass aufgrund der Komplexitit und Globalitt
der Phanomene Flucht und Migration internationale Verein-
barungen notwendig sind, die zum einen die Schwéchen der
Genfer Fliichtlingskonvention im Bereich des Fliichtlings-
schutzes adressieren und zum anderen flir den weitaus
umfassenderen Bereich der Migration einen Rahmen fiir
internationales Migrationsmanagement setzen.

Dieser New Yorker Erklirung (A/Res/71/1)

stimmten alle in den Vereinten Nationen vertre-
tenen Staaten zu. Darunter befanden sich auch

jene Staaten, die heute gegen den Globalen Pakt
flir sichere, geordnete und reguldre Migration

Stimmung machen und die mit Ausnahme der
USA bis zur Verabschiedung der Endversion des

Dokuments am 13. Juli 2018 an der Ausarbeitung

des Dokuments mitwirkten.

Der Global Compact for Migration® ist die erste

zwischenstaatlich, unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen verhandelte Vereinba-
rung (,,cooperative framework®), die in umfas-
sender Weise die diversen Aspekte des globalen

Migrationsmanagements aufgreift und der Tatsa-
che Rechnung trigt, dass Migrationsbewegungen

nicht mehr allein national gesteuert werden kon-
nen. Das Dokument als solches ist rechtlich nicht
bindend, hat aber, wie auch andere multilaterale

Initiativen eine Symbolkraft, die unterstreicht,
dass aktuelle Probleme aufgrund ihrer globalen

Dimension und Komplexitat nur in einem multi-
nationalen Kontext und gemeinschaftlicher Soli-
daritat 16sbar sind.

Der Globale Pakt fiir Migration versteht sich als
Auftakt zu einem kontinuierlichen Dialogprozess,
begleitet von einer regelmiRigen Uberpriifung
des Erreichten (,periodic and effective follow-
up and review mechanism, ensuring that
words [...] translate into concrete actions...,
S.3/4).

Migration

Der Pakt adressiert die Herausforderungen der
Migration sowohl fiir Herkunfts-, Transit- und
Ziellander, betont dabei aber stets den Gedan-
ken staatlicher Souverinitiat, der geteilten Ver-
antwortlichkeiten, der Nicht-Diskriminierung
und der Achtung der Menschenrechte.

Herausforderungen fiir Herkunfts-,
Transit- und Ziellainder

Insbesondere das Ziel 2 ,,Minimize the adverse

drivers and structural factors that compel people

to leave their country of origin“ versucht, die

Ursachen der Migration zu adressieren und erin-
nert die Staaten an ihre Verpflichtungen unter der
Agenda 2030. Der Brain-Drain als Problem wird
dabei ebenso adressiert, wie der bislang kaum

vorhandene Schutz fiir klimabedingte Migration

und Flucht.

Der Pakt verpflichtet sich aber auch, dafiir Sorge
zu tragen, dass die Datenlage zu Migrationsbewe-
gungen verbessert (Ziel 1), der Informationsfluss
erhoht wird (Ziel 3), und auch die Identititen der
Migranten und ihre Herkunftsldnder feststellbar
werden (Ziel 4).

Im Geiste geteilter Verantwortlichkeiten von
Herkunfts-, Transit- und Ziellaindern versucht
die Vereinbarung einen Ordnungsrahmen fiir
Migration zu schaffen. Er kann weder Migration
verhindern, noch beabsichtigt er Migration zu
befordern.



Garantie der staatlichen Souveranitit

An diversen Stellen unterstreicht der Migrations-
pakt die staatliche Souveranitat, sieht diese aber
nicht als losgeldst von bestehenden Verpflichtun-
gen und Verantwortlichkeiten der Staaten unter
internationalem Recht. Die unterzeichnenden

Staaten bleiben im Kontext des Paktes nach wie

vor Herr und Entscheidungstrager der jeweili-
gen nationalen Einwanderungspolitik. Der Pakt

versucht lediglich, die Moglichkeiten der legalen

Migration zu erhdhen durch die frithzeitige Iden-
tifizierung von Fachkriaftemangel, durch eine

Vereinfachung von Visa-Regimen, insbesondere

im Kontext von Regionalorganisationen, sowie

durch die Anerkennung von beruflichen Qualifi-
kationen (Ziel 5: ,,Enhance availability and flexi-
bility of pathways for regular migration®).

Nicht-Diskriminierung und Achtung
der Menschenrechte

Der Migrationspakt betont den Schutz der Men-
schenrechte in Bezug auf Migranten, unter-
scheidet aber ganz klar diesen vom speziellen
Schutzstatus eines Fliichtlings (,,only refugees
are entitled to the specific international protec-
tion as defined by international refugee law",
Punkt 4, S.2).

Der Pakt schreibt keinesfalls ein Menschenrecht
auf Migration fest, wie dies haufig in der populis-
tischen Rhetorik unterstellt wird.

Unterscheidung zwischen legalen
und illegalen Migranten

Aufbauend auf der wissenschaftlichen Erkennt-
nis, dass eine sichere, geregelte und legale Migra-
tion im Interesse aller Beteiligten sein kann
(Fachkriftemangel, demografischer Wandel
sowie die Bedeutung von Riickiiberweisungen -
yremittances” - der Diaspora in die Heimatlander)
versucht der Pakt den legalen Migrationsmog-
lichkeiten einen Rahmen zu geben und Standards
zu setzen. Insbesondere die Ziele 6 (,,Faci-
litate fair and ethical recruitment and safe-
guard conditions that ensure decent work")
und 7 (,,Address and reduce vulnerabilities in

migration”) versuchen hier Standards fir Wan-
derarbeiter zu setzen. Man verweist auch ganz
gezielt auf den Aspekt der Integration und der
sozialen Kohision in den Aufnahmelindern
(,We must empower migrants to become full
members of our societies, highlight their positive
contributions, and promote inclusion and social
cohesion®, Ziel 16).

Der Pakt ignoriert nicht das Phianomen der ille-
galen Migration, sondern adressiert dieses ganz
gezielt durch Verpflichtungen der Staaten zur
Bekampfung von Migrationsursachen, der Krimi-
nalisierung und Strafverfolgung des Menschen-
schmuggels (Ziel 9 ,,Strengthen the transnational
response to smuggling of migrants®) sowie durch
Mafinahmen des Grenzschutzes (Ziel 10 ,,Manage
borders in an integrated, secure and coordinated
manner”). Der Pakt greift auch die Problematik
der Riickkehr und Riickiibernahme von illegalen
Migranten auf und verpflichtet die Staaten zur
Zusammenarbeit (Ziel 21: ,,Cooperate in facili-
tating safe and dignified return and readmission,
as well as sustainable reintegration”). Gerade in
diesem Bereich unterstreicht das Dokument die
gemeinsame Verantwortung und nimmt die Her-
kunftsldnder in die Pflicht.

Der Weg nach Marrakesch

Nachdem die zwischenstaatlichen Verhandlun-
gen fiir den Globalen Pakt fiir sichere, geordnete
und reguldre Migration unter der Federfiihrung
Mexikos und der Schweiz im Juli 2018 abge-
schlossen worden sind, soll nun am 10. und 11.
Dezember in Marrakesch die Unterzeichnung
durch die Mitgliedstaaten der Vereinten Nati-
onen erfolgen. Bereits heute ist jedoch schon
absehbar, dass die USA, Ungarn, Osterreich,
moglicherweise Australien und eventuell noch
weitere européische Staaten wie Italien nicht mit
dabei sein werden.

Die USA zogen sich bereits wenige Monate nach
der Aufnahme der Verhandlungen im Dezember
2017 zurtick mit dem Argument, dass ein solcher
Pakt die nationale Souverinitit und den Schutz
der Grenzen untergrabe sowie die Migrations-
gesetzgebung in Frage stellen wiirde.? Diese
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Argumente lassen sich in allen drei Punkten und
wie oben dargestellt widerlegen.

Wenn allerdings das zahlenmif3ig grofite Ein-
wanderungsland weltweit (ca. 46,6 der 327,16
Millionen Einwohner wurden nicht in den USA
geboren) die Vereinbarung ablehnt, bleibt dies
nicht ohne Folgen. Bereits eine Woche nach-
dem man sich in der VN-Generalversammlung
auf eine Endversion des Compact geeinigt hatte,
kiindigte Ungarn an, das Dokument nicht zu
unterzeichnen. Als Begriindung gab der ungari-
sche Auf3enminister an, dass der Pakt gegen den
gesunden Menschenverstand verstof3e und die
wieder herzustellende europaische Sicherheit
gefihrde.®

Die in der Osterreichischen Regierungskoalition
vertretene rechtspopulistische FPO lehnt den
Pakt ab, da man den Schutz der Menschenrechte
auch auf Migranten ausdehnt. Dabei werden die
volkerrechtlichen Verpflichtungen Osterreichs
im Kontext der Allgemeinen Menschenrechts-
erklarung negiert und in populistischer Manier
der Menschenrechtsschutz von Migranten zum
Menschenrecht auf Migration umgedichtet. Fir
Kanzler Sebastian Kurz unterscheide der Pakt
nicht hinreichend zwischen legaler und illegaler
Migration.* Wenn auch Polen und die Tsche-
chische Republik sowie Italien sich aus der Ver-
einbarung zurlickziehen werden, wird deutlich,
dass der Zusammenhalt der EU auch in globalen
Fragen gefihrdet ist.

Angesichts der Dynamik, die die Diskussionen
zum Migrationspakt auch in Deutschland erhal-
ten haben, muss man sich allerdings zurecht die
Frage stellen, ob man eine solche Diskussion
und die 6ffentliche Debatte zum Abkommen
nicht proaktiver von Seiten der Bundesregie-
rung hitte gestalten miissen. Dies hitte bereits
vor Monaten und im Kontext der Schlussphase
der Verhandlungen erfolgen konnen. Fiir viele
Biirger riickt das Abkommen, welches eigentlich
als notwendiger Baustein fiir eine nachhaltige
und wirksame Migrationspolitik auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene zu sehen
ist, erst jetzt in das Bewusstsein. Und dies nun zu
einem Zeitpunkt, wo die Debatte von bewusster

Migration

Desinformation bestimmt wird und man reaktiv
und unter vermeintlichem Legitimationsdruck
versucht, Informationshoheit zuriickzugewinnen.

Dies ist bedauerlich, aber Teil politischer Realité-
ten. Umso wichtiger wird es, dass nach der Unter-
zeichnung auch konkrete Schritte der Umsetzung
folgen.

Andrea Ellen Ostheimer ist Leiterin des Auslands-
buros der Konrad-Adenauer-Stiftung in New York.

1 VN 2018: Global Compact for Safe, Orderly and
Regular Migration: Intergovernmentally negotiated and
agreed outcome, 13.07.2018, in: https://bit.ly/2ANc4xG
[16.01.2019].

2 Karimi, Faith 2017: US quits UN global compact
on migration, says it’ll set its own policy, CNN,
03.12.2017, in: http://cnn.it/2BHwHue [16.01.2019].

3 Specia, Megan 2018: Hungary Pulls Out of UN
Global Migration Agreement, The New York
Times, 18.07.2018, in: https://nyti.ms/2mtKjTC
[16.01.2019].

4 Deutsche Welle 2018: Austria to withdraw from UN
migration treaty, 31.10.2018, https://p.dw.com/p/
37PwC [16.01.2019].
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Mit dem Global Compact on Refugees versucht die internationale
Staatengemeinschaft, die Lasten und die Verantwortung bei
der Bewaltigung der grofden und zum Teil lang anhaltenden
Fliichtlingskrisen gerechter zu verteilen. Aufnahmelander, die
oftmals selbst mit Entwicklungsproblemen zu kimpfen haben,
sollen starker entlastet und unterstiitzt werden. Fliichtlingen
soll ein selbstbestimmteres Leben, aber auch eine Riickkehr in
das Heimatland ermoglicht werden. Auch die Optionen der
Umsiedlung sollen im Sinne der Lastenverteilung noch starker

als bisher genutzt werden.

Die im September 2016 von allen VN-Mitglied-
staaten unterzeichnete New Yorker Erklarung
zu Fliichtlingen und Migranten (Resolution der
Generalversammlung vom 19.09.2016, A/71/L.1)
war eine Antwort auf die grofen Fliichtlings- und
Migrationsstrome seit 2014, verbunden mit der
Einsicht, dass sowohl die globale Dimension wie
auch die Komplexitat von Flucht und Migration
einen multinationalen Ansatz erfordern. Diese
Absichtserklarung, die die Basis fiir den UN Global
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration
und den Global Compact on Refugees darstellt, ist
auf die Initiative europiischer Staaten zuriick-
zufiihren. Die kontroversen Diskussionen, die
diese nicht rechtsverbindlichen Dokumente nun
in EU-Mitgliedstaaten auslosten, wie auch die
Absichtserklarung von einigen EU-Mitgliedstaaten
den Global Compact for Safe, Orderly and Regu-
lar Migration nicht zu unterzeichnen, schaden
nicht nur dem Ansehen des jeweiligen Staates,
sondern auch der Wahrnehmung Europas als
wertegeleiteter Akteur der internationalen
Gemeinschaft. Bisher trat Europa als glaubwiir-
diger Garant fiir Multilateralismus und den damit
verbundenen Werten, insbesondere der Achtung
der Menschenrechte, ein. Diese Glaubwiirdigkeit
wird nun sukzessive demontiert.

In den beiden liber zwei Jahren verhandelten
Vereinbarungen kommt dem Schutz der Men-
schenrechte von Migranten und Fliichtlingen
eine zentrale Bedeutung zu. Die Erklarung von
New York verweist explizit auch auf die zuneh-
mend gemischten Migrationsstrome, deren

Migration

Herausforderungen fiir Transit- und Aufnahme-
linder wie auch fiir Fliichtlinge und Migranten
ahnlich sind.

Status und Definition eines Fliichtenden werden
weiterhin primér durch die Genfer Fliichtlings-
konvention (1951) und das erweiternde Protokoll
von 1967 geregelt. Der Schutz von Fliichtlingen
leitet sich wie bislang aus den bestehenden
Rechtsrahmen des internationalen Fliichtlings-,
Menschen- und humanitiaren Rechts ab. Der
Grundsatz der Nichtzuriickweisung (Non-Refoule-
ment niedergelegt in der Genfer Konvention)
wird in der Vereinbarung zu Fliichtlingen noch-
mals besonders betont (siche Abschnitt A.4).

Der Global Compact on Refugees (GCR) verfolgt
vier Zielsetzungen (siehe Abschnitt C GCR):

e Reduzierung der Lasten von Aufnahme-
landern;

o Stiarkung der Selbststandigkeit von Fliicht-
lingen (Aufbrechen der Abhingigkeiten von
humanitérer Hilfe)

» Ausdehnung der Moglichkeiten einer Ansied-
lung in Drittstaaten

e Schaffung von Bedingungen in den Her-
kunftsldndern fiir eine sichere Riickkehr
unter Beachtung der Menschenwtirde

Das Hauptanliegen des GCR st es, eine gerechte
und berechenbare Teilung der Lasten und Ver-
antwortlichkeiten innerhalb der internationalen
Gemeinschaft zu erreichen (Abschnitt A: Burden
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and Responsibility-sharing). Besondere Solidari-
tat wird gegeniiber jenen Landern ausgedriickt,
die eine tibergrofle Zahl an Fliichtlingen auf-
nehmen und versorgen miissen. In Landern wie
Uganda (1,2 Millionen Fliichtlinge bei 38,8 Milli-
onen Einwohnern, Platz 162 von 189 im Human
Development Index) und dem Libanon (998.900
Fliichtlinge bei 4,5 Millionen Einwohnern, Platz
80 von 189 im HDI) sind sowohl Staat als auch
Gesellschaft starken Spannungen aufgrund des
Fliichtlingsdrucks ausgesetzt.

Zentrales und neues Element ist die Etablie-
rung eines Comprehensive Refugee Response
Framework (CRR), eines Rahmens, der nicht
nur alle staatlichen Ebenen bei der Adressie-
rung des Themenbereichs Flucht, sondern auch
nicht-staatliche Akteure einbeziehen und auf
VN-Ebene zu einer stirkeren Koordinierung
fithren soll. Gleichermafien sieht der GCR einen
starker entwicklungspolitisch ausgerichteten
Ansatz vor. Dieser soll Fliichtlingen zu stér-
kerer Unabhingigkeit von Nothilfemafinah-
men verhelfen und aufnehmende Regionen und
Gemeinden unterstiitzen, so dass letztere, die
oftmals selbst an der Armutsgrenze leben, sich
nicht ausgegrenzt und benachteiligt fiihlen.

Insbesondere fiir grof3e Fluchtbewegungen, die

fiir Aufnahmelédnder kaum alleine zu bewaltigen

sind, wie auch im Falle von langanhaltenden

Krisensituationen, die eine Riickkehr von Fliicht-
lingen tiber Jahre verhindern (eine sogenannte

protracted refugee situation)*, sollen Plattformen

der Unterstiitzung (support platform) geschaffen

werden. Diese Plattformen sollen eine schnelle

Koordination zwischen Aufnahmeldndern,
Gebern und multinationalen Organisationen

sicherstellen und dabei materielle, finanzielle

wie auch technische Unterstiitzung mobilisieren.
Erstmals wird auch der Versuch unternommen,
den Privatsektor starker im Kontext der Lasten-
aufteilung einzubinden und insbesondere zur

Stiarkung der Unabhéngigkeit von Fliichtlingen

einen Beitrag zu leisten.

Alle vier Jahre soll ein Globales Fliichtlings-

forum (Global Refugee Forum) eine Bestandsauf-
nahme zum Stand der Teilung von Lasten und

12

Verantwortlichkeiten vornehmen. Der erste vom
VN-Fliichtlingskommissar vorzulegende Sach-
standsbericht wird 2019 im Rahmen des ersten
Globalen Fliichtlingsforums diskutiert werden.
Sowohl die Plattformen der Unterstiitzung wie
auch das Globale Fliichtlingsforum erheben den
Anspruch mehr als bisher sowohl die Teilhabe
der Betroffenen, Fliichtlinge wie aufnehmende
Gemeinden, als auch die Stimmen besonders
gefihrdeter Gruppen (Frauen, Middchen und
Jungen) in den Prozess einfliefden zu lassen.

Eine sichere und freiwillige Riickkehr in das Her-
kunftsland wird im GCR als bevorzugte Option
unterstrichen und die internationale Staatenge-
meinschaft verpflichtet sich, eine solche zu unter-
stiitzen. Eine solche Repatriierung wird explizit
von der Losung des Konflikts, der Ausloser fiir
die Flucht gewesen sein mag, abgekoppelt.

Erstmals wird im Kontext des GCR die Umsied-
lung von Fliichtlingen (Re-settlement) nicht nur
unter dem Aspekt des Schutzes, sondern auch
der Lastenverteilung diskutiert und explizit die
Staatengemeinschaft dazu aufgefordert, mehr
als bisher diese Moglichkeiten anzubieten. An
den UNHCR erging der Auftrag, eine Strategie
flir den Zeitraum 2019-2021 zu erarbeiten, um
nicht nur den Pool an Landern fiir Umsiedlungen
zu erweitern, sondern auch neue Instrumente zu
identifizieren (z.B. humanitére Visa, Bildungs-
moglichkeiten fiir Frauen und Médchen in Dritt-
lindern). Angesichts des aktuellen politischen
Klimas insbesondere in jenen Landern, die die
materiellen Voraussetzungen fiir Umsiedlungs-
programme mitbringen, diirfte dieser Teil der
GCR-Zielsetzungen die grofite Herausforderung
darstellen.

Anders als der Global Compact on Migration
wurde der GCR nicht unter der Federfiithrung
von VN-Mitgliedstaaten verhandelt. Die Feder-
fithrung oblag dem UNHCR und ein erster Ent-
wurf wurde im September 2018 im Rahmen des
Berichts des Hohen Kommissars fiir Fliichtlinge
der Generalversammlung vorgelegt. Im Drit-
ten Komitee der Vereinten Nationen, welches
sich mit sozialen, humanitiren und Menschen-
rechtsfragen beschiftigt, wurde im November
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erstmals dariiber abgestimmt, ehe der Entwurf
der Generalversammlung nun im Dezember vor-
gelegt werden wird.

Erstmalig in der VN-Geschichte beantragten die
USA eine Abstimmung tiber eine Resolution des
UNHCR,? um dann gegen diese zu stimmen. In
einer Erklarung, in der man die Kernelemente
des GCR grundsatzlich begriifite, begriindete
man die eigene Ablehnung damit, dass der Text
Bezug auf die New York-Deklaration nehme, die
man grundsatzlich ablehne, da diese nicht kom-
patibel sei mit der nationalen Souveranitit der
USA.

Liberia, Libyen und Eritrea enthielten sich aus
nicht ndher bekannten Griinden der Abstim-
mung.® Das Verhalten der USA demonstriert
auch in diesem Fall, dass fiir die Regierung
Trump multilaterale Prozesse keine Bedeutung
mehr besitzen und man sich nicht aus sachlichen
Griinden sondern aus Prinzip dagegen stellt.

Deutschland und die Bundesregierung stellen
sich der internationalen Verantwortung und
erfahren fiir Aufnahme und Unterstiitzung von
Fliichtlingen international Anerkennung. Mit
970.400 aufgenommenen Fliichtlingen (Stand:
UNHCR 2017) ist Deutschland zu einem der
wichtigsten Aufnahmeldnder fiir Fliichtlinge
geworden. Die Anstrengungen, die insbesondere
auch auf lokaler Ebene erfolgen, wurden 2018
erstmals vom UNHCR im Rahmen der Preis-
verleihung des Nansen Refugee Award gewtirdigt
und der Biirgermeister der Kleinstadt Altena im
Sauerland fir seine Integrationsbemiihungen
ausgezeichnet. Mit der akademischen Albert-Ein-
stein-Bildungsinitiative fiir Fliichtlinge engagiert
sich Deutschland auch in Erstaufnahmelidndern
von Fliichtlingen und ermoglichte bisher mehr
als 14.000 jungen Menschen auf der Flucht
zu einer tertidren Bildung, die es ihnen spiter
ermoglicht, sowohl im eigenen Land wie auch
im Aufnahmeland einen Beitrag zur Entwick-
lung zu leisten. Es sind genau diese Art von Initi-
ativen, die der Global Compact on Refugees noch
stirker fordern mochte, um die Abhangigkeiten
von Fliichtlingen mittel- und langfristig zu mini-
mieren. Die Ausgangsbedingungen hierfiir sind

Migration

allerdings mittlerweile suboptimal und es kann
nur im Interesse Deutschlands sein, mit einer
solchen Vereinbarung zu einem mehr an Solida-
ritdt und Lastenteilung zu kommen.

Trotz der bereits in der New York-Deklaration
enthaltenen Absichtserkldrung, zu einer vorher-
sehbaren und gerechten Teilung von Lasten und
Verantwortlichkeiten zu kommen und damit auch
die Finanzierung von Not- und Entwicklungs-
hilfe fiir Fliichtlinge und aufnehmende Staaten
und Gemeinden auf eine besser gesicherte Basis
zu stellen, ist das Verhalten der internationalen
Staatengemeinschaft aktuell gegenldufig. Der
UNHCR konnte 2017 lediglich 75.200 Fliichtlin-
gen die Moglichkeit einer Umsiedlung bieten (54
Prozent weniger als noch 2016). Auch wenn die
Zahl der Lander steigt, die grundsitzlich bereit
sind, Flichtlinge als Drittland aufzunehmen,
so sinkt doch die Zahl der Moglichkeiten insge-
samt. Die Regierung Trump reduzierte die Mog-
lichkeit, in die USA umzusiedeln um 65 Prozent.
Nach Aussagen des UNHCR warteten 2017 1,2
Millionen Fliichtlinge auf die Moglichkeit einer
Umsiedlung, d.h. es besteht eine Liicke von 93,7
Prozent zwischen Bedarf und Angebot.* Hinzu
kommt, dass die Finanzierung der Arbeit des
UNHCR riicklaufig ist. Fiir 2018 stehen nur noch
55 Prozent der bendétigten Mittel in Hohe von
8,2 Milliarden US-Dollar zur Verfligung. 2016
konnten noch 58 Prozent gedeckt werden. Hinzu
kommt, dass viele Mittel projektgebunden und
nicht flexibel einsetzbar sind, so dass gerade im
Falle von langanhaltenden Krisen hiufig lediglich
zwischen 30 Prozent und 35 Prozent des Finanz-
bedarfs gedeckt werden konnen.®

Ruft man sich in Erinnerung, dass es gerade die
prekare Lage in den syrischen Fliichtlingscamps
in Jordanien und Libanon gewesen ist, die die
Fliichtlingswelle gen Europa hervorrief, sollte es
im Interesse aller VN-Mitgliedstaaten sein, im
Sinne des Global Compact on Refugees fiir eine
solide Finanzierung der durch multilaterale
Organisationen zur Verfiigung gestellten Infra-
struktur wie auch der Aufnahmelédnder zu sorgen.
Nur eine ausreichende Teilung der Lasten und
Verantwortlichkeiten und ein koordinierter,
alle Akteure einbeziehender Ansatz wird die
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internationale Staatengemeinschaft in die Lage
versetzen, Fliichtlingen ein menschenwtiirdiges
Lebensumfeld zu bieten.

Andrea Ellen Ostheimer ist Leiterin des Auslands-
biros der Konrad-Adenauer-Stiftung in New York.
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Man spricht von einer protracted refugee situation,
wenn mehr als 25.000 Personen aufier Landes
fliichten und dort fiir mehr als finf Jahre Unterstiit-
zung bendtigen.

Currie, Kelley 2018: Explanation of Vote in a Meeting
of the Third Committee on a UNHCR Omnibus Resolu-
tion, Rede, United States Mission to the United Nations,
13.11.2018, in: https://usun.state.gov/remarks/8744
[25.11.2018].

Im Falle Libyens, das im Kontext der irreguldren
Migration nach Europa eine zentrale Rolle spielt,
diirfte die militarische Unterstiitzung der USA im
Kampf gegen den IS eine Rolle fiir die Enthaltung
gespielt haben. In Liberia, das selbst Fliichtlinge
aus der Elfenbeinkiiste beherbergte und auch
wihrend des eigenen Biirgerkrieges Fluchtbewe-
gungen in der Region mit zu verantworten hatte,
sind die USA der grofite Geber und beide Staaten
haben enge Verbindungen seit der Unabhangigkeit.
Eritrea wiederum hatte eigene Griinde, sich der
Stimme zu enthalten.

UNHCR 2018: Global Trends. Forced Displacement
in 2017, S. 30, in: https://unhcr.org/5b27be547.pdf
[25.11.2018].

UNHCR 2018: Consequences of severe global
funding shortages for refugees and migrants ,all too
real’, warns UNHCR, 09.10.2018, in: https://shar.es/
aaMa4u [25.11.2018].
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Jenseits des Streits

Die Leistungen der Europdischen Union seit
der Migrations- und Fliichtlingskrise

Christina Catherine Krause
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Kein Thema scheint die Europidische Union
(EU) so tief zu spalten wie die Migrations-
und Flichtlingspolitik. Und es stimmt: Noch
immer warten wir auf einen Durchbruch bei
der Reform des Dubliner Ubereinkommens,
noch immer hapert es an der Umsetzung des
Gemeinsamen Asylsystems, noch immer ver-
missen wir Solidaritdt und Kohérenz in der
Fliichtlingsaufnahme und im Asylverfahren - die
Positionen innehalb der EU nahern sich in diesen
Fragen bisher kaum, obwohl das Gemeinsame
Asylsystem bereits vor zwei Jahrzehnten beschlos-
sen wurde. Es besteht aus sechs rechtlichen Bau-
steinen, die seither weiterentwickelt worden
sind. Die EU hat sich also bereits vor der Krise
mit der Thematik beschiftigt und einen recht-
lichen Rahmen gesetzt. Durch die Krise wurde
die Arbeit am Acquis communautaire intensiviert.
Mit der Migrationsagenda vom Mai 2015 hat die
EU alle Aspekte dieses Politikbereiches - von der
Fluchtursachenminderung bis hin zu Fragen der
praktischen Riickkehr abgelehnter Asylbewerber
- erfasst und miteinander verschrankt. Woran liegt
es also, dass die politische Rhetorik so einseitig
negativ ausfillt und die Thematik das Fundament
der EU zu bedrohen scheint?

Ohne den sich ausweitenden Krieg in Syrien wire
es 2015 nicht zur europdischen Migrations- und
Fliichtlingskrise gekommen. Was 2011 als fried-
licher Protest gegen das Assad-Regime begann,
eskalierte zum Biirgerkrieg und zum internatio-
nalen Konflikt. Die Hilfte der syrischen Bevol-
kerung, etwa elf Millionen Menschen, hat ihr
Zuhause verloren, wurde zu Binnenvertriebenen
oder zu Fliichtlingen.

Die Tiirkei hat zahlenmafig die meisten syri-
schen Fliichtlinge aufgenommen: Rund 3,5 Mil-
lionen halten sich dort auf. Es folgen der Libanon
mit etwa einer Million und Jordanien mit circa
700.000 syrischen Fliichtlingen. Im Libanon ist
nahezu jeder Vierte ein syrischer Fliichtling. In
Deutschland haben etwa 800.000 Syrer Schutz
gefunden. Auch wenn die akute Migrations- und
Fliichtlingskrise in Europa voriiber ist, bleibt die
Krise in und um Syrien bestehen. Die Vereinten
Nationen sprechen von einer der grofdten huma-
nitdren Katastrophen unserer Zeit.
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Drei Faktoren fithrten 2015 zur europaischen

Migrations- und Fliichtlingskrise: erstens der sich

hinziehende und ausweitende Konflikt, der vie-
len Syrern die Zuversicht auf eine rasche Riick-
kehr nahm, zweitens die Geber-Krise, die zu einer
Unterfinanzierung der internationalen Hilfs-
werke fiihrte und damit zu Hunger und Not in

den Erstaufnahmelidndern beitrug, und drittens

der Regierungswechsel in Griechenland. Bereits

im Wahlkampf hatte die sozialistische Syriza

eine Kehrtwende in der griechischen Einwande-
rungs und Staatsbiirgerschaftspolitik versprochen.
Abwehrmafinahmen sollten abgebaut und Inte-
grationschancen angeboten werden. Als Syriza ab

Januar 2015 an der Regierung beteiligt war, wur-
den Grenzschutzoperationen - wie ,, Xenios-Zeus"
und ,,Aspida“ - eingestellt. Waren 2014 etwa

50.000 Menschen irregulér tiber die Ostmittel-
meerroute - von der Tiirkei nach Griechenland -in

die EU gelangt, stieg ihre Zahl 2015 aufgrund die-
ser Faktoren sprungartig auf tiber 885.000.

Sinkende Antragszahlen

Seit 2013 bilden Syrer die grofite Gruppe der
Asylbewerber in der gesamten EU. Laut Eurostat
stellten 2013 etwa 50.000 Syrer einen Asylantrag
in einem der EU-Mitgliedstaaten, 2014 waren es
rund 120.000. 2015 und 2016 stieg die Zahl auf
700.000 an. 2017 nahmen die Asylantrage von
Syrern in der EU wieder auf etwa 100.000 ab.
Die abnehmende Tendenz halt an, auch wenn die
Fluchtursachen weiterhin bestehen: Im ersten
Halbjahr 2018 haben 34.000 Syrer einen Asyl-
antrag in der EU gestellt. Den allermeisten wird
das Recht auf Asyl zugesprochen - 2017 wurden
94 Prozent aller syrischen Antragsteller in der EU
als Fliichtlinge anerkannt.

Dass die Antragszahlen trotz der unveriandert
kritischen Situation in und um Syrien zuriick-
gegangen sind, ist eine Folge der europaischen
Politik. Seit Mai 2015 gibt es keinen EU-Rats-
gipfel, der sich nicht mit der Thematik befasst hatte.
Die Europdische Kommission und das Europaische
Parlament flankieren die Beschliisse des Rates mit
Gesetzesvorlagen und Aktionsplanen. In der Krise
hat die EU weit mehr Tatkraft und Handlungs-
tahigkeit gezeigt, als sie offentlich vermittelt hat.
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Unter dem Eindruck der Krise wurde sehr viel

Energie in die gemeinsame Migrations- und

Fliichtlingspolitik investiert und dabei ein erheb-
licher Fortschritt erzielt. Die Antworten der EU

auf die Krise waren sowohl interne Reformen,
die beispielsweise zur Schaffung der Hotspots

in Italien und Griechenland gefiihrt haben, ein

besserer Schutz der gemeinsamen Aufdengrenze,
eine verstarkte Zusammenarbeit mit Aufnahme-
und Transitlindern als auch eine Politik der
Fluchtursachenminderung. Mit den kurz- und

mittelfristigen Mafdnahmen soll die Migration in

die EU gesteuert werden. Es gilt, die humanitdren

Verpflichtungen mit dem Recht und dem Ord-
nungsanspruch der EU-Biirgerinnen und -Biirger
in Einklang zu bringen. Das ist nicht einfach, und
immer wieder treten Dilemmata auf] wie in der
nicht komplikationsfreien Kooperation mit der
Tiirkei oder bei der fraglos schwierigen Zusam-
menarbeit mit dem libyschen Kiistenschutz. Auch

sind die getroffenen Mafinahmen in der Umset-
zung nicht fehlerfrei. So wurde durch die Einrich-
tung der Hotspots an den Aufdengrenzen zwar
Kontrolle zurlickgewonnen, doch die Standards

entsprechen noch immer nicht den rechtlichen

und humanitdren Vorgaben der EU. Dennoch darf
das Erreichte nicht kleingeredet werden.

Europiischer Grenz- und Kiistenschutz

Ein Beispiel: Lange war das begrenzte Mandat

der EU-Grenzschutzagentur Frontex - keine

eigenen Ressourcen, kein eigenes Personal,
keine Befugnis zu eigenstandigen Operationen -
ein Kernproblem. Doch seit 2015 besteht weitge-
hend Einigkeit tiber die Aufwertung der Agentur
zum Europiischen Grenz- und Kiistenschutz.
Dies beinhaltet eine deutliche Verbesserung der
Ressourcen und des Mandats. Zum einen soll die

Beobachtung der EU-Auflengrenzen intensiviert

werden. Das neue Mandat sieht zum anderen die

Moglichkeit der Entsendung europiischer Grenz-
schiitzer in nationale Hoheitsgebiete vor. So kann

das neue Frontex einen Mitgliedstaat zu konkre-
ten Mafdnahmen auffordern. Um die gestiegenen

Anforderungen zu erfiillen, soll das Personal von

derzeit 1.500 auf 10.000 aufgestockt werden.
Diese Grenzschiitzer wiirden die etwa 100.000
nationalen Beamten unterstiitzen.

Migration

Die Europidische Kommission hat die vergan-
genen Jahre weiterhin genutzt, um Vorschlage

zur Reform des europiischen Asylsystems vor-
anzubringen. Diese sollen das Asylrecht funk-
tionsfahiger, effizienter, fairer und humaner

machen -was jedoch aufgrund unterschiedlicher
historischer Erfahrungen, politischer Bewertun-
gen und Kapazitdten nicht einfach ist und auf
Widerstand st6f3t. Die Verantwortung zur Umset-
zung liegt letztendlich bei den Mitgliedstaaten,
die die Vorgaben aus Briissel in der Vergan-
genheit wenig sorgfiltig umgesetzt haben. Ein

Hauptanliegen der Européischen Kommission ist

daher, die Richtlinien durch Verordnungen mit

unmittelbarer Geltung zu ersetzen. Die Reform

des Dubliner Ubereinkommens ist dabei von

besonderer Bedeutung. Hier wurde vor Jahr-
zehnten festgelegt, dass der Staat, der von einem

Asylbewerber als erster erreicht wird, auch fiir
die Aufnahme, das Asylverfahren und - im Falle

einer Anerkennung als Fliichtling - fiir die Inte-
gration zustandig ist. Diese Regelung belastet die

Mitgliedstaaten an den Auf3engrenzen einseitig
und stellt somit ein grundlegendes Problem

des europiischen Asylsystems dar; Solidaritat
ist bislang nicht vorgesehen. Damit das System
funktioniert, bedarf es dringend eines zukunfts-
fahigen Ausgleichs fiir die Aufnahmestaaten und
einer Verantwortungs- und Kostenbeteiligung
der librigen Staaten.

Zusammenarbeit mit Herkunfts-
und Transitstaaten

In den vergangenen Jahren wurden nicht nur
wichtige Weiterentwicklungen der europiischen
Migrations- und Asylpolitik angestof3en, sondern
es ist dariiber hinaus eine EU-Migrations-Auf3en-
politik entstanden. Diese widmet sich erstens den
unmittelbaren Nachbarldndern (vor allem der
Tiirkei), zweitens den Nachbarregionen Nahost
und Maghreb (hier Lindern wie Jordanien oder
Libyen), drittens wichtigen Transitlindern (wie
Niger) und schlielich viertens Herkunftslindern
(wie Nigeria). Die EU und ihre Mitgliedstaaten
haben seit 2015 erhebliche Geldmittel bereit-
gestellt und politisches Gewicht eingesetzt, um
Migration zu steuern - mit beachtlichen Erfolgen.
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Seit dem Inkrafttreten der EU-Tiirkei-Verein-
barung am 20. Mirz 2016 ist die Zahl der Uber-
fahrten iiber die Agiis stark zuriickgegangen.
2017 nahmen 35.400 Personen diese Route.
2016 waren es 176.800 und 2015 noch 856.700
Menschen. Die Vereinbarung beruht - neben
Absichten zur EU-Annidherung - maf3geblich auf
fiinf Komponenten: erstens der Festlegung eines
Stichtages, ab dem Migranten (ohne Schutzbe-
darf) in die Turkei zuriickgeschoben werden,
zweitens einem 1 : 1-Mechanismus, wonach eine
abgewiesene Person aus Syrien (ohne Schutzbe-
darf) den Anspruch fiir eine zweite Person (mit
Schutzbedarf) zur reguldren Aufnahme in der
EU begriindet, drittens einer effektiven Kiisten-
und Grenzkontrolle durch die Ttrkei, viertens
der Etablierung eines humanitaren Aufnahme-
programms der EU fiir syrische Fliichtlinge
aus der Tlrkei und fiinftens der Unterstiitzung
der Tiirkei bei der Bereitstellung von sozialen
Hilfeleistungen fiir syrische Fliichtlinge durch
konkrete Hilfsprojekte (mit bis zu zweimal drei
Milliarden Euro). Dadurch hat sich die Lage der
syrischen Fliichtlinge in der Tiirkei erheblich
verbessert.

Migrationsdruck kommt zunehmend aus Afrika.
Spétestens seit dem EU-Afrika-Gipfel im Novem-
ber 2015 in Valletta (Malta) steht daher die
Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur Minde-
rung von Fluchtursachen im Fokus. Ein Beispiel
dafiir sind die Plane der Europdischen Kommis-
sion vom Juni 2016 zur Schaffung sogenann-
ter ,,Migrationspartnerschaften. Diese sehen
engere Beziehungen mit einer Reihe wichtiger
Transitlander, prioritir mit Niger, Nigeria, Mali,
der Elfenbeinkiiste, Senegal, dem Libanon, Jor-
danien und Athiopien, vor. Mit diesen Staaten
sollen bilaterale Abkommen zur nachhaltigen
Verbesserung der wirtschaftlichen, politischen
und sozialen Situation geschlossen werden.
Dabei soll das gesamte Instrumentarium der EU
und der einzelnen Mitgliedstaaten - von huma-
nitirer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit
iiber Handelspolitik bis hin zur Zusammenarbeit
in Bildung und Forschung - gebiindelt werden.
Diese Mafdnahmen stehen fiir eine zukunftsge-
wandte Politik, die erfolgreich sein kann, wenn
die EU-Staaten zusammenarbeiten.
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Nach Jahren der Konzentration auf innereuro-
paische Herausforderungen wie die Wirtschafts-
und Finanzkrise zeigt die Syrien-Krise, dass sich

die EU-Staaten starker mit der eigenen Nachbar-
schaft beschiftigen miissen. Dazu gehort, dass

die gemeinsame Aufden- und Sicherheitspolitik
weiterentwickelt werden muss. Eine konsistente

Syrien-Politik wire ein nétiger Schritt. AufSerdem

wurden erhebliche Schwachstellen in der euro-
pdischen Innenpolitik aufgedeckt: Der Schutz

der europiischen Aufdengrenze und das euro-
pdische Asylsystem haben noch immer Reform-
bedarf. Die Zukunft des Schengenraumes hangt
davon ab, dass der Auflengrenzschutz und das

Asylsystem funktionieren. Zwar wurde durch

die Zusammenarbeit mit Drittstaaten die irre-
guldre Migration stark gedampft, doch die Ursa-
chen fiir Flucht und Migration konnten hingegen

kaum gemindert werden. Die EU hat die akute

Krise weitgehend bewiltigt, zahlreiche Losungs-
vorschlidge vorgelegt und nimmt nun die kinf-
tigen Herausforderungen ins Visier. Der Weg

der Harmonisierung konnte weiter beschritten

werden. Doch solange mit auslédnderfeindlichen

Kampagnen Wahlen gewonnen werden und aus

der Ablehnung von Fliichtlingen und Angst vor
Migration Kapital geschlagen wird, sind Kompro-
missvorschlige - die es zuhauf gibt - vergeblich.
Hoften wir daher auf ein baldiges Ende des Syrien-
krieges und auf die Einsicht in den Mitglied-
staaten, dass die EU Teil der Losung und nicht
das Problem ist.

Dr. Christina Catherine Krause war bis November
2018 Koordinatorin fir Flucht und Migration der
Konrad-Adenauer-Stiftung.

Auslandsinformationen 1/2019



e | . Ll
O e R
L _-_,Ijt}ltr:'-i-:-.uq

&35

bes T A
y e, P R LT
f..f-*_j'-‘-’ﬁ!"’ 17

R RSP V", A 31,.1

!
TR

Analysen & Argumente, 03/2018, Nr.296

Ehrgeizige Plane,
schwierige Umsetzung

Eine Zwischenbilanz der européischen
Migrations- und Fliichtlingspolitik

Christina Catherine Krause / Olaf Wientzek
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Zum Mitnehmen

2016 wurden die hochsten Zahlen von Fliichtlingen weltweit gezdhlt - ein schneller Riickgang ist
nicht zu erwarten. Das Thema Flucht und Migration wird die EU daher weiterhin beschéftigen.

Seit Beginn der Migrations- und Fliichtlingskrise hat die EU erhebliche Fortschritte, vor allem bei
der kurzfristigen Krisenbewdltigung, erzielt. Die Schaffung des Europdischen Grenz- und Kiisten-
schutzes und von Hotspots sowie die Zusammenarbeit mit Drittstaaten sind Erfolge.

Durch die Mafinahmen der vergangenen Jahre hat die EU Zeit gewonnen. Diese Zeit muss drin-
gend genutzt werden, um jenseits von Krisenbewaltigung langfristige Reformen zu beschliefden.

In erster Linie bedarf es einer Einigung bei der Reform des Gemeinsamen Européischen Asyl-
systems. Hier muss den Bedenken der verschiedenen Staaten Rechnung getragen werden. Ein

verpflichtender Mechanismus zur Verteilung von Asylbewerbern ist dennoch notwendig.

Der kommende EU-Finanzrahmen muss deutlich mehr Geld fiir die Migrationspolitik vorsehen -

insbesondere fiir den Aulengrenzschutz.

Die Debatte iiber die Europdische Migrations-
und Fliichtlingspolitik reifdt nicht ab. Dabei sind
die Zuzugszahlen seit 2015/2016 stark zuriick-
gegangen, das administrative Chaos bewiltigt
und die humanitare Krise iiberwunden. Wie ist
die Union drei Jahre nach dem Beginn der Migra-
tions- und Fliichtlingskrise aufgestellt? Wo liegen
die aktuellen und zukiinftigen Herausforderun-
gen und ist die EU hierfiir gewappnet?

Das vorliegende Papier erklért den globalen Kon-
text, stellt die speziellen Herausforderungen der
Europdischen Union dar, analysiert das beste-
hende System - mit einem Fokus auf die jiings-
ten Reformen - und zeigt bestehende Defizite
auf. SchliefSlich entwickelt das Papier kurz- und
mittelfristige Handlungsempfehlungen.

Globaler Rahmen: weltweite Zunahme
von Migration und Flucht

Die Zahl der Migranten weltweit ist seit dem Jahr
2000 stetig gestiegen und damit auch die Dring-
lichkeit fiir eine ,,sichere, geordnete und regulére”
internationale Migrationspolitik.* Rapide zuge-
nommen hat vor allem auch die Zahl der Schutz-
suchenden: 2016 wurde die hochste Zahl an
Fliichtlingen und Binnenvertriebenen tiberhaupt
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gezahlt.2 Allein zwischen 1997 und 2016 hat sich
die Zahl der Schutzbediirftigen von 33,9 Millio-
nen auf 65,6 Millionen nahezu verdoppelt. Zwar
sind die meisten Binnenvertriebene im eigenen
Land - derzeit etwa 40,3 Millionen - doch hat
auch die Zahl derer, die das eigene Land ver-
lassen, zugenommen. Die Tiirkei ist heute mit
etwa drei Millionen Fliichtlingen das wichtigste
Aufnahmeland. Gemessen an der eigenen Bevol-
kerungsgrofie und Wirtschaftskraft iibernehmen
der Libanon (mit 1,5 Millionen Fliichtlingen bei
einer Bevolkerung von 4,4 Millionen) und Jor-
danien (mit 740.000 Flichtlingen bei einer
Bevolkerung von 9,4 Millionen) die grofite Ver-
antwortung.

Da Migration und Flucht mittlerweile nahezu
alle Staaten der Welt betreffen, haben die Ver-
einten Nationen im September 2016 - beim
ersten VN-Gipfel fiir Fliichtlinge und Migranten -
die New Yorker Erklarung verabschiedet und
zwei globale Prozesse zur Aushandlung neuer
Rahmenvereinbarungen gestartet.® Einerseits
soll der Flichtlingsschutz schneller, effektiver
und solidarischer werden, andererseits soll eine
Einigung Giber menschenrechtliche (Mindest-)
Standards fiir Migranten erreicht werden.
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Tabelle 1: Irregulére Grenziibertritte und Asylantrage in der EU

Jahr 2012 2014 2015 2016 2017
Irreguldre ;549 282.900 1,8 Mio. 511.600 201.300
Grenzibertritte

Asylantrage 335.290 626.960 1,3 Mio. 1,2 Mio. 685.000

Europaische Herausforderungen -
Zahlen, Daten, Fakten

Bereits vor 2015 waren die Auswirkungen von
Krieg und Konflikt in der Europaischen Union
zu spiiren. Ab 2011 stiegen nicht nur die irre-
guldren Grenziibertritte, sondern auch die
Asylantrige. Die Hauptherkunftslinder waren
Syrien, Afghanistan und der Irak. Die Anerken-
nungsquote lag hoch: 2016 wurden EU-weit iber
700.000 Asylantrige positiv entschieden.

Auch wenn die Krisen im Nahen und Mittle-
ren Osten nicht tiberwunden sind, der Migra-
tionsdruck aus dieser Region hoch ist und die
menschliche Mobilitit unvorhersehbar bleibt, hat
die Politik in den vergangenen Jahren Weichen
gestellt, um den Herausforderungen zu begeg-
nen. Aufgrund dieser Mafinahmen ging 2016 die
Zahl der irreguldren Grenziibertritte wieder stark
zurlick. Bei den Asylantragszahlen wird diese
Entwicklung erst mit Verzogerung sichtbar.

2017 war die zentrale Mittelmeerroute - tiber

Libyen nach Italien - der Hauptweg flr irre-
gulire Einwanderung in die EU. In den

Tabelle 2: Ankiinfte iiber das Mittelmeer

vergangenen Monaten hat sich so auch der Fokus
der EU-Migrationspolitik immer starker auf
Afrika konzentriert. Politische Instabilitat, Armut
und Perspektivlosigkeit treffen dort mit einem
starken Bevolkerungswachstum zusammen, was
erwarten ldsst, dass die Migration weiter zuneh-
men wird. Die Wanderung tiber die Tiirkei ist
hingegen seit April 2016 - nach dem Schlieflen
der Westbalkan-Route und der EU-Tiirkei-Ver-
einbarung - signifikant zuriickgegangen.

Europiische Fliichtlings- und Migrations-
politik - Strukturen, Instrumente, Formate

Mit der Etablierung des EU-Binnenmarktes
gelangten auch der Grenzschutz und die Auslan-
der- und Asylpolitik sukzessive in die Zustandig-
keit der EU. Die Geschichte des Gemeinsamen
Europiischen Asylsystems ist damit auch die
einer immer tieferen Zusammenarbeit. Seit 1993
wird das Gemeinsame Europdische Asylsystem
(GEAS) in sechs Bausteinen verhandelt - derzeit
wird iiber die dritte Generation diskutiert.*

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012
Personen 59.000 56.252 9.654 70.402 22.439
Jahr 2013 2014 2015 2016 2017
Personen 59.421 216.054 1.015.078 362.753 171.332

Migration
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Das Gemeinsame Europdische Asylsystem:
eine Frage von Solidaritit und Fairness

In den vergangenen Jahren wurde sehr viel Arbeit
und Energie in die neue Européische Migrations-
agenda investiert und zahlreiche Fortschritte
erzielt, die es zu beleuchten lohnt. Die Antwort
der EU auf die Krise sind interne Reformen, ein
besserer Schutz der gemeinsamen Aufdengrenze,
eine verstiarkte Zusammenarbeit mit Aufnahme-
und Transitlindern als auch eine Politik der
Fluchtursachenbekampfung.®

Die Eurodac- und Dublin-Durchfiihrungsver-
ordnungen, die die Abnahme von Fingerabdrii-
cken zur vergleichbaren Registrierung, sowie die

Zusténdigkeit der Mitgliedstaaten fiir die Asyl-
verfahren festlegten, gehdrten zu den ersten Ele-
menten des GEAS. Hinzu kamen die Richtlinien

tiber 1. den voriibergehenden Schutz, 2. die Auf-
nahme, 3. die Verfahren und 4. die Qualifikation.
Da das Asylrecht in der stetig wachsenden EU
unterschiedlich ausgeprigt war, galt es erst ein-
mal einen einheitlichen Rahmen, grundlegende

Instrumente und Mindeststandards festzulegen.
Das Recht auf Asyl und der Schutz vor Zuriick-
schiebung -im Geiste der Genfer Fliichtlingskon-
vention - bildeten dabei den normativen Kern.

Eine entscheidende Erschwernis in der Umset-
zung des GEAS war und ist die Tatsache, dass die
Mitgliedstaaten an den Au3engrenzen den Grof3-
teil der Verantwortung fiir Asylbewerber, Asyl-
verfahren und auch die anerkannten Fliichtlinge
tragen. Diese mangelnde Ausgewogenheit, die
im Konstrukt der Dublin-Verordnung angelegt ist,
hat dazu gefiihrt, dass die Registrierung an den
Auf3engrenzen lange nicht oder nur sporadisch
erfolgte. Kapazititen (Aufnahmeeinrichtungen)
und Kompetenzen (Asylbehdrden) wurden ver-
nachlassigt. Gerade aber die praktizierte Politik
des Durchwinkens fithrte 2015 und 2016 zur
Entwicklung, Dynamisierung und Vertiefung
der Krise. Heute noch kennzeichnen fehlende
Solidaritat und Fairness das GEAS: die unaus-
gewogene Verteilung der Asylbewerber und die
grofien Unterschiede in der Anerkennungspraxis.
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Die EU-Institutionen arbeiten intensiv an der
Behebung dieser strukturellen Defizite: Der Vor-
schlag der Europdischen Kommission vom Mai
2016 sieht einen festen Verteilungsschliissel fiir
Asylbewerber bei gleichzeitiger Sanktionierung
von Mitgliedstaaten bei Enthaltung vor. Doch erst
bei einer 150-fachen Erfiillung des Schliissels
sieht der Vorschlag einen ,,Korrektiv-Mechanis-
mus” auf freiwilliger Basis vor.¢ Dieser funkti-
oniert so: Wer keine Asylbewerber aufnimmt
(obwohl der Schliissel dies vorsieht), soll einen
»Solidaritats-Beitrag“ in Hohe von 250.000 Euro
pro Person (die nicht aufgenommen wird) zah-
len. Dieser Vorschlag ist umstritten; vor allem
den mittelosteuropdischen Landern geht er viel
zu weit, anderen EU-Landern nicht weit genug.
Das Europidische Parlament hat sich im Okto-
ber 2017 fiir weitergehende Schritte eingesetzt:
die Mitgliedstaaten, die zuerst erreicht wer-
den, sollen fiir Identifikation und Registrierung
sowie einen Sicherheits-Check zustandig sein,
nicht aber fiir alle Asylverfahren. Vielmehr soll
nach einer ersten Anhorung die Verteilung auf
die Mitgliedstaaten geméaf3 Schliissel erfolgen.
Angesichts der nach wie vor weit auseinander
liegenden Positionen, haben sich auch mehrere
Ratsprasidentschaften an der Kompromisssuche
beteiligt, zuletzt die estnische Priasidentschaft.
Deren Vorschlag sieht eine Mischung aus freiwil-
ligen Aufnahmen und verbindlichen finanziellen
Beitragen vor.

Grof3e Schritte zur Vereinheitlichung und Ent-
wicklung des GEAS liegen daher noch in der
Zukunft, doch das in den letzten Jahren von der
EU Erreichte darf nicht klein geredet werden.
Wo auf der Welt arbeiten die Staaten so eng
zusammen, wenn es um Migration und Flucht
geht? Wo gibt es mehr Kooperation, wenn es um
Fragen geht, die eigentlich jeder Staat souveran
entscheiden mochte?

Der Europdische Grenz- und Kiistenschutz

Eine der Mafdnahmen, bei der die EU relativ
rasch einen Konsens erzielte, war der Ausbau
der EU-Grenzagentur Frontex zu einem Europa-
ischen Grenz- und Kiistenschutz. Im Dezember
2015 hatte die Europaische Kommission einen
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Vorschlag vorgelegt, bereits im Oktober 2016
erfolgte eine Einigung - fiir die EU und ihre Mit-
gliedstaaten ein ungewohnlich schneller Vorgang.

Aktuell sind im Rahmen des Européischen Grenz-
und Kiistenschutzes tiber 1.350 Sicherheitsbeamte

im Einsatz, davon tiber die Halfte in Griechenland.
Zudem steht eine Reserve von 1.500 Grenzschiit-
zern fiir Notfallsituationen bereit. Finanziell, per-
sonell, aber auch beim Arbeitsauftrag wurden

signifikante Verbesserungen erreicht. Eine der

neuen Aufgaben ist die verstirkte Unterstiit-
zung der EU-Mitgliedstaaten bei Riickfithrun-
gen, unter anderem durch die Einfiihrung von

drei Riickfithrungspools, die sich in die Bereiche

Riickkehr-Beobachtung, Riickkehr-Begleitung

und Riickkehr-Spezialisierung gliedern. 2017 half
der Europdische Grenz- und Kiistenschutz bereits

bei tiber 12.000 Riickfithrungen. Zudem wurde

eine engere Zusammenarbeit mit den Nicht-EU-
Léndern des westlichen Balkan vereinbart. AufSer-
dem erhielt der Grenzschutz weitere Kompeten-
zen, insbesondere zur Bekampfung bzw. zur
Verhinderung grenziiberschreitender Kriminalitit.
Er kann nun Daten von Personen verarbeiten, die

im Verdacht stehen, an kriminellen Tatigkeiten

wie Schleusung von Migranten, Terrorismus oder
Menschenhandel beteiligt zu sein.

Gleichwohl gibt es noch Defizite: So lasst die
Abstimmung mit den Mitgliedstaaten zu den
Riickfithrungen noch zu wiinschen tibrig. Zudem
sind bisher nach wie vor nicht alle Mitglied-
staaten ihren Zusagen nachgekommen. Bul-
garien wiirde zudem mehr Unterstiitzung, d.h.
eine deutlich hohere Zahl an Grenzschiitzern,
benotigen. Noch gravierender sind die Liicken
im Bereich der Ausstattung, weshalb die Euro-
péaische Kommission zu Jahresbeginn 2018 wie-
derholt die Mitgliedstaaten dringlich darum bat,
hier ihren Zusagen nachzukommen.

Die Erwartungen an den Grenz- und Kiisten-
schutz sollten nicht ins Unermessliche wach-
sen: 1.500 europaische Grenzschiitzer konnen
nicht die nationalen Grenzschiitzer ersetzen,
sondern allenfalls eine punktuelle Erginzung
sein. Das Gros der Arbeit verbleibt bei den Mit-
gliedstaaten und den insgesamt tiber 100.000

Migration

Grenzschutzbeamten.” Soll der Europdiische

Grenzschutz tatsachlich eine dariiber hinaus-
gehende Rolle spielen, bedarf es einer personel-
len und finanziellen Aufstockung. Ein verstarkter
EU-Auflengrenzschutz mit besseren operationel-
len Fahigkeiten, welcher wirklich auch in Krisen-
situationen ein wirksames Instrument wire,
misste mehr als 3.000 Mitarbeiter umfassen,
wiirde auf sieben Jahre 20 bis 25 Milliarden

Euro kosten und damit 1,8 bis 2,3 Prozent des EU-
Budgets umfassen.®

Erginzende Instrumente zur Kontrolle
von Grengziibertritten: Eurodac, ETIAS,
Ein- und Ausreisesystem

Verschiedene Reformen zur Verbesserung der
Kontrolle der Grenzen stehen kurz vor dem
Abschluss, ein wichtiger Vorschlag wurde bereits
angenommen. Dazu zéhlen:

e die Reform der sogenannten Eurodac-

Verordnung, die die digitalen Fingerabdri-
cke und andere biometrische Daten von
Asylsuchenden aufnimmt. Hier sollen die
Strafverfolgungsbehorden einen besseren
Zugang zur Datenbank erhalten. Noch gibt
es allerdings unterschiedliche Auffassun-
gen zwischen dem Europdischen Parlament
und den Mitgliedstaaten liber die Dauer der
Speicherung der Daten. Eine Einigung soll
zeitnah erfolgen - wenngleich es im Europi-
ischen Parlament noch Bedenken gibt.

o Die Schaffung eines EU-weiten Reisein-
formations- und Genehmigungssystems
(ETIAS), das Informationen {iber alle Nicht-
EU-Biirger erfasst, die visumsfrei nach
Europa reisen konnen - und damit hilft, irre-
guldre Migration zu verhindern. Auch hier
steht eine Einigung noch aus.

¢ Dieam 20. November 2017 angenommene Ver-
ordnung iiber ein Einreise-/Ausreisesystem
ermoglicht es, die Bewegung von Nicht-
EU-Biirgern zu registrieren und damit Kurz-
aufenthalte in der EU besser zu iiberwachen.
Dieses System wird dabei helfen, die Effizi-
enz von Grenzkontrollen zu verbessern und
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Dokumentenbetrug aufzudecken. Zugleich
wird es leichter, Aufenthaltsiiberzieher zu
identifizieren. Allerdings wird das neue System
voraussichtlich erst 2020 einsatzbereit sein.®

Die Seenotrettung und der Kampf gegen
Schmuggler und Schlepper

Die Bemiithungen der EU - nicht zuletzt durch
die GSVP-Missionen und auch den Europdischen
Grenz- und Kiistenschutz - haben dazu beigetra-
gen, seit Februar 2016 iiber 280.000 Migranten
in Seenot zu retten. Durch die engere Zusam-
menarbeit mit Niger (GSVP-Mission in Niger und
Mali) und die engere Zusammenarbeit mit den
Sahellandern gelang es zudem, 1.100 Migran-
ten aus der Sahara zu retten. Zudem hat die im
Juni 2015 lancierte Mission zur Bekdmpfung von
Menschenschmuggel mittlerweile 100 Schlepper
festgenommen und in 500 Fillen Vermogens-
werte beschlagnahmt.

Die Seenotrettung ist jedoch wie kein anderer
Bereich mit Dilemmata behaftet. Denn Schlep-
per und Schmuggler nutzen die Rettungsmissi-
onen, um Menschen auf unsicheren Wegen und
seeuntiichtigen Booten aufs Meer zu treiben. Aus
diesem Grunde hat die EU gemeinsam mit Italien
in den vergangenen Monaten nach Alternativen
gesucht. Positiv wirken dabei Aufkldrungskam-
pagnen in Lidndern wie Niger, die Personen vor
dem gefihrlichen Gang nach Libyen abhalten, als
auch die Arbeit von den Internationalen Orga-
nisationen, IOM und UNHCR, in Libyen. Eher
negativ hat sich bislang jedoch die Ausbildung
und Ausstattung der libyschen Kiistenwache
entwickelt, da diese - aufgrund von riicksichts-
losem Handeln - die Gefahr fiir Menschenleben
eher verstarkt hat.

Die Migration iiber Libyen steht in einem engen
Zusammenhang mit dem politischen Vakuum.
Doch es sind nicht in erster Linie Libyer, sondern
Migranten, die das Land in Richtung EU verlas-
sen. Derzeit sollen sich etwa 600.000 in Libyen
aufhalten. Etwa 5.000 Personen sollen aktuell
in 29 Lagern auf menschenverachtende Weise
und ohne Rechtsgrundlage festgehalten werden.
Bemiihungen fiir eine sichere Riickkehr von
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Migranten allgemein - aber auch von Personen
aus den Lagern - unternimmt seit 2017 die Inter-
nationale Organisation fiir Migration, IOM. 2017
hat IOM die freiwillige Riickkehr und Reinte-
gration von etwa 19.300 Personen unterstiitzt.
Im laufenden Jahr sollen bis zu 30.000 Personen
bei der Riickkehr und Reintegration unterstiitzt
werden. Aber nicht jeder wird zurlickkehren
konnen. Der UNHCR hat bis Februar 2018 tiber
46.700 Flichtlinge und Asylbewerber in Libyen
registriert - darunter 22.000 Syrer. Zwei Ansitze
verfolgt das VN-Fliichtlingswerk: 1. Schutz iiber
humanitére Visa (durch eine direkte Evakuierung
aus Libyen - so gelangten bspw. im Dezember
2017 161 Personen direkt nach Italien), 2. Schutz
durch Weiterwanderung (Resettlement). Die
Aktivitaten von IOM und UNHCR werden durch
die EU und ihre Mitgliedstaaten finanziert.

Obgleich schwierig, gibt es fiir die Zusammenar-
beit mit der libyschen Kiistenwache mittelfristig
keine bessere Alternative. Doch erste Prioritat fiir
die EU muss die Stabilisierung des Landes sein.

Die Hotspots

Mit der Ankunft von téglich bis zu 15.000
Migranten in Griechenland und Italien, hat
die EU 2015 schnell neue Kapazititen auf-
bauen miissen. Eine ihrer ersten Handlungen
war die Schaffung von Hotspots als Erstauf-
nahme- und Registrierungseinrichtungen. Hier
kooperieren nationale Institutionen eng mit
den EU-Behdrden Frontex, EASO (Europdi-
sches Unterstiitzungsbiiro fiir Asylfragen), Euro-
pol (Européisches Polizeiamt) und Eurojust
(EU-Agentur fiir Zusammenarbeit der Justiz).
Allein schon die enge und konzentrierte Koope-
ration von verschiedenen nationalstaatlichen
Behorden und EU-Akteuren an einem Ort war
ein Novum und hat zu mehr Effizienz gefiihrt.

An den Hotspots findet zunichst einmal eine
Identifikation und Registrierung der Migranten
statt. Inzwischen liegen die Registrierungsquo-
ten in Griechenland und Italien bei nahezu 100
Prozent. In einem zweiten Schritt kann Asyl
beantragt werden. Wird ein Antrag positiv ent-
schieden, steht eine Verteilung im Aufnahmeland
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oder auch eine Vermittlung (Relocation) an ein
anderes EU-Land an (jedoch nur, wenn die Asyl-
bewerber aus Landern mit hohen Anerkennungs-
quoten, wie Syrien oder Eritrea, kommen). Wird
ein Antrag abgelehnt, soll - vor einer freiwilligen
Riickkehr oder einer Abschiebung - rechtlicher
Widerspruch moglich sein. Soweit die Theorie.
In der Praxis werden die rechtlichen Standards
jedoch hiufig noch nicht erfiillt - was bspw. die
Aufnahmebedingungen, den Rechtsbeistand
oder auch die Dauer der Verfahren anbelangt.*©

Trotz des starken Engagements der EU und vieler
ihrer Mitgliedstaaten'* bedarf es dringend einer
Verbesserung der Situation an den Hotspots.
Dabei sind die Situationen in Griechenland und
Italien zu differenzieren: zwar bendtigen beide
Linder weiterhin finanzielle und personelle Unter-
stlitzung - neben der Solidaritat bei der Verteilung
der Asylbewerber - doch im Falle Griechenlands
geht es vor allem um die praktische und rechts-
konforme Umsetzung der EU-Tiirkei-Verein-
barung sowie die Bewaltigung der humanitiren
Misere an den Hotspots. Da Griechenland dies aus
eigener Kraft kaum bewaltigen kann, ist die EU
weiterhin gefordert. Obwohl vieles nicht optimal
verlauft, sollte dieses Modell weiter verbessert
und verfeinert werden. Denn gerade aus dieser
Zusammenarbeit konnte ein Entwicklungsschub
fiir das Europdische Asylsystem hervorgehen.

Zusammenarbeit mit Drittstaaten

In den vergangenen Jahren wurden nicht nur
wichtige Weiterentwicklungen der Européischen
Migrations- und Asylpolitik angestofen. In dieser
Zeit ist auch eine EU-Migrations-Aufdenpolitik
entstanden. Diese widmet sich 1. den unmittel-
baren Nachbarlidndern (vor allem der Tiirkei), 2.
den Nachbarregionen, Nahost und Maghreb (hier
Landern wie Jordanien oder Libyen), 3. wichti-
gen Transitldndern (wie Niger) und schliellich
4. Herkunftsldndern (wie Senegal und Ghana).
Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben seit 2015
erhebliche Geldmittel bereitgestellt und politi-
sches Gewicht eingesetzt, um Migration zu steu-
ern. Hier drei Beispiele:

Migration

Die EU-Tiirkei-Vereinbarung

Kaum eine Vereinbarung wird so massiv kritisiert

wie die EU-Tiirkei-Vereinbarung vom 18. Mirz

2016. Nur von wenigen wurde sie als Chance

fiir einen Neustart der EU-Tiirkei-Beziehungen

gewertet. Tatsdchlich haben beide Seiten in der
Fliichtlingspolitik von der Zusammenarbeit pro-
fitiert - doch einiges miisste verbessert werden.
Im Jahr 2015 gelangten fast 900.000 Menschen

uiber die 6stliche Mittelmeerroute, und damit tiber
die Tiirkei, in die EU. Viele von ihnen kamen spa-
ter nach Deutschland, darunter ein GrofSteil an

Schutzsuchenden aus Syrien, Afghanistan und

dem Irak. Bis zu 15.000 Menschen pro Tag iiber-
querten im Oktober 2015 die Agiis. Seit dem

Inkrafttreten der EU-Tilirkei-Vereinbarung am

20. Mérz ist die Zahl der irreguldren Migration

rapide zuriickgegangen: Wahrend im Oktober
2015 noch tiber 210.000 Personen in Griechen-
land ankamen, sank die Zahl im Oktober 2016 auf
31.000 und im Oktober 2017 auf etwa 14.000.12
Mit Hilfe der EU-Tiirkei-Vereinbarung gelang es

somit, das in der Agiis bliihende ,,Geschift“ des

Menschenschmuggels nahezu zum Erliegen zu

bringen. Die Vereinbarung beruht - neben Absich-
ten zur EU-Anniherung - mafigeblich auf fiinf
Komponenten: 1. der Festlegung eines Stichtages,
ab dem Migranten, ohne Schutzbedarf, in die Tir-
kei zurtickgeschoben werden, 2. einem 1:1-Mecha-
nismus, wonach eine abgewiesene Person aus

Syrien (ohne Schutzbedarf - was jedoch kaum vor-
kommt) den Anspruch fiir eine zweite Person zur
reguldren Aufnahme in der EU begriindet, 3. eine

effektive Kiisten- und Grenzkontrolle durch die

Tiirkei, 4. die Etablierung eines humanitaren Auf-
nahmeprogramms der EU fiir syrische Fliichtlinge

aus der Tiirkei und 5. die Unterstiitzung der Tiirkei

bei der Bewaltigung der sozialen Leistungen fiir
syrische Fliichtlinge durch konkrete Hilfsprojekte

(mit bis zu zwei mal 3 Milliarden Euro).

Eine Nachbesserung der EU-Tiirkei-Vereinba-
rung erscheint jedoch nétig, um diese belast-
bar zu machen. Hierzu gehort, dass Kandle fiir
die Abstimmung und Ausgestaltung der Ver-
einbarung geschaffen werden (es wire sinn-
voll, ,,Ombudspersonen® mit dieser Aufgabe zu
betrauen), dass frithzeitig iiber die Verausgabung
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und Verwendung der zweiten Tranche verhandelt
wird, dass die Aufnahmequote aus der Tiirkei
definiert und eingehalten wird und die Tiirkei
weiter an der Entwicklung des Asylrechts arbeitet.

EU-Jordan-Compact

2016 wurde mit der ,,Supporting Syria and the

Region“ Konferenz ein Paradigmenwechsel in

der europdischen Entwicklungszusammenarbeit
eingeldutet. Dabei wurden nicht nur neue und sig-
nifikant hohe Finanzquellen mobilisiert, sondern

der entwicklungspolitische Fokus auf eine langer-
fristige Starkung der Erstaufnahmeldnder gelegt.
Man wollte weg von kurzfristiger und punktuel-
ler humanitdrer Hilfe hin zu einer nachhaltigen

Entwicklung. Dieser neue Ansatz wurde mit dem

EU-Jordan-Compact in eine rechtliche Form

gebracht. Der Compact zielt darauf ab, Bleibeper-
spektiven und Beschiftigungsmoglichkeiten fiir
Fliichtlinge aber auch Einheimische zu schaffen.
Neben den zugesagten 747 Millionen Euro (fiir die

Jahre 2016,/2017) steht dabei ein Handelsabkom-
men mit der EU, welches das bestehende Assozi-
ierungsabkommen erganzt, im Mittelpunkt. Im

Prinzip handelt es sich dabei um eine wirtschafts-
und beschiftigungsférdernde Mafinahme: Der
Export jordanischer Produkte in die EU wird

erleichtert, dadurch sollen Umsitze jordanischer
Unternehmen angekurbelt und in der Folge mehr
lokale Beschaftigung generiert werden. Die jor-
danische Regierung flankiert den Compact mit
weitreichenden Steuervergiinstigungen fiir Unter-
nehmen, die sich in den ausgewiesenen Industrie-
zonen - teilweise in unmittelbarer Nachbarschaft

zu Fliichtlingslagern - ansiedeln.

Obwohl der Compact zu begriifen ist, zeigt er
doch konzeptionelle Schwichen, die behoben
werden miissten, damit er volle Wirkung entfal-
ten kann. Zur Verbesserung der Lebensumstande
in Jordanien sind eine Offnung der Mirkte und
die Schaffung einer beschiftigungsfordern-
den Infrastruktur unabdingbar. So sollten auf
EU-Seite die Beschriankungen auf die 18 Indus-
triezonen und auf die 52 Produktgruppen gestri-
chen werden. Jordanien miisste im Gegenzug die
Inlédnderfavorisierung autheben und Fliichtlingen
generell die Aufnahme von Arbeit erlauben.*3
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Migrationspartnerschafien

Jung und noch in der Entwicklung ist das Kon-
zept der Migrationspartnerschaft. Im Juni 2016
von der Kommission vorgestellt, richtet es sich
speziell an Herkunftslander in Afrika. In West-
afrika wurden Mali, Niger, Nigeria und der Sene-
gal als Partnerschaftslander identifiziert. Ziel ist
ein besseres Management von Migration. Die EU
setzt dabei folgende Prioritaten: den Schutz von
Menschenleben, die Bekdmpfung von Schmugg-
lernetzwerken und Schlepperwesen, die Ver-
besserung der Perspektiven in der Heimat, die
Vereinfachung der Riickkehr von Personen ohne
Bleiberecht und das Schaffen legaler Wege fiir
Schutzbediirftige in die EU.

Diese neuen Partnerschaften sollen positive Ent-
wicklungen in den Herkunfts- und Transitlan-
dern begtlinstigen, Migrationsdruck von Europa
nehmen und Migranten Chancen er6ffnen. Dies
soll durch eine neue Krifteblindelung und Fokus-
sierung der EU-Politik gelingen. So ging mit der
Vorstellung des Konzeptes auch das Versprechen
einher, Fragen der Migration zu einer zentralen
Pramisse der EU zu machen und zur besseren
Steuerung von Migration alle Instrumente der EU
sowie der Mitgliedstaaten einzusetzen. Gelder
fiir die Migrationspartnerschaften werden auch
aus dem EU-Treuhandfonds fiir Afrika bereitge-
stellt. Fiir den Fonds werden aus dem EU-Haus-
halt und dem Europiischen Entwicklungsfonds
mehr als 2,4 Milliarden Euro bereitgestellt, die
mit Beitragen der EU-Mitgliedstaaten und ande-
rer Geber kombiniert werden.

Noch ist es zu frith, um die Wirkung der Part-
nerschaften beurteilen zu konnen. Interessant
wird - neben der tatsichlichen Kooperation - zu
beobachten sein, wie weit sich die Politik der
EU-Mitgliedstaaten tatsachlich vereinheitlichen
oder zumindest wirksam koordinieren lasst.

Wege legaler Migration

Immer wieder werden legale Wege in die EU
gefordert, um die Migrationspolitik effektiv zu
gestalten und den Arbeitskrifte-Bedarf innerhalb
der Union zu decken. Tatséchlich gibt es bereits
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eine Reihe legaler Wege aus Drittstaaten in die
EU. Zwar werden diese meistens von den ein-
zelnen Mitgliedstaaten bestimmt (wie bspw. die
Aufnahme von Ukrainern in Ungarn, die Einreise
von Argentiniern nach Spanien oder die Migra-
tion von Vietnamesen nach Deutschland), doch
auch im Bereich der Arbeitsmigration hat die EU
einen rechtlichen Rahmen geschaffen, der zur
Zeit weiterentwickelt wird. Inzwischen gibt es
fiinf EU-Richtlinien: die Richtlinien zu Hochqua-
lifizierten (Blaue Karte), zu Saisonarbeitnehmern,
zu unternehmensinternen Transfers, zu Studie-
renden sowie Forschern und die Verfahrensricht-
linie.#

Sichtbar in der aktuellen Reformdiskussion ist
vor allem die ,,Blue Card® fiir die Anwerbung
hochqualifizierter Drittstaatenangehdriger.' Seit
ihrer Einfithrung hat sie sich bislang nur bedingt
als effektives Instrument erwiesen: Nur 31Pro-
zent der hochqualifizierten Zuwanderer in die
OECD-Lander haben sich in den letzten Jahren
fiir die EU entschieden. So verwundert es nicht,
dass die Kommission im Juni 2016 einen Vor-
schlag vorgelegt hat, der die bisherige Richtlinie
ersetzen soll. Ziel ist, die Attraktivitit der Blue
Card zu erhohen. Zum einen soll die Mobilitit in
der EU vereinfacht werden, zum anderen erwei-
tert die neue Regelung Rechte von Arbeitneh-
mern und ihren Familien. AufSerdem wird das
Zulassungsverfahren vereinfacht. Die Verhand-
lungen zwischen Rat und Parlament gestalten
sich gleichwohl schwierig: unter anderem gibt es
Uneinigkeit dariiber, ob auch praktische Berufser-
fahrungen und -fihigkeiten als Qualifikation
anerkannt werden konnen. Auf eine Einigung zu
diesem Vorschlag wird fiir Mai/Juni 2018 gehoftt.

Die Europaische Kommission hat {iber die Blue
Card hinaus auch weitergehende Pline geaufert:
So sollen (auf freiwilliger Basis) Pilotprojekte fiir
gesteuerte und beschrinkte Arbeitsmigration
aus solchen Liandern entwickelt werden, die
sich gegentiber der EU als kooperativ erwiesen
haben (etwa bei der Riickiibernahme oder bei
der Unterbindung illegaler Migration). Fiir einige
Mitgliedstaaten - bspw. fiir Deutschland, in dem
116 Mangelberufe bestehen und wo immer mehr
Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben - konnte
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dieses Vorhaben interessant sein. Dazu muss es
jedoch gelingen, dass die Migration gezielt und
passgenau zum tatsichlichen Bedarf verlduft.

Zusammenfassung und
Handlungsempfehlungen

Insgesamt hat die EU erhebliche Fortschritte vor
allem bei der kurzfristigen Krisenbewéltigung
erzielt. Noch gibt es aber zahlreiche Baustel-
len, was die langfristige Funktionsfihigkeit des
gemeinsamen Asylsystems anbelangt. Hier steht
die Einigung zu zahlreichen Aspekten noch aus.
Damit ist die EU noch nicht ausreichend fiir eine
neue Migrationskrise in den Dimensionen von
2015 vorbereitet - die angesichts der weltweiten
Zunahme von Migration und Flucht nicht aus-
zuschliefRen ist. Dies scheint den Handelnden
jedoch bewusst zu sein. So haben sich die euro-
péischen Institutionen und die Mitgliedstaaten
ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt: Noch 2018 (am
besten bis zum Juni-Gipfel des Europiischen
Rates) soll eine Einigung iiber eine umfassende
Reform des europdischen Asylsystems erzielt wer-
den. Von den seit 2015 vorgestellten Initiativen
der Europdischen Kommission miissen noch rund
die Halfte von Parlament und Rat verabschiedet
werden: einige davon (vor allem die Vorschlige
zur Reform des GEAS - darunter prominent die
Dublin-Verordnung sowie die Verfahrens- und
Qualifikationsverordnungen)'¢ sind von ganz
entscheidender Bedeutung fiir die Tragfiahigkeit
des Européischen Migrations- und Asylsystems
in der Zukunft.

Auch wenn sich Beobachter durchaus positiv mit
Hinblick auf die Aussichten auf eine umfassende
Einigung auflern, gibt es gleichwohl auch Skep-
sis: Einige Dossiers sind grundsatzlich umstrit-
ten. Ob schon in den kommenden vier Monaten
auf allen Fronten ein Durchbruch gelingt, bleibt
abzuwarten. Eine abschliefdende Bilanz tiber die
bald vergangene Legislaturperiode wird mithin
erst Ende 2018 moglich sein. Aus den bisherigen
Erfahrungen lassen sich jedoch bereits folgende
Schlussfolgerungen ziehen:

e Die Krise hat die Vielschichtigkeit der Pro-
blematik deutlich gemacht: weder ein Fokus
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allein auf interne (Verteilung von Fliichtlin-
gen) noch auf externe (Auflengrenzschutz)
Maf$nahmen wird der Komplexitit dieser
Herausforderungen gerecht.

Es zeigt sich ein Kernproblem europaischer
Politik: die EU und ihre Mitgliedstaaten
bewihren sich als Krisenmanager, es fallt
jedoch schwer, einen Konsens zur langfristi-
gen Reform der Asyl- und Migrationspolitik
zu entwickeln.

Geduld ist notig: selbst einige Mafinahmen,
die sehr schnell umgesetzt wurden, etwa
die Schaffung des Européischen Grenz- und
Kiistenschutzes, werden Zeit brauchen, um
ihre volle Wirkung zu entfalten: entweder
weil die Umsetzung fiir die Mitgliedstaaten
schwierig ist, oder weil diese Mafinahmen
vor allem langfristig Wirkung erzielen werden.

Auch wenn die EU intern streitet, hat sie bei
den Verhandlungen der Vereinten Nationen
zu den neuen internationalen Regelwerken
fiir Migration und Flucht bislang Geschlos-
senheit gezeigt. Gerade auch aufgrund des
Riickzuges der USA wird die EU - und allen
voran Deutschland - als Gestalter dieser
neuen Politik benotigt.

Handlungsempfehlungen
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Im kommenden EU-Finanzrahmen sollten
mehr Mittel fiir den Grenz- und Kiistenschutz
bereitgestellt werden (zwei bis drei Prozent).

Das Gemeinsame Europiische Asylsystem
muss stabiler, solidarischer, fairer und effizi-
enter werden. Dazu konnen der Ausbau von
EASO zu einer Asylagentur und die Weiter-
entwicklung des Hotspot-Ansatzes zu einer
mobilen Asylmission dienen.

Zumindest ein Minimalkompromiss zum
Gemeinsamen Europiischen Asylsystem
sollte noch in diesem Jahr erzielt werden. Dies
wire ein wichtiges Signal der Handlungsfahig-
keit. Dabei sollten diejenigen Initiativen vor-
angetrieben werden, die weniger kontrovers

sind. Dennoch wird man an einer verpflichten-
den Verteilung von Asylbewerbern mittelfris-
tig nicht vorbei kommen konnen.

e Hinzukommen sollten finanzielle Untersttit-

zungen fiir Regionen innerhalb der EU, die
sich besonders engagiert bei der Aufnahme
von Fliichtlingen zeigen.

+ Die Kooperationsmodelle mit den wichtigsten

Erstaufnahmeldndern auflerhalb der EU soll-
ten nachgebessert werden (bspw. EU-Tiirkei-
Vereinbarung und EU-Jordan-Compact).

e Durch die Migrationspartnerschaften kon-

nen Anreize flir kooperative Herkunftslander
geschaffen werden. Der ,,Externe Investions-
plan“ der EU sollte dafiir in den Herkunfts-
landern rasch zum Einsatz kommen. Von
einer gezielten legalen Arbeitsmigration
wirde gleichzeitig die Wirtschaft in der EU
profitieren.

» Die EU muss sich starker an den globalen

Aufnahmeprogrammen fiir besonders schutz-
bediirftige Fliichtlinge aus Erstaufnahme-
laindern (Resettlement) beteiligen. Bis 2019
haben 19 EU-Mitgliedstaaten 40.000 Re-
settlement-Stellen in Aussicht gestellt - das
liegt weit unter dem eigentlichen Bedarf.

« Die Mitgliedstaaten sollten die eingegange-

nen finanziellen Verpflichtungen in diversen
Unterstiitzungsfonds (bspw. EU-Treuhand-
fonds fiir Afrika) erfullen.

» Die EU-Hauptstadte sollten mehr personelle

Ressourcen fiir eine effektive und abge-
stimmte Migrationspolitik bereitstellen.

Dr. Christina Catherine Krause war bis November
2018 Koordinatorin fur Flucht und Migration der
Konrad-Adenauer-Stiftung.

Olaf Wientzek ist Koordinator fiir Europapolitik der
Konrad-Adenauer-Stiftung.
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Die Seegrenze der Agiis und die
Sicherung der EU-Aufdengrenzen
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Die Fliichtlings- und Migrationskrise hat Mehrwert und
Legitimation der Europaischen Union auf eine harte Probe
gestellt. Derzeit herrscht in Migrationsfragen eine Realpolitik
vor, bei der Solidaritat und Respekt fiir europaische Werte
durch divergierende Ansichten zwischen Mitgliedstaaten
herausgefordert werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich
vorrangig die Frage, ob die EU zu einem wirkungsvolleren
Handeln in der Migrationsfrage in der Lage ist und ihren
Blirgern in Zeiten erhohter Unsicherheit eine Riickversiche-

rung bieten kann.

Das Ausmafd der Migrations- und Fliichtlings-
strome des Jahres 2015 liber das Ostliche Mittel-
meer, die sich 2016, wenn auch in geringerem
Umfang, fortsetzten, war flir die Européische
Union ein entscheidender Wendepunkt. Erst-
mals waren Integritit und Belastbarkeit des
Dublin-Systems und in der Folge auch des
Schengen-Raums einem derartigen Hartetest
ausgesetzt. Im Kern war die Fliichtlingskrise
eine Neuauflage der im Jahre 2010 ausgebro-
chenen europiischen Schuldenkrise. Beiden
Ereignissen gemeinsam war, dass sich die beste-
henden Strukturen als unzureichend fiir eine
Krisenbewiltigung oder -priavention erwiesen.
2010 stand der Euroraum kurz vor dem Zusam-
menbruch, da keinerlei zur Privention oder
Bewiltigung der Krise notwendigen Instru-
mente verfiigbar waren. 2015, als nahezu zwei
Millionen illegaler Migranten und Fliichtlinge
an den EU-Auflengrenzen aufgegriffen wurden,
zeigte das zur Absicherung der Freiziigigekt im
Schengen-Raum geschaffene Dublin-System
Anzeichen ernstzunehmender Risse. Kaum fiinf
Jahre spiter wurde die EU erneut und ohne Vor-
warnung iiberrascht, als sich eine Krise aufbaute
und sie in ihrem Kern bedrohte.

Der humanitére Aspekt beim Schutz Gefliichteter,
die aus Landern wie Syrien, Afghanistan oder
dem Irak nach Europa kamen, war nur ein Teil
der Krise. Der Sicherheitsaspekt war ebenso
wichtig, da die Terroranschlige in Frankreich,
Belgien und Deutschland die akute Befiirch-
tung aufkommen liefen, Extremisten konnten

Migration

moglicherweise die Fliichtlingsstrome als Tar-
nung nutzen, um von der Tiirkei nach Griechen-
land und von dort tiber die Balkanroute ins
iibrige Europa zu gelangen. Das Phidnomen der
Foreign Fighters fiel in dieselbe Kategorie. Dieser
Gesichtspunkt, aber auch der immense Druck auf
die nationalen Asylsysteme, verbunden mit der
Aufgabe, hunderttausende von Asylantrigen zu
bearbeiten, sowie die wirtschaftliche Last durch
die Bereitstellung von Nahrung und Unterkiinf-
ten fiir die Fliichtlinge haben die Belastbarkeit
der EU auf eine bislang unbekannte Probe
gestellt.

In diesem Zusammenhang suchten die EU
und hauptsichlich Deutschland nach Losun-
gen, um erstens die Lastenverteilung bei der
Bewailtigung der Krise und zweitens den Schutz
der Auflen- und Schengengrenzen zu verbes-
sern. Initiativen zur Neuansiedlung (und Wie-
deransiedlung) brachten die unterschiedlichen
Ansichten der Mitgliedstaaten zur Lastenvertei-
lung zum Vorschein, die die Union polarisiert
und gespalten hatten. Jedoch waren die Bewal-
tigung der Fliichtlingskrise in der Agiis (durch
den hotspotbezogenen Ansatz), die SchlieRung
der Balkanroute und vor allem das Abkommen
zwischen der EU und der Tiirkei am 18. Mirz
2016 erste Schritte zur Starkung des Schutzes
der Auflengrenzen. Diese Initiativen bildeten
die Basis zweier weiterer Schritte in dieser Rich-
tung, auf die im Folgenden noch einzugehen
sein wird: erstens die Umwandlung von Fron-
tex zu einem Europiischen Grenzschutz- und
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Kiistenwachdienst (EBCG) und zweitens die
Umsetzung eines iiberarbeiteten Mafinahmen-
pakets zu ,intelligenten Grenzen“ (einschlieRR-
lich eines neuen Ein- und Ausreisesystems)
neben einem verstirkten Schengener Grenz-
kodex (SBC) als Sdulen eines integrierten Grenz-
schutzes.

Die Schlief3ung der Balkanroute und das
Abkommen zwischen EU und Tiirkei

Es steht heute aufier Frage, dass 2015 ein annus
horribilis hinsichtlich Migrations- und Fliicht-
lingsstromen nach Europa war. Der Bogen geo-
politischer Instabilitit in Europas Nachbarregion
des Nahen Ostens und Nordafrikas, vor allem
der Biirgerkrieg in Syrien, waren der Haupt-
grund fiir die hohe Zahl illegaler Migranten und
Fliichtlinge, die die nordostlichen griechischen
Agiisinseln, aber auch Italien geradezu iiber-
schwemmten. Nach den durch Frontex erhobe-
nen Daten wurden an den EU-Auf3engrenzen
1.822.177 illegale Grenziibertritte verzeichnet.
Die Mehrzahl derselben - 895.386 an der Zahl -
erfolgte iiber die Route durch das ostliche Mittel-
meer."

Griechenlands innenpolitische
Probleme fiihrten zu einer
entscheidenden Verzogerung
beim Entwurf adiaquater
Gegenmafinahmen zur Krise.

Griechenland riickte erneut in den Fokus inter-
nationaler Medien, als Familien aus Syrien und
anderen Liandern von der Tiirkei aus auf die
Inseln der dstlichen Agiis gelangten. Dabei blieb
jedoch keine Zeit, das Augenmerk unverziiglich
auf eine Sicherung der EU-Auflengrenzen zu
richten. Prioritdr waren die Migrationsstrome
zu bewiltigen, und der hotspotbezogene
Ansatz zur Identifizierung und Registrierung
der Menschen wurde eingefiihrt. Infolge des
schlechten Zustands der griechischen Verwal-
tung in Verbindung mit erstens der Verstrickung
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der neuen Koalitionsregierung in endlose Ver-
handlungen mit européischen Institutionen und
dem Internationalen Wahrungsfonds {iber ihr
Wirtschaftsprogramm und zweitens den star-
ken Verzogerungen bei der Ausarbeitung einer
belastbaren EU-Strategie wurde jedoch wertvolle
Zeit verloren. Hunderttausende von Migranten
machten sich von der Tiirkei und den griechi-
schen Inseln aus auf die Reise in die ,,Paradiese”
Deutschland, Osterreich oder Schweden, um nur
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Trugerisches Idyll: Die Flucht Gber das Mittelmeer nach Europa hat in den letzten Jahren Tausende Menschen

das Leben gekostet.

einige der bevorzugten Ziele der syrischen, afg-
hanischen oder irakischen Fliichtlinge zu nennen,
die sich ein besseres Leben auf3erhalb ihrer von

Kriegen heimgesuchten Lander erhofften. Die
»Balkanroute® war die Hauptroute nach Mittel-
und Osteuropa, nachdem Griechenland auf3er-
stande schien, die Ein- und Ausreise auf seinem
Staatsgebiet zu kontrollieren.

Migration

Die Situation belastete Linder wie Mazedo-
nien, Serbien, Slowenien oder Kroatien schwer.
Als Ungarn sich zur Schlieflung seiner Gren-
zen entschloss, um weitere Fliichtlingsstrome
fernzuhalten, nahm die Belastung fiir die
Nicht-EU-Mitgliedsldnder Mazedonien und Ser-
bien dramatisch zu. Laut EU-Diplomaten, die
die Entwicklungen in jener Zeit sehr genau ver-
folgten, erkannte die EU jedoch erst im Oktober
oder November 2015 das Ausmafd der Krise. Der




Westbalkangipfel in Briissel Ende Oktober 2015
war ein erstes Signal des dringend gebotenen
Handlungsbedarfs zur Bewaltigung der kaum
mehr kontrollierbar erscheinenden Fliichtlings-
strome.? Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich das

Problem nicht nur als ein humanitéres. Der
sicherheitspolitische Aspekt wurde immer offen-
sichtlicher, und die blutigen Terroranschlige von
Paris im November 2015 waren der entschei-
dende Zeitpunkt fiir europaische Entscheidungs-
trager, auf die nunmehr hochakute Befiirchtung
zu reagieren, Foreign Fighters und islamistische

Extremisten konnten die Migrationsstrome nut-
zen, um innerhalb Eurpoas in Aktion zu treten.?

Bei all dem war offenkundig geworden, dass
zweierlei geschehen musste, um der Lage Herr
zuwerden. Zunichst dringte der Abschluss eines
Abkommens mit der Tiirkei, einem Schliisselland,
aus dem der Grofiteil der illegalen Migranten und
Fliichtlinge nach Griechenland gelangte. Dariiber
hinaus galt es, die Balkanroute abzuriegeln, da
sich Griechenland auf3erstande sah, in das eigene
Staatsgebiet einreisende Migranten ordnungs-
gemif zu registrieren, bevor diese das Festland
betraten und ihre Reise ins iibrige Europa fort-
setzten. Es bedurfte intensiver, viermonatiger
Verhandlungen hinter den Kulissen, um zu einer
Ubereinkunft mit Ankara zu gelangen, die im
Abkommen zwischen der EU und der Tiirkei vom
Mirz 2016 gipfelten.*

Mit Blick auf die offiziellen Daten ist das
Abkommen als Erfolg zu bewerten. Seit seinem
Abschluss im Mirz 2016 konnte ein signifikanter
Riickgang der Grenziibertritte in der Agiis ver-
zeichnet werden, stehen doch im ersten Quartal
2016 mehr als 150.000 Grenziibertritten weni-
ger als 22.000 in den ibrigen Monaten des
Jahres gegeniiber.® Sicherlich ist jeder Verlust an
Menschenleben eine Tragddie, doch wurden seit
dem Abschluss des EU-Tiirkei-Abkommens im
Agiischen Meer ,,nur“ 68 Todesfille verzeichnet,
wihrend es im gleichen Zeitraum 2015 insgesamt
fast 600 waren.®

Dennoch bleiben Defizite. Die fiinf griechi-

schen Hotspots sind nach wie vor iiberfiillt, die
Ernennung der Koordinatoren hierfiir durch
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die Regierung steht noch aus, entsprechende
Standardverfahren fehlen. Zudem dréngt eine
Erhohung der Aufnahmekapazitat an den Hot-
spots zur Verstiarkung der Sicherheit und zur
Beschleunigung der Riickfithrungsverfahren in
die Ttirkei.” Aulerdem patrouilliert die tiirkische
Kiistenwache in den Gewissern der Ostlichen
Agiis. Laut Informationen der Website der tiir-
kischen Kiistenwache gab es im Zeitraum vom
1. Januar bis zum 17. Februar 2017 23 Zwischen-
fille mit illegalen Migranten, wihrend 716
Personen gerettet und vier Schleuser festgenom-
men wurden.®

Herausforderungen der griechisch -
tiirkischen Zusammenarbeit

Angela Merkel spielte eine mafdgebliche Rolle
dabei, die Tirkei und ihren nur schwer bere-
chenbaren Préisidenten Erdogan ins Boot zu
holen, sowie, gemeinsam mit dem Prisidenten
des Europdischen Rates, Donald Tusk, einen
fiir den Abschluss des EU-Tiirkei-Abkommens
notigen Konsens unter den EU-Mitgliedstaaten
zu erzielen. Grundvoraussetzung fiir dessen
Erfolg war indes die - mit Blick auf die gege-
bene Sensibilitit keineswegs unproblematische -
Zusammenarbeit zwischen Athen und Ankara,
da die Akteure die hochkomplexen, angesichts
der in den vergangenen 40 Jahren durch die
anhaltend revisionistische Haltung Ankaras zur
Rechtslage im Agiischen Meer stark belasteten
griechisch - tiirkischen Beziehungen zu bertick-
sichtigen hatten.

Die Zusammenarbeit zwischen
Athen und Ankara ist uner-
lasslich, aber empfindlich.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs
Griechenlands am 26. Januar 2017 gegen eine
Auslieferung von acht Angehorigen des tiirki-
schen Militdrs stellt die jiingste Episode in den
griechisch - tiirkischen Beziehungen dar. Athen
begriindete seine Entscheidung damit, dass fiir
die von Ankara im Zusammenhang mit dem
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Putschversuch vom Juli 2015 gesuchten Solda-
ten ein faires Gerichtsverfahren in der Tiirkei
nicht gewihrleistet sei. Der tiirkische Auf3enmi-
nister Mevliit Cavusoglu teilte einige Tage spéter
mit, sein Land konnte seine allgemeinen Bezie-
hungen zu Griechenland iiberdenken, wobei
er insbesondere das Protokoll zum bilateralen
Riicknahmeabkommen erwéhnte - angesichts
des Fehlens einer Riickiibernahmevereinbarung
zwischen der EU und der Tiirkei eine der Saulen
des europdisch-tiirkischen Abkommens. Das
bilaterale Protokoll ist notwendig, um illegale
Migranten und Fliichtlinge in die Tiirkei zurtick-
schicken zu konnen, und fiir die Tiirkei, um die
eigenen Seegrenzen mit Griechenland kontrol-
lieren, Millionen Fliichtlinge auf ihrem Boden
unterbringen und Syrer nach der Formel ,einen
Syrer fiir einen Syrer® in die EU umsiedeln zu
konnen.

Fiir die EU ist mit Blick auf den bilateralen
griechisch - tlirkischen Aspekt im Umgang
mit der Tirkei grofdte Vorsicht geboten. Eine
Verschlechterung der bilateralen Beziehun-
gen konnte die Strategie zur Verwaltung und
Kontrolle der EU-Aufiengrenzen gefdhrden. In
Folge der Entscheidung des obersten griechi-
schen Gerichts kam es zu einem Kraftemes-
sen zwischen griechischen und tiirkischen
Patrouillenbooten und Kriegsschiffen nahe der
zu Griechenland gehoérenden Imia-Inseln in
der siidlichen Agiis. Die Tiirkei betrachtet die
Souverinitat iiber das genannte kleine Archipel
gemif ihrer ,Grauzonenthese” als ,ungeklart“.°
Zu erwihnen wire, dass sich vor der Unterzeich-
nung des EU-Tiirkei-Abkommens Griechenland,
die Tiirkei und Deutschland auf die Prasenz
einer kleinen NATO-Seestreitmacht in der Agiis
verstandigten'©, wobei die Tiirkei indes auf die
Einhaltung iiberaus strikter Regeln bestand
und selbst die Namen der griechischen Inseln
infrage stellte. Andererseits verweigerte sie
NATO-Schiffen fiir gewisse Gebiete den uneinge-
schriankten Zugang und forderte wiederholt den
Abzug der Seestreitmacht. Nach eigenen Gespra-
chen mit europiischen Diplomaten ist es fiir den
Verfasser offenkundig, dass man sich inzwischen
der Befindlichkeiten in den griechisch - tiirki-
schen Beziehungen und der Gefahr bewusst ist,
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die diese fiir den Verlauf der europaisch-tiirki-
schen Zusammenarbeit mit sich bringen konnten.

Der Schutz der EU-Auf3engrenzen
im 6stlichen Mittelmeer und dessen
Bedeutung fiir das Schengen-System

Die Vorbereitung und Unterzeichnung des
genannten Abkommens, zumal im Verbund
mit der SchliefSung der Balkanroute, vermochte
den Druck der Migrationsstrome nur zeitweise
abzumildern. Diese Initiativen reichten nicht
aus, um die erheblichen Defizite beim Schutz
der EU-AuRengrenzen im Agiischen Meer
zu beheben. Die zahlreichen, unter widrigs-
ten Umstinden iiber die Agiis kommenden
Menschen fiihrten im Dezember 2015 dazu, die
Frontex-Operation Poseidon durch die Schnelle
Einsatztruppe Poseidon zu ersetzen. Hierbei
erhielt Griechenland zusétzliche technische
Hilfe zur Erleichterung von Grenziiberwa-
chung sowie Identifizierung und Registrierung
von Migranten und Flichtlingen. Die Ergeb-
nisse waren eher erniichternd, weil Frontex der
operative Zugang zu den tiirkischen Gewassern
verwehrt blieb und auch das nachhaltige Dran-
gen der EU-Beamten, gemeinsame griechisch -
tiirkische Patrouillen durchzufiihren, aufgrund
der erwdahnten Spannungen zwischen den beiden
NATO-Verbiindeten erfolglos blieb.

In diesem Zusammenhang verstindigten sich
Angela Merkel und der damalige Minister-
prasident Ahmet Davutoglu nach dem Besuch
der Kanzlerin in der Tiirkei am 8. Februar 2016
darauf, der NATO den Start eines gemeinsamen
Unternehmens von Patrouillen in den Agais-
Gewissern vorzuschlagen sowie Griechenland
und die Tiirkei zu unterstiitzen.'* Nach anfangli-
chem Zogern zeigte sich Athen auf einem Treffen
der NATO-Verteidigunsminister Tage spater ein-
verstanden.'? Griechische und tiirkische Kriegs-
schiffe begannen, im Verbund mit Schiffen
weiterer an der Stindigen Marinegruppe 2
(SNMG?2) unter Fithrung eines deutschen Flagg-
schiffs beteiligter Staaten, ihre Patrouillenfahrten
durch die agaischen Gewasser. Im Mérz 2016 ver-
einbarten NATO und Frontex ein Abkommen zur
Koordinierung ihrer Aktionen und im April 2016
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Ausrangierte Lebensretter: Seit dem umstrittenen Abkommen mit der Tirkei ist die Zahl der Mittelmeer-
Uberquerungen in Richtung Europa deutlich zuriickgegangen.

wurde ein Frontex-Verbindungsoffizier auf das
NATO-Flaggschiff entsandt. Im Juli 2016 kam
es zur Vereinbarung eines Standardverfahrens
zwischen EBCG und NATO-Marinekommando
mit dem Ziel, die Zusammenarbeit - konkret
die Erarbeitung eines gemeinsamen Lage-
bildes und eines Frithwarnsystems sowie die
Durchfiihrung von Uberwachungsmaftnahmen
und des Informationsaustauschs mit der grie-
chischen und der tiirkischen Kiistenwache - zu
intensivieren. Und schliefflich ermoglichte das
Biindnis der EBCG auch den Zugang zu ihrem
regional begrenzten Netzwerk und einen erwei-
terten Informationsaustausch.*?

Bei all dem blieb jedoch uniibersehbar, dass die
Tiirkei ihre Meinungsverschiedenheiten mit

Griechenland zur Rechtslage in der Agiis nicht
zugunsten der Agiis-Aktivititen der NATO (so
die ,,Kodifizierung® der Operation) zuriickstel-
len wiirde. Wahrend die griechischen Militars zu
einer grofitmoglichen Ausweitung der Operation
bereit waren, beschrinkte die tiirkische Gegen-
seite die Zusammenarbeit auf lediglich zwei -
nahe den Inseln Lesbos und Chios gelegene - von
vier Operationsgebieten. Zudem haben sich die
Schiffe aus Drittstaaten schrittweise zuriick-
gezogen und die NATO-Operation, wiewohl
noch im Gange, verliert an Boden.

Unter den gegebenen Umstinden zeigte sich
bald die Notwendigkeit, Frontex in ihrem bishe-
rigen Format in eine robustere EBCG mit erwei-
tertem Auftrag zu Giberfiihren und sie zu einem
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Eingreifen in Notfillen sowie zur Kooperation
mit Drittlindern zu befahigen. Dies allein bliebe
jedoch zur Sicherung der Aulengrenzen und der
Integritit des Schengenraums unzureichend. Im
Februar 2016 legte die Europdische Kommis-
sion den Ergebnisbericht eines unangekiindig-
ten Evaluationsbesuchs, der Mitte November
2015 an bestimmten Stellen der griechischen
Land- und Seegrenzen stattgefunden hatte, vor.
Der Bericht beklagte ,ernste Defizite” bei der
Ausiibung der Kontrolle der Aufengrenzen in
Griechenland. Empfehlungen zur Abhilfe wurden
vom Rat am 12. Februar 2016 angenommen.#
Ungeachtet des griechischen Widerspruchs
gegen die Bewertung des Evaluationsberichts
legten die griechischen Behorden im Mirz 2016
einen Aktionsplan zur Behebung der Missstinde
vor, in dessen Folge der Prozess in den meisten
Bereichen allméhlich vorankommt.

Die Mingelbeseitigung bleibt ein zentraler Punkt.
Zur Vermeidung von Sekundérmigration fiihren
einige EU-Mitglieder nach wie vor voriiberge-
hende Binnengrenzkontrollen durch - Osterreich,
Deutschland, Danemark, Schweden sowie das
Nicht-EU-Mitglied, dem Schengenraum jedoch
als assoziiertes Mitglied verbundene Norwegen.*>
Die Terroranschlige in Frankreich und Belgien
sowie die Tatsache, dass sich einige der Titer bei
ihrer Vorbereitung in Griechenland aufhielten
oder von dort kamen, haben die Dringlichkeit
einer Kontrollverstarkung an den Auflengrenzen
verdeutlicht. In den Schlussfolgerungen des Rats
fiir Justiz und Inneres (JI-Rat) der EU verpflich-
teten sich die Mitgliedstaaten am 20. November
2015, nur eine Woche nach den schrecklichen
Terroranschlagen in Paris vom 13. November,
unter anderem zur sofortigen Umsetzung der
notwendigen systematischen und koordinier-
ten Uberpriifungen an den AuRengrenzen -
einschliefflich der Kontrolle von Personen mit
Recht auf Bewegungsfreiheit -, der Ausweitung
von Sicherheitskontrollen im Kontext der gegen-
wartigen Migrationskrise, der Aktualisierung von
Vorschldgen zu ,intelligenten Grenzen® sowie
der Vorlage von Vorschligen zur Uberarbeitung
des SBC. Ergebnis dieser Beratungen waren
im Dezember 2015 vorgelegte Vorschlage zur
Schaffung der EBCG sowie, im April 2016, zur
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Uberarbeitung des Mafinahmenpakets zu , intel-
ligenten Grenzen‘.*¢

Die ,,Zwillingssidule“ von Euro-
paischer Grenz- und Kiistenwache
und ,,intelligenten Grenzen"

Zweifellos ist ein wirksamer Schutz der EU-
Auflengrenzen unerlésslich, um das Funktio-
nieren des Freizligigkeitsprinzips innerhalb der
EU garantieren zu konnen. Im September 2015
forderte der Europiische Rat verstirkte Kont-
rollen an diesen Grenzen einschlieflich zusitz-
licher Mittel fiir Frontex, EASO und Europol. Im
Dezember 2015 unterstrich er zudem die Not-
wendigkeit, systematische Sicherheitsiiberprii-
fungen mithilfe einschlagiger Datenbanken und
der Nutzung neuer Technologien an den Aufden-
grenzen sicherzustellen.

Der Schutz der Auf3engrenzen
bestimmt die Wahrung der
Freiziigigkeit innerhalb der EU.

Einer der beachtenswertesten Vorschliage zur
Sicherung der Auflengrenzen wurde von der
Europaischen Kommission im Dezember 2015
bei der Uberarbeitung und Umstellung des
Frontex-Mandats vorgelegt.'” Der weitreichende
Vorschlag bildete die Basis fiir die EU-Verord-
nung 2016/1624'%, die die Europiische Agen-
tur fiir die Grenz- und Kiistenwache (EBCG)
erarbeitete. Nach dem von der Europaischen
Kommission am 25. Januar 2017*° veroffentlich-
ten ersten Bericht zur Operationalisierung der
EBCG bietet die Agentur den Frontstaaten die
grofdte bislang zugestandene operative Unter-
stiitzung, indem iiber 1.500 EBCG-Angehdrige
in reguldre gemeinsame Operationen an den
EU-Auflengrenzen beordert werden (760 in Grie-
chenland, 600 in Italien, 130 in Bulgarien, 70 auf
dem Westbalkan).2°

Die Verordnung umfasst eine Reihe dufderst
beachtenswerter MafSnahmen, die eine nihere
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Neue Normalitat: Verscharfte SicherheitsmaBmahnen machen sich nach mehreren schweren Terroranschlagen
nicht nur an den EU-AuBengrenzen bemerkbar. Quelle: © Yves Herman, Reuters.

Betrachtung lohnen.?* So wird zunichst die
ECBG mit den EU-Staaten eine ,,gemeinsame
Verantwortung” bei der Umsetzung der einheit-
lichen europaischen Grenzsicherung teilen. Wie
die Verfasser eines EBCG-Berichts kiirzlich ver-
lautbarten, ,legt erstmals eine Rechtsvorschrift
der EU-Sekundirgesetzgebung eine Definition
der ,einheitlichen Grenzsicherung’ vor*. Diese
umfasst in Kern drei Aufgaben: erstens Grenz-
kontrolle, zweitens Suche und Bergung von
Personen in Seenot sowie drittens Analyse der
Gefahren fiir die innere Sicherheit und Analyse
der Bedrohungen, die das Funktionieren oder
die Sicherheit der Auflengrenzen betreffen
konnten.??

Dariiber hinaus wandelt die Verordnung Frontex
in eine europdische Behorde, die mit nationalen
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Behorden gemeinsame Rickfiihrmafinahmen
mit dem Ziel der Ausweisung oder Abschiebung
illegaler Migranten einschliefllich der Beschaf-
fung von Reisedokumenten durchfithren kann.
Dieses Thema ldsst die Bedeutung erkennen,
die die EBCG der Arbeit mit Drittstaaten im
Bereich der Grenzsicherung beimisst, inklusive
der Entsendung von Verbindungsoffizieren in
Drittlinder oder der Durchfilhrung gemein-
samer Operationen auf dem Hoheitsgebiet
der EU oder dem von Drittlindern. Derzeit ist
die ECGB dabei, im Einklang mit dem neuen
Mandat alle existierenden bilateralen Arbeits-
vereinbarungen mit den Westbalkanlandern,
der Tiirkei und anderen Landern zu Giberpriifen.
Am 22. November 2016 verabschiedete die Kom-
mission ein Modellabkommen, das als Vorlage
fiir Abkommen mit Drittlaindern dient.2® Zwei
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Schwerpunktldnder - Serbien und Mazedonien -
wurden hierzu ausgewihlt.?* Jedoch vollzieht
sich die Zusammenarbeit mit Drittlindern nicht
im luftleeren Raum. Vielmehr schliefit sie das
Zusammenspiel mit Drittlindern von strategi-
scher Bedeutung ein. Auf diese jedoch Druck
auszuiiben konnte sich im konkreten Fall als
kontraproduktiv erweisen.

Zuletzt, und dies ist das Wichtigste, verleiht die
Verordnung der ECGB eine neue Befugnis zur
Bewertung der Anfilligkeit der Mitgliedstaaten
hinsichtlich ihrer Fahigkeiten, Herausforde-
rungen an ihren Auflengrenzen zu begegnen.
Diese Befugnis sollte daher in direktem Zusam-
menhang mit dem Recht der Behorde gesehen
werden, in einem Mitgliedstaat zu intervenie-
ren. Die Anfilligkeitsbewertung wird helfen, zu
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ergreifende Maflinahmen aufzuzeigen und
gegeniiber dem betreffenden Mitgliedstaat Emp-
fehlungen zu formulieren. Aulerdem fliefét die
Bewertung durch die ECGB in die Evaluation
ein, die im Rahmen des sogenannten Schengen-
Evaluierungsmechanismus der SBC durchge-
fithrt wird.

Sollte ein Mitgliedstaat diesen Empfehlungen

nicht folgen, steht der Behorde ein ,,Interventi-
onsrecht® zu, zumal in Fillen, in denen rasches

Handeln vonndten ist, falls dieser Staat ernste

Defizite im Umgang mit Migrationsdruck hat,
zu wirksamen Grenzkontrollen aufierstande

ist und damit das Funktionieren des Schengen-
raums gefahrdet. Allerdings wurde der urspriing-
liche, die Verantwortung fiir die Sicherung der
EBCG-Aufiengrenzen iibertragende Kommissi-
onsvorschlag im Laufe der Verhandlungen zur
Annahme der Verordnung stark verwissert. Der
Kommission ist das Steuer aus der Hand genom-
men. Sie wird nun jene Mafdnahmen erarbeiten

und dem Rat vorschlagen, die durch die ECGB

umzusetzen sind, sowie den betroffenen Mit-
gliedstaat zur Kooperation auffordern. Es bedarf
keiner Erklarung, dass die Macht tiber diese Ent-
scheidung aufgrund der politisch sensiblen Natur
der zu ergreifenden, oftmals die jeweils nationale

Exekutiv- und Durchsetzungsgewalt beriihren-
den Mafdnahmen, nunmehr in Hinden des Rates

liegt. Dies bedeutet, dass die ECBG weiterhin

von der Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten

abhingt. Und festzuhalten bleibt schliefllich

auch, dass Entscheidungen zur Durchfithrung

von Anfilligkeitsbewertungen oder zur Ergrei-
fung von Korrekturmafinahmen einer Zwei-
drittelmehrheit oder der Zustimmung durch die

EBCG-Lenkungsgruppe bediirfen.?®

Zweite Sdule der EU-Strategie zur Sicherung
der Auflengrenzen und tatsdchlichen Freizii-
gigkeit sowie Sicherheit im Schengenraum
umfasst zwei Initiativen. Deren erste basiert
auf dem Vorschlag zur Erweiterung der Ver-
ordnung Nr.562/2006 (SBC) hinsichtlich
einer verstirkten Uberpriifung einschligiger
Datenbanken an den Auflengrenzen. Dessen
Ziel war die Einfiihrung verpflichtender syste-
matischer Uberpriifungen von Personen mit

39



Recht auf Freiziigigkeit im Zuge der geltenden
EU-Bestimmungen (EU-Biirger und Familien-
angehdrige ohne EU-Biirger-Status) beim Uber-
schreiten der EU-Aufiengrenzen auf dem Land-,
See- oder Luftweg. Bei ihnen erfolgt ein Abgleich
mit Datenbanken wie etwa der von Interpol zu
gestohlenen bzw. verlorenen Dokumenten
(SLTD) oder dem Schengener Informationssys-
tem (SIS), um ihre tatsichliche Identitat festzu-
stellen und zu priifen, ob sie eine Bedrohung fiir
die offentliche Ordnung und innere Sicherheit
darstellen. Der Vorschlag betont die Bedeutung
des Abgleichs biometrischer Daten in Passen,
wie etwa Fingerabdriicken, sowie auf Uberprii-
fungen von aus der EU ausreisenden Biirgern aus
Drittstaaten anhand einschlagiger Datenbanken
mit dem Ziel des Ausschlusses von Sicherheits-
risiken.2¢

Die zweite Initiative war im April 2016 die
Veroffentlichung eines Mafnahmenpakets
der Kommission zur Einfiihrung intelligenter
Grenzen, das eine ,Mitteilung zu starkeren und
intelligenteren Informationssystemen fiir Gren-
zen und Sicherheit“ und eine ,,Verordnung zur
Einrichtung eines Ein- und Ausreiseerfassungs-
systems” beinhaltet.?” Die vorgeschlagene Ergén-
zung des SBC zur Einfiihrung der fiir das Ein- und
Ausreiseerfassungssystem erforderlichen tech-
nischen Anderungen wurde bereits erwihnt.
Allgemeines Ziel des Mafdnahmenpakets fiir
»intelligente Grenzen® ist es, Mitgliedstaaten
bei der Abwicklung eines wachsenden Reisever-
kehrs unter Verzicht auf eine Aufstockung des
Grenzsicherungspersonals zu unterstiitzen und
die Bewegungsfreiheit zwischen Schengenraum
und Drittlindern in einer sicheren Umgebung
zu fordern und dergestalt zur Bekdmpfung von
Terrorismus und Schwerkriminalitit beizutragen.

Die Kommission hat betont, das Paket sei
keine direkte Antwort auf die Fliichtlings-
krise. Vielmehr ist eine Nutzungsoptimierung
der durch die IT-Systeme und -Technologien
gebotenen Moglichkeiten beabsichtigt. Hier-
bei wird auf drei bereits vorhandene Systeme
zuriickgegriffen - Eurodac (Asylantragsver-
waltung), VIS (Visaantragsbearbeitung) sowie
SIS (Informationsaustausch iiber gesuchte
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Personen und zu iiberwachende Objekte). Die
Einfiihrung des neuen Ein- und Ausreise-
erfassungssystems (EES), das auch auf - sowohl
visapflichtige als auch visapflichtbefreite (mit
dem Recht auf Kurzaufenthalt, d.h. hochstens 90
Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen) - Biirger
aus Drittlandern angewendet wird, ist fiir 2020
vorgesehen. Sdmtliche Systeme mit Ausnahme
des SIS betreffen hierbei Biirger aus Drittlandern.

Fazit

Die Fliichtlings- und Migrationskrise hat Mehr-
wert und Legitimation der EU auf eine harte
Probe gestellt. Hierbei hat das kontroverse
EU-Tirkei-Abkommen vom Mairz 2016 zur
Riickfiihrung in Griechenland ankommender
Fliichtlinge in die Tiirkei bei vielen Beteiligten
Besorgnis ausgelost. Es wurde eine Realpoli-
tik betrieben, wihrend Differenzen unter den
Mitgliedstaaten (vor allem zwischen den west-
europdischen Staaten und denen Mittel- und
Osteuropas, insbesondere der vier Visegrad-
Linder) Solidaritdt mit und Respekt vor
europaischen Werten auf den Priifstand stellten.
Aus diesem Grunde funktioniert das von der
Européischen Kommission und Deutschland
vertretene Umverteilungskonzept?® trotz wie-
derholter Aufrufe nach wie vor nicht in der Form,
wie von seinen Autoren vorgesehen. Angesichts
eben dieses Defizits wird die Umsetzung des
EU-Tiirkei-Abkommens jedoch frither oder spa-
ter gefahrdet sein, zumal dann, wenn die Fliicht-
lingsstrome erneut ins Rollen kommen.

Die EU muss eine wirksame
Bewaltigung der Migrations-
krise und die Sicherheit ihrer
Biirger gewahrleisten.

Das Dublin-System?® sieht sich derzeit hohem
Druck ausgesetzt, was in gleicher Weise fiir
den Schutz der Auflengrenzen gilt. Zwischen-
zeitlich bestehen die Probleme fort, wihrend
der Zustrom von Fliichtlingen, hauptsachlich
iiber den zentralen Mittelmeerraum und Italien,
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anhilt. Die entscheidende Frage ist, ob die
Union in der Migrationskrise einen effiziente-
ren Grenzschutz sicherzustellen und die Biirger
der Gemeinschaft im Hinblick auf Sicherheit
vor Terrorismus und anderen Bedrohungen zu
beruhigen vermag. Hierbei sind die Ergidnzungen
des Dublin-Systems, die derzeit zur Schaffung
eines Gemeinsamen Europiischen Asylsystems
(CEAS)3© erortert werden, von hochster Prioritat,
um die Ausgewogenheit zwischen Auflengrenz-
schutz und Asylrecht wiederherzustellen.

Offensichtlich ist jedoch, dass manche europa-
ische Hauptstédte, vor allem Berlin und Paris,
eher praventive als inklusorische Mafdinahmen
hinsichtlich der Migration befiirworten. So ist
der Tenor der jiingsten deutsch-franzosischen
Note mit dem Titel ,Ein krisenresistentes
gemeinsames européisches Asylsystem3! aus-
gesprochen kompromisslos, sieht diese doch
letztlich indirekt ein ,,australisches Modell“ vor,
wobei Menschen in Drittlinder zurtickgeschickt
werden sollen, in denen kaum Rechtssicherheit
herrscht. Dass uns die europaweite Debatte tiber
Migration, Asylrecht und Grenzschutz wohl noch
lange Zeit begleiten wird, scheint auf der Hand
zu liegen.

Angelos Athanasopoulos ist auBenpolitischer
Redakteur der griechischen Tageszeitung To Vima.
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in: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/
Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
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06.04.2016, in: http://bit.ly/2nkb65R [27.02.2017].
Europdische Union 2015: Council Decision (EU)
2015/1601 Establishing Provisional Measures in the
Area of International Protection for the Benefit of
Italy and Greece, in: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1601
[27.02.2017]. Der Rat verabschiedete den Beschluss
mit einer qualifizierten Mehrheit gegen die Stimmen
der Slowakei, Ungarns, Rumaniens und der Tschechi-
schen Republik. Die friihere polnische Regierung, die
sich gegen die Quoten ausgesprochen hatte, dnderte
schlieflich ihre Haltung und schloss sich der Mehr-
heit an. Die Slowakei und Ungarn fochten jedoch
den Beschluss des Rates vor dem Gerichtshof der
EU an (vgl. Rechtssache C-643/15 und C-647/15).
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Europdische Union 2013: Regulation (EU) 604/2013
Establishing the Criteria and Mechanisms for
Determining the Member State Responsible for
Examining an Application for International
Protection Lodged in one of the Member State by

a Third-Country National or a Stateless Person,

in: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
ALL/?uri=CELEX:32013R0604 [27.02.2017].

Zu den Ideen beziiglich des CEAS siehe Euro-
péische Kommission 2016: Towards a Reform

of the Common European Asylum System and
Enhancing Legal Avenues to Europe, 06.04.2016,
in: http://bit.ly/2mw41fY [27.02.2017]; Européische
Kommission 2016: Proposal for a Regulation Estab-
lishing the Criteria and Mechanisms for Determi-
ning the Member State Responsible for Examining
an Application for International Protection Lodged
in one of the Member States by a Third-Country
National or a Stateless Person, 04.05.2016, in:
http://bit.ly/2mwhdS0 [27.02.2017].

Vgl. insbes. Absitze 5-7 in Statewatch.org 2017:

A Crisis-resistent Common European Asylum Sys-
tem (CEAS), France-Germany Note, in: http://bit.ly/
2mz7Uo0j [27.02.2017].
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Zuwanderung als
Uberlebensprinzip

Meinhard Miegel

In den 25 Jahren von 1991 bis 2015 sind schat-
zungsweise 23,7 Millionen Menschen nach

Deutschland zu- und 18,7 Millionen aus Deutsch-
land abgewandert, womit die Zahl der Zuwande-
rer die Zahl der Abwanderer um ungefahr fiinf
Millionen tiberstieg. Wenn sich dennoch die

Bevolkerungszahl Deutschlands in dieser Zeit

nur méfig von 81 auf etwa 82 Millionen erhohte,
dann vor allem deshalb, weil von 1991 bis 2015
die Zahl der Sterbefille um reichlich drei Milli-
onen hoher war als die Zahl der Geburten, die

Zuwanderer also zu einem Gutteil Geburtenaus-
fille ausglichen.

Besonders stark war der Zuzug 2015. Im vorigen

Jahr wanderten knapp zwei Millionen Menschen
zu- und knapp 0,9 Millionen ab, was ein positives
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Wanderungssaldo von 1,1 Millionen ergibt. Das

heifdt nun nicht, dass diese 1,1 Millionen auch
noch in zwei oder drei Jahren hier sein werden.
Nicht wenige werden - wie in der Vergangenheit -
in absehbarer Zukunft freiwillig oder unfreiwil-
lig in ihre Herkunftslander zuriickkehren oder in
Drittstaaten weiterziehen und wieder andere, die
bleiben konnen und wollen, werden ihre Fami-
lien nachholen. Von den 1,1 Millionen, die 2015
gekommen sind, diirften in zwei oder drei Jahren
vielleicht noch 0,4 oder 0,5 Millionen hier sein.

Freilich ist das noch nicht aller Tage Abend. In
diesem Jahr kommen schlief3lich wieder zahl-
reiche Menschen nach Deutschland und in die
EU - und auch in den Folgejahren diirfte der
Wanderungssaldo deutlich positiv, d.h. die Zahl
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der Zuwanderer hoher als die Zahl der Abwan-
derer sein: im Jahresdurchschnitt vielleicht 0,4
Millionen. Dann ldge die Nettozuwanderung
innerhalb von drei Jahren bei 1,2 Millionen,
wodurch in etwa der Sterbeiiberschuss der ansés-
sigen Bevolkerung ausgeglichen wiirde.

Diese Zahlen zeigen: Als ein Land mit neun
Nachbarn war und ist Deutschland von jeher
mehr als jedes andere Land in Europa ein natir-
liches Zu-, Ab- und Durchwanderungsland, wo
Menschen kommen, gehen und bleiben. Hinzu
kommt, dass es nicht viele Regionen auf der Welt
gibt, die von ihrem Klima, ihren Boden, ihrer
Topografie und vielem anderen mehr dhnlich
begiinstigt sind wie Europa.

Geindert haben sich allerdings im Laufe der Zeit

die Hauptherkunftslander der Migranten. Heute

kommen sie kaum noch aus Italien, Spanien

oder Portugal und noch nicht einmal mehr aus

der Tiirkei, sondern aus Syrien, Afghanistan,
Irak, dem westlichen Balkan und zunehmend

den Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und

Tunesien. Von hier kamen 2015 knapp zwei Drit-
tel der nach Deutschland Zugewanderten. Diese

Zugewanderten sind - im Gegensatz zur ansassi-
gen Bevolkerung - jung, vier Fiinftel sind jiinger
als 35, davon ein Drittel jlinger als 16 Jahre, und

70 Prozent sind mannlich, auch wenn sich hier
in jiingster Zeit die Relationen ein wenig ver-
schoben haben, da nunmehr auch viele Frauen

nach Deutschland kommen. Und sie stehen uns

kulturell deutlich ferner als die Zugewanderten

der zuriickliegenden hundert Jahre. Konkret: Sie

sprechen nicht nur andere Sprachen, sondern sie

haben auch deutlich andere Sitten und Gebriu-
che und was wohl schwerer wiegt: In ihrer grof3en

Mehrheit haben sie auch andere religiose und

rechtliche Vorstellungen.

Dies alles zu verdrangen hiefle, den untaug-
lichen Versuch unternehmen zu wollen, die
Wirklichkeit zu verdringen. Nein, die derzeitige
Zuwanderung ist eine neue, eine ungewohnte
Art von Zuwanderung, mit der niemand - weder
die Zuwandernden noch die Aufnehmenden -
wirkliche Erfahrung haben und haben konnen.
Dass dies eine Herausforderung ist, die an alle

Migration

Beteiligten hohe Anspriiche stellt, zeigen unsere
europdischen Partner, von denen schon jetzt
nahezu alle kapituliert haben. Das sind nicht
nur Polen, Tschechen, Slowaken und Ungarn,
sondern auch Déinen, Niederldnder, Franzosen,
Briten und selbst Schweizer und Schweden. Wie
kann, wie soll es da weitergehen?

Bei der Beantwortung dieser Frage scheiden
sich taktisch argumentierende Kurzfristop-
timierer von strategisch argumentierenden
Langfristoptimierern. Erstere verweisen durch-
aus faktenuntermauert auf die hohen Kosten
dieser Zuwanderung, die sie fiir Deutschland
mit jahrlich 25 bis 35 Milliarden Euro beziffern.
Sie machen geltend, dass diese Zuwanderung
unsere sozialen Sicherungssysteme und gesell-
schaftlichen Infrastrukturen, also Wohnungen,
Verkehrswege, Schulen und Krankenhauser,
zusitzlich beansprucht und womoglich iiberbe-
ansprucht. Sie sind besorgt tiber das steigende
Risiko sozialer Spannungen, insbesondere auf
dem Arbeitsmarkt. Und schliefSlich fiirchten sie
eine zunehmende kulturelle Heterogenitit, die
weit liber kulturelle Vielfalt hinausgeht. Anders
gewendet: Sie fiirchten um den Bestand der
bestehenden staatlich-politischen Ordnung ein-
schliefllich der Rechtsordnung. Oder kurz: Sie
sind besorgt, dass die ansissige Bevolkerung auf
Dauer iiberfordert werden konnte - eine Sorge,
die nicht zuletzt von vielen Zuwanderern der
zuriickliegenden Jahrzehnte geteilt wird.

Thnen stehen die strategisch argumentierenden
Langfristoptimierer gegeniiber. Sie machen vor
allem drei Argumente geltend:

1. Ohne Zuwanderung wird Deutschland inner-
halb weniger Generationen marginalisiert
sein, das heifdt, in Bedeutungslosigkeit ver-
sinken. Die Fakten: Derzeit wichst die Welt-
bevolkerung jahrlich um die Einwohnerzahl
Deutschlands, also reichlich 80 Millionen
und das mit steiler werdender Tendenz. Seit
den 1930er Jahren hat sich die Weltbevolke-
rung von 2,5 auf 7,4 Milliarden annidhernd
verdreifacht. Nach den Projektionen der
Vereinten Nationen wird sich ihre Zahl bis
2030 weiter auf 8,4 und bis 2050 auf 9,6
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Milliarden erhohen. Das entspricht in rund
drei Jahrzehnten einer globalen Bevolke-
rungszunahme von 2,3 Milliarden oder fast
ebenso vielen Menschen, wie um 1930 die
Erde besiedelten.

Européder, namentlich Deutsche, haben an
dieser Entwicklung jedoch keinen Anteil
mehr. Der Grund: Seit Generationen ersetzen
sich Deutsche und Europaer nicht mehr in der
Zahl ihrer Kinder. Der letzte Jahrgang, der
ebenso viele Kinder hatte, wie er selber zihlte,
wurde hierzulande bereits 1882 geboren. Seit-
dem war jede Kindergeneration zahlenmafig
kleiner als die vorangegangene Elterngenera-
tion, seit den 1970er Jahren etwa ein Drittel.

Die Folge dieser gegenldufigen Bevolkerungs-
entwicklung in Deutschland und Europa auf
der einen und der tibrigen Welt auf der ande-
ren Seite: Um 1900 waren 25 Prozent der
Weltbevolkerung europdisch und drei Prozent
deutsch. Heute sind nur noch zehn Prozent
europdisch und reichlich ein Prozent deutsch.
Und gegen Ende dieses Jahrhunderts diirfte
der europaische Anteil an der Weltbevolke-
rung - bei den bisherigen Zuwanderungsra-
ten! - bei schatzungsweise sechs Prozent und
der Anteil der Deutschen im Promillebereich
liegen. Dies kann man in einer so iiberaus
dicht besiedelten Welt begriiflen. Jedoch
muss man sich auch dariiber im Klaren sein,
dass ohne Zuwanderung das Gewicht von
Deutschen und Europédern im Weltbevolke-
rungsgefiige rapide abnimmt.

Zum ersten Mal in der Geschichte altern nicht
nur Individuen, sondern die Menschheit
insgesamt. Deutsche und Europder sind auf
diesem Weg jedoch besonders weit vorange-
schritten. Zusammen mit den Japanern stel-
len sie die éltesten Bevolkerungen der Welt.
Der Grund ist neben der niedrigen Geburten-
rate der starke Anstieg der Lebenserwartung
seit Beginn der industriellen Revolution.

Bis dahin war die Lebenserwartung der
Menschen sowohl in Europa als auch in der
iibrigen Welt nur wenig gestiegen. Um 1800

wurden die Menschen in Deutschland kaum
alter als in der Antike. Das Medianalter - die
Hilfte der Bevolkerung ist jlinger, die Halfte
ist alter - lag damals bei 18 Jahren und nur
wenige Menschen wurden alter als 60 Jahre.
Doch dann stieg die Lebenserwartung, wenn
auch zunéchst nur langsam, an. Um 1900 lag
das Medianalter in Deutschland bei 23 Jahren
und zum ersten Mal entstand so etwas wie
eine Grof3elterngeneration. Dennoch lag die
durchschnittliche Lebenserwartung einer um
1900 geborenen Frau immer noch bei nur 43
Jahren. Médchen, die heute geboren werden,
konnen hingegen davon ausgehen, doppelt so
alt zu werden, namlich 86 Jahre.

Zwar kann und wird sich diese Entwicklung
nicht fiir alle Zeiten fortsetzen. Doch fiir
einige Jahrzehnte diirfte sie noch anhalten,
das heifdt, die Bevolkerung wird zunehmend
dlter. Der massenhafte Zustrom vornehm-
lich junger Menschen - unter ihnen viele
Kinder - konnte in Landern wie Deutschland
die Alterung der Bevolkerung zumindest ver-
langsamen. Besonders fiir den Arbeitsmarkt
konnte dies eine spiirbare Erleichterung sein.
Denn hier zeigen sich die demografischen
Umbriiche schon heute in aller Schérfe. Stich-
worte sind: Mangel an Auszubildenden und
Fachkriftemangel. Da konnten hunderttau-
sende junger, Beschiftigung suchender Men-
schen gerade recht kommen.

Aber, so die haufig gestellte Frage, miissen
diese nicht erst noch mithsam und mit rof3en
Kosten ausgebildet werden? Die Frage ist
berechtigt. Nicht nur Ausbildungs-, auch
Schulstrukturen miissen angepasst und zum
Teil neu geschaffen werden. Dies erfordert im
Zweifel erhebliche Mittel. Doch sehen wir es
s0: Was kann ein Volk erwarten, das sich seit
fast einem halben Jahrhundert nur noch zu
zwei Dritteln in der Zahl seiner Kinder ersetzt
und dadurch Investitionen in Billionenhohe
unterlassen hat? Will es weiter leben und
wirtschaften, muss es die Investitionen, die
lange Zeit nicht getétigt worden sind, irgend-
wann nachholen. Und diese Zeit ist jetzt!
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3. Das 21. Jahrhundert wird - unabhéngig von

Asylsuchenden und sonstigen Fliichtlingen -
ein Jahrhundert der Massenmigration wer-
den. Gewinner werden diejenigen sein, die
sich frithzeitig hierauf einstellen und Zuwan-
derung zu ihrem Vorteil zu nutzen wissen.
Was sind die Griinde fiir diese Einschitzung?

An erster Stelle ist die vorerst weiter anhal-
tende Zunahme der Bevolkerungsmenge
z.B. in Afrika zu nennen. 1970 lebten auf
dem Kontinent 520 Millionen Menschen.
Heute sind es 1,3 Milliarden, also weit mehr
als doppelt so viele. Gegen Ende dieses
Jahrhunderts diirften es 4,3 Milliarden sein.
Das entspricht einer Verachtfachung der
Bevolkerungszahl innerhalb von 130 Jah-
ren. Eine vergleichbare Entwicklung hat es
in der bisherigen Menschheitsgeschichte
noch nie gegeben. Und Afrika steht nicht
allein. Ahnlich sind die Trends im Nahen
und Mittleren Osten, in Iran, Irak, Paldstina,

Migration

Neuankémmling: ,Die derzeitige Zuwanderung ist eine neue, eine ungewohnte Art von Zuwanderung, mit der
niemand - weder die Zuwandernden noch die Aufnehmenden - wirkliche Erfahrung haben und haben kénnen.”

Afghanistan oder Pakistan. Was heif3t das fiir
die von der Natur begiinstigten Regionen die-
ser Welt, besonders wenn dort - wie derzeit
in Deutschland und Europa - zugleich die
Bevolkerungszahlen abnehmen? Diese Frage
ist rhetorisch, da die Antwort auf der Hand
liegt. Auf Deutschland und Europa wird in
vorhersehbarer Zukunft ein hoher Einwan-
derungsdruck lasten, dem auf Dauer weder
durch Stacheldrahtzaune noch militdrische
Mittel begegnet werden kann. Eine Festung
Europa kann und wird es nicht geben und
zwar zum einen, weil viele Europier diese
gar nicht wollen, und zum anderen, weil sie
wirklichkeitsfremd ist.

Die Folge: Die Schicksale von Volkern vermen-
gen und verflechten sich in einer noch nie dage-
wesenen Intensitét. In Europa sind wir gerade
dabei, dies mithsam zu erlernen. Die Lektion
fiir die Welt steht noch aus. Doch soviel diirfte
schon heute gewiss sein: Allzu sehr auf eine
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Hauslebauer von morgen: ,Die Zuwanderung wird uns unsere demografische Zerbrechlichkeit vor Augen
fuhren und uns zeigen, wie wir gealtert und zum Teil auch starr geworden sind. Sie wird - willentlich oder
unwillentlich - dieser Gesellschaft bewusst machen, wie sehr sie existenziell von anderen abh&ngig und

auf sie angewiesen ist."

polnische, ungarische oder tschechische Identitat
zu pochen, ist zunehmend anachronistisch. Und
das Gleiche gilt - allenfalls ein wenig zeitversetzt -
fiir Lander wie Frankreich, Grof3britannien und
selbstverstandlich auch Deutschland.

Dass wir - die Volker der frith industrialisierten

Léander - uns dabei besonders schwer tun, darf
nicht verwundern. Denn wir waren und sind es,
die vom Status quo besonders profitiert haben.
Wir nutzten und nutzen die Rohstofflager der
Welt weitgehend ohne Riicksicht auf die Bediirf-
nisse anderer und erfreuen uns billiger Rohstoffe

und Nahrungsmittel. Durch billige Halbfertig-
produkte, die zumeist aus weniger entwickelten

Volkswirtschaften importiert werden, haben wir
die Kosten unserer industriellen Produktion kraf-
tig gesenkt. Und billigste Arbeitskrifte, die sich

fiir einen Lohn verdingen, der nur einen Bruch-
teil eines deutschen Mindestlohnes ausmacht,
haben dazu beigetragen, unseren materiellen

Wohlstand auf historisch beispiellose Hohen zu

heben. Da fillt es schwer, sich wieder zu beschei-
den und mit den Armen dieser Welt zu teilen.
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Doch je langer wir uns damit Zeit lassen, desto
mehr werden wir auf den nackten Boden der
Tatsachen geholt werden. Die Zuwanderung wird
uns unsere demografische Zerbrechlichkeit vor
Augen fithren und uns zeigen, wie wir gealtert
und zum Teil auch starr geworden sind. Sie wird -
willentlich oder unwillentlich - dieser Gesell-
schaft bewusst machen, wie sehr sie existenziell
von anderen abhingig und auf sie angewiesen ist.
Und alle diese Lektionen werden - auch wenn
sie vielleicht schmerzhaft sind - schlussendlich
gut fiir sie sein. Und je friiher sie erteilt werden,
desto besser. Fiir Deutschland konnte es sich
als Gliicksfall erweisen, dass es sich bislang im
Gegensatz zu einigen seiner Nachbarn diesen
Lektionen nicht ganzlich verweigert hat. Welchen
Gewinn das Land aus ihnen ziehen wird, wird die
Zukunft erweisen.

Prof. Dr. Meinhard Miegel ist Vorstandsvorsitzen-
der des Denkwerks Zukunft - Stiftung kulturelle
Erneuerung.
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Informationen und Recherchen, 22.08.2018

Stand der
Riickkehrpolitik
in Deutschland

Freiwillige Riickkehr und Abschiebung

Katharina Senge
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Glossar

Riickkehr bezeichnet als allgemeiner Begriff alle Formen der freiwilligen und erzwungenen
Riickkehr von ausreisepflichtigen Auslandern in ihre Herkunftslander.

Riickfiihrung umfasst alle MafSnahmen, die nicht mit einer freiwilligen Riickkehr verbunden sind.

Die Zuriickweisung verhindert an der Grenze die Einreise und damit auch den Aufenthalt
(§15 AufenthG).

Zuriickschiebung ist die Moglichkeit nach § 57 AufenthG, eine unmittelbar zuvor unerlaubt
eingereiste Person unverziiglich vom Staatsgebiet zu entfernen. Anders als bei der Abschiebung
gehen ihr keine Androhung und keine Fristsetzung voraus. Fiir Asylsuchende gelten besondere
Regelungen.

Der Ausreisepflicht unterliegen grundsitzlich alle Auslédnder, die iiber keinen giiltigen Aufent-
haltstitel verfiigen, sei es, weil sie keinen beantragt haben, sei es, weil er abgelehnt, widerrufen
wurde oder schlicht abgelaufen ist. Asylbewerber und Geduldete haben keinen Aufenthaltstitel.
Erstere erhalten zur Durchfithrung des Asylverfahrens eine Aufenthaltsgestattung. Bei Letzte-
ren stehen der Durchsetzung der Ausreisepflicht (Abschiebung) Hindernisse entgegen, weshalb
die Abschiebung fiir einen befristeten Zeitraum ausgesetzt wird.

Vollziehbar Ausreisepflichtige konnen und miissen abgeschoben werden. Die Vollziehbarkeit

liegt entweder auf Grund unerlaubter Einreise oder Aufenthaltes vor (§ 58 Abs. 2 AufenthG)

oder in Folge einer behordlichen Entscheidung, zum Beispiel eines Widerrufs des Aufenthalts-
titels oder eines ablehnenden Asylbescheides. In diesem Falle tritt die Vollziehbarkeit erst ein,
wenn auch der aufenthaltsbeendende Verwaltungsakt unanfechtbar ist.

Die Ausweisung ist ahnlich wie der Widerruf des Aufenthaltstitels ein aufenthaltsbeendender
Verwaltungsakt. Mit der Ausweisung wird entschieden, dass ein Auslander nicht mehr aufent-
haltsberechtigt ist. Ein Ausldnder wird insbes. dann ausgewiesen, wenn sein Aufenthalt die

offentliche Sicherheit und Ordnung bedroht, z.B. bei schweren Straftaten. Mit der Ausweisung

ist ein Wiedereinreise- und Aufenthaltsverbot fiir einen bestimmten Zeitraum verbunden.

Eine Ausreiseaufforderung ist kein aktiv aufenthaltsbeendender Verwaltungsakt, sondern die
Mitteilung an den Ausldnder, dass er oder sie das Land zu verlassen hat. Sie wird ausgestellt,
wenn der Aufenthaltstitel erloschen ist und so die Ausreisepflicht entstanden ist.

Abschiebung ist die zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht (§ 58 AufenthG). Sie setzt
voraus, dass der Auslander vollziehbar ausreisepflichtig ist, und hat, ebenso wie die Zuriick-
schiebung, ein Wiedereinreise- und Aufenthaltsverbot zur Folge. Ihr muss eine Abschiebungs-
androhung vorausgehen, die dem Auslander eine Frist einrdumt, selbstiandig auszureisen. Die
Abschiebungsandrohung ergeht bei Asylbewerbern mit dem ablehnenden Bescheid.

Eine Duldung stellt die voriibergehende Aussetzung der Abschiebung dar, wenn rechtliche
oder tatsdchliche Griinde die Abschiebung verhindern. Geduldete bleiben ausreisepflichtig.
Langjahrig Geduldete konnen bei Erfiillung bestimmter Integrationsleistungen seit 2015 nach
sechs bzw. acht Jahren, Jugendliche nach vier Jahren eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.
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Formelle Entscheidung: Sammelkategorie fiir Dublin-Entscheidungen (wenn ein anderer
EU-Mitgliedstaat fiir die Durchfiihrung des Asylverfahrens zusténdig ist) und Einstellungen des

Asylverfahrens wegen Riicknahme, Nichtbetreiben des Verfahrens (z.B. bei Nichterscheinen

zur Anho6rung), Unauffindbarkeit oder wenn der Antragsteller wihrend des Verfahrens ins Her-
kunftsland gereist ist. Die inhaltliche Frage, ob ein Schutzanspruch besteht, wird damit nicht

beantwortet. Die sog. bereinigte Schutzquote bezeichnet den Anteil von positiven Bescheiden

an den inhaltlichen Entscheidungen, also ohne die formellen Entscheidungen.

Unzulissiger Asylantrag (§ 29 AsylG): u.a. bei Zustindigkeit eines anderen EU-Mitglied-
staates.

Offensichtlich unbegriindeter Asylantrag (§§ 29a, 30 AsylG): z.B. bei Personen aus sicheren
Herkunftsstaaten, Antragstellung aus wirtschaftlichen Griinden, widerspriichlichen Angaben,
gefilschten Beweismitteln, mehrfacher Antragstellung unter verschiedenen Namen oder Tau-

schung tiber die Identitat.

Einleitung

Angesichts einer grofien Zahl ausreisepflichtiger
Auslander, die derzeit nicht abgeschoben werden
konnen, steht die Riickkehrpolitik im Zentrum
der Diskussion tiber mangelnde Durchsetzung
geltenden Rechts. Die Riickfiihrung abgelehn-
ter Asylbewerber stand von Beginn der Fliicht-
lingskrise an weit oben auf der Agenda der
Bundesregierung - neben der Kraftanstrengung
zur Aufnahme, Registrierung und Integration
der Fliichtlinge. Dabei ist die Organisation der
Riickkehr - der Begriff umfasst sowohl freiwil-
lige Riickkehr von Ausreisepflichtigen als auch
Abschiebungen - extrem komplex. Sie hangt
von der Situation im Herkunftsland und dessen
Kooperationsbereitschaft ebenso ab wie von den
Interessen und Verhaltensweisen der betroftenen
Personen, sowie rechtlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen in Deutschland, vor
allem in den fiir Abschiebungen in erster Linie
zustdndigen Bundesldndern. Riickkehrpolitik
hat auflenpolitische, entwicklungspolitische
und innenpolitische Implikationen. Die vielfal-
tigen Hindernisse, die sie erschweren, werden
im Abschnitt ,,Abschiebehindernisse” erldutert.

Es wird deutlich, dass es nicht mdglich ist, allein

mit ein oder zwei politischen Mafdnahmen die
Probleme bei der Riickfiihrung zu 16sen. Daher

Migration

haben Bundesregierung und Bundestag in den
letzten Jahren eine Vielzahl struktureller, gesetz-
geberischer und diplomatischer Mafdnahmen
ergriffen, um rechtliche und operative Abschiebe-
hindernisse zu beseitigen. Die Zusammenarbeit
von Aufien-, Entwicklungs-, Wirtschafts- und
Innenpolitik und der Wille, eine konsistente Stra-
tegie von Riickkehrberatung iiber Schaffung von
Jobs im Herkunftsland bis zur Abschiebung zu ent-
wickeln, ist ein echter Paradigmenwechsel. Dieses
Papier erlautert die politischen Schritte der letzten
Jahre und stellt die entstandenen Strukturen sowie
rechtlichen Grundlagen der deutschen Riickkehr-
politik dar. Es basiert auf 6ffentlich zugénglichen
Quellen und Gesprachen mit Experten aus Politik,
Verwaltung und Wissenschaft.

Zahlen und Fakten

Auslander ohne einen erforderlichen Aufent-
haltstitel sind ausreisepflichtig, so steht es in
§ 50 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG). Das
betrifft alle Fille, in denen kein Aufenthaltstitel
beantragt wurde, er abgelehnt oder widerrufen
wurde oder schlicht abgelaufen ist. Betroffene
Personen miissen das Land auch ohne Auffor-
derung entweder unverziiglich oder, falls ihnen
eine Frist gesetzt wurde, innerhalb dieser Frist
verlassen. Eine Duldung ist die vorriibergehende
Aussetzung der Abschiebung (§ 60a AufenthG).
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Die Person bleibt also ausreisepflichtig, es wird
aber auf die Durchsetzung der Ausreisepflicht,
also auf die Abschiebung, fiir einen bestimmten
Zeitraum verzichtet.

Mitte 2018 waren im Auslianderzentralregister
(AZR) insgesamt 234.600 Ausreisepflichtige
registriert. Von den Ausreisepflichtigen hatten
173.900 eine Duldung, das sind ca. 74 Prozent.*
Somit waren 60.690 Ausreisepflichtige ohne
Duldung im Land. Bei 126.100 der Ausreise-
pflichtigen handelte es sich um abgelehnte
Asylbewerber. Von diesen hatten 98.750 eine
Duldung (78 Prozent).

Eine exakte Zahl, wie viele ausreisepflichtige
Ausliander das Land in einem Jahr verlassen
haben, gibt es angesichts kontrollfreier EU-Bin-
nengrenzen nicht. Zum einen fehlen Daten von
Personen, die freiwillig ausgereist sind und dabei
keines der Programme zur Férderung der frei-
willigen Riickkehr genutzt haben. Zum anderen
konnten die Zahlen dieser Programme in der
Vergangenheit auch Doppelungen enthalten, da
verschiedene Unterstiitzungsangebote zum Teil
kombiniert werden kénnen. Uber das gemein-
same Riickkehr-Férderprogramm von Bund
und Lindern REAG/GARP? sind im Jahr 2017
insgesamt 29.600 ausreisepflichtige Drittstaats-
angehorige ausgereist.® Darunter waren 19.300
abgelehnte Asylbewerber. Dariiber hinaus sind
24.000 Abschiebungen durchgefiihrt worden.
Insgesamt haben im vergangenen Jahr 52.500
abgelehnte Asylbewerber das Land verlassen.

2016 sind ca. 1.400 Abschiebungen mehr durch-
gefiihrt worden als 2017. Jedoch ist dieser Riick-
gang auch darauf zuriickzufiihren, dass 2016 viele
Personen in die westlichen Balkanstaaten zuriick-
gefiihrt wurden, mit denen die Kooperation gut
verlief. Auf einen Riickgang der politischen
Bemiihungen oder einen nachlassenden Erfolg
ist daher daraus nicht eins zu eins zu schliefien.

Die aus der Fliichtlingskrise entstandenen

Asylverfahren sind mittlerweile abgearbeitet.
2016 und 2017 hat das Bundesamt fiir Migration

und Fliichtlinge (BAMF) insgesamt ca. 1,3 Milli-
onen Asylentscheidungen getroffen.*
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374.000 Personen haben in diesen beiden
Jahren die Rechtsstellung als Fliichtling nach
Genfer Fliichtlingskonvention (GFK) erhalten,
6.500 politisches Asyl nach dem Grundgesetz.
252.000 Personen erhielten subsididren Schutz
und 64.000 ein Abschiebungsverbot. Das bedeu-
tet, dass sie aus menschenrechtlichen Griinden
nicht abgeschoben werden und eine Aufenthalts-
erlaubnis fiir zunéchst ein Jahr erhalten.®

Insgesamt ergibt dies eine Zahl von rund
702.000 Personen, die nach dem Asylverfah-
ren in den vergangenen beiden Jahren eine
Aufenthaltserlaubnis erhalten haben. Dem
stehen 406.000 abgelehnte Asylbewerber
und 197.000 formelle Entscheidungen gegen-
iiber. Formelle Entscheidungen werden nicht
aus inhaltlichen Griinden getroffen, sondern z.B.
wenn ein anderer Mitgliedstaat der EU fiir das
Verfahren zustindig ist (Dublin-System) oder der
Antrag zuriickgezogen wurde.

Jedoch wird gegen knapp die Hilfte der
Bescheide Klage eingelegt.® Gegen Ablehnun-
gen wird in 90 Prozent der Fille geklagt, gegen
als ,offensichtlich unbegriindet” abgelehnte
Antrage in 56 Prozent der Falle. Auch Entschei-
dungen tiber die Zustdndigkeit Deutschlands fiir

Abb. 1: Asylentscheidungen 2016 und 2017
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das Verfahren nach dem Dublin-System und Ent-
scheidungen iiber subsididren Status wird haufig
widersprochen. Im Herbst 2017 waren insgesamt
365.000 Klagen in Asylfragen bei deutschen
Gerichten anhiéngig. Solange diese Verfahren
laufen, und das diirfte die kommenden Jahre
betreffen, werden die Riickfithrungszahlen auf
entsprechend niedrigem Niveau bleiben.

Rechtlicher Rahmen und Zustindigkeiten

Der rechtliche und institutionelle Rahmen der
Riickkehrpolitik spannt sich von der europai-
schen Ebene, die mit der Riickfithrungsrichtlinie
den Mitgliedstaaten die grundlegenden Stan-
dards vorgibt, iiber den nationalen Gesetzgeber
zu den Bundesldndern, die fiir die Umsetzung
des Aufenthaltsrechts bis hin zu Abschiebungen
zustandig sind, und letztlich den Ausldanderbe-
horden in den Kommunen.

Die EU-Riickfiihrungsrichtlinie enthélt detail-
lierte Vorgaben insbesondere zur zwangswei-
sen Rickfiihrung, also Abschiebungen und
Abschiebehaft. Sie wurde 2011 in Deutschland
umgesetzt. Anfang 2017 richtete die Europdische
Kommission Empfehlungen zur Anwendung der
Richtlinie” an die Mitgliedstaaten, um das Riick-
fithrungsmanagement effizienter zu gestalten.

Aufnationaler Ebene regelt das Aufenthaltsgesetz

grundsitzlich Einreise, Aufenthalt, Niederlas-
sung, Erwerbstitigkeit und auch Aufenthalts-
beendigung von Drittstaatsangehdrigen® in

Deutschland. Im Asylgesetz sind die verschiede-
nen Schutzarten, der Ablauf des Asylverfahrens,
die Rechte und Pflichten von Asylbewerbern, ihre

Unterbringung, sowie gerichtliche Verfahren und

die Aufenthaltsbeendigung geregelt.®

Fiir die Erteilung und den Entzug von Aufent-
haltstiteln ebenso wie fiir die Durchfithrung von
Abschiebungen sind die Bundeslander zustén-
dig. Konkret obliegt der Vollzug von Abschie-
bungen in der Regel den Auslinderbehorden
(ABH) in den Kommunen. Inzwischen haben
die Bundesldnder auf verschiedene Weise die
zustandigen Arbeitseinheiten zentralisiert,
um Abschiebungen effizienter durchzufiihren.

Migration

(Erst-)Aufnahmeeinrichtungen

Die Bundesldnder sind fiir die Unterbringung
von Asylsuchenden zusténdig. Sie betreiben
Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen Asyl-
bewerber bis zu sechs Monate verbleiben.

Ankunftszentren

In den Ankunftszentren, die das BAMF in
Abstimmung mit den Bundesldndern im Zuge
der Fliichtlingskrise eingerichtet hat, soll das
gesamte Asylverfahren unter einem Dach statt-
finden (Integriertes Fliichtlingsmanagement).
Dies reicht von der arztlichen Untersuchung
durch die Bundeslander, tiber die Aufnahme
der personlichen Daten und die Identitétsprii-
fung, die Antragstellung und Anho6rung bis hin
zur Entscheidung tiber den Asylantrag sowie
eine Erstberatung zum Arbeitsmarktzugang
durch die ortliche Arbeitsagentur.

Ausreiseeinrichtungen

Die Bundeslander konnen sogenannte Aus-
reiseeinrichtungen fiir vollziehbar Ausreise-
pflichtige schaffen, in denen die freiwillige
Riickkehr besonders gefordert und die Aus-
reise organisiert wird (§61 (2) AufenthG).

Besondere Aufnahmeeinrichtungen

Mit dem Asylpaket IT wurde die Moglichkeit
geschaffen, beschleunigte Asylverfahren in
besonderen Aufnahmeeinrichtungen durch-
zufithren (§30a (1) AsylG).

AnKkER-Zentren

Anker steht flir Ankunft, Entscheidung,
kommunale Verteilung und Riickkehr. Dort
sollen wie in den Ankunftszentren alle
Schritte unter einem Dach erfolgen und
Asylbewerber ohne Bleibeperspektive bis zur
Ausreise verbleiben. Der Koalitionsvertrag
sieht AnkER-Zentren als kiinftig flichen-
deckendes Modell vor.
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Passersatzbeschaffung und Riickfithrungen sind
meist bei einer oder mehreren Zentralen Auslin-
derbehorden (ZAB) pro Bundesland konzentriert.
In den zustandigen Landesdmtern wurden Koor-
dinierungsstellen geschaffen oder vorhandene
Organisationseinheiten personell verstarkt.*©
Die Bundespolizei unterstiitzt die Bundesliander
bei der Beschaffung von Passersatzpapieren und
der Durchfithrung der Abschiebungen. Fiir eine
Liste von Ziellaindern beschaftt sie grundsatzlich
die Reisepapiere, fiir einige andere Lander nur in
problematischen Fillen.*

Das BAMEF ist fiir die Priifung von Asylantrigen

zustandig, die ABH fiir die aufenthaltsrechtli-
chen Konsequenzen dieser Entscheidung. Mit

dem ablehnenden Bescheid erteilt das BAMF

direkt die Abschiebungsandrohung, die eine Frist

von 30 Tagen zur selbstindigen Ausreise setzt.
Bei offensichtlich unbegriindeten oder unzulis-
sigen Antrigen betréigt die Ausreisefrist 7 Tage.
Die erfolgte Ausreise soll nachgewiesen werden,
indem die ausreisende Person an der Grenze

oder bei einer deutschen Auslandsvertretung im

Zielland die sogenannte Grenziibertrittsbeschei-
nigung (GUB) abgibt. Dies erfolgt jedoch nicht

immer, vor allem nicht an Landgrenzen ohne

Grenzkontrollen.'? Damit ist nicht nachweisbar,
in wie vielen Fillen die Personen ausgereist sind,
ohne dass dies registriert wurde, oder ob sie mog-
licherweise in Deutschland untergetaucht sind.

Nach der 30-tdgigen Frist zur freiwilligen Aus-
reise droht die Abschiebung. Gegen die Asyl-
entscheidung kann innerhalb von zwei Wochen

nach der Zustellung Widerspruch eingelegt wer-
den. Ein Widerspruch verhindert zunéchst die

Abschiebung (§§ 74, 75 AsylG), nicht jedoch bei

unzulassigen und offensichtlich unbegriindeten

Antragen sowie wenn schwere Straftaten vorliegen

(§ 60 Abs. 8 AufenthG). Die Zusténdigkeit fiir die

Durchfiihrung der aufenthaltsbeendenden Maf3-
nahmen liegt dann bei der Ausldnderbehorde.

Die Ablehnung des Asylbescheides hat ver-
schiedene Konsequenzen.'® So wird der Pass
oder Passersatz von ausreisepflichtigen Perso-
nen gewohnlich einbehalten. Sie erhalten bis zur
Ausreise eine Kopie. Auflerdem miissen sie die

54

Auslinderbehorde informieren, wenn sie umzie-
hen oder den Bezirk der Auslidnderbehorde fiir

mehr als drei Tage verlassen wollen. In beson-
deren Féllen miissen sie sich wochentlich bei der

ortlichen Polizei melden. Vollziehbar ausreise-
pflichtige Personen miissen sich im zustandigen

Bundesland aufhalten. Der Aufenthalt kann wei-
ter eingeschriankt werden auf einen Kreis oder

sogar eine bestimmte Unterkunft.'* Seit 2015

darf der Termin einer geplanten Abschiebung

nicht mehr vorab angekiindigt werden, wie es

einige Bundesldnder zuvor praktizierten. Darii-
ber hinaus kann die Auslanderbehorde die Per-
sonen verpflichten, eine Riickkehrberatung in

Anspruch zu nehmen oder Geld, welches sie nicht

zum absoluten Existenzminimum benétigen, auf
ein Sperrkonto einzuzahlen, um fiir die Riickkehr

zu sparen. Denn die Kosten von Abschiebung

und Abschiebehaft muss im Prinzip der Abge-
schobene tragen. Wenn er oder sie spater erneut

ein Visum beantragt, kann die Begleichung

dieser Ausgaben zur Voraussetzung gemacht

werden.'> Wenn vermutet wird, dass die Per-
son nicht freiwillig ausreisen und sich auch der

Abschiebung entziehen wird, kann auf Antrag

der zustidndigen Behorde vom Gericht fiir drei,
hochstens jedoch fiir sechs Monate Abschiebe-
haft angeordnet werden. In besonderen Fillen

kann die Abschiebehaft um ein weiteres Jahr
verlangert werden. Die Voraussetzungen der
Abschiebehaft werden in einem Kriterienkatalog

inden §§ 2 Abs. 14 und 62 AufenthG beschrieben.
Dazu zihlt u.a., dass die Person umgezogen ist,
ohne der Behorde ihren neuen Aufenthalt mit-
zuteilen, sie sich schon einmal einer Abschiebung

entzogen hat, Identititsdokumente vorenthalten

oder Schleuser bezahlt hatte, um nach Deutsch-
land zu kommen. Die Bundesldnder sind fiir die

Umsetzung der Abschiebehaft und damit dafiir
zustindig, die notigen Abschiebehaftplitze zur
Verfiigung zu stellen.

Abschiebehindernisse

Die betroffenen Personen selbst haben in der
Regel ein Interesse, in Deutschland zu bleiben.
Sie hatten erhebliche Griinde ihr Land zu ver-
lassen und haben zum Teil ein hohes Risiko
auf sich genommen. Wenn alle vom deutschen
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Aufenthalts- und Asylrecht gebotenen Moglichkei-
ten jedoch nicht zu einem Aufenthaltsrecht fiihren,
stehen sich die Wiinsche der Migranten und die
deutsche Rechtsordnung konflikthaft gegeniiber.
Im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, die ein grundle-
gendes Prinzip unseres Gemeinwesens ist, muss
geltendes Recht auch durchgesetzt werden.

Im Prinzip sind alle Mechanismen, die dem

Schutz hilfsbediirftiger Menschen dienen und

daher eine wertvolle Errungenschaft unserer

Rechts- und Werteordnung sind, auch anfillig fiir
Missbrauch. Bei in der betroffenen Person lie-
genden Abschiebehindernissen bedarf es daher
eines differenzierteren Umgangs mit unverschul-
deten und selbst verursachten Umstédnden, als

dies bisher moglich ist. Im Masterplan wird dem-
entsprechend die ,,Schaffung einer Bescheinigung
unterhalb der Duldung fiir Ausreisepflichtige,
denen die Riickfiihrungshindernisse zuzurechnen
sind, z.B. in Fillen von Identitatsverschleierung’
angekiindigt.'® Zur anderen Seite hin ermoglicht
eine solche Differenzierung auch Erleichterungen
fiir Personen, die unverschuldet {iber einen linge-
ren Zeitraum im Duldungsstatus verharren und

sich integriert haben.

<

Das grofite Problem bei der Riickfithrung sind
fehlende Papiere.’” Denn die Herkunftslinder
nehmen nur Personen zurlick, die nachgewiese-
nermaflen ihre Staatsbiirger sind. Ohne Papiere
konnen Asylbewerber zum Beispiel sein, wenn
ihnen von ihren Herkunftsstaaten keine Papiere
ausgestellt werden, um sie so an der Ausreise
zu hindern, oder wenn sie diese auf der Flucht
verloren haben. Daher konnen Menschen ohne
Papiere nicht pauschal vom Asylverfahren ausge-
schlossen werden. Andere nutzen den Umstand,
dass sie ohne Identitdtsdokumente nicht riick-
gefiihrt werden konnen, gezielt aus und ver-
nichten Papiere oder halten sie zuriick. Auch
medizinische Griinde konnen eine Abschie-
bung verhindern. Des Weiteren berichten Prak-
tiker davon, dass Ausreisepflichtige im Moment
der Abschiebung nicht oder Familien nicht voll-
standig aufgefunden werden und sich dadurch
der Abschiebung entziehen. Verhilt sich eine
Person aggressiv, konnen Flugkapitine sich
weigern, sie zu befordern.*®

Migration

Als strukturelle Probleme benannte die AG

Riick die schlechte personelle Ausstattung der

Auslidnderbehorden, die zu einer qualitativen

und quantitativen Uberforderung fiihre. Auch die

Datenqualitit im Ausldnderzentralregister,
welches Grundlage fiir die Arbeit der Auslédnder-
behorden ist, war in der Vergangenheit proble-
matisch.2© Im ,,Leitfaden zur Verbesserung der
Datenqualitdt im AZR" wurden Unsauberkeiten,
Probleme und widerspriichliche Speicherun-
gen im Datenbestand analysiert und Losungs-
vorschldge erarbeitet. Ungefihr die Halfte der
geschilderten Probleme bezieht sich nach Anga-
ben der Bundesregierung auf Ausreisepflichtige.
Auch die komplexe Landschaft an Zustindig-
keiten, Anwendungsspielrdume und politi-
sche Interpretation in den Bundeslindern

sowie Probleme in der Zusammenarbeit mit
den Bundesbehorden werden von Experten als

Hindernisse genannt.?* Mangelnde Abschiebe-
haftplitze erschweren in einigen Bundeslédndern

die Vorbereitung von Sammelfliigen bzw. haben

einen hohen Aufwand bei den ausfiihrenden

Behorden zur Folge.

Fiir Identitatsklarung, Beschaffung von Ersatz-
papieren und Riickkehr sind die deutschen
Behorden mafigeblich auf die Unterstiitzung
der Konsulate und Behorden der (vermuteten)
Herkunftslinder angewiesen. Vertrauen und
Kooperationsstrukturen mit den Behorden in
den einzelnen Herkunftsldndern aufzubauen ist
mittel- und langfristige Detailarbeit. Fiir jedes
Land missen technische, strukturelle, rechtli-
che oder politische Hindernisse individuell aus-
gemacht und Losungen erarbeitet werden. Auch
die Uberstellungen in andere Linder im Rahmen
des Dublin-Verfahrens verlaufen schleppend.

Wenn eine Riickkehr aus tatsdchlichen oder recht-
lichen Griinden nicht zeitnah moglich ist, wird

eine Duldung ausgesprochen. Geduldete sind eine

Gruppe, die es nach der Logik ,wer Schutz braucht,
soll ihn bekommen, wer kein Bleiberecht hat,
muss wieder gehen® eigentlich nicht geben diirfte,
aber eben doch gibt. Die verschiedenen Griinde

fiir eine Duldung unterscheiden sich erheblich in

Qualitat und Héufigkeit, wie aus BT-Drucksache

19/633 hervorgeht (siche Tabelle 1).
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Die Zahlen weisen nach, dass fehlende Reise-
dokumente eines der grofiten Abschiebehin-
dernisse darstellen. Auch die grofde Zahl von
Duldungen ohne nidhere Angaben der Griinde,
also aus ,,sonstigen Griinden®, ist auffallig. Um
zielgerichtet Losungen fiir Abschiebehindernisse
entwickeln zu konnen, sind jedoch differenzierte
Daten tiber die Duldungsgriinde nétig. Daher

Tabelle 1: Duldungen 2017

hat der Beauftragte fiir Fliichtlingsmanagement
einen Leitfaden zum AZR erarbeitet und das
BMI Anwendungshinweise zu den unterschied-
lichen Duldungsgriinden vorgelegt. Der Anteil
der ,,sonstigen Griinde“ ist im Verlauf des Jahres
2017 von 6022 auf 43 Prozent gesunken. Daraus
lasst sich bereits eine positive Tendenz bei der
Datenqualitit im AZR ablesen.

Duldungen insgesamt

davon:

zum Stichtag 31.12.2017

166.068

Nach § 60a AufenthG (alt)

Duldung (ohne néhere Angabe)

2.313

Duldung aufgrund eines Abschiebungs-

Nach § 60a Absatz 1 AufenthG

stopps (fiir bestimmte Auslandergruppen

4.602

oder in bestimmte Staaten)

Abschiebung aus tatsachlichen oder rechtli-

Nach § 60a Absatz 2 Satz 1 AufenthG

chen Griinden unméglich; hier: Duldung wg.

65.025

fehlender Reisedokumente

Abschiebung aus tatsachlichen oder recht-

lichen Griinden unmdéglich; hier: Duldung
wegen familidrer Bindungen zu Duldungsin-

Nach § 60a Absatz 2 Satz 1 AufenthG

9.477

habern nach Nummer 1

Abschiebung aus tatsachlichen oder recht-

Nach § 60a Absatz 2 Satz 1 AufenthG

lichen Griinden unmaoglich; hier: Duldung

4.278

aus medizinischen Griinden

Abschiebung aus tatsachlichen oder recht-

Nach § 60a Absatz 2 Satz 1 AufenthG

lichen Griinden unméglich; hier: Duldung

71.402

aus sonstigen Griinden

Nach § 60a Absatz 2 Satz 2 AufenthG

Vorlibergehende Anwesenheit des Auslan-
ders flr ein Strafverfahren

501

sogenannte Ermessensduldung: Es liegen
dringende humanitére oder persoénliche

Nach § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG

Grinde vor (z. B. Beendigung der Schule/

7.989

Ausbildung; Betreuung kranker Familien-
angehoriger)

Zurlckschiebung oder Abschiebung ist

Nach § 60a Absatz 2a AufenthG

gescheitert, und Deutschland ist rechtlich 0

zur Rickliibernahme verpflichtet

Eltern von minderjahrigen Kindern mit

Nach § 60a Absatz 2b AufenthG

AE nach § 25a AufenthG (gut integrierte

481

Jugendliche)
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13 politische Maf$nahmen zur Erh6hung
der Riickkehrquote

Fiir alle genannten Probleme wurden in den
letzten Jahren Losungen gesucht. Seit 2015
sind eine Reihe rechtlicher Liicken geschlossen
und Regeln deutlich verscharft worden, um die
Ausreisepflicht von Personen ohne Bleiberecht
durchzusetzen.

Mit dem ,,Gesetz zur Neubestimmung des
Bleiberechts und des Rechts der Aufent-
haltsbeendigung® vom August 2015 wurde das
Ausweisungsrecht neu geordnet, der Ausreise-
gewahrsam?? eingefiihrt, um das Untertauchen
zu erschweren; Auslinderbehdrden wurde das
Recht zum Auslesen der Datentriger des Aus-
landers zwecks Kldrung der Identitét erteilt,
Wiedereinreisesperren bei zum Beispiel nicht
fristgerechter Ausreise geregelt und Abschiebun-
gen erleichtert.

Mit dem Asylpaket I vom Oktober 2015 (Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetz) wurde es
den zustiandigen Behorden verboten, die Ter-
mine bevorstehender Abschiebungen anzukiin-
digen. Auf3erdem wurde die Hochstdauer der
Aussetzung der Abschiebung von sechs auf drei
Monate reduziert, die maximale Verweildauer in
den Erstaufnahmeeinrichtungen hingegen von
drei auf sechs Monate erhoht. Asylbewerber aus
sicheren Herkunftsstaaten wurden verpflichtet,
bis zum Ausgang ihres Verfahrens und im Falle
einer Ablehnung bis zur Ausreise in der Aufnah-
meeinrichtung zu bleiben. Albanien, Kosovo und
Montenegro wurden zusitzlich zu sicheren Her-
kunftsstaaten erklirt. Die Leistungen fiir Ausrei-
sepflichtige wurden eingeschrénkt.

Mit dem Asylpaket II wurden im Marz 2016
die Voraussetzungen, unter denen medizini-
sche Griinde eine Abschiebung verhindern kon-
nen, verscharft. Fiir Asylbewerber aus sicheren
Herkunftsstaaten sowie flir mit Wiederein-
reisesperren belegte oder mangelnde Mitwir-
kungsbereitschaft zeigende Personen wurden
beschleunigte Verfahren geschaffen, bei denen
das BAMF innerhalb einer Woche iiber den
Asylantrag entscheidet. Eingelegte Rechtsmittel

Migration

sollen innerhalb von zwei Wochen bearbeitet
werden. Der Familiennachzug fiir subsidiar
Geschiitzte wurde fiir zwei Jahre ausgesetzt.

Das Datenaustauschverbesserungsgesetz vom
Februar 2016 schuf die gesetzliche Grundlage fiir
das Kerndatensystem, welches die Grunddaten
von Fliichtlingen enthilt und Bund, Lindern und
Kommunen Zugriff ermdglicht. Registrierung
und Identifizierung werden so erleichtert, Mehr-
fachidentitaten verhindert. Der Bund stellte den
Behorden die bendtigte Technik zur Aufnahme
biometrischer Daten zur Verfiigung.

Das ,,Gesetz zur erleichterten Ausweisung von

straffilligen Auslindern und zum erweiter-
ten Ausschluss der Fliichtlingsanerkennung*
vom Mirz 2016 vereinfachte als Antwort auf die

Ereignisse in der Silvesternach 2015/16 die Aus-
weisung ausldndischer Straftéter (u.a. bei Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung) und

die Versagung der Fliichtlingseigenschaft.

Um die Riickkehr weiter zu verbessern, wurde
2017 eine neue, umfassende Initiative gestartet.
Im Februar beschlossen die Bundeskanzlerin
und die Ministerpriasidenten der Lander einen
»16 Punkte-Plan zur besseren Durchsetzung
der Ausreisepflicht“. Dieser umfasste sowohl
weitere rechtliche Reformen durch das ,,Gesetz
zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht®,
die Forderung der freiwilligen Riickkehr und
eine flichendeckende Riickkehrberatung, die
personelle Aufstockung der fiir Riickfiihrung
zustandigen Stellen, die zentrale Unterbringung
vollziehbar Ausreisepflichtiger, die Schaffung des
Zentrums zur Unterstiitzung der Riickkehr (ZUR)
zwischen Bund und Landern und die Verbesse-
rung des Datenaustauschs zwischen Auslander-
und Sozialleistungsbehorden.

Das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Aus-
reisepflicht vom Juli 2017 ermoglicht es dem
BAMF u.a., Handys von Asylbewerbern aus-
zulesen,?* um Angaben iiber die Identitit und
Staatsangehorigkeit, die nicht tiber Dokumente
nachgewiesen werden, zu tiberpriifen. Dies ist
nicht flichendeckend noétig, erleichtert aber
in bestimmten Fillen die Identifizierung der
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Personen und die Uberpriifung ihrer Angaben

erheblich. Die Herausgabe kann zwangsweise

durchgesetzt werden. Mangelnde Mitwirkung

bei der Identitéitsfeststellung hat aufderdem

Sanktionen zur Folge.?® So diirfen sich Personen,
die falsche Angaben zu ihrer Identitat gemacht

haben, durch dieses Gesetz nur noch im Zustin-
digkeitsbezirk ihrer Auslanderbehdrde authalten.
Besondere Verschirfungen enthilt das Gesetz fiir
ausreisepflichtige Gefahrder. Sie konnen leichter
in Abschiebehaft genommen und bis zur Abschie-
bung verpflichtet werden, eine elektronische

Fufdfessel zu tragen. Geduldeten, die Abschie-
behindernisse selbst verursacht haben, muss die

Abschiebung nun nicht mehr einen Monat zuvor
angekiindigt werden.?¢ Des Weiteren wurde die

Hochstdauer des Ausreisegewahrsams auf 10

Tage erhoht und die Moglichkeit des Einbehalts

auslandischer Reisepapiere von deutschen Mehr-
staatlern geschaffen. Die Jugenddmter wurden

verpflichtet, fiir unbegleitete ausldndische Min-
derjahrige einen Asylantrag zu stellen. Schlief3-
lich ermoglicht das Gesetz den Bundeslandern,
Asylbewerber ohne Bleibeaussicht auch linger
als die bisher giiltigen sechs Monate, namlich

bis zur Entscheidung des BAMF, zu verpflichten,
in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. So soll
die Erreichbarkeit der Personen fiir Behorden
und Gerichte und letztlich die Durchsetzung der
Ausreisepflicht deutlich verbessert werden.

Das Zentrum zur Unterstiitzung der Riickkehr
(ZUR) hat seine Arbeit im Mai 2017 aufgenom-
men. Dort arbeiten Beamte des Bundes (BMI,
BAMF, BPOL) und der Lander zusammen an der
operativen Abstimmung. Neben Bedarfsanalyse

und strategischer Planung koordinieren sie auch

landeriibergreifend Charterfliige und Sammelak-
tionen zur Passersatzbeschaffung oder vermitteln

bei Bedarf an Abschiebehaftpldtzen. Das ZUR
dient wie die Schaffung von zentralen Stellen in

den Bundesldndern und die deutliche Aufsto-
ckung des fiir Rickfiihrungen zusténdigen Perso-
nals der besseren und schnelleren Durchsetzung
der Ausreisepflicht. Auch die Arbeitseinheiten

fiir Dublin-Fille im BAMF wurden aufgestockt.
Bund und Linder arbeiten zusammen an der
Optimierung der Abldufe bei Dublin-Fallen.
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Forderung der freiwilligen Riickkehr. Die Zahl
derer, die 2017 freiwillig ausreisten, war grofier
als die Zahl der Abgeschobenen. Freiwillige Aus-
reisen sind nicht nur weniger belastend fiir die
Beteiligten, sie diirften auch nachhaltiger sein
als Abschiebungen, da die Personen sich auf die
Ausreise und ihr Leben im Zielland vorbereiten
konnen. Sie konnen auch Hilfen zur Reintegra-
tion in Anspruch nehmen. Zudem sind freiwil-
lige Ausreisen deutlich weniger kostenintensiv
als Abschiebungen. Freiwillige Ausreisen sollen
daher Vorrang vor Abschiebungen haben. Die
Forderung der freiwilligen Riickkehr wurde aus-
gebaut und finanziell gestarkt.>”

Neben den bestehenden Bund-Lander-Program-
men (REAG/GARP) und den eigenen Program-
men in Bundesldndern und Kommunen hat der
Bund nun zwei weitere, reine Bundesprogramme
geschaffen. ,StarthilfePlus“ gibt einen Zuschuss
zur Riickreise, der umso grofier ist, je frither im
Asylverfahren die Riickehrentscheidung getroffen
wird. 2017 standen von Seiten des BMI 40 Millio-
nen Euro dafiir zur Verfiigung.
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Reintegration und nachhaltige Riickkehr

REAG/GARP

Seit 1979 bestehendes Programm zur Unterstiitzung der freiwilligen Riickkehr. Finanziert
durch BMI und Bundesldnder wird es durch die International Organization for Migration (IOM)
umgesetzt. Forderungsfihig sind Reisekosten, Reisebeihilfen und finanzielle Starthilfe.

URA

Seit 2007 bestehendes Programm mit Beispielcharakter zur umfassenden Unterstiitzung und
Reintegration von Riickkehrern nach Kosovo. Im Riickkehrzentrum in Pristina werden Sozi-
alberatung und Arbeitsvermittlung angeboten. Aus- und Weiterbildungsmafinahmen werden
finanziell gefordert.

Starthilfe Plus
Neu geschaffenes Bundesprogramm, das zusitzlich zu REAG/GARP beantragt werden kann.

Besonderheit ist die gestaffelte Forderhohe und damit verbundene Anreizsetzung zur frithen
Ausreise bei Personen ohne Bleibeaussicht:

Stufe 1 fiir Personen, die noch vor Abschluss des Asylverfahrens eine freiwillige Riickkehr
beantragen: 1.200 EUR.

« Stufe 2 fiir Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die sich innerhalb der gegebenen
Ausreisefrist fiir eine freiwillige Riickkehr entscheiden: 800 EUR.

Stufe S fiir Schutzberechtigte: 800 EUR.

« Stufe D fiir Menschen aus Albanien und Serbien, wenn sie seit mindestens zwei Jahren in

Deutschland geduldet sind: 500 EUR sowie ggf. Sachleistungen (Wohnkosten und medi-

zinische Kosten).

Perspektive Heimat

Programm des BMZ zur Forderung der Reintegration in den Herkunftsldndern. Es verkniipft
dies mit der Entwicklung dieser Lander. U.a. sind in Albanien, Kosovo, Serbien, Marokko,
Tunesien, Ghana und Senegal Migrationsberatungszentren entstanden, die Weiterbildungen
und Jobs vermitteln sowie bei Unternehmensgriindungen helfen sollen.
www.returningfromgermany.de

Das neue Portal biindelt alle Informationen zur Riickkehr und Riickkehrférderung.
www.build-your-future.net

Die Seite informiert iber Reintegrationshilfen und die Angebote der BMZ-finanzierten Migra-

tionsberatungszentren in den Zielldndern. Weitere Informationen zu den Zielldndern bieten
ZIRF Counselling und www.integplan.de.

Migration
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ERIN (European Reintegration Network)

Ein gemeinsames Riickkehr- und Reintegrationsprogramm zahlreicher europaischer Staaten
mit Laufzeit von 2016 bis 2021. Lokale nichtstaatliche Organisationen im Zielland unterstiitzen
die freiwilligen Riickkehrer durch kurzfristige Unterbringung nach der Ankunft, Vermittlung in
berufliche Qualifizierungsmafnahmen, Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche oder Geschaftsgriin-
dung, Begleitung zu behordlichen, medizinischen und karitativen Einrichtungen, Hilfe bei
der Wohnraumbeschaffung. Als Zielstaaten kommen solche in Frage, in denen die dauerhafte
Wiederansiedlung besonders schwierig ist. Die EU triagt den Grofiteil der Programmbkosten.

Das Programm ,,Perspektive Heimat® des BMZ
unterstiitzt die Reintegration im Herkunfts-
land, insbesondere im Bereich Ausbildung und
Arbeit. Dafiir wurden 2016 bis 2018 150 Millio-
nen Euro zur Verfiigung gestellt. Bundesminis-
ter Miiller hat angekiindigt, dieses Programm
auf 500 Millionen Euro pro Jahr erheblich auf-
stocken zu wollen. Damit diese Mittel sinnvoll
zum Einsatz kommen, ist eine flichendeckende
Riickkehrberatung Voraussetzung. Riickkehr-
beratung wird sowohl von staatlichen als auch
nicht-staatlichen Tragern wie der IOM oder den
Wohlfahrtsverbanden durchgefiihrt. Der Bund
hat eine staatliche Riickkehrberatung in den
Ankunftszentren eingefiihrt. Auf dem neuen
Portal www.returningfromgermany.de konnen
sich Interessierte, Berater und Helfer in mehre-
ren Sprachen iiber Riickkehrférderung, Bera-
tungsstellen und die Situation in den Ziellindern
informieren.

Die Bundesregierung verhandelt dartiiber
hinaus aktiv mit den Herkunftslindern, um
die Kooperation im Bereich der Riickkehr zu
verbessern. Dabei kommt der koharente Ansatz
zum Tragen, bei dem ressortiibergreifend (v.a.
BMI, BMZ und AA) mit jedem Land individuell
konkrete Schritte zur Beschleunigung der Verfah-
ren und Anreize zur besseren Zusammenarbeit
ermittelt werden. Kohérent ist der Ansatz, weil
das deutsche Interesse an ziigiger Riickkehr
ausreisepflichtiger Personen in deren Herkunfts-
lander mit entwicklungs- und aufdenpolitischen
Interessen und Ansitzen verkniipft wird. Neben
dem politischen Willen zur Kooperation geht
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es um die Verbesserung technischer Ablaufe.
In einigen Herkunftslaindern miissen zunachst
Ansprechpartner benannt sowie die personellen
und technischen Strukturen fiir die Passersatzbe-
schaffung und Abwicklung von Riickfithrungen
aufgebaut werden. Mit anderen Landern konn-
ten bereits elektronische Verfahren des Identi-
tatsabgleichs etabliert werden. Mit Afghanistan
wurde im Oktober 2016 und mit Tunesien im
Mairz 2017 je eine Vereinbarung zur Zusammen-
arbeit geschlossen. Im Gegenzug unterstiitzt
Deutschland die Entwicklung in den Herkunfts-
landern. In elf Landern entstehen Migrationsbe-
ratungszentren, die zu Moglichkeiten der legalen
Migration und Gefahren der illegalen Migration
beraten sowie Riickkehrern bei der sozialen und
wirtschaftlichen Wiedereingliederung helfen.

Auch die Europaische Union hat die Koope-
ration mit Herkunfts- und Transitstaaten neu
strukturiert und ihr eine hohe Prioritit einge-
rdumt. Im Rahmen des neuen Partnership
Framework verhandelt sie individuelle Koope-
rationsformen mit Herkunfts- und Transitstaaten
zur Riickiibernahme ihrer Staatsangehorigen aus
Europa, aber auch aus anderen Drittlindern. Wie
Krause / Wientzek betonen, stellen bei allen noch
vorhandenen Problemen diese neue europiische
MigrationsaufSenpolitik, das starke Engagement
in der Entwicklungszusammenarbeit und der
gemeinsame europiische Grenzschutz eine
grofle Leistung dar. Die Ratsbeschliisse vom
28. Juni 2018, die sowohl vollstindig durch
die EU unterstiitze Asylzentren in den Mit-
gliedstaaten®® als auch sogenannte regionale
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Ausschiffungsplattformen in Drittstaaten® in
Aussicht stellen, gehen iiber die bisherigen Kon-
zepte noch einmal hinaus.

Ausblick

Die Bundesregierung hat in den vergangenen
Jahren umfassende Mafdnahmen ergriffen, um
Rickkehr effizienter zu gestalten und Abschie-
behindernisse zu beseitigen.

Die Zusammenarbeit deutscher Aufen-, Innen-,
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik im Rah-
men des koharenten Ansatzes ist ein Paradig-
menwechsel. Erste Erfolge sind sichtbar, doch
diirfen die Bemithungen, eine bessere Koope-
ration der Herkunftsstaaten zu erreichen, nicht
nachlassen. Erfolge wurden ebenso erzielt bei
der Erfassung von Daten und Identitdten, der
Erreichbarkeit von Ausreisepflichtigen fiir Behor-
den und Gerichte, der Anreizsenkung fiir Asyl-
bewerber aus sicheren Herkunftsstaaten und der
Unterstiitzung der freiwilligen Riickkehr.

Koalitionsvertrag und Masterplan schreiben
den eingeschlagenen Weg fort. Die Regelung
fiir sichere Herkunftsstaaten soll nicht nur auf
Algerien, Marokko und Tunesien, sondern in
Zukunft systematisch auf alle Linder mit einer
Anerkennungsquote unter fiinf Prozent ange-
wendet werden. Ein Ziel besteht in der zentra-
len Unterbringung von Asylbewerbern fiir das
gesamte Verfahren, um die Erreichbarkeit fiir
die Behorden sicherzustellen und die Ablaufe zu
beschleunigen. In den AnKER-Einrichtungen sol-
len alle Verfahrensschritte inklusive der umfas-
senden Identitits- und Altersfeststellung unter
einem Dach stattfinden. Im Idealfall verbleiben
die Personen bis zum Asylbescheid und ggf. der
Riickfithrung, hochstens aber 18 Monate in der
Einrichtung. Dabei muss laut Koalitionsver-
trag eine unabhingige Asylverfahrensberatung
gewihrleistet werden.3© Der freiwilligen Riick-
kehr wird explizit Vorrang vor der Abschiebung
gegeben. Der Masterplan stellt den Ausbau der
freiwilligen Riickkehrprogramme in Aussicht
und setzt dabei auf eine neue Konzeption der
Riickkehrberatung, die vor allem durch staatli-
che Behorden durchgefiihrt wird.3© Die in der

Migration

Vergangenheit entstandenen Programme und
Strukturen im Bereich der freiwilligen Riick-
kehrforderung sollten dariiber hinaus mit dem
Ziel starkerer Komplementaritét strukturiert und
Erfahrungen mit Reintegration und nachhaltiger
Riickkehr stirker in die politische Debatte einbe-
zogen werden.

Eine weitere Tendenz der Riickehrpolitik lasst
sich in dem Ziel erkennen, stirker danach zu
unterscheiden, ob der Ausliander selbst die
Riickkehr verhindert hat oder unverschuldet an
der Ausreise gehindert wird. Hier sind weitere
Differenzierungen vorgesehen, zum Beispiel hin-
sichtlich des Bezugs von Leistungen. Das erfolgt
nicht zuletzt im Interesse der wirklich Schutzbe-
diirftigen.

Letztlich wird eine erfolgreiche Riickkehrpolitik
vom Gesamtrahmen der Migrationssteuerung
und der Qualitdt der Zusammenarbeit inner-
halb der Europaischen Union sowie mit den
Herkunfts- und Transitstaaten abhiangen. Riick-
kehrpolitik allein kann Migration nicht steuern.
Es bedarf ebenso eines effizienten Schutzes der
EU-Aufiengrenzen wie klarer Zugangsregeln und
Zugangsmoglichkeiten zum Schutz fiir die, die
ihn brauchen, wie es reguldre Zuwanderungs-
kandle fiir Drittstaatler braucht, die in Deutsch-
land einen Job finden.

Katharina Senge war bis 2016 Koordinatorin fir
Zuwanderung und Integration der Konrad-Adenauer-
Stiftung.
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BT-Drucksache 19/633 und 19/3702. Zu den Zahlen
fiir das Jahr 2017 siehe BT-Drs. 19/800.
Reintegration and Emigration Programme for
Asylum Seekers in Germany / Government Assisted
Repatriation Programme, siche Kasten S.59 f.
BT-Drs. 19/800. In der ersten Jahreshalfte 2018
waren es 8.952. 12.260 Abschiebungen haben bis
Mitte des Jahres 2018 stattgefunden, was ungefahr
dem Wert des Vorjahreszeitraumes entspricht.
BAMF: Aktuelle Zahlen zu Asyl Januar 2018, eigene
Berechnungen.

Siehe auch: Reese, Birgit /Vogt, Marten 2015: Kate-
gorien des asylrechtlichen Schutzes in Deutschland,
Aktueller Begriff Nr.30/15, Deutscher Bundestag,
Wissenschaftliche Dienste, 15.12.2015, in:
https://bit.ly/2SY1IYr [16.01.2019].

BT-Drs. 19/385, S.32-44.

Europdische Kommission 2017: Commission Recom-
mendation on making returns more effective when
implementing the Directive 2008/115/EC of the
European Parliament and of the Council, C (2017)
1600 final, 07.03.2017, in: https://bit.ly/2l1GIxW
[16.01.2019]. Zur Empfehlung, die Spielrdume eng
auszulegen, siche: Hoffmeyer-Zlotnik, Paula 2017:
Riickkehrpolitik in Deutschland im Kontext europa-
rechtlicher Vorschriften, Working Paper 77, Bundesamt
fiir Migration und Fliichtlinge (BAMF) / Europdische
Migrationsnetzwerk (EMN), 09/2017, in: https://bit.ly/
2TcJWLy [21.01.2019].

Fiir EU-Biirger gilt hingegen das ,Gesetz {iber

die allgemeine Freiztigigkeit von Unionsbiirgern“
(FreizigG/EU).

Siehe Hailbronner, Kay 2017: Asyl- und Auslander-
recht, 4., iberarbeitete Auflage, Kohlhammer,
Stuttgart, S.15 ff.

Bericht zur Umsetzung des Beschlusses vom
09.02.2017.

Hoffmeyer-Zlotnik 2017, N.7, S.34 f.
Hoffmeyer-Zlotnik 2017, N.7, S.27 f.
Hoffmeyer-Zlotnik 2017, N.7, S.30.

Ebd.

Zu weiteren Sanktionen ggii. vollziehbar Ausreise-
pflichtigen siehe Hoffmeyer-Zlotnik 2017, N.7,
S.35f.

Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat
(BMI) 2018, S.20.

BMI 2016: Bericht der Unterarbeitsgruppe.
Vollzugsdefizite (Bund-Lénder-Bericht Hindernisse
Abschiebungen), 04/2015, in: https://bit.ly/2jbUHxG
[16.01.2019].

Zu den Zahlen aus medizinischen Griinden, wegen
Widerstandshandlungen oder Weigerung der
Piloten abgebrochener Abschiebeversuche siehe
BT-Drs. 19/800, S.44 ff. und 19/3702, S.46. Wegen
Widerstandshandlungen der Betroffenen scheiter-
ten in der ersten Jahreshilfte 2018 641 Abschie-
bungen - eine Verdreifachung im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum.

BT-Drs. 19/117 und 19/800.
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Aus der Zahl von Abschiebungen in Laufe eines Jahres
aus einem Bundesland zur Zahl der Ausreisepflichtigen,
die sich zu einem Stichtag in diesem Bundesland
aufhalten, ldsst sich nicht sauber eine Abschiebe-
quote errechnen, wie hier versucht: BILD 2017:
Lesen Sie mal, wer am meisten abschiebt, 18.10.2017,
in: https://bild.de/-46271756 [16.01.2019]. Dennoch
geben die Berechnungen einen Hinweis darauf, dass
die Abschiebepraxis in den einzelnen Bundeslandern
unterschiedlich effektiv ist. In das vollstidndige Bild
gehoren dennoch auch die geforderten freiwilligen
Ausreisen und die Cluster bestimmter Herkunfts-
gruppen in den einzelnen Bundeslédndern.

BT-Drs. 18/11388.

Ausreisegewahrsam darf hochsten zehn Tage andauern
(vor 2017: vier Tage).

Zuvor hatten schon die Ausldnderbehérden ent-
sprechende Befugnisse erhalten.

Zum Beispiel kann sie zu einem beschleunigten Ver-
fahren oder zur Ablehnung des Asylantrages als offen-
sichtlich unbegriindet fithren - mit verkiirzender
Wirkung auf die Ausreise- und Klagefrist. Zu weite-
ren Sanktionen wie der Riicknahme eines bereits
erteilten Schutzstatus, Versagung der Arbeits-
erlaubnis oder Leistungskiirzungen siehe: Deut-
scher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste 2016:
Mitwirkungspflichten bei der Identitétsfeststellung

im Asylverfahren, Sachstand WD3-3000-158/16,
21.06.2016, in: https://bit.ly/2Dc7£20 [16.01.2019].
Galt zuvor bei Duldungen iiber ein Jahr.

Pull- bzw. Drehtiir-Effekte miissen durch entspre-
chende Ausgestaltung der Leistungen verhindert
werden.

Vgl. auch BMI 2018: Masterplan Migration. Maf3-
nahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung
der Zuwanderung, 07/2018, Punkt 23.

Vgl. auch ebd., Punkt 11.

Ein neuer Aufbruch fiir Europa, Eine neue Dynamik
fiir Deutschland, Ein neuer Zusammenhalt fiir
unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD 19. Legislaturperiode, S.107.

BMI 2018, N.27, S.21.
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Z.erbrechliche
Akzeptanz

Die politische Dimension der syrischen
Fliichtlingskrise in der Tiirkei
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Die Tiirkei ist ein Land, das verschiedene Formen
von Migration kennt. So haben in der Tiirkei mit
ihren 81 Millionen Einwohnern in den vergan-
genen fiinf Jahren jahrlich durchschnittlich 2,2
Millionen Menschen ihren Wohnort gewechselt.
Zugleich verzeichnet die Tiirkei eine bedeutende
Emigrationsrate. Derzeit leben in den westeuro-
pdischen Liandern iiber sechs Millionen Ttirkei-
stimmige, die meisten davon in Deutschland.

Bis in die 2000er-Jahre hinein hat die Tiirkei im
Rahmen internationaler Migrationsbewegungen
oftmals die Funktion eines Transitlandes innege-
habt. In den Jahren danach konnte man beobach-
ten, dass sich die Tiirkei sowohl bei der reguldren
als auch bei der irregularen Migration zu einem
Zielland fiir Fliichtlinge entwickelte.

Ab Dezember 1999 haben im Rahmen der
Bestrebungen der Tiirkei zum Beitritt in die Euro-
péische Union (EU) beide Partner gemeinsame

Anstrengungen unternommen, um den interna-
tionalen Migrationsverkehr in die Tiirkei mit den

Anforderungen der EU in Einklang zu bringen. In

den 2000er-Jahren wurde ein modernes Migra-
tionsmanagementsystem entwickelt, das Raum

fiir eine Kooperation von EU und Tiirkei bot und

den Anforderungen der EU-Rechtsvorschriften

entsprach. Als Resultat dieses Prozesses wurde

2013 das tiirkische Auslander- und internationale

Schutzgesetz verabschiedet und im darauffolgen-
den Jahr die Generaldirektion fiir Migrationsma-
nagement gegriindet.

Obwohl die Tiirkei die Genfer Konvention von
1951 unterzeichnet hat und die Anforderungen
eines sicheren Ziellandes erfiillt, wird bis heute
durch einen ,geografischen Vorbehalt“ nur
Europiern die Fliichtlingseigenschaft zuerkannt.
Nicht-europiische Fliichtlinge erhalten lediglich
den Status eines ,,bedingten Fliichtlings®. Die
Tiirkei gewahrt Syrern sowie anderen Nicht-
Europdern daher nur einen voriibergehenden
Schutz.

Auf3ergewohnlicher Menschenzustrom

Als die Krise in Syrien im Mirz 2011 innerhalb
kiirzester Zeit in einen blutigen Biirgerkrieg
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ausartete, sah sich die Tiirkei einem in ihrer
Geschichte noch nie dagewesenen, auf3erge-
wohnlichen Menschenzustrom gegeniiber. Die
Gesamtzahl der Fliichtlinge in der Tiirkei lag
2011 bei 58.018. Zwischen dem 29. April 2011
und dem Jahresende 2011 flohen 14.237 Syrer in
die Tiirkei. Ende 2012 lag die Zahl der in die Tiir-
kei gefliichteten Syrer bei insgesamt 225.000. Bis
Ende 2013 stieg sie auf 1,5 Millionen an.

Im Oktober 2018 verzeichnete die Tiirkei eine
Fliichtlingszahl von insgesamt mehr als 4,1 Mil-
lionen, nicht zu vergessen die eineinhalb bis
zwei Millionen syrischen und nichtsyrischen
Fliichtlinge, die 2014 und 2015 {ber die Tiirkei
Europa erreicht haben. Offiziellen Angaben vom
18. Oktober 2018 zufolge leben aktuell 3.587.930
Syrer und liber 500.000 Fliichtlinge, die mehr-
heitlich aus dem Irak und Afghanistan gekom-
men sind, in der Tirkei.

Die tiirkische Regierung hat wiahrend dieser Zeit
Anstrengungen unternommen, das Fliichtlings-
problem ,,an der Quelle” zu l6sen, da man die
Ursache mehr bei der Regierung in Damaskus als
in der Konzentration der Fliichtlinge im eigenen
Land gesehen hat. So wurden die Fliichtlinge in
der Tiirkei wiahrend der Syrienkrise nur als ein
sekundares Problem betrachtet und ihre Migra-
tion als ein voriibergehendes Ereignis angesehen.
Es herrschte in der Tiirkei die Vorstellung vor,
dass die Fliichtlinge ohnehin zuriickkehren wiir-
den, wenn der Krieg in Syrien beendet sei oder
ein Regimewechsel stattgefunden habe.

Zugleich sah die Tiirkei in dem Fliichtlingszu-
strom ein Instrument fiir die moglichst schnelle
Beseitigung des Regimes in Damaskus. Es
gelang ihr sogar, allen voran die EU, aber auch
andere Lander auf ihre Seite zu ziehen, und sie
richtete ihre Anstrengungen in erster Linie dar-
auf, das Regime von Baschar al-Assad zu stiir-
zen. AufSenminister Ahmet Davutoglu sagte im
Juli 2012 iiber die sich in der Tiirkei aufhalten-
den 67.000 Syrer: ,,Die Zahl 67.000 ist fiir die
Tiirkei eine sehr grofe Last; wenn sie 100.000
uberschreiten sollte, werden wir de facto Maf3-
nahmen ergreifen.“? Doch mit der Entstehung
des Islamischen Staates (IS) und aufgrund der

65



Unterstiitzung Assads durch Russland und den
Iran dnderte sich wider Erwarten die Situation,
und das Regime von Assad spiirte den internati-
onalen Druck, der federfiihrend von der Ttrkei
ausging, immer weniger.

Fliichtlinge zunichst kein Thema

In der Tiirkei war die Aufnahme syrischer und
anderer Fliichtlinge kein wichtiges innenpoliti-
sches Thema. Noch heute kritisieren die Opposi-
tionsparteien Recep Tayyip Erdogan und die AKP
(Adalet ve Kalkinma Partisi, Partei fiir Gerech-
tigkeit und Aufschwung) nicht der Fliichtlinge
wegen, sondern dafiir, dass er sich nicht mit
Assad getroffen hat. Thnen zufolge wiirde sich
das Problem von selbst 16sen, wenn man mit
dem Regime in Syrien in Dialog trite. Deshalb
waren die Fliichtlinge selbst nach 2011 bei fast
keiner Wahl in der Tiirkei ein bedeutender Fak-
tor. Selbst in Regionen wie Kilis, Sanliurfa, Hatay
oder Gaziantep, wo eine grofde Zahl von Syrern
lebt, beeinflusste dies kaum die politischen Pra-
ferenzen. Dafiir gibt es mehrere Griinde:

e Auch die tiirkische Bevolkerung glaubt, dass
das Thema nur ein voriibergehendes ist.

» Die allgemeine Armut in der Gesellschaft
und die damit einhergehende Solidaritat
unter Armen vereinfachte die Akzeptanz von
Fliichtlingen.

» Eine duflerst wichtige Rolle spielte, dass
Erdogan das Thema als Frage der Solida-
ritat unter islamischen Glaubensbriidern
(»Ansar-Muhacir®) behandelte. Auch sein
Fiihrungsstil in dieser Frage ist von Bedeutung.

» Die Angst der Einheimischen vor einem Ver-
lust ihrer Arbeitsplatze und einer Zunahme
der Arbeitslosigkeit durch diese Massen-
zuwanderung hat sich kaum bewahrheitet -
und das, obwohl gegenwirtig jeder dritte
Syrer (32 Prozent) berufstitig ist.

e Die Sicherheitsbedenken wegen der Zuwan-
derung waren relativ gering.
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» Die Befiirchtung, dass es wegen der Fliicht-
linge zu Einschrankungen bei den offentli-
chen Dienstleistungen kommen wiirde, hat
sich aufer in den Stddten in den Grenzge-
bieten ebenfalls nicht als relevantes Problem
erwiesen.

Aufgrund dieser Faktoren sind die Fliichtlinge
bis 2017 in politischer Hinsicht kaum zu einem
nennenswerten Thema geworden. In der Tiirkei
gehen heute 620.000 syrische Kinder zur Schule,
eine Million Syrer geht einer Arbeit nach, und
im Schnitt werden am Tag 400 syrische Kinder
geboren. Mehr als 360.000 syrische Kinder sind
zwischen 2011 und 2018 in der Tiirkei zur Welt
gekommen.? Doch auch wenn die Harmonie
fortbesteht, hat es 2018 wichtige Veranderungen
gegeben.

Die Politik schenkt der Thematik nun groflere
Aufmerksamkeit. Bis Ende 2017 betrachtete die
AKP-Regierung die Syrer aus dem Blickwinkel
einer duflerst emotionalen religiosen Bruder-
schaft. Angesichts der wachsenden Unruhe und
Sorge in der Gesellschaft schlug sie dann - wenn
auch eher rhetorisch als real - einen Kurswech-
sel ein. So verkiindete Erdogan anlésslich der
Anfang 2018 von der Tiirkei initiierten Militar-
offensive auf das syrische Afrin: ,,Diese Opera-
tion dient nicht nur dem Kampf gegen den Terror,
sondern auch dazu, dass wir unsere syrischen
Briider und Schwestern wieder zuriickschi-
cken konnen.“® Noch einen Schritt weiter ging
Erdogan bei seinen Reden im tiirkischen Grenz-
gebiet im Vorfeld der Wahlen vom 24. Juni 2018.
So duflerte er bei seinem Auftritt in Sanliurfa
gegeniiber der einheimischen Bevolkerung, die
Tiirkei habe bei einer Bevolkerung von nur zwei
Millionen im Grenzgebiet iiber 500.000 Syrer
aufgenommen, und versprach den Beginn der
Riickfithrung der Fliichtlinge nach den Wahlen.*
Auf diese Weise konnte Erdogan mit Erfolg ver-
hindern, dass sich die Opposition dieses Thema
zu eigen machte.

Obwohl die Zahl der Fliichtlinge auf iiber vier
Millionen hochgeschnellt ist, steuert die Tiirkei
diesen Prozess bislang erfolgreich. Sie tibernimmt
nicht nur finanzielle Lasten, sondern geht auch
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soziale, 6konomische und Sicherheitsrisiken ein.
Dabei wird sie von der internationalen Gemein-
schaft weder finanziell noch politisch ausreichend
unterstiitzt. Berechtigterweise versucht die Tiir-
kei, die Fliichtlingsthematik allerorts als auf3en-
politisches Instrument fiir sich zu nutzen: So
versucht man, die mit Stolz und Erfolg gefiihrte
Fliichtlingspolitik als ,,soft power" zu nutzen, um
die Unterstiitzung der globalen Michte zu gewin-
nen. In den Beziehungen zur EU wird die Fliicht-
lingsthematik als Trumpf ausgespielt. Dariiber
hinaus legt man Wert darauf] dass das in Syrien
zur Neugriindung vorgesehene System mit den
eigenen Vorstellungen iibereinstimmt. Bei den
Bemithungen um eine ,freiwillige Riickkehr*
mochte die Tiirkei eine Vorreiterrolle iiberneh-
men. Schliefllich legt Ankara auch Wert darauf,
bei dieser Thematik mit Russland und dem Iran
zusammenzuarbeiten.

Schwindende gesellschaftliche Akzeptanz

Wihrend die Fliichtlingspolitik in der Aufden-
politik zusehends zu einem wichtigen Instrument

geworden ist, wird die Situation in der Innenpoli-
tik von Tag zu Tag problematischer. Dies hat mit

der gesellschaftlichen Akzeptanz der Fliicht-
linge zu tun, die von Beginn an ebenso grofs wie

zerbrechlich war. Insbesondere in Stadten mit

einem starken Fliichtlingsanteil kommt es ver-
starkt zu Konflikten.

Entgegen der These, dass Gruppen von grofder
sozialer und kultureller Ndahe ohne Probleme
miteinander leben konnten, lidsst sich in der
Tiirkei derzeit etwas anderes beobachten: Zwi-
schen Tiirken und Syrern Klafft eine grofie soziale
Distanz, obwohl man angenommen hatte, dass
Tiirken und Syrer sich nicht nur in religidser,
konfessioneller und kultureller, sondern auch in
ethnischer Hinsicht dhnlich seien.

Auf die im Rahmen des ,,Syrer-Barometers® ge-
stellte Frage ,,Gibt es kulturelle Gemeinsamkeiten
zwischen Tiirken und Syrern? antworten etwa
56 Prozent der Syrer mit ,Ja"“. Die tlirkischen
Teilnehmer widersprechen, indem sie zu acht-
zig Prozent mit ,,Nein“ antworten. Vielsagend
ist, dass die in den Grenzgebieten beheimateten
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tiirkischen Staatsbiirger, bei denen man grofere
kulturelle Nahe zu den Syrern hitte erwarten
konnen, zu einem tiberdurchschnittlich hohen
Anteil mit ,Nein“ antworten. Dies deutet auf
eine bestimmte Wahrnehmung und auf Ableh-
nung hin. Bislang hat die tiirkische Gesellschaft
hinter den Syrern gestanden. Doch mit wachsen-
der Dauer und zunehmenden Verzégerungen
bei der offentlichen Versorgung beginnt sie, ihre
Unterstiitzung und ihre Sympathien zu entziehen.
Daran lasst sich ablesen, dass nicht kulturelle
Nihe, sondern zahlenmaflige Proportionen aus-
schlaggebend sind.

Wenngleich die Entwicklungen und Befunde
mancher Forschungsarbeiten zeigen, dass iiber
achtzig Prozent der in der Tiirkei lebenden Syrer
das Land nicht verlassen werden, scheint die tiir-
kische Gesellschaft nicht bereit fiir eine gemein-
same Zukunft zu sein. Die vom tiirkischen Staat
verfolgte Politik beziiglich der Staatsbiirgerschaft
trifft zum Beispiel auf heftigen Widerspruch.
Innerhalb der vergangenen drei Jahre erhielten
etwa 80.000 bis 100.000 Syrer die tiirkische
Staatsbiirgerschaft. Massive Einwinde werden
auch innerhalb Erdogans Partei vorgebracht.
Sollten sich die bislang auf einem minimalen
Niveau verbleibenden Reibungen zu Konflikten
ausweiten, konnte sich die ohnehin zerbrechliche
gesellschaftliche Akzeptanz schnell auflosen.

~tibersetzt aus dem Tiirkischen
von Medine Yilmaz, Erfurt-

Dr. M. Murat Erdogan ist Direktor des Forschungs-
zentrums fur Migration und Integration TAGU an der
Turkisch-Deutschen Universitat Istanbul.
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Die Ruickkehr der
Terror-Touristen

Foreign Terrorist Fighters als
Herausforderung fiir Deutschland und Europa

Kristina Eichhorst
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Mit den Terroranschlidgen von Paris und Briissel ist ein
Szenario Wirklichkeit geworden, vor dem Sicherheitsbehorden
seit langem warnen: Europaische Staatsbiirger, die in Kriegs-
regionen ausgereist sind, um beispielsweise in Syrien fiir den
sogenannten Islamischen Staat (IS) zu kimpfen, kehren nach
Europa zuriick, um dort Anschlage zu veriiben. Der Beitrag
beschaftigt sich mit den Ursachen des Phanomens Foreign
Terrorist Fighters (FTF) und fragt, wie Deutschland und Europa
der Herausforderung am besten begegnen konnen.

Am 22. Mirz 2016 kamen bei Bombenanschla-
gen auf den Flughafen von Briissel und eine
Metrostation 32 Menschen ums Leben. Mehr als
300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen
befinden sich noch immer in kritischem Zustand.
Nach ersten Ermittlungen entstammen die Tater
demselben Netzwerk, das bereits fiir die verhee-
renden Anschlidge von Paris am 13. November
des vorigen Jahres verantwortlich war. Hier hat-
ten drei Gruppen von Attentitern an verschie-
denen Orten in Paris u.a. Cafés und Restaurants
angegriffen. In einer Konzerthalle ermordeten
sie mehr als 90 junge Menschen. Insgesamt
starben in dieser Nacht 132 Menschen, mehr als
350 wurden zum Teil schwer verletzt. Unter den
Attentitern von Paris und Briissel waren Perso-
nen, die als sogenannte Foreign Tervorist Fighters*
im syrischen Biirgerkrieg gekdmpft haben. Damit
wurde - erneut, aber in bislang ungekanntem
Ausmafd - ein Szenario wahr, vor dem Sicher-
heitsbehorden schon lange gewarnt haben: Euro-
paische Staatsbiirger, die sich in Syrien dem soge-
nannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen
haben, sind in ihr Herkunftsland zuriickgekehrt,
um auch in Europa ,,Ungldubige” zu bekampfen.

Globales Phinomen
ungekannten Ausmaf3es

Die Attentiter von Paris und Briissel sind nur
einige der weltweit schatzungsweise 30.000
auslandischen Kampfer, die seit Beginn des syri-
schen Biirgerkriegs im Jahr 2011 in die Region
gereist sind. Wenngleich das Phdnomen nicht
neu ist und schon seit Ende der 1970er in Afgha-
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nistan beobachtet werden konnte, libersteigen
doch die heutigen Dimensionen nach nur fiinf
Jahren deutlich jene des gesamten afghanischen
Biirgerkriegsjahrzehnts.? Neu ist allerdings nicht
nur die grofe und v.a. rasant gestiegene Anzahl
der Syrienreisenden, sondern auch der globale
Charakter dieses Phanomens: Zog der Afg-
hanistankrieg noch mafigeblich ausliandische
Kémpfer aus der Region - insbesondere aus ara-
bischen Staaten - an, so stammen sie heute aus
mehr als 100 Landern. Das Phanomen hat damit
fraglos globale Dimensionen angenommen.?

Staaten der arabischen Welt sind in besonderer
Weise betroffen - dies gilt v.a. fiir Tunesien, das
das grofite Kontingent auslandischer Kampfer
in Syrien und dem Irak stellt. Dennoch sieht sich
auch Europa mit einer signifikanten und stetig
wachsenden Zahl von Syrienreisenden kon-
frontiert. Das Bundesamt fiir Verfassungsschutz
(BfV) ging Ende September 2015 davon aus,
dass bislang ca. 4.000 europdische Staatsbiirger
in die Region gereist sind, um sich dort dem IS
oder anderen terroristischen Gruppen anzu-
schlieflen. Hierzu zidhlen mehr als 740 deutsche
bzw. aus Deutschland kommende Islamisten,
von denen wiederum etwa ein Drittel (240
Personen) bereits nach Deutschland zurtick-
gekehrt ist. In mehr als 70 Fallen wird vermu-
tet, dass die zuriickgekehrten Personen vor Ort
Kampferfahrung gesammelt haben. Mindestens
23 der Riickkehrer befinden sich mittlerweile in
Haft. Schitzungsweise 120 deutsche Islamisten
sind bei Kampfen oder Selbstmordanschlagen
ums Leben gekommen.*
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Solidarité: Nach den Bombenattacken von Briissel Ende Marz erstrahlte der Eiffelturm, Wahrzeichen jener Stadt,
die wenige Monate zuvor selbst Opfer schwerer Terroranschlage geworden war, in den Nationalfarben Belgiens.

Suche nach Antworten

Von der Wucht des Phianomens schienen deut-
sche Behorden und Fachleute - genauso wie die
deutsche Offentlichkeit - anfangs iiberrascht
zu sein. Zahlreiche offene Fragen liefen sich
zunéchst nicht leicht beantworten: Um was fiir
Personen handelt es sich bei diesen Menschen,
die freiwillig in ein Kriegsgebiet reisen und
dort - oder zuriick in ihrer Heimat - nicht nur ihr
Leben riskieren, sondern auch bereitwillig aufs
Spiel setzen? Welche Motivation treibt sie an?
Und wie lasst sich in Deutschland diesem Pha-
nomen begegnen, das so ginzlich dem Selbst-
verstindnis eines aufgeklarten, sikularen und
postheroischen Landes widerspricht?

Migration

Minnlich, jung und muslimischen Glaubens:
der Prototyp des auslindischen Kidmpfers?

Die anfingliche Ratlosigkeit ist nach zahlrei-
chen Ermittlungen und Einzelfallstudien mitt-
lerweile einer recht genauen Vorstellung davon
gewichen, um wen es sich bei den Foreign Figh-
ters handelt. So analysierte zuletzt eine umfang-
reiche Studie des Bundeskriminalamts (BKA),
des Bundesamts fiir Verfassungsschutz sowie
des Hessischen Informations- und Kompetenz-
zentrums gegen Extremismus (HKE) 677 Fille
ausgereister deutscher Islamisten.> Anhand der
Ergebnisse lasst sich festhalten, dass der aus-
landische Kédmpfer hdufig mannlich (ca. 80 Pro-
zent), jung (im Durchschnitt 26 Jahre, Frauen




etwa drei Jahre jiinger), Herkunftsmuslim (ca. 17
Prozent sind Konvertiten) und in Deutschland
geboren (ca. 60 Prozent) ist. Zu fast 50 Prozent
wurde er bereits einmal straffillig und ist zudem
tiberdurchschnittlich haufig arbeitslos (gut 20
Prozent). Gleichzeitig verfiigt er in manchen
Fallen aber auch iiber eine gute Ausbildung:
Etwa je zehn Prozent gehen entweder noch zur
Schule, haben das Abitur bereits abgeschlossen
oder studieren.®

Damit wird deutlich, dass man den verfiigbaren
Daten ihren Informationswert nicht abspre-
chen kann. Zugleich lassen sie aber auch keinen
Riickschluss auf den Prototyp eines deutschen

Foreign Fighters zu. Dessen ,,Durchschnittspro-
fil* scheint fiir statistische Signifikanz - gerade
angesichts der geringen Anzahl - zu divers und
vielfaltig zu sein. Vereinzelte Abweichungen
konnen hier mitunter die gesamte Statistik
durcheinander werfen. Nochmals komplizierter
wird es, wenn ein Blick iiber den deutschen Tel-
lerrand geworfen und bspw. britische oder auch
US-amerikanische Falle beriicksichtigt wer-
den. Hier zeigt sich, dass die Syrienreisenden
deutlich haufiger als in Deutschland der Mittel-
schicht entstammen. Das Narrativ des soziooko-
nomisch benachteiligten und sozial ausgegrenz-
ten Migranten lasst sich hier in vielen Fillen
nicht aufrechterhalten, womit ein westlicher
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Junge Méanner bei einer Kundgebung des salafistischen Predigers Pierre Vogel in Frankfurt: Der Salafismus wird
vom Bundesamt fiir Verfassungsschutz als extremistische, islamistische Ideologie eingestuft, die salafistische

Szene in Deutschland seit langerem beobachtet.
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Durchschnitt noch schwieriger zu definieren ist.”
Tentativ kann daher maximal festgehalten wer-
den, dass der Prototyp des auslidndischen Kamp-
fers mannlich, jung und muslimischen Glau-
bens ist. Da die ganz {iberragende Mehrheit der
ménnlichen und jungen Muslime in Deutsch-
land allerdings iiberhaupt keine Absicht hegt, ihr
Leben dem sogenannten Islamischen Staat zu
widmen und dem Dschihad zu opfern, haben
diese Angaben letztlich einen nur sehr begrenz-
ten Mehrwert fiir den allgemeinen Erkenntnis-
gewinn sowie fiir die spezifische Praventions-
und Ermittlungsarbeit in diesem Bereich.

Glaube, Politik, Heldentum -
was treibt sie an?

Da es keinen genuinen Prototyp des ausldn-
dischen Kampfers gibt, lasst sich auch die Frage
nach dessen Motiven nicht einfach beantwor-
ten. Ein monokausaler Erklarungsansatz reicht
hier nicht aus. Die Motivation ist vielschichtig
und komplex, einzelne Motive scheinen hiufig
miteinander verbunden und sich im Zeitverlauf
auch gewandelt zu haben. Sie sind in der Regel
sehr individuell und haufig eng verkniipft mit
der personlichen Situation eines jeden Einzel-
nen. Grob unterscheiden lasst sich allerdings
zwischen inhaltlich-kognitiven Motiven und
emotionalen Aspekten, die im weitesten Sinne
psychisch bedingt zu sein scheinen.

Die inhaltlichen Motive sind vielfiltig: Sie rei-
chen von religiosem Antrieb iiber politische
Beweggriinde bis hin zu der Erwartungshal-
tung, im ,,Kalifat“ konne ein sozialer Aufstieg
gelingen, der so im Herkunftsland nicht mog-
lich erscheint. Die Frage, welches dieser Motive
dominiert, versuchte das International Centre
for the Study of Radicalization and Political Vio-
lence (ICSR) des King’s College London zu beant-
worten. Mitarbeiter des Instituts nahmen in den
vergangenen Jahren zu mehr als 150 auslindi-
schen Kampfern tiber soziale Netzwerke direk-
ten Kontakt auf (insbesondere via Facebook).
Auf Grundlage der so gefithrten Interviews
kamen die Forscher zu dem Schluss, dass sich
die Motive in zwei zeitlich distinkten Ausreise-
wellen manifestiert haben:®

Migration

So liefd sich seit Sommer 2011 eine erste Welle
von Syrienreisenden beobachten, die sich zu
Beginn des Krieges radikalisierten. Sie begriin-
deten ihren Entschluss zur Ausreise v.a. mit
dem starken Wunsch, ihre sunnitischen Glau-
bensbriider gegen die Graueltaten des Regimes
von Bashar al-Assad verteidigen zu wollen. Bil-
der von Bombenangriffen auf Homs und andere
Hochburgen der syrischen Rebellen sowie
Berichte iiber die Politik des ,Verschwindenlas-
sens“ und Folter waren ein starker Ausloser fiir
den einsetzenden Radikalisierungsprozess. Das
politische Motiv vermengte sich mit einem reli-
giosen Moment in dem Sinne, dass sich bei den
ausreisenden - zumeist sunnitischen - Perso-
nen eine starke Identifikation mit den eben-
falls zumeist sunnitischen Opfern des Assad-
Regimes feststellen lief3.

Die militarischen Erfolge des
IS fiihrten zu einer starken
Glorifizierung der Terror-
organisation - gerade auch bei
Jugendlichen.

«

Spatestens seit der IS im Juni 2014 sein ,,Kalifat
ausrief, stellte man allerdings eine deutlich ver-
anderte Motivlage fest. Die enormen militéri-
schen Erfolge und das atemberaubende Tempo,
mit dem der IS weite Teile Syriens und des Irak
einnahm und die irakisch-syrische Grenze wort-
wortlich tiberrollte, fiihrte zu einer starken Glo-
rifizierung der Terrororganisation. In Europa
betraf dies insbesondere Jugendliche und junge
Erwachsene, bei denen der IS schlagartig so en
vogue war, dass mitunter auch von einer salafis-
tischen Jugendkultur und vom Phinomen des
»Pop-Dschihad® gesprochen wurde.® Fir die
nun ausreisenden Personen ging es kaum noch
um den Widerstand gegen das Assad-Regime
und die Unterstiitzung der syrischen Revolution,
sondern v.a. um die Mithilfe beim Aufbau des
ausgerufenen ,,Kalifats“. Ins Zentrum riickte die
Hoffnung, im neuen Staat Teil einer ,staatsbil-
denden” Elite - einer sozialen und politischen
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Avantgarde - zu werden, die an der Machtaus-
ibung teilhaben wiirde. Entsprechend der
dschihadistischen Ideologie des IS, die die apo-
kalyptische Utopie vom Endkampf des Guten
gegen das Bose in den Mittelpunkt stellt, wiirde
man so Teil eines endzeitlichen Jahrtausend-
projekts. Diese vorgeblich religiose, in jedem
Fall aber islamistische Dimension verband sich
mit der avantgardistischen Motivlage. So inten-
sivierte und beschleunigte sich der Radikalisie-
rungsprozess zusatzlich.

Neben diesen inhaltlichen Motiven scheinen
aber auch emotionale Aspekte eine zentrale
Rolle zu spielen. So artikulierten die aus Europa
ausreisenden Personen oftmals das starke
Bediirfnis nach einer Orientierung bzw. einem
Sinn im Leben. Ein intensiver Wunsch, sich
zugehorig zu fithlen und sich mit einer Gruppe
identifizieren zu konnen, verband sich hier mit
der Suche nach Respekt und Anerkennung.®©
Gerade diejenigen, die sich als Underdog der
Gesellschaft empfinden - ohne dies notwen-
digerweise gemafd ihrer soziodemografischen
Eckdaten auch zu sein -, scheinen besonders
empfanglich fiir die Versprechen des IS. Dessen
Propaganda schreibt sich oftmals selbst die Rolle
des David im Kampf gegen den westlichen Goli-
ath zu. Eine Identifizierung mit der Terrororga-
nisation fallt so noch leichter. Zugleich stellt der
IS den so angesprochenen Personen in Aussicht,
ihre bisherige Existenz - inklusive aller person-
lichen Probleme - hinter sich zu lassen und im
neuen ,Staat“ auch eine neue emotionale und
soziale Heimat zu finden. Vor diesem Hinter-
grund erstaunt es kaum, dass mit der Entste-
hung des IS, der mit Abstand ,attraktivsten®
Gruppe fiir deutsche Syrienreisende, auch das
Phénomen der auslindischen Kampfer nie zuvor
gekannte Dimensionen annahm.**

Wie soll man diesem Phinomen begegnen?

Das Phanomen der Foreign Fighters stellt in
verschiedener Hinsicht eine Herausforderung
dar, die eine dringende Antwort erfordert: Fiir
Syrien und den Irak sind die auslidndischen
Kampfer zu einem zentralen Faktor in der
Gewaltspirale ihrer internen Konflikte gewor-
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IS-Kampfer in Ragqa: Die Motive, aus denen heraus
sich auslandische Kdmpfer dem IS anschlieBen,
sind vielfaltig. Sie reichen von religiosem Eifer bis
hin zur Erwartung, im ,Kalifat” kénne ein sozialer
Aufstieg gelingen, der so im Herkunftsland nicht
moglich scheint.

den. Sie kimpfen hiufig an vorderster Front
und insbesondere europiische Staatsbiirger
haben sich in vielen Fillen als Selbstmordat-
tentdter fir militdrische Offensiven des IS zur
Verfligung gestellt. Sie sind damit eine nicht zu
unterschitzende militdrische Bedrohung und
geben v.a. der irakischen Regierung berech-
tigten Anlass zu Beschwerden dariiber, dass es
den europiischen Sicherheitsbehérden nicht zu
gelingen scheint, den Reisebewegungen Einhalt
zu gebieten.

Diejenigen, die zuriickkehren, werden von
Sicherheitsexperten als besondere Bedrohung
angesehen. Wie die Anschlige von Paris und
Briissel gezeigt haben, zu Recht: Haufig mili-
tarisch geschult und durch die Erfahrungen im
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syrischen Biirgerkrieg potenziell brutalisiert,
konnen sie in der Regel auf dschihadistische
Netzwerke in Europa zuriickgreifen und poten-
ziell komplexe Anschlagsplane umsetzen. Aktu-
elle Fille zeigen zudem, dass sie, selbst wenn sie
keine Anschlige veriiben, dann doch als Multi-
plikatoren fungieren, die die dschihadistische
Ideologie des IS in Europa weiterverbreiten und
Informationen sowie logistische Unterstiitzung
bei der Ausreise kiinftiger Kimpfer zur Verfi-
gung stellen.

Globale Antworten zur Eindimmung
des Phinomens

Aus dieser Bedrohungseinschitzung leitet sich
ein starkes Interesse aller Beteiligten ab, die

Migration

Reisebewegungen ausldndischer Kampfer zu
unterbinden. Hierfiir gibt es zahlreiche Initiati-
ven auf deutscher und europiischer, angesichts
der globalen Dimension des Phinomens aber
auch auf internationaler Ebene. Als zentrales
Element lédsst sich hier die Resolution 2178 des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom
September 2014 nennen. Sie definiert eine
ganze Reihe von Mafinahmen, die die Mitglied-
staaten zur Bekdmpfung auslidndischer Kampfer
und speziell zur Verhinderung ihrer Ausreise
vornehmen sollen. Die Resolution bezeichnet
den Terrorismus als eine der schwersten Bedro-
hungen des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit - damit war es moglich, sie unter
Kapitel VII der VN-Charta zu verabschieden.
Die beschlossenen Mafinahmen wurden so zu
verbindlichen Vorgaben, zu deren Umsetzung
die Staaten verpflichtet sind. Um die Mitglied-
staaten in die Lage zu versetzen, die Mafdnah-
men tatsdchlich zu implementieren, bieten ver-
schiedene Unterorganisationen der Vereinten
Nationen technische Unterstiitzung, Training
und Beratung an.*?

Deutschland hat die Resolution 2178 im Juni
2015 in deutsches Recht umgesetzt. Abgese-
hen von der Verschirfung des Strafrechts zur
Terrorismusfinanzierung, konzentrieren sich
die Neuerungen auf die Verhinderung der Rei-
seaktivititen ausldndischer Kdmpfer. So regeln
die neuen Vorgaben die Strafbarkeit von Reisen
ins Ausland ,,zum Zweck der Begehung einer
schweren staatsgefihrdenden Gewalttat“'3
(bzw. fiir deren Vorbereitung, Unterstiitzung
oder Training). Im Falle von Verdachtsmomen-
ten ist es zudem nun moglich, den Personalaus-
weis bzw. Reisepass betroffener Personen ein-
zuziehen.'*

Die Resolution 2178 ist nur ein weiteres Ele-
ment im umfangreichen System der Vereinten
Nationen zur Terrorismusbekampfung.'® Sie ist
allerdings die erste Resolution, die sich spezi-
ell der Problematik der auslandischen Kampfer
widmet. Die Initiative ist jedoch nicht unum-
stritten: Neben juristischen Einwidnden wird
v.a. der starke Fokus auf strafrechtliche Maf3-
nahmen kritisiert. Er wirft die Frage auf, ob mit
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Salafisten in Berlin: Mit der ,Lies!"-Kampagne, bei der kostenlose Exemplare des Koran auf Deutsch verteilt
werden, versuchen Salafisten seit 2011 in Deutschland Anhdnger zu gewinnen. Inzwischen wurde die
Kampagne auch auf andere Lander ausgeweitet.

der Resolution 2178 der Aspekt der Pravention
und der Nachsorge vernachlassigt und damit
nur das ,Symptom®, nicht aber die ,Krankheit*
adressiert wird. Zwar erwahnt der verabschie-
dete Text unter anderem auch die Notwendig-
keit, Radikalisierung zu verhindern, Gegen-
narrative zu entwickeln, die Zivilgesellschaft
einzubinden, politische und religiose Toleranz
zu fordern und Rehabilitation zu erleichtern.
Die konkreten verpflichtenden Vorgaben, die
in nationales Recht umzusetzen sind, betref-
fen in groflem Detail aber nur die strafrechtli-
chen Maflinahmen zur Verhinderung der Ein-,
Aus- und Weiterreise von auslandischen Kamp-
fern. Die Formulierungen zu Privention oder
Nachsorge bleiben knapp und vage und geben
damit den Mitgliedstaaten keine konkreten und
verpflichtenden Vorgaben zu ihrer Umsetzung.
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Die Suche nach einem
multidimensionalen Ansatz

Die Fokussierung auf den rein strafrechtlichen
Ansatz wird vielfach als eindimensional wahrge-
nommen. Ein so komplexes Phinomen wie das
der auslandischen Kdmpfer scheint aber multi-
dimensionale Antworten zu verlangen. Daher
hat man auf deutscher und européiischer Ebene
damit begonnen, Privention und Nachsorge
eine fast ebenso hohe Aufmerksamkeit beizu-
messen wie der strafrechtlichen Ermittlungs-
und Verfolgungsarbeit. Dies gilt aus mindestens
zweierlei Griinden:

Zum einen musste Europa die Erfahrung

machen, dass nicht alle Anschldge der vergan-
genen Monate und Jahre von Syrienriickkehrern
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veriibt wurden. Vielmehr hat sich gezeigt, dass
sich Téter auch ohne die syrische Biirgerkriegs-
erfahrung so stark radikalisieren konnen, dass
sie zu Gewalttaten in ihren Herkunftslaindern
bereit sind.’® Die Unterbindung der Reiseakti-
vitdten allein bietet demnach keinen Schutz vor
Anschldgen.

Zum anderen erscheint der Aspekt der Praven-
tion aber auch deshalb so wichtig, weil in
Deutschland ein enormes Radikalisierungspo-
tenzial besteht, dem man mit strafrechtlichen
Mitteln nicht Herr werden kann: Beriicksichtigt
man, dass fast alle deutschen Syrienreisenden
aus der Salafistenszene stammen und der Sala-
fismus als Ndhrboden fiir die Radikalisierung
junger Muslime gilt, muss die Entwicklung in
diesem Bereich stark beunruhigen. So ist die
Zahl der Salafisten von 3.800 auf 7.900 Perso-
nen innerhalb weniger Jahre gestiegen - mut-

maflich auch dank ihrer aggressiven Rekrutie-
rungsaktivitdten, wie man sie bspw. im Rahmen
der ,Lies!“-Kampagne beobachten konnte.'”
Es verwundert daher nicht, dass der Prasident
des Bundesamts fiir Verfassungsschutz, Hans-
Georg Maafden, dazu auffordert, sich dieser
Herausforderung in besonderem Mafie zu stel-
len, bestehende Integrationsdefizite zu beheben
und - auch gerade mit Blick auf die nun zuzie-
henden Fliichtlinge - die Anstrengungen in die-
sem Bereich weiter zu intensivieren.

Privention gegen Radikalisierung 2.0

Neben den grundsitzlichen integrationspoliti-
schen Aufgaben stellen sich hier nun solche mit
speziellem Fokus auf ganz spezifischer Radika-
lisierungsprivention. Da die Online-Aktivitdten
dschihadistischer Gruppen, insbesondere des
IS, als ein zentraler Einflussfaktor identifiziert

CYBERCALIPHATE
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Krieg 2.0: Am 9. April 2015 griffen Hacker des IS die Facebookseite des franzdsischen Fernsehsenders
TV 5 Monde an. Da die Online-Aktivitaten dschihadistischer Gruppen, insbesondere des IS, als ein zentraler
Einflussfaktor identifiziert wurden, werden auch auf diesem Gebiet inzwischen GegenmaBnahmen ergriffen.

Migration
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wurden, hat man auf dieser Ebene zahlreiche
Initiativen ergriffen. So wurde unter anderem
die Bundeszentrale fiir Politische Bildung damit
beauftragt, Antworten im virtuellen Raum zu
schaffen, um der dschihadistischen Propaganda
eine eigene Erzahlung von westlichen Wer-
ten und der Bedeutung der Freiheit entgegen-
zusetzen. Zahlreiche Projekte sind hier in Vor-
bereitung oder bereits angelaufen. Sie haben
zum Ziel Online-Angebote zu entwickeln, die
Gegennarrative verbreiten und Radikalisierung
so vorbeugen.'®

Vergleichbares geschieht auf europaischer
Ebene. Hier hat man sich dazu entschlossen,
dem gewaltbereiten Extremismus kiinftig mit
strategischer Kommunikation zu begegnen.
So hat die Europaische Union (EU) ein Bera-
tungsteam fiir strategische Kommunikation fiir
Syrien (Syria Strategic Communications Advisory
Team, SSCAT) ins Leben gerufen. Das SSCAT
soll dazu beitragen, dass kiinftig im Internet,
aber auch im Fernsehen Gegenerzihlungen
zum islamistischen Extremismus prasentiert
werden, die einer weiteren Radikalisierung von
Jugendlichen entgegenwirken. Das Ziel ist die
authentische Ansprache Jugendlicher und jun-
ger Erwachsener - zum Teil mit Unterstiitzung
von jungen Personen, die in der Youtube- und
Bloggerszene bereits bekannt und popular sind.
Auch diese Initiative ist nur eines von zahlrei-
chen vergleichbaren Projekten auf deutscher
und europiischer Ebene.

Jedes Freizeitangebot im
Bereich der Sozialarbeit mit
Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ist im Prinzip
schon immer auch ein
Mittel zur Integration und
zur Pravention.

Wenngleich diese Mafinahmen grofde Relevanz
besitzen, scheint jedoch auch hier eine reine
Fokussierung auf den virtuellen Raum nicht
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ausreichend zu sein. Vielmehr deuten zahlrei-
che Untersuchungen darauf hin, dass das Inter-
net als Radikalisierungsmedium zwar bedeu-
tend, aber nicht allein ausschlaggebend ist: So
ergab die anfangs zitierte Studie von BKA, BfV
und HKE, dass Online-Propaganda zwar bei
der anfinglichen Radikalisierung eine wichtige
Rolle spielt und in 30 Prozent der in der Stu-
die analysierten Fille eine Bedeutung gehabt
zu haben scheint. Nach wie vor aber misst die
Studie dem Einfluss von Freunden (37 Pro-
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Bundeskanzlerin Merkel beim Besuch eines Jugendsportzentrums in Frankfurt: Auch Sportangebote kénnen
Teil einer gesamtheitlichen Praventionsstrategie sein und Radikalisierung vorbeugen.

zent) und Kontakten in Moscheen (33 Prozent)
eine weitaus groflere Bedeutung bei - v.a. dann,
wenn die Betroffenen den Schritt von der rein
verbalen/theoretischen Radikalisierung hin zur
aktiven Ausreise unternehmen. So lésst sich in
der weiten Mehrzahl der Fille bei den ausge-
reisten Personen beobachten, dass sie in Grup-
pen ausreisen. Zumeist handelt es sich hierbei
um enge Freundeskreise oder um Personen-
kreise, die sich um eine zentrale, charismatische
Figur herum gebildet haben.'®

Migration

Dies unterstreicht die nach wie vor bestehende
Bedeutung von Kontakten und Netzwerken in
der realen Welt und verweist darauf], dass auch
die Antworten hierfiir in der realen Welt gege-
ben werden miissen. Auch hier ist erneut die
vielfaltige Motivationslage der Téter zu beriick-
sichtigen: Wenn Betroffene davon sprechen,
dass sie im IS eine Heimat finden und dort ein
Zugehorigkeitsgefiihl vermittelt bekommen,
das ihnen in Deutschland fehlt, dann ist fraglich,
ob eine Gegenerzidhlung, die die rein intellektu-
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elle/kognitive Ebene anspricht, ausreicht, um
sie von ihren Planen abzubringen. Forschungen
weisen vielmehr darauf hin, dass die kognitive
Uberzeugungsarbeit der dschihadistischen
Ideologie durch die emotionale Anziehungs-
kraft der Gemeinschaft und ihrer Rituale als
Rekrutierungsmechanismus wesentlich erganzt
wird.2° Vor diesem Hintergrund erscheinen
intellektuell gepragte Gegenerzahlungen, die
die richtige Interpretation des Islams darlegen,
fiir emotional motivierte Personen weniger rele-
vant. Botschaften, die die Gefiihlsebene anspre-
chen, konnen in diesen Fillen deutlich wichtiger
sein.

Praventionsarbeit bedarf
geschulter Fachleute, die

im besten Fall selbst einen
Migrationshintergrund haben,
entsprechende Sprachkennt-
nisse vorweisen konnen und
vertraut sind mit dem Islam.

Aufgrund dieser Uberlegungen hat das BKA
eine medienpsychologische Studie in Auftrag
gegeben, die die Wirkung und Effektivitét der
Gegenerzahlungen zur Radikalisierungspraven-
tion untersuchen soll. Wenngleich Ergebnisse
der Studie erst im Herbst 2016 erwartet werden,
erscheint es jetzt schon geboten, einen verstérk-
ten Fokus auf klassische Sozialarbeit zu legen
und hier ,Ersatzaktivititen“ anzubieten. Das -
zugegebenermafien hochgesteckte - Ziel dieser
Angebote sollte es sein, fiir die Jugendlichen
einen emotionalen Mehrwert zu schaffen, der
vergleichbar ist mit dem Zugehorigkeitsgefiihl
zum dschihadistischen Untergrund. Sozialen
Angeboten in der Freizeit muss es gelingen, ein
Gruppengefiihl zu vermitteln, das auch im Falle
des IS anziehend wirkt. Diese Ansitze sind im
Ubrigen nicht neu: Jedes Freizeitangebot im
Bereich der Sozialarbeit mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen - speziell mit Migrations-
hintergrund - ist im Prinzip schon immer auch
ein Mittel zur Integration und zur Privention
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gewesen. Wichtig erscheint hier v.a., dass diese
Angebote nicht abgebaut, sondern vielmehr
stirker ausgebaut und mit dem bewussten Ziel
der Gegen- und Deradikalisierung gestaltet
werden.

Im Aufbau: Praventionsnetzwerke
gegen Salafismus

Dies bedeutet, dass neben klassischen Forma-
ten auch das Angebot fiir besorgte Eltern bzw.
Familienangehorige ausgebaut werden sollte,
die eine Radikalisierung bei ihren Kindern oder
anderen Verwandten beobachten. Zu Beginn
der Radikalisierungswelle waren derartige
Beratungsangebote nur schwach entwickelt
und wurden im Wesentlichen vom Verfassungs-
schutz und von Sektenbeauftragten der christ-
lichen Kirchen tibernommen. Seit Ende 2011
jedoch arbeitet das Bundesamt fiir Migration
und Flichtlinge (BAMF) am Aufbau eines Bera-
tungsnetzwerkes: Eine Telefonhotline bietet die
Weitervermittlung an regionale Partner an, die
die individuelle Betreuung {ibernehmen kon-
nen. Ausreichend ist dies bislang noch nicht. Es
handelt sich aber auch um kein einfaches Unter-
fangen: Es bedarf geschulter Fachleute, die im
besten Fall selbst einen Migrationshintergrund
haben, zumindest aber entsprechende Sprach-
kenntnisse vorweisen konnen und vertraut sind
mit dem islamischen Glauben, muslimischen
Familienstrukturen und -traditionen etc.; wich-
tig ist, dass sie in der Lage sind, Vertrauens-
verhiltnisse zu den Angehorigen aufzubauen.
Angesichts dieser Herausforderungen werden
Fachleute nicht miide, immer wieder auf die
nach wie vor bestehenden Mingel in diesem
Bereich hinzuweisen. Zusammenfassend muss
daher konstatiert werden, dass es trotz zahlrei-
cher wichtiger Initiativen noch kein ausreichen-
des bundesweites Praventionsnetzwerk gegen
Salafismus in Deutschland gibt.?*

Den Kreislauf durchbrechen

Diejenigen allerdings, die bereits radikalisiert
sind, wird man mit Sozialarbeit wohl kaum
noch erreichen konnen. Gleiches gilt fiir die
Riickkehrer, die mit der Absicht, in Deutsch-
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land oder Europa Anschlége zu veriiben, zuriick
in ihre Herkunftsldnder reisen. Hier kommt der
klassischen strafrechtlichen Ermittlungsarbeit
und v.a. der Arbeit des Verfassungsschutzes
wiederum grofite Bedeutung zu. Dies gilt im
Ubrigen auch fiir die enge Zusammenarbeit mit
ausliandischen Diensten, wie der US-amerika-
nischen National Security Agency (NSA). Fast
alle der bislang verhinderten Anschlige auf
deutsche Ziele wurden mit Hilfe von Informa-
tionen aufgedeckt, die den deutschen Behor-
den von der NSA zur Verfligung gestellt worden
waren. Diese Zusammenarbeit erscheint unab-
dingbar, mochte man weiterhin ein Hochstmaf3
an Sicherheit in Deutschland garantieren. Glei-
ches gilt fiir die Vorratsdatenspeicherung: Sie
stellt zwar keine Garantie dar, dass Anschlige
verhindert werden, aber sie ermdglicht nach
erfolgten Anschldgen ziigige und umfangrei-
che Ermittlungen, die in der Regel zu schnellen
Fahndungserfolgen und im Zweifel auch zur
Verhinderung weiterer Anschlige fiihren kon-
nen.

Fiir eine neue Herausforderung in diesem
Bereich miissen die Sicherheitsbehorden erst
noch eine Antwort finden: Seit den Enthiil-
lungen durch Edward Snowden lasst sich fest-
stellen, dass terroristische Netzwerke verstarkt
Verschliisselungssoftware zur Kommunikation
verwenden. Anwendungen fiir Smartphones,
wie bspw. Wickr oder Telegram Messenger, sind
einfach zu handhaben und ermoglichen das
chiffrierte Versenden von Nachrichten (Ende-
zu-Ende-Verschlisselung) mit Ablaufdatum
(bspw. innerhalb einer Minute nach Erhalt und
Lesen der Nachricht, nach Wunsch auch auf den
Geriten von beiden Chatpartnern). Sie erfor-
dern kein Hochladen von Kontakten oder die
Angabe von Standorten und bieten eine Shred-
der-Funktion, die die verwendeten Gerite von
geloschten Daten vollstidndig reinigt. Sicher-
heitsdienste konnen die Kommunikation tiber
diese Apps bislang nicht entschliisseln und
stehen hier erst noch am Anfang der Suche
nach einer Antwort auf diese technische Neu-
erung. Wie die Attentate von San Bernardino
in den USA am 2. Dezember 2015 zeigten, gilt
dies nicht nur fiir die Kommunikation zwischen
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Smartphones, sondern auch fiir den direkten
Zugriff auf die Gerite an sich: Dem ermitteln-
den FBI gelang es monatelang nicht, den Zu-
gangscode fiir ein Smartphone der Attentater
zu entschliisseln. Erst Ende Mérz 2016 konnte
die Behorde einen diesbeziiglichen Erfolg ver-
melden. Schnelle Ermittlungsergebnisse sind
unter derartigen Bedingungen nicht zu erzielen,
waren aber gerade in diesen Fillen von grofiter
Bedeutung, um ggf. weitere Anschldge zu ver-
hindern. Damit zeigt sich, dass dieser techni-
sche Aspekt ein massives Hindernis sowohl fiir
die Ermittlungsarbeit als auch fiir die Praven-
tion darstellt. Dementsprechend sehen sie sich
mit einem massiven Hindernis in ihrer Ermitt-
lungsarbeit konfrontiert.

Fazit

Insgesamt zeigt die Vielfalt der Herausforde-
rungen, dass das Phdnomen der Foreign Terrorist
Fighters Deutschland und Europa vor die Auf-
gabe stellt, einen ganzen Kreislauf durchbre-
chen zu miissen: von der Radikalisierung bis
zur eventuellen Riickkehr der Syrienreisenden.
Positiv ist in diesem Zusammenhang zu ver-
merken, dass die Zahl der Ausreisen insgesamt
abgenommen und sich zugleich die Zahl der
Riickreisen verstarkt hat. Die eingangs zitierte
Studie von BKA, BfV und HKE kommt daher zu
dem Schluss, ,,dass der Zenit jihadistischer Rei-
sebewegungen in Richtung Syrien/Irak nach
aktueller Einschétzung tiberschritten zu sein
scheint.?? Um diesen Trend weiter zu unter-
stiitzen und das Phianomen der Foreign Figh-
ters addquat zu addressieren, sollte ein multi-
dimensionaler Ansatz gewéihlt werden, der
Instrumente der Privention, Strafverfolgung
und Nachsorge einschliefdt und alle Ebenen
gleichwertig adressiert.

Deutschland und Europa haben hier in den ver-
gangenen Jahren - auf schmerzliche Weise - viel
dazu gelernt. Der Anpassungsprozess an die
neuen Herausforderungen ist in vollem Gange
und hat bereits zahlreiche Erfolge hervor-
gebracht. Zugleich wurde gerade im Falle der
Briisseler Anschlige deutlich, dass noch immer
ein immenser Bedarf an verstirktem Daten-
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austausch und intensivierter Zusammenarbeit
auf europdischer Ebene besteht. Unabhangig
von allen Anstrengungen und den zahlreichen
verhinderten Anschlagspldnen in Deutschland
wird es allerdings eine absolute Garantie fiir
die offentliche Sicherheit in Deutschland und
Europa nicht geben. Die jiingsten Anschlige
haben gezeigt, dass es nur einer vergleichsweise
kleinen Gruppe von Tatern bedarf, um maxima-
les Ungliick anzurichten. Fiir sie gilt das, was
bereits vor 30 Jahren die Irish Republican Army
(IRA) mit Blick auf ihren terroristischen Kampf
gegen die britische Demokratie festhielt: ,,Ihr
miisst immer erfolgreich sein - wir nur einmal.”
Diese pervertierte Gewaltlogik gilt auch heute
noch. Die europdischen Gesellschaften wer-
den lernen miissen, hiermit zu leben und den
Angriffen auf ihre liberale Freiheitsordnung mit
Resilienz zu begegnen. Wer dem Terrorismus
die Stirn bieten will, darf sich nicht terrorisieren
lassen. Dies bedeutet zugleich aber auch, unter
Beibehaltung der liberalen Gesellschaftsord-
nung kontinuierlich nach Antworten auf diese
Herausforderungen zu suchen, um den grofit-
moglichen Schutz der Biirger zu gewahrleisten.
Die skizzierten Lernprozesse bedeuten hier-
bei auch ein Zeichen der Hoffhung: Die freien
Gesellschaften des Westens sind lernfahig und
konnen, wenn sie sich ihrer Werte besinnen und
diese nicht aus den Augen verlieren, auch diese
Herausforderung meistern.

Dr. Kristina Eichhorst war bis Marz 2018 Koordinatorin
fiir Krisen- und Konfliktmanagement der Konrad-
Adenauer-Stiftung.
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Resolution 2178 des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen definiert Foreign Terrorist Fighters als ,,Per-
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terroristische Handlungen zu begehen, zu planen,
vorzubereiten oder sich daran zu beteiligen oder
Terroristen auszubilden oder sich zu Terroristen aus-
bilden zu lassen, einschlieflich im Zusammenhang
mit bewaffneten Konflikten.“ Vgl. Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen 2014: Resolution 2178 (2014),
24.09.2014, in: http://un.org/depts/german/sr/sr_14/
sr2178.pdf [25.11.2015].

Vgl. Neumann, Peter R. 2015: Foreign Fighter

total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses
Afghanistan conflict in the 1980s, 26.01.2015,

in: https://bit.ly/2RAa5Y1 [16.01.2019].

Vgl. INTERPOL 2015: Statement by Secretary Gene-
ral of INTERPOL Jiirgen Stock at the United Nations
Security Council Ministerial Briefing on Foreign
Terrorist Fighters, 29.05.2015, Vereinte Nationen,
New York.

Vgl. Maaflen, Hans-Georg 2015: Rede von BfV-
Prasident Dr. Hans-Georg Maaf3en zum Thema
,»Brennpunkt Nahost - eine neue Gefahrendimension?*,
Bundesamt fiir Verfassungsschutz (BfV), 29.09.2015,
in: https://bit.ly/2FwInF4 [16.01.2019].
Bundeskriminalamt (BKA) /BfV /Hessisches
Informations- und Kompetenzzentrum gegen
Extremismus (HKE) 2015: Analyse der Radikali-
sierungshintergriinde und -verldufe der Personen,
die aus islamistischer Motivation aus Deutsch-

land in Richtung Syrien oder Irak ausgereist sind.
Fortschreibung 2015, in: https://bit.ly/2AYVISx
[16.01.2019].

Vgl. Mascolo, Georg 2015: Klug, kriminell, grof3er
Freundeskreis: So ist der deutsche IS-Kampfer,
Siiddeutsche Zeitung, 23.09.2015, in:
http://sz.de/1.2661697 [16.01.2019].

Dies gilt bspw. fiir einen der wohl bekanntesten
westlichen IS-Terroristen, Mohammed Emwazi, der
unter dem Spitznamen ,Jihadi John“ mit der Ermor-
dung westlicher Geiseln weltweite Aufmerksamkeit
erhielt und Absolvent des Studiengangs Informatik
der Universitdt Westminster gewesen sein soll. Ver-
gleichbares gilt fiir die USA, wo Forscher aufgrund
jungster Untersuchungen ebenfalls zu dem Schluss
kamen: ,,There is no standard recruit profile.”

Vgl. Vidino, Lorenzo / Hiughes, Seamus, ISIS in
America: From Retweets to Raqqa, The George
Washington University, Program on Extremism,
Washington D.C., 12/2015, S.33.

Vgl. hierzu den Vortrag des ICSR-Direktors Prof.
Dr. Peter Neumann im Rahmen der Konferenz der
Konrad-Adenauer-Stiftung und des American Jewish
Committee ,Foreign Fighters als Herausforderung
fiir Deutschland und Europa“ am 23.03.2015 in
Berlin.
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Vgl. Kuhlmann, Jan 2013: Salafismus als Jugend-
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landfunk, 01.02.2013, in: https://dlf.de/236066
[16.01.2019].
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sich dem IS angeschlossen. Vgl. Mascolo, N. 6.

Vgl. Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, N.1.
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Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus fiir Inter-
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Fluchtursachenbekiampfung
in Subsahara-Afrika

Warum eine Neuorientierung deutscher und europaischer
Entwicklungspolitik dringend erforderlich ist

Peter Molt
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Hinter den gegenwartigen Auseinandersetzungen um Fliicht-
linge und Migranten steht die Sorge, dass diese nicht nur ein
zeitlich befristetes Problem darstellen, sondern Europa auch in
Zukunft einem starken Migrationsdruck insbesondere aus dem
Nahen Osten und Nordafrika aber auch aus Subsahara-Afrika
ausgesetzt sein konnte. Wesentlicher Antrieb fiir die Migration
aus Subsahara-Afrika ist dabei vor allem der eklatante Mangel
an Arbeitsplatzen fiir eine rasant wachsende Zahl junger
Menschen. Um die Massenmigration nach Europa einzudam-

men, bedarf es einer grundlegenden Umorientierung der
deutschen und europdischen Entwicklungspolitik.

In vielen Staaten Subsahara-Afrikas ist die Wirt-
schaft im letzten Jahrzehnt zwar stetig gewach-
sen, der groflere Teil der Bevolkerung profitiert
davon aber wenig oder gar nicht. Dadurch hat
sich die Ungleichheit vertieft und die sozialen
Konflikte sind unversohnlicher geworden, vor
allem weil es nicht gentigend neue produktive
Arbeitsplatze fiir den aus dem unverandert
hohen Bevolkerungswachstum resultierenden
Zustrom junger Menschen gibt. Diese Diskre-
panz wird in den nichsten Jahrzehnten aller
Voraussicht nach noch grofier werden. Europa
kann sich zwar gegen Einwanderung illegaler
Migranten abschotten, aber es muss damit
rechnen, dass dadurch die politische Instabilitat
zunimmt, es zu schweren Unruhen sowie dem
Verfall der 6ffentlichen Ordnung kommt und
sich daraus ernste Belastungen seiner Sicher-
heit und Wirtschaft, aber auch der globalen
Vereinbarungen zu Umwelt- und Klimaschutz
ergeben konnen. Aus der derzeitigen Zuwan-
derung von Wirtschaftsmigranten konnte ein
reiffender Strom von Fliichtlingen werden.

Die Europiische Kommission und vor allem
die Regierungen Frankreichs und Deutsch-
lands sind dabei, dieser Herausforderung durch
einen vernetzten Ansatz zur Sicherheits- und
Entwicklungspolitik zu begegnen.* Bundesent-
wicklungsminister Miiller sagte dazu im Bun-
destag am 21. Marz 2018: ,,Wir iibernehmen
Verantwortung in der Welt, und das mit einem
vernetzten Handlungsansatz: Auflenpolitik,

Migration

Sicherheit und Entwicklung. [...] Entwicklungs-
politik hat in der heutigen Zeit einen vollkom-
men neuen Stellenwert bekommen“.2

Entwicklungspolitik als Teil der nationalen Sicher-
heits- und Auflenpolitik? Tatsachlich ist diese
Verbindung nicht neu. Die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit verdankt ihren Anfang
der Zuspitzung des Kalten Krieges zu Beginn der
1960er Jahre. Die als Entwicklungshilfe gegebe-
nen Unterstiitzungen dienten dann erneut in den
1990er Jahren beim Zusammenbruch der USSR
zur wirtschaftlichen und politischen Neuordnung
Ost- und Siidosteuropas. Heute wird unter den
Zwingen des Migrationsdruckes und der ter-
roristischen Bedrohungen erneut eine solche
Vernetzung erforderlich. Ob die Entwicklungszu-
sammenarbeit zur Befriedung und zum Wieder-
aufbau in Nordafrika und im Nahen Osten einen
nennenswerten Beitrag leisten kann, ist fraglich.
In Subsahara-Afrika kann sie dagegen versuchen,
auf die Ursachen der illegalen Migration nach
Europa Einfluss zu nehmen.

Ein erster Schritt dazu erfolgte Ende Juni 2017,
als die européischen Regierungschefs das Projekt
eines neuartigen europdischen Biindnisses zur
Sicherheit und Verteidigung fiir Einsitze, wel-
che die NATO nicht iibernehmen kann oder will,
grundsdtzlich billigten. Der von Frankreich und
Deutschland unterstiitzte Vorschlag hatte dabei
vor allem die islamistische Bedrohung im Sahel
im Blick, die heute, wie einer der fithrenden
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franzosischen Fachleute fiir Afrika befiirchtet,
ein Pulverfass geworden ist, das jederzeit explo-
dieren kann.?

Durch den Migrantenstrom {iber das Mittelmeer
hat sich auf jeden Fall der deutsche Blick auf
Afrika verandert. Der ferne Kontinent ist plotzlich
nah. Deutschland verstarkte seinen 2013 begon-
nenen Militdreinsatz in Westafrika und erhchte
seine Mittelzusagen fiir die Region. Fiir den Sahel
ist die Vernetzung zwischen Aufien-, Verteidi-
gungs- und Entwicklungspolitik damit eingeleitet.

Migrationstreiber Demografie

Die Perspektive, dass Subsahara-Afrika in den
nichsten Jahrzehnten eine besondere Heraus-
forderung fiir die deutsche Politik ist, griindet
sich auf das Faktum, dass es dort fiir die heutige
Generation junger Erwachsener, aber auch fiir
die nachste Generation, die ja schon geboren ist,
viel zu wenig Arbeitsplatze gibt.

Noch um 1970 galt Subsahara-Afrika als gering
besiedelt und das kriftige Bevolkerungswachs-
tum wurde als ein seine Wirtschaft starkendes
Element angesehen. Allerdings begann die Wirt-
schaftsmigration aus Afrika nach Europa schon
in der letzten Phase der Kolonialherrschaft
und verstarkte sich nach der Unabhingigkeit
durch die Anwerbung von Gastarbeitern. Damit
wurde einerseits der Arbeitskriftebedarf Euro-
pas befriedigt, andererseits sah man darin auch
einen positiven Beitrag fiir die Entwicklung Afri-
kas, weil die Migranten Qualifikationen erwar-
ben, die sie nach ihrer Riickkehr nutzbringend
einsetzen konnten, oder weil sie, wenn sie in
Europa blieben, durch ihre Riickiiberweisungen
(remittances) an Verwandte zusatzliche Kaufkraft
in ihren Herkunftslandern schufen.

Mit der Integration der Migranten gab es aller-
dings zunehmend Probleme, wie die wiederkeh-
renden Unruhen in den Banlieues von Paris zeigen.
Bei den Neuverhandlungen der Zusammenarbeit
der Europaischen Union mit den AKP-Staaten
Ende des letzten Jahrhunderts, die zur Cotonou-
Konvention fithrten, wurden diese verpflichtet,
illegale Einwanderer zuriickzunehmen. In der
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Praxis bewirkte das aber wenig, weil die Her-
kunftsstaaten kein Interesse daran hatten und
deshalb entsprechende Antrige verschleppten,
aber auch, weil bis zum Zerfall Libyens und der
Offnung der mittleren Mittelmeerroute die Zahl
der Migranten iiberschaubar war.

Die Brisanz fehlender Arbeit fiir Millionen junger
Afrikaner wurde von den europiischen Institu-
tionen und Regierungen erst spit erkannt. Die
afrikanische Demografie weist dabei viele unbe-
kannte Aspekte auf. Die Wachstumsraten der
Bevolkerung sind je nach Land sehr unterschied-
lich, was mit unterschiedlichen Traditionen, Reli-
gionen, aber auch mit ethnischen und sozialen
Spannungen erkldrt werden kann. Ob z.B. die
remittances an Familienangehorige dazu fithrten,
fiir diese Einnahmequelle moglichst viele Kinder
einst nach Europa schicken zu konnen, lasst sich
nur vermuten. Dagegen ist unbestreitbar, dass
das im Rahmen der Entwicklungszusammenar-
beit verbesserte Gesundheitswesen zum Bevol-
kerungswachstum erheblich beitrug.

So ist heute das rasante Bevolkerungswachstum

Afrikas eine der grofden globalen Herausforde-
rungen. Neue Berechnungen der Vereinten Nati-
onen sind alarmierend. Die Bevolkerung Afrikas

wird nach derzeitigem Trend - von zurzeit einer
Milliarde Einwohnern auf 1,8 bis 2,3 Milliarden

Einwohner im Jahr 2050 wachsen. Wahrend zur-
zeit die Bevolkerungsdichte in Afrika mit 42,4
Einwohnern je Quadratkilometer - angesichts

der grofden unbewohnbaren Wiistenflichen -
bereits relativ hoch ist, konnte sie bis 2100 mit

150,7 Einwohner das asiatische Niveau (145,1
Einwohner je Quadratkilometer) ibertreffen. Die

Zunahme der Weltbevolkerung vollzieht sich zur-
zeit fast ausschlieflich in Afrika.

Was dies bedeutet, kann am Beispiel der Republik
Niger gezeigt werden. Dort haben Frauen im
Durchschnitt mehr als sieben Kinder. Niger hatte
1960 gerade dreieinhalb Millionen Einwohner,
heute leben dort iiber 20 Millionen. Bis 2050
diirfte die Bevolkerungszahl auf 68 Millionen
steigen, und das in einem Land, in dem sich nur
acht Prozent der Fliche fiir die Landwirtschaft

eignen.
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Das Thema des Bevolkerungswachstums ist in
den Verhandlungen um die Entwicklungszusam-
menarbeit immer noch ein Tabu. Projekte der
Familienplanung stiefden auf den Widerstand tra-
ditioneller und religioser Kreise. Die Erfahrung
aus anderen Kontinenten, dass wachsende Mit-
telschichten und bessere Schulbildung von Méd-
chen zu einer geringeren Geburtenrate fiihren,
gilt in Afrika, wenn iiberhaupt, nur in viel linge-
ren Zeitrdumen. Es war deshalb eine Premiere,
dass angesichts der jetzigen Fliichtlingskrise das
Bevolkerungswachstum erstmals ein wichtiges
Thema fiir die Gesprache am Rande des Europa-
Afrika-Gipfels im November 2017 in Abidjan
war. Angeblich versprach der Staatsprasident
der Elfenbeinkiiste, Alessane Ouattara, dass die
afrikanischen Regierungen sich bemiihen woll-
ten, in dieser Hinsicht bis 2030 sichtbare Erfolge
zu erzielen. Als der franzosische Prisident
Macron jedoch einige Tage spater in einer Rede
in Ougadougou das Thema ansprach, wurde er
nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch
vom damaligen Prasidenten der Afrikanischen
Union (AU) und Staatsprésidenten von Guinea,
Alpha Condé, des tiblen kolonialistischen Ras-
sismus bezichtigt. Die Aussichten, im Rahmen
der Entwicklungszusammenarbeit hierfiir einen
grundsatzlichen Gesinnungswandel zu erreichen,
sind gering. In der afrikanischen Politik ldsst sich
damit nichts gewinnen, sondern allenfalls Arger
einhandeln.

Politischer Vertrauensverlust
als Migrationstreiber

Ein zweiter Faktor, der zur Migration motiviert,
ist das fehlende Vertrauen in die politische Fiih-
rung. Der grofde Enthusiasmus, der nach der
Unabhingigkeit vor 50 Jahren fiir ihre neuen
Staaten vorhanden war, ist bei der landlichen
Bevolkerung und der stadtischen Unterschicht
einer allgemeinen Gleichgiiltigkeit, wenn nicht
sogar einem tiefen Misstrauen gegeniiber der
politischen Fiihrung gewichen. Der Glaube an
eine bessere Zukunft ist geschwunden. Das
Leben eines groflen Teils der Bevolkerung
ist immer mehr vom Kampf ums Uberleben
bestimmt. Hunger auf dem Lande und erbiarm-
liche Slums in den inzwischen entstandenen
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Megastadten lassen die Versprechungen der
Regierungen hohl erscheinen. Zwar ist auch in
Subsahara-Afrika der Prozentsatz der Menschen
in absoluter Armut von 60 Prozent im Jahr 1993
auf 50 Prozent im Jahr 2018 zuriickgegangen,
aber die absolute Zahl der absolut Armen stieg
von 330 Millionen auf 399 Millionen an. Weil
das Wirtschaftswachstum hauptsichlich der
Mittel- und Oberschicht zu Gute gekommen ist,
ist der Abstand zwischen Reich und Arm grofder
geworden.

Das fehlende Vertrauen, dass sich daran in
absehbarer Zukunft etwas dndern wird, befli-
gelt die Entscheidung, woanders sein Gliick zu
suchen. Insgesamt diirften seit 2010 aus Sub-
sahara-Afrika mindestens eine Million nach
Europa und iiber 400.000 Menschen in die
USA ausgewandert sein. Fehlende Arbeit und
Chancen, die Situation der Familie, aber auch
ethnische und religiose Benachteiligung sowie
die Korruption und Willkiir im politischen Sys-
tem tragen dazu bei. Die Nachrichten von Ver-
wandten und Bekannten, denen es gelungen ist,
auflerhalb des Kontinents Fufd zu fassen, sind
ein wichtiges Pull-Element. In einer Umfrage
gaben 78 Prozent der befragten Senegalesen res-
pektive 53 Prozent der Ghanaer an, in regelma-
Bigem Kontakt mit Verwandten und Freunden in
Europa und den USA zu stehen.* Viele Migran-
ten sind relativ gut ausgebildet, aber haben keine
entsprechenden ,,Beziehungen®, um vor Ort
einen Job im formellen Sektor der Verwaltung
oder Wirtschaft zu bekommen.

Wirtschaftliches Wachstum und grof3ere natiir-
liche Ressourcen eines Landes reduzieren daher
nicht unbedingt die Zahl der Migranten. So geho-
ren potenziell prosperierende Lander wie Angola,
DR Kongo, Kenia, Ghana und Kamerun zu den
Landern mit relativ vielen Auswanderern. Die
PEW-Studie zeigte, dass in Ghana und Nigeria,
aber auch in Kenia und Stidafrika mehr als die
Hilfte der Befragten sich vorstellen konnten, in
ein anderes Land, das mehr und besser bezahlte
Jobs bietet, auszuwandern. In Nigeria, Ghana
und Senegal gaben 40 Prozent der Erwachsenen
an, in den néchsten flinf Jahren auswandern zu
wollen. Dass dies ernst gemeint ist, zeigt, dass
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sich 2015 1,7 Millionen (!) Ghanaer mit Sekundar-
schulabschluss fiir ein Einwanderungsvisum des
diversity visa program der USA bewarben.

Neue Schwerpunkte und mehr Mittel fiir
die Entwicklungszusammenarbeit?

Angesichts der Millionen junger Menschen, die in
ihrer Heimat keine Zukunft fiir sich sehen und an
Auswanderung denken, kann eine geregelte Ein-
wanderung durch Einwanderungsgesetze, die nur
begrenzte Kontingente beriicksichtigen, keine
Losung fiir die Massenarbeitslosigkeit Subsahara-
Afrikas sein. Erst recht gilt das fiir die illegale
Migration. Die Antwort kann deshalb nur sein,
so viel wie immer mdglich Arbeitsplétze vor Ort
zu schaffen. Das bedeutet eine entsprechende
Neuorientierung der Entwicklungszusammenar-
beit. Dabei geht es sicher um mehr Mittel. Erfor-
derlich sind aber vor allem neue Strategien und
Instrumente. Die inhaltliche Diskussion dariiber
ist jedoch leider bisher noch wenig konkret und
kreativ.

Auch in Afrika selbst gibt es gewichtige Stimmen
fiir eine Neuorientierung. So hat der frithere Pra-
sident Nigerias und Prasident der AU, Olusegun
Obasanjo, eine radikale Reform gefordert. Der
ruandische Prasident Paul Kagame, seit kurzem
Prasident der AU, sieht die Notwendigkeit einer
grofleren Eigenstandigkeit gegeniiber dem Heer
nicht afrikanischer Berater.

Die Europaische Kommission sieht jedenfalls
neuerdings die Hauptaufgabe ihres Engagements
in Afrika in der Forderung anspruchsvollerer
Beschiftigungsmoglichkeiten fiir junge Men-
schen. Eine Industrialisierung mit mehr und bes-
seren Jobs und wachsender Produktivitit miisse
das iibergeordnete Ziel werden. Wie sie sich das
im Detail vorstellt, ist bis jetzt nicht bekannt.
Auch die Bundesregierung hat eine Erhchung der
Mittel versprochen. Geld ist allerdings nur eine
Seite einer Neuorientierung, wichtiger wire es
iiber die Schwerpunkte und Methoden zu spre-
chen. Da der Koalitionsvertrag der aktuellen
Bundesregierung vom 24. Februar 2018 inhaltlich
auf die europiische Entwicklungspolitik verweist,
fehlen Details. Der vom BMZ veroéffentlichte
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»Marshallplan mit Afrika“ 1asst viele Fragen offen,
unter anderem auch, wie und inwieweit die
Mittel in Zukunft konzentriert werden, welche
inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt und welche
neuen Instrumente eingefiihrt werden.

Intensivierung der Landwirtschaft

Regierungen, Verwaltungen, Ober- und Mittel-
schichten gingen bis vor wenigen Jahren davon
aus, dass die wachsende Bevolkerung auch in
Zukunft ihren Lebensunterhalt in der Landwirt-
schaft finden wiirde. Thre Modernisierung war
nach der Unabhingigkeit in der Entwicklungs-
zusammenarbeit der Schwerpunkt, zunéichst
allerdings weitgehend konzentriert auf die in der
Kolonialzeit eingefiihrten Ausfuhrprodukte (cash
crops), wie Kaffee, Kakao, Tee, Tabak etc. Thre
Erlose waren wichtig fiir die Handelsbilanz, aber
auch fiir die Finanzierung des Staatsapparats.
Spater wurde dann auch versucht, die traditio-
nelle Land- und Viehwirtschaft durch Beratung
und auch durch ErschliefSung neuen Landes pro-
duktiver zu machen. Der Anbau der cash crops litt
zwar unter der zunehmenden Konkurrenz neuer
Anbieter auf den Weltmairkten, blieb aber bis
heute ein wichtiger Bestandteil des Exports. Bei
der Verbesserung der traditionellen Landwirt-
schaft blieb der Erfolg dagegen bescheiden, die
vorherrschende Kleinbauernwirtschaft konnte
aus der sogenannten Griinen Revolution, die vor
allem in der Einfithrung verbesserten Saatguts
bestand, keinen Vorteil ziehen. Die Finanzierung
der Mafdnahmen erfolgte mehrheitlich iber Ent-
wicklungsprojekte. Wegen der geringen Effekti-
vitit verringerten dann die Geber die direkte
Subventionierung und setzten auch hierfiir im
Rahmen der Strategie der Strukturanpassung
auf die Krifte des Marktes. Als nach der Jahrtau-
sendwende die Vereinten Nationen die Armuts-
bekdmpfung zum vorrangigen Ziel erklirten,
bedeutete dies einen neuen Richtungswechsel.
Damals verpflichteten sich alle Mitgliedstaaten
der AU, mindestens sechs Prozent Wachstum im
Agrarsektor zu erzielen und dafiir mindestens
zehn Prozent der nationalen Haushalte einzu-
setzen.
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Wegen ihres grofden Wachstums reicht die Pro-
duktion von Agrarprodukten fiir die Bevolke-
rung schon jetzt nicht mehr aus; dies zeigte sich
bereits in der Nahrungsmittelkrise 2007 /2008.
Inzwischen muss Subsahara-Afrika etwa ein Vier-
tel seiner benétigten Nahrungsmittel einfiihren.
Der Bedarf wird in Zukunft weiter steigen: Schon
heute sind einige hundert Millionen Menschen
untererndhrt. Es ist nicht sicher, ob es in Sub-
sahara-Afrika in den kommenden Jahrzehn-
ten gelingt, die Nahrungsmittelversorgung der
Bevolkerung zu sichern.

Als Mafdinahme dafiir kime theoretisch eine

weitere Ausdehnung der landwirtschaftlichen
Anbauflachen infrage, womit auch neue Arbeits-
plitze entstehen wiirden. Das Potenzial der
Neulandgewinnung ist jedoch von Region zu
Region verschieden. Seine Nutzung wiirde viel-
fach groflere Umsiedlungen erfordern. Die gab
es bereits in der Kolonialzeit mit zum Teil proble-
matischen Langzeitfolgen. Heute diirften sie auf
den entschiedenen Widerstand der anséssigen
Bevolkerung stofden und die bereits jetzt vielfach
bestehenden Landkonflikte verscharfen. Auch
ist umstritten, inwieweit die Vergrofderung der
angebauten Landflachen mit der Erhaltung der
Umwelt und des Klimaschutzes zu vereinbaren
ist. Und schliefSlich sehen auch viele junge Men-
schen in der Landwirtschaft keine Zukunft mehr
und ziehen das moderne Leben in der Stadt vor.

Nun soll ein neuer Anlauf eines Technologie-
transfers fiir die kleinbduerlichen Betriebe erfol-
gen. Ob das mehr Erfolg hat als die bisherigen
Ansitze, ist fraglich. Warum trotz jahrzehntelan-
ger Forderung von Genossenschaften und neuer
agrartechnischer Programme die Kleinbauern-
wirtschaft Subsahara-Afrikas sich bisher kaum
modernisiert hat, bleibt ein Ratsel. Es liegt offen-
bar weder am agrartechnischen Wissen noch am
Geld, sondern eher an den lokalen politischen
und sozialen Strukturen und am Interesse der
Regierungen, die Nahrungsmittelpreise in den
Stadten niedrig zu halten. Dies ermoglichen
ihnen die globalen Markte, aber auch die Ernah-
rungssicherungsprogramme der Geber.

Migration

Die bestehenden Hemmnisse werden, wenn
iiberhaupt, nur schrittweise iberwunden wer-
den konnen. Deshalb werden sich die landwirt-
schaftlichen Produktionssysteme nur langsam
weiterentwickeln, und auch dies nur unter der
Voraussetzung, dass der Prozess durch staatliche
Schwerpunktsetzungen und Férdermafinahmen
unterstiitzt wird. Fachleute hoffen, mit der integ-
rierten Bewirtschaftung, d.h. mit dem vermehr-
ten Gebrauch von Diinger, verbessertem Saatgut
und der Mechanisierung, den Durchbruch erzie-
len zu konnen. Auch Bewisserungsprojekte
konnten eine bedeutende Rolle spielen, denn
bisher werden nur vier Prozent des geeigneten
Landes in Subsahara-Afrika gegeniiber 35 Pro-
zent in Asien und 15 Prozent in Lateinamerika
bewissert. Vorangetrieben wird die Reform
allerdings durch den seit einigen Jahren prakti-
zierten Kauf und die Bewirtschaftung grof3erer
landwirtschaftlicher Flichen durch iiberwie-
gend auslandische Investoren, bisher vor allem
in Athiopien, Mosambik und Madagaskar. Die-
ser als land grabbing umstrittene Prozess leistet
bereits jetzt einen nennenswerten Beitrag zur
lokalen Nahrungsmittelversorgung. Die politi-
schen und rechtlichen Voraussetzungen dafiir
sind allerdings sehr unterschiedlich. In Ruanda
z.B. versucht die Regierung die Modernisierung
durch eine Kombination von Kleinbauerngenos-
senschaften und Verpachtung von Staatsland an
moderne Betriebe. Das Ergebnis all dieser Pro-
gramme ist ungewiss. Der Weltagrarbericht pro-
gnostiziert in Subsahara-Afrika bis 2050 keine
substanzielle Verbesserung gegeniiber heute.
Landmangel, abnehmende Bodenfruchtbar-
keit, haufige Diirren, niedrige Ertriage, Schad-
lingsbefall, Tier- und Pflanzenkrankheiten,
Nach-Ernte-Verluste und mangelhafte Bewirt-
schaftungspraktiken wiirden weiterhin die Land-
wirtschaft bestimmen. Die neuen Programme

konnten zwar die Produktion etwas erhohen,
aber kaum zu mehr Arbeitsplitzen beitragen.
Es sei sogar eher ein Riickgang der Zahl der
Beschiftigten zu befiirchten. Einen gewissen
Ausgleich konnten allenfalls die mit der Moder-
nisierung verbundene Verarbeitung landwirt-
schaftlicher Produkte und der Handel bringen.
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Mehr Jobs aufRerhalb der Landwirtschaft

Neue Infrastrukturprojekte verschaffen Arbeits-
plitze zum Teil in der Form staatlicher Beschaf-
tigungsprogramme (cash-for-work), aber auch
hier setzen die Kosten und der Einsatz von
Maschinen Grenzen. Alle diese Mafdnahmen
werden angesichts der Grof3e des Arbeitsange-
bots nur ein Teil des Problems losen. Viele Mil-
lionen junger Afrikaner verdienen heute ihren
Lebensunterhalt im Kleinhandel, in einfachen
Dienstleistungen und im Kleinhandwerk, aber
ihre Arbeit ist nicht produktiver als die in der
Subsistenzlandwirtschaft. In den anderen Konti-
nenten stirken Stidte das wirtschaftliche Poten-
zial, in Subsahara-Afrika sind sie dagegen wegen
der mangelnden Produktion, der Slumbildung
und der Kosten fiir die aufwendige stadtische
Infrastruktur eine Belastung fiir die Wirtschafts-
leistung.

Das Fehlen von Jobs in der Industrie wurde
friher in den Rohstoffe produzierenden Lan-
dern durch die Beschiftigung im Bergbau kom-
pensiert. In den letzten Jahren ist die Zahl der
Bergarbeiter infolge wirtschaftlicher und poli-
tischer Schwierigkeiten stark zuriickgegangen.
Selbst wenn Absatz und Preise wieder steigen,
ist mit einer Vermehrung der Jobs kaum zu rech-
nen, da moderne Technik und Mechanisierung
auch den Arbeitskriftebedarf im Bergbau redu-
zieren.

Die Mehrheit der Okonomen glaubt heute nicht
mehr, dass Afrika ohne verarbeitende Industrie
wirtschaftlich vorankommen kann. Selbst die
Vereinten Nationen haben trotz Vorbehalten die
Arbeitsbeschaffung durch Industrialisierung in
der neuen globalen Nachhaltigkeitsagenda (Sus-
tainable Development Goals, SDGs) als Ziel dekla-
riert.

Dass fiir das rapide Bevolkerungswachstum in
vielen Regionen nicht geniigend neue produk-
tive und dauerhafte Arbeitsplitze vorhanden
sein werden, war seit Jahrzehnten vorherzusehen.
Man kann natiirlich fragen, warum die afrikani-
schen Regierungen, die regionalen und interna-
tionalen Organisationen sowie die in der OECD
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zusammenarbeitenden Geberlinder dagegen
nichts unternommen haben. Die unterschied-
lichen Interessen der verschiedenen Akteure
fithrten hier zu verhangnisvollen Versaumnissen.
Welche Szenarien gibt es heute fiir eine spate
Korrektur?

Ausldndische Investitionen

Hoffnungen richten sich zunéchst auf die Inves-
titionspolitik der Volksrepublik China. Das in
den letzten Jahrzehnten forcierte Engagement
hat sie zum bedeutendsten Handels- und Wirt-
schaftspartner des Kontinents gemacht. China
bezieht vor allem eine grofie Menge an Roh-
stoffen. Neben dem Kaufpreis investiert es in
die erforderlichen Anlagen und gibt Kredite
fir Infrastrukturprojekte. Viele dieser Vorha-
ben werden durch chinesische Firmen mit etwa
250.000 Arbeitskraften realisiert. Immer mehr
Chinesen sind auch im Dienstleistungssektor
tatig. Insgesamt betrédgt ihre Zahl in Subsahara-
Afrika etwa eine Million. Diese ,,Immigration
widerspricht allerdings den Erwartungen der
Regierungen, dass das Engagement Chinas sich
in Arbeitsplatzen fiir ihre eigenen Staatsbiirger
niederschlage. Erst vor Kurzem begannen auch
chinesische Industriefirmen, afrikanische Arbei-
ter zu beschiftigen, weil fiir die Produktion
billiger Massenware die Lohnkosten in China
selbst zu hoch geworden sind. Das chinesische
Engagement wird aber fiir den afrikanischen
Arbeitsmarkt nur eine begrenzte Entlastung
bringen, vor allem auch deshalb, weil die aus
China eingefiihrte Massenware den Aufbau
afrikanischer Industriebetriebe verhindert. Die
Chinesen investieren in Siidafrika und Athiopien
sowie vereinzelt in Ghana, Nigeria, Senegal und
Kenia, weil sie bei der Suche nach neuen Mérkten
dort Fuf fassen wollen und sich strategisch einen
Vorteil gegentiber der Konkurrenz der westlichen
Industrieldnder versprechen. Fiir die Erwartung,
dass chinesische Investoren flichendeckend
»Industriekerne” aufbauen wiirden, gibt es bisher
keine Hinweise.

Eine weitere Erwartung fiir die Beschaffung von
Arbeitsplitzen richtet sich auf private auslan-
dische Investitionen (Foreign Direct Investment,
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FDI). Afrikanischen Regierungen erinnern sich
der schlechten Erfahrungen mit staatseigenen
Unternehmen in der nach 1980 durch ,,Struk-
turanpassung” beendeten ersten Industrialisie-
rungsphase. Sie befiirchten, dass auch private
lokale Unternehmen sich auf den globalen Mark-
ten nicht behaupten kénnen. Die Beflirworter
von FDI gehen davon aus, dass trotz aller Schwie-
rigkeiten einerseits das Entwicklungspotenzial
Afrikas grofde Chancen bietet und andererseits
global so viel langfristiges Kapital vorhanden
ist, dass ein Bruchteil davon ausreichen wiirde,
die entsprechenden Investitionen in Subsahara-
Afrika zu finanzieren. Fiir die deutsche Wirt-
schaft, die sich bisher aufder in Stidafrika kaum
in Afrika engagiert hat, hat die Bundesregierung
mit dem Compact with Africa ein eigenes Forder-
programm eingerichtet. Andere Industrie- und
Schwellenlidnder sind stirker engagiert, aber
insgesamt hat FDI bisher nur 600.000 Arbeits-
platze geschaffen, ein ansehnlicher Beitrag, aber
viel zu gering angesichts der Millionen, die Arbeit
suchen. Fiir eine erfolgreiche Industrialisierung,
die auf Dauer in einem signifikanten Umfang
Beschiftigung schafft, konnen auslidndische
Investitionen Vorbild sein und wichtige Anregun-
gen und Impulse geben, sie konnen aber nicht
eine von Afrikanern selbst getragene Industrie
ersetzen.

Hindernisse fiir eine arbeitsintensive
Industrialisierung

Der Griindung privater Unternehmen in aftri-
kanischer Hand steht in den meisten Landern
die Unsicherheit des Eigentums, des Rechtswe-
sens und damit der Kreditwiirdigkeit entgegen.
Afrikanische Gesellschaften sind von offenen
und verdeckten Machtkampfen zerrissen, Recht
und Eigentum sind dadurch stetig gefahrdet.
Entgegen der gingigen Meinung sind gerade
auch diktatorisch regierte Staaten politisch alles
andere als zukunftssicher. Dafiir gibt es in Afrika
immer wieder neue Beispiele. Viele Jahrzehnte
lang galt Kamerun als ein stabiles Land, jetzt
gibt es dort schwere politische Auseinanderset-
zungen. Staaten wie die Elfenbeinkiiste, Ghana,
Kenia, Uganda, Angola und Nigeria, um nur
die wichtigsten potenziellen Industriestaaten

Migration

zu nennen, haben eine turbulente politische
Geschichte mit Putschen und Biirgerkriegen
hinter sich, und es ist keineswegs sicher, ob sie
ihre internen sozialen und politischen Konflikte
iiberwunden haben oder ob diese nur voriiber-
gehend unsichtbar geworden sind. Aus den zer-
fallenden Staaten Siidsudan, Zentralafrikanische
Republik, Eritrea, Somalia und Burundi gibt es
keine Fortschritte zu berichten, die politischen
Entwicklungen des bevolkerungsreichen Nige-
ria und der rohstoffreichen Demokratischen
Republik Kongo sind unsicher. Die meisten afri-
kanischen Staaten zeichnen sich unbeschadet
der jeweilig aktuellen Machtverhéltnisse durch
eine politische und soziale Instabilitit aus. Nur in
Botswana, Stidafrika, Namibia und Malawi sind
die Risiken fiir Investitionen aus dem Ausland
einigermafden akzeptabel.®

Fiir die Griindung lokaler, verarbeitender Indus-
triebetriebe in afrikanischer Hand sind die poli-
tischen Risiken allerdings noch sehr viel grofier:
»Afrikanische Unternehmen missen zahlreiche
Hindernisse iberwinden. Neben den bekann-
ten Herausforderungen Korruption, fehlerhafte
Finanzierung, kleine Binnenmarkte und unzu-
verldssige Infrastruktur ist die fragmentierte
rdumliche Form typischer afrikanischer Stidte
ein weniger offensichtliches Hemmnis. Sie
belastet Unternehmen mit hohen Kosten, da
sie Agglomerationseffekte beschriankt und hohe
Lohne erforderlich macht. Daher haben afrikani-
sche Unternehmen im Prinzip nur die Moglich-
keit, nicht handelbare Giiter (im Wesentlichen
Dienstleistungen) zu produzieren. Dies hemmt
den Aufbau einer verarbeitenden Industrie und
perpetuiert das niedrige Wachstum afrikanischer
Stadte. Zudem sind aufgrund der schwachen
Leistung des industriellen und des Dienstleis-
tungssektors die meisten Menschen in Stddten
in prekéren Beschiéftigungsverhaltnissen tatig"e.

Eine weitere Hiirde ist die Wiederbelebung der
zentralen Planung. Sie war das Instrument, das
in der Periode der Entkolonialisierung die Ent-
wicklung steuern sollte, dabei aber weitgehend
versagte. In der nichsten Phase setzten dann
Weltbank und IWF die neoliberalen Strukturan-
passungsprogramme durch. Nunmehr schlagt das
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Pendel wieder in die andere Richtung. In dem im
Wesentlichen von Beratern des IWF erarbeiteten
Entwicklungsplan fiir die Republik Niger 2017 bis
2021 wird z.B. gefordert, die Verfahrensweisen
und Mentalitdten der Wirtschafts- und Finanz-
politik grundlegend zu verandern. Nur dadurch
sei es moglich, die Ziele des Plans zu erreichen.
Dieser enthilt eine umfassende Liste der Infra-
strukturprojekte und staatlichen Aktivitaten fiir
die néichsten vier Jahre. Der Plan, fiir den die
internationalen Organisationen, die westlichen
Geber, arabischen Entwicklungsfonds etc. nicht
weniger als 22 Milliarden US-Dollar zusagten, ist
beziiglich der Rolle der staatlichen Planung zu
den alten Modellen der zentralen Wirtschafts-
planung zuriickgekehrt, allerdings mit der bemer-
kenswerten Anderung, dass erwartet wird, dass
die bereitgestellte Infrastruktur entsprechend
privates Kapital fiir Industrie und Handel anzieht.
Es ist jedoch sehr fraglich, ob diese Rechnung
aufgeht. Sie dient eher den Eigeninteressen der
internationalen und nationalen Entwicklungs-
biirokratie, die bereit sind, die Hindernisse zu
unterschatzen, ndmlich die Unberechenbarkeit
der politischen Krifte, das mangelnde Funkti-
onieren der oft korrupten offentlichen Dienste
sowie die Schwerfilligkeit der Geberkoordination
und der finanzierenden Institutionen.

Ein Durchbruch zur Entwicklung einer arbeitsin-
tensiven Industrie ist mittelfristig unter den
gegenwartigen Umstédnden nicht zu erwarten.
Die meisten Lander werden allenfalls geringe
Direktinvestitionen aus dem Ausland erhal-
ten. Die moderne Privatwirtschaft mit stabi-
len Arbeitsbeziehungen ist so klein, dass selbst
Wachstumsraten des BIP zwischen fiinfund zehn
Prozent iiber mehrere Jahre nicht ausreichen
wiirden, um die grof3e Zahl der prekar Beschif-
tigten und Arbeitslosen zu integrieren. Unter den
derzeitigen Bedingungen wird aber die Industria-
lisierung selbst in Landern wie Nigeria, Athiopien
und sogar Siidafrika nur langsam fortschreiten.
In den meisten anderen Liandern, vor allem in
den kleinen Landern und den Binnenstaaten,
diirften die mangelnden Gewinnaussichten, zu
kleine Markte und ein hohes politisches Risiko
Direktinvestitionen aus dem Ausland entgegen-
stehen.
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Perspektiven einer verdnderten
Entwicklungspolitik

Der Glaube, dass die Entwicklungszusammen-
arbeit in Subsahara-Afrika zu einer selbsttragen-
den wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
beitragen konnte, ist bei fast allen damit Befass-
ten in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wis-
senschaft geschwunden. Das ist in Bezug auf
die Ziele und Umsetzung der Entwicklungszu-
sammenarbeit in den letzten Jahrzehnten ver-
stiandlich. Sie fiihrte zwar zu vielfachen lokalen
Verinderungen, aber das politische und wirt-
schaftliche System anderte sich nicht grundle-
gend. Negative Entwicklungen wurden nicht
aufgehalten. Fiir diejenigen, die Entwicklungs-
hilfe grundsitzlich als eine Verschwendung ihrer
Steuergelder halten, muss allerdings darauf hin-
gewiesen werden, dass sie als soft power dem
internationalen Ansehen und Status Deutsch-
lands nach wie vor zugutekommt.

Die bisherige Diskussion um die Wirkung der
Entwicklungszusammenarbeit ist jedoch tiber-
holt. Durch den Migrationsdruck, die Einnistung
des islamistischen Terrorismus und der weiteren
politischen Destabilisierung in Subsahara-Afrika
sind die Sicherheitsinteressen der Bundesrepu-
blik unmittelbar betroffen. Entwicklungspolitik
als Teil der vernetzten Sicherheits- und Aufden-
politik hat die vordringliche Aufgabe dabei mit-
zuwirken, den Migrationsdruck zu vermindern,
den Terrorismus und die internationale Krimi-
nalitdt zu unterbinden, die weitere politische
Destabilisierung der Staaten zu verhindern und
dort eine nachhaltige Klima- und Umweltpolitik
zu ermoglichen.

Dies erfordert und rechtfertigt eine substanzielle
Erhchung und Konzentration der Mittel der Ent-
wicklungszusammenarbeit. In sechs Jahrzehnten
Entwicklungszusammenarbeit wurden vielfache
Erfahrungen gewonnen, die fiir die neuen Ziel-
setzungen genutzt werden konnen. Es gab aber
auch grundlegende Mingel. Das Engagement
der Geber entsprach oft nicht den eigentlichen
Bedingungen und Erfordernissen vor Ort. Es
diente trotz aller verbalen Bekenntnisse nicht der
Verbesserung der Lebensverhiltnisse der breiten
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Massen, es ermangelte auch all zu oft einer wirk-
lich genauen Kenntnis ihrer Bediirfnisse. Die
Geber tendierten dazu, das zu sehen, was sie
sehen wollten. Sie zwangen dabei den afrika-
nischen Partnern Strategien auf, die zu einem
Zickzack-Kurs fiir deren Wirtschaftsforderung
und einer entsprechenden Geldverschwendung
flihrten. So unterstrich die Weltbank in ihrem
Weltentwicklungsbericht 2008 den absoluten
Vorrang der Entwicklung der Landwirtschaft,
um dann im Weltentwicklungsbericht 2013 die
Botschaft zu verkiinden, dass ohne Industrialisie-
rung und Urbanisierung die Beschiftigungskrise
Subsahara-Afrikas nicht gelost werden konne. Es
lief3e sich eine lange Liste dhnlicher Widersprii-
che erstellen.

Noch schwerwiegender waren allerdings die
Fehlentwicklungen bei den afrikanischen Part-
nern. Sie sind durch die stereotyp wiederholte
Schelte der Eliten bekannt, die fiir Korruption,
Autoritarismus und Tribalismus verantwortlich
gemacht werden. Seltener werden die Motive,
Ansichten und Verhalten der unteren Volks-
schichten thematisiert. Erst neuerdings wird in
manchen Dokumenten’ deutlich gesagt, dass
ohne eine radikale Anderung des Verhaltens
und der Ansichten der einfachen Leute wirt-
schaftlicher und sozialer Fortschritt kaum erzielt
werden kann. Es fehle an der Verpflichtung
gegeniiber dem Staat, der Verantwortung fiir die
offentlichen Giiter und einer verantwortlichen
Familienplanung. Das Arbeitsethos und Werte-
bewusstsein vor allem im 6ffentlichen Dienst
seien briichig. Insgesamt herrsche in weiten Tei-
len der Bevolkerung die passive Mentalitét von
Almosenempfingern vor.

Man konnte dieser Beschreibung noch hinzu-
fligen, dass sich die Bevolkerung in Notféllen
nicht mehr auf die eigene Regierung verlisst,
sondern internationale Hilfe als Selbstver-
standlichkeit erwartet. Die politische Fithrung
folgt diesem Beispiel mit der Variante, dass sie
von den Gebern eine Kompensation fiir deren
Fehlverhalten und Schuld in der Vergangenheit
einfordert, fiir die Sklaverei, die Kolonisierung,
ungerechte Handelsstrukturen, den Klima-
wandel etc.

Migration

Wie konnen unter diesen Bedingungen die Regie-
rungen ihre Bevolkerung fiir ihre Pline - wie die
»Wiedergeburt der Republik Niger®, die ,Vision
Burundi 2025 oder dhnliche Programme - mobi-
lisieren? Wie konnen sie die ehrgeizigen Ziele
erreichen, den kommenden Generationen pro-
duktive Arbeit und bessere Lebensbedingungen
zu verschaffen? Was konnen die Geber dazu
beitragen und damit den Migrationsdruck auf
Europa verringern?

Als ein Ausweg aus dem Dilemma der Dring-
lichkeit eines Strategiewechsels und der
Schwierigkeiten der Realisierung bietet sich die
Konzentration auf den Aufbau industrieller Kerne
an. Einen solchen Ansatz, industrielle Zentren
zur Verbindung zwischen der lokalen Wirtschaft
und den globalen Wertschopfungsketten zu
schaffen, enthélt die Strategie der Afrikanischen
Union 2063.8 Detaillierter im Hinblick auf eine
arbeitsintensive Industrialisierung ist das von
dem New Yorker Wirtschaftswissenschaftler
und fritheren Chefokonomen der Weltbank,
Paul Romer, erarbeitete Modell der Charter City,
einer Stadt, in der gleiches Recht und Chancen
fiir alle gelten, neue Wege ohne lange Beratungen
und Abstimmungen von Behérden und vor allem
ohne Korruption eingeschlagen werden konnen,
die Standpunkte der Betroffenen Gehor finden,
bessere Wege der Unterstiitzung von aufden und
bessere Dienste und Angebote versucht wer-
den konnen und die in der Energieversorgung
und im Transportsystem ressourcenschonend
geplant ist. Nur so wiirden die Voraussetzungen
fiir eine dynamische, unternehmerische Wirt-
schaft geschaffen, wobei die Zustandigkeit der
Selbstverwaltung sich nur auf die Sicherung der
Grundlagen fiir Wirtschaftsbetriebe beschrankt
und damit auch fiir unbedingt auf ihrer Souve-
ranitit bestehende Regierungen akzeptabel sein
sollte. Gute Regierungsfiihrung sei die Voraus-
setzung fiir jede wirksame Hilfe, aber es sei mog-
lich, sie in ihren essenziellen Bedingungen auf
den Wirtschaftssektor zu beschrianken, wie das
erfolgreiche Beispiel der Stadt Shenzhen in der
Volksrepublik China zeige.

Die Uberlegungen Romers galten lange Zeit als
unrealistisch.® Heute wiegen die Argumente
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der damaligen Kritik durch die Fliichtlings- und
Migrationsstrome weniger schwer. Fithrende
Wissenschaftler haben die Idee von Modell-
stadten aufgegriffen, weil sie Migrantenstrome
steuern und Krisenregionen Perspektiven geben
konnten und den Migranten die Mdoglichkeit
einrdumten, in einem geschiitzten Raum ihre
Zukunft selbst zu gestalten. Im Rahmen des
Dialogs weltweiter Forschungsinstitute vor
dem G20-Gipfel in Hamburg 2017, der Think20
Engagement Group, schlug der Prasident des Ins-
tituts fiir Weltwirtschaft (IfW), Dennis Snower,
die Unterstiitzung von Sonderwirtschaftszonen
als einen Losungsansatz fiir das Fliichtlings-
und Migrantenproblem vor: ,,[W]enn die EU
und andere reiche Regionen solche Sonderwirt-
schaftszonen subventionieren wiirden - durch
finanzielle Transfers, Zollerleichterungen, Bil-
dung und Ausbildung und den Aufbau von Infra-
struktur - ergibe das eine WIN - WIN - Situation.
Ein solches Modell wiirde eine Alternative zu
Migration bieten und nur einen Bruchteil des-
sen kosten, was aufgewendet werden muss,
um Fliichtlinge fern ihrer Heimat bei uns zu
integrieren“1°. Der G20-Gipfel griff diesen Vor-
schlag allerdings nicht auf, sondern wiederholte
die herkommlichen, sehr allgemeinen und die
Beschiftigungssituation nicht gentigend bertick-
sichtigenden Vorschlage der G20-Partnerschaft
mit Afrika.

Dies ist bedauerlich, weil angesichts der Proble-
matik und der von ihr ausgehenden Gefahr ein
Weitermachen wie bisher ein Versagen wire vor
der Herausforderung, welche die Demografie
Subsahara-Afrikas fiir Europa darstellt. Unter
dem Druck der Krise sollte es moglich sein, doch
noch die moéglichen Schritte auf das Ziel hin zu
tun. Auf der G5-Sahel-Konferenz am 23. Februar
2018 stellten die deutsche und die franzosische
Regierung fiir den Sahel eine Allianz vor, bei der
militarisches Engagement mit mehr Unterstiit-
zung fiir die Jugendbeschiftigung, landliche
Entwicklung, Dezentralisierung, Klima und
Energie verbunden werden soll. Wie bei dem
deutsch-franzosischen Ministerrat im Juli 2017
in Paris beschlossen wurde, wollen Frankreich
und Deutschland in der Afrikapolitik enger
zusammenarbeiten, vor allem in der besonders
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gefihrdeten westafrikanischen Sahelzone, die
sowohl Ursprungs- als auch Durchgangsland
fiir die Arbeitsmigranten nach Europa ist. So
realititsfern es auf den ersten Blick erscheint,
sollte deshalb iiberlegt werden, den Sahelstaa-
ten vorzuschlagen, die Zusammenarbeit um
eine Charter City an der Atlantikkiiste mit einer
arbeitsintensiven verarbeitenden Industrie fiir
den regionalen Konsum zu erweitern. Vorbe-
halte und entgegenstehende Interessen konn-
ten eher iiberwunden werden als anderswo in
Subsahara-Afrika, weil diese Staaten bisher nur
eine minimale Industrie haben, auf ein grofde-
res chinesisches Engagement und bedeutendes
FDI kaum hoffen kénnen und die Arbeitslosig-
keit besonders gravierend ist. An einem solchen
ersten Modell einer afrikanischen Charter City
konnte im Falle des Gelingens den Regierungen
des Kontinents die unverzichtbaren Vorausset-
zungen, aber auch das Potenzial dieser Organi-
sationform aufgezeigt werden.

Wenn der Schritt zu einer Charter City jedoch
nicht gewagt wird oder nicht gelingt, sollte
versucht werden, unter den jeweils gegebenen
Ansatzpunkten die von der AU geforderten
industriellen Zentren zu unterstiitzen. Aller-
dings diirften bei einem solchen Kompromiss
die Erfolgsaussichten geringer sein, weil die
Standortfrage nicht wirtschaftlich, sondern poli-
tisch entschieden wird und auch die von Romer
benannten grundlegenden Bedingungen nicht
voll eingehalten werden diirften.

Riickschliisse fiir die deutsche und
europiische Entwicklungszusammenarbeit

Fest steht: Die deutsche Entwicklungspolitik wird
sich grundlegend umorientieren miissen. In Sub-
sahara-Afrika war in der Vergangenheit Deutsch-
lands Einfluss auf Politik und Wirtschaft gering,
sowohl was die politischen Verhiltnisse als auch
den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
betraf. Um tatsdchlich eine Wirkung seiner
Vorschlige zu erzielen, wird Deutschland sein
Engagement erheblich steigern miissen.

Das bezieht sich zunichst einmal auf die finan-

ziellen Aufwendungen. Obwohl Deutschland
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seinen Anteil an der weltweiten 6ffentlichen
Entwicklungszusammenarbeit (Official Develop-
ment Assistance, ODA) von zehn Prozent im Jahr
2007 auf' 19,3 Prozent im Jahr 2016 gesteigert hat,
blieben seine Leistungen fiir Subsahara-Afrika
immer noch gering. Sie betrugen 2016 fiir Sub-
sahara-Afrika - einschlieflich Siidafrika - 9,9 Pro-
zent der Leistungen aller ODA-Mitgliedslander
gegentiiber 8,7 Prozent im Jahr 2007. Auch ist das
deutsche Engagement nach wie vor sehr zersplit-
tert, was zu relativ bescheidenen Betrégen fiir die
einzelnen Linder fithrt. Immer noch bekommen
nur acht von 48 Lindern Subsahara-Afrikas
jahrliche Leistungen von mehr als 80 Millionen
US-Dollar, weitere zwolf Lander erhalten zwi-
schen 40 und 80 Millionen US-Dollar, acht Lan-
der zwischen 18 und 40 Millionen US-Dollar. An
der Spitze aber liegt das G20-Mitglied Siidafrika
mit 350 Millionen US-Dollar, also 15 Prozent der
gesamten ODA-Hilfe fiir Subsahara-Afrika.

Umfang, Zielrichtung und Verteilung der deut-
schen und europiischen Entwicklungszu-
sammenarbeit reichten bisher nicht aus, um
wirksame Impulse fiir eine arbeitsintensive
Industrialisierung zu geben. Die Fortfithrung
des derzeitigen Projektportfolios ist dafiir wenig
geeignet. Es gilt das business as usual zu beenden.
Es war nicht falsch, z. B. die kommunale Selbst-
verwaltung zu férdern oder auch Rechnungshdéfe
und das Gerichtswesen zu beraten. Aber pro-
duktive Jobs wurden fiir die in die Stddte dran-
genden Massen junger Menschen damit kaum
geschaffen. Auch die nunmehr ins Auge gefass-
ten Riickkehrpramien fiir illegale Einwanderer
oder Cash-for-work-Programme in Regionen mit
grofer Arbeitslosigkeit sind teure und in ihrer
Wirkung sehr begrenzte Ubergangsmafinahmen.
Ausbildungsprojekte ohne die Sicherheit fiir eine
anschlieflende Beschiftigung bilden sogar eher
einen Ansporn fiir die Migration nach Europa.

Um die sich aus der Fliichtlings- und Migrati-
onskrise ergebenden Folgerungen nochmals
zusammenzufassen: Es liegt nicht nur in der
ethischen Verantwortung, sondern im ureigenen
Interesse Deutschlands, sich mit allen verfiigba-
ren Mitteln auf die Schaffung neuer Arbeitsplitze
und auf die Zukunftsperspektiven fiir die Jugend
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Subsahara-Afrikas zu konzentrieren. Die erfor-
derlichen tiefgreifenden Anderungen werden
jedoch nur gelingen, wenn die Hindernisse und
Fallen gesehen und die notwendigen Vorausset-
zungen zu ihrer Uberwindung bzw. Vermeidung
geschaffen werden. Es besteht die Gefahr, dass
falsche Ansédtze gewihlt oder bisherige Aktivi-
taten nur mit neuen Etiketten versehen werden.
Der neue Schwerpunkt darf auch nicht an den
oft ideologisch verfestigten Vergabekriterien
der Entwicklungszusammenarbeit scheitern.
Mit Frankreich sollte, wegen seiner besonderen
Beziehungen zu Westafrika, ein enger Schul-
terschluss moglichst zusammen mit der Euro-
paischen Kommission gesucht werden. All dies
bedeutet eine Abkehr von den alten Gleisen der
Entwicklungszusammenarbeit und die Verwirkli-
chung neuer Ideen und Initiativen. Ein Grundsatz
muss unbedingt gelten: Der Staat muss die Wirt-
schaft fordern, aber nicht selbst Arbeitsbeschaf-
fung betreiben. Er sollte sich auf die Gestaltung
geeigneter und fordernder Rahmenbedingungen
konzentrieren. Jedenfalls diirfen die gewaltigen
Summen von Entwicklungshilfe fiir die Staaten
Afrikas nicht weiter in den aufgebldhten, ineffi-
zienten und oft korrupten Staatsapparaten Afri-
kas versickern. Nur wenn die Mittel moglichst
direkt an leistungsbereite und engagierte junge
Menschen gelangen, entsteht ein Potenzial von
Beschiftigung und Perspektiven, das der Her-
ausforderung entspricht. Eine Konzentration der
bilateralen deutschen Entwicklungspolitik auf
diese Aufgabe wire der Rolle Deutschlands als
einer fithrenden Industrie- und Handelsmacht
besonders angemessen. Sie entspricht gleicher-
mafien seinen Interessen und seinen Werten.

Noch ist es nicht zu spit, den Verfall Subsahara-
Afrikas in einen Kontinent der Massenarmut,
Massenmigration und Massengewalt aufzuhal-
ten. Junge Menschen emigrieren, weil sie keine
Chancen mehr sehen, unter den bestehenden
politischen und wirtschaftlichen Bedingungen
eine wirtschaftliche Existenz fiir sich und ihre
Familien aufzubauen. Thnen miissen neue Wege
in eine bessere Zukunft sowie fiir sie nachvoll-
ziehbare Beispiele aufgezeigt werden, wie sie
diese selbst gestalten konnen. Europa darfihnen
nicht nur mit Grenzschutz, Abschiebungen und
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dem Entzug der Hilfe begegnen, sondern muss

ihnen wirkungs- und vertrauensvoll helfen.

Durch ihre wirtschaftliche Erméachtigung wird
ihnen eines Tages dann auch die politische
Ermaichtigung zufallen.

Dr. Peter Molt lehrte als Honorarprofessor Entwick-
lungspolitik an der Universitat Trier.
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Vorprogrammierte
Explosion?

Welche Folgen das rasante Bevolkerungswachstum
in Afrika stidlich der Sahara haben konnte

Serge Michailof
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Die afrikanischen Lander stidlich der Sahara sind in demo-
grafischer Hinsicht ein Sonderfall. Zwar ist die Bevolkerung im
Laufe des 20. Jahrhunderts auch in anderen Weltgegenden
gewachsen, aber nirgends ging diese Entwicklung so rasant
vonstatten wie hier. Sollte auf die Bevolkerungsexplosion des
20. Jahrhunderts im 21. eine weitere folgen, werden die
Auswirkungen nicht auf den afrikanischen Kontinent
beschrankt bleiben.

Demografischer Sonderfall: Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die Bevélkerung in den afrikanischen
Landern sudlich der Sahara versiebenfacht. Quelle: © Akintunde Akinleye, Reuters.
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Die spektakuldrsten demografischen Verinde-
rungen, die sich jemals in der Geschichte der
Menschheit ereignet haben, vollziehen sich
gerade auf dem afrikanischen Kontinent - und
sie werden sich im Laufe der nichsten Jahrzehnte
fortsetzen.® Als Europier, die demografische
Stagnation gewohnt sind, konnen wir uns die
Auswirkungen eines Bevolkerungswachstums
von drei Prozent, das innerhalb von zwanzig Jahren
ungefihr zu einer Verdoppelung der Bevolke-
rungszahl fiihrt, nur sehr schwer vorstellen.

Afrikaistin demografischer
Hinsicht ein Sonderfall

In den afrikanischen Landern stidlich der Sahara
sehen wir eine demografische Entwicklung, die
sich von derjenigen anderer Kontinente unter-
scheidet. Aufgrund der Bevolkerungsabnahme
und Unruhen, die mit dem Sklavenhandel
einhergingen, ist Afrika der einzige Konti-
nent, dessen Bevolkerung zwischen 1500 und
1900 mit einem Wachstum von etwa 80 auf
95 Millionen Einwohner quasi stagnierte. In
demselben Zeitraum blieben die Wachstums-
raten der Weltbevolkerung zwar auf einem sehr
niedrigen Stand, fithrten jedoch zu einer Verfiinf-
fachung der Bevolkerungen Europas und Chinas.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die
Bevolkerung in Europa verdoppelt, in China
verdreifacht, in Indien verfinffacht und in
den afrikanischen Landern siidlich der Sahara
versiebenfacht! Dieser gewaltige Anstieg der
Weltbevolkerung innerhalb des 20. Jahrhunderts
ist auf das Zusammentreffen von zwei Faktoren
zurlickzufiihren: erstens auf den starken Riick-
gang der Sterblichkeit - insbesondere bei
Kindern - und zweitens auf die anhaltend hohen
Fertilitdtsraten (durchschnittliche Anzahl der
Kinder pro Frau) bis zum Einsetzen eines allméih-
lichen Riickgangs der Fertilitit, der - zusammen
mit dem Riickgang der Mortalitit - den demogra-
fischen Ubergang kennzeichnet.

Ab den 1960er Jahren ist iiberall ein rapides
Absinken der Fertilitatsraten zu verzeichnen -
aufler in den Landern siidlich der Sahara, in
denen diese Rate sehr hoch geblieben ist und in
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dem nicht lange zuriickliegenden Zeitraum von
2005 bis 2010 bei 5,4 Kindern pro Frau lag; in
den letzten Jahren iiberstieg sie in den meisten
Sahelldndern sogar die Zahl von sieben Kindern
pro Frau. Dieses grof3e Missverhiltnis zwischen
dem Riickgang der Sterblichkeit und dem Riick-
gang der Fertilitat ist die hauptsdchliche Anoma-
lie der demografischen Entwicklung in Afrika.
Die Folge sind anhaltend hohe Bevolkerungs-
wachstumsraten von insgesamt 2,7 Prozent in
den afrikanischen Landern siidlich der Sahara
und von iiber drei Prozent in den meisten Sahel-
landern. Wie wird sich also diese afrikanische
Bevolkerung im Laufe des 21. Jahrhunderts ent-
wickeln?

Angesichts des gleichbleibend hohen Fertilitits-
niveaus kann man davon ausgehen, dass in Afrika

auf die Bevolkerungsexplosion des 20. Jahrhun-
dertsim 21. Jahrhundert eine zweite folgen wird.
Welches Ausmafd wird diese haben? Angesichts

der Tragheit, die demografischen Phinomenen

eigen ist, kann man jetzt schon sagen, dass die

Bevolkerungszahl der afrikanischen Lander
stidlich der Sahara Ende 2030 bei 1,3 bis 1,4 Milli-
arden Menschen liegen wird. In Afrika unterhalb

der Sahara vollzieht sich der Riickgang der Ferti-
litat also viel langsamer, als das klassische Modell

hoffen lief3. Wenn man die fiinf Lander des std-
lichen Afrikas nicht beriicksichtigt, scheint sich

der Riickgang der Fertilitdt in den am weitesten

entwickelten und urbanisierten afrikanischen

Landern momentan sogar auf einer Obergrenze

von iiber vier Kindern einzupendeln, und zwar
ohne dass kulturelle und religiése Griinde oder
ein fehlender Zugang zu Verhiitungsmitteln oder
mangelndes Engagement der Behorden bisher
ernsthaft analysiert worden wiren. Untersu-
chungen zeigen, dass etwa bei der Verwendung

von Verhiitungsmitteln keine bedeutenden Fort-
schritte zu verzeichnen sind, da in Afrika dies-
beziiglich im Laufe des ersten Jahrzehnts des 21.
Jahrhunderts nur eine jahrliche Zunahme von 0,2

Prozent zu verzeichnen ist.

Man muss allerdings auch sagen, dass die Poli-
tik bei der Forderung aktiver Mafdnahmen zur
Geburtenregelung wenig Enthusiasmus zeigt.
Auch die externen Geber sind in diesen Fragen
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wenig engagiert: Der von den Mitgliedslandern
der Organisation fiir wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) fiir die Forde-
rung von Bevolkerungsprogrammen bestimmte
Betrag beluft sich auf 0,2 Prozent ihrer Gesamt-
hilfe. Aulerdem wird von religiésen Autoritéten,
von der amerikanischen Rechten bis hin zu den
Dschihadisten aus dem Sahel, heftiger Wider-
stand geleistet.

Es bestehen also sehr viele Unklarheiten in Bezug
auf die Bevolkerungszahlen, die 2050 zu erwar-
ten sind. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie
schnell die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter
fiinf Jahren gesenkt werden kann. Diese Rate
ist in Afrika von 256 je 1.000 Kinder zu Beginn
der 1970er Jahre auf heute 120 je 1.000 Kinder
gesunken. Aber die Kindersterblichkeit ist in Ost-
asien fast zehnmal und in Europa zwanzigmal
geringer. In diesem Bereich sind also bedeutende
Fortschritte zu erwarten. Allerdings werden sich
diese Fortschritte, die an sich natiirlich hochst
winschenswert sind, zweifellos auch auf das
Bevolkerungswachstum auswirken.

Die Sterblichkeitsrate bei
Kindern ist in Afrika heute
noch zwanzigmal hoher als in
Europa.

Die Bevolkerung der afrikanischen Linder
siidlich der Sahara, die derzeit - also im Jahr
2016 - auf knapp eine Milliarde Einwohner
geschitzt wird, dirfte sich also aller Wahr-
scheinlichkeit nach bis zum Jahr 2050 mindes-
tens verdoppeln. Wenn die Fruchtbarkeit fiir das
gesamte subsaharische Afrika von 5,4 Kindern
pro Frau (Situation in den Jahren 2005 bis 2010)
auf 2,6 Kinder pro Frau zu Beginn der 2050er
Jahre sinken wiirde, lage die Bevolkerungszahl
im Jahr 2050 bei 1,8 Milliarden Menschen. Liegt
die Fruchtbarkeitsrate dann jedoch noch bei 3,5
Kindern pro Frau, dann wiirde die Bevolkerung
2,3 Milliarden Menschen erreichen.
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Besonders besorgniserregend ist die
demografische Entwicklung im Niger

Als das Land 1960 seine Unabhingigkeit
erlangte, hatte der Niger etwa drei Millionen
Einwohner. Diese Zahl ist heute auf 20 Millio-
nen Einwohner gestiegen und es gilt als sicher,
dass der Niger - unabhéngig von der erwarteten
Entwicklung der Fertilititsrate und den Anstren-
gungen im Bereich der Geburtenregelung - im
Jahr 2035 iiber 40 Millionen Einwohner haben
wird (die bisher geschitzte Wachstumsrate der
Bevolkerung von etwa 3,5 Prozent wurde wegen
des Anstiegs auf vier Prozent im Jahr 2015 revi-
diert und konnte auf der Grundlage der aktuel-
len Entwicklung im Jahr 2035 {iber 4,3 Prozent
erreichen).

Zwischen 2035 und 2050 vergroflert sich die
Spanne der Bevolkerungsprognosen fiir den
Niger erheblich, je nachdem, wie schnell die
Fertilitatsrate sinkt. Die Prognosen schwanken
zwischen einer sehr optimistischen Zahl von 63
Millionen bei einer Fertilitdtsrate von 4,1 Kindern
im Jahr 2050, 76 Millionen bei einer Rate von
5,1 Kindern und schliefllich einer Zahl von 89
Millionen, falls die Fertilitat, wie derzeit der Fall,
bei einem Wert von 7,6 Kindern bleiben wiirde.
Eine erste Schlussfolgerung lautet, dass im Niger
im Jahr 2050 mindestens zwanzigmal so viele
Menschen leben wiirden wie 1960. Aber sind die
Kinder nicht der Wohlstand der Familien und die
Zukunft eines Volkes?

Der Niger hat eine Flache von 1,267 Millionen

Quadratkilometern, d.h. das Land ist etwa zwei-
einhalbmal so grof wie Frankreich. Allerdings

leben mehr als 85 Prozent der Bevolkerung inner-
halb der siidlichsten 20 Prozent des Staatsgebiets.
Noch nicht einmal acht Prozent der Landesfliche

weisen eine durchschnittliche Niederschlags-
menge von iiber 400 mm auf und sind wirklich

fiir eine landwirtschaftliche Nutzung geeignet.
In diesen Regionen variiert die Bevolkerungs-
dichte zwischen 60 und iiber 100 Einwohnern

pro Quadratkilometer und erreicht in manchen

Bezirken sogar 150 Einwohner.
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Angesichts der unregelmafigen Regenfille, der
sehr groflen Unterschiede in der Bodenqualitit,
der derzeit extensiven Bodenbewirtschaftung
und der Knappheit an bewisserten Flichen wird
eine solche Bevolkerungsdichte problematisch,
sobald die Grenze von etwa 40 Einwohnern pro
Quadratkilometer iiberschritten wird. Diese
Bevolkerungsdichte fiihrt ndmlich zu einer
Verkiirzung der Brachzeiten, einer Ubernutzung
der Flichen, einer dramatischen Abholzung zur
Deckung des Brennholzbedarfs und zu zuneh-
menden Konflikten mit den Viehziichtern, die
fiir ihre Wanderweidewirtschaft keinen freien
Raum mehr zur Verfiigung haben. Schon jetzt
belegen verschiedene Studien? einen Riickgang
des Ackerbodenanteils um mehr als die Halfte
pro Erwerbstitigem innerhalb von dreifdig Jahren,
wobei dieser Anteil von 11,8 Hektar im Jahr 1980
auf finf Hektar im Jahr 2010 gesunken ist.

Das unkontrollierte Bevolkerungswachstum
fiihrt so zur Ausbreitung dramatischer Armut in
den ldndlichen Gebieten - inzwischen sogar in
ganzen Regionen -, wo sich Spannungen auf-
grund der Grundbesitzverhiltnisse verscharfen
und Situationen entstehen, die durchaus als
lokalisierte malthusische Krisen zu bezeichnen
sind3. Diese Probleme werden ganz offensicht-
lich verscharft durch den Mangel an 6ffentlichen
und privaten Investitionen in die Landwirtschaft
und eine unzureichende Landwirtschaftspolitik.

Ist ein demografisches Drama in
der Sahelregion unvermeidlich?

Bei Diskussionen zu Fragen der Bevolkerungs-
entwicklung stehen sich oft die Verfechter der
1576 von Jean Bodin formulierten Doktrin, dass
es ,keinen Reichtum und keine Kraft aufier
der des Menschen gibt“, und die Anhénger von
Malthus gegeniiber, der in seinem 1798 erschie-
nenen ,,Essay on the Principle of Population®
die Reduzierung des Bevolkerungswachstums
beflirwortete, um Hungersnote, Kriege und Seu-
chen zu vermeiden. Seit diesen Schriften hat sich
viel verandert. Sicher waren auch noch das 19.
und 20. Jahrhundert von zahlreichen Hungersno-
ten, Kriegen und Seuchen gepragt, was verschie-
dene, nicht ausschlief3lich demografische Griinde
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hatte. Aber insgesamt hatte Malthus Unrecht,
denn die wissenschaftlichen Fortschritte, vor
allem im agrarwissenschaftlichen Bereich, straf-
ten seine Voraussagen Liigen. Allerdings ist man
sich jetzt der Tatsache bewusst, dass auf loka-
ler Ebene, zum Beispiel in einem Tal in Afgha-
nistan oder einer bestimmten Sahelregion, die
Kombination von auflergewohnlichem Bevol-
kerungswachstum mit einem Mangel an land-
wirtschaftlichen Investitionen und technischen
Fortschritten dazu fiihrt, dass seine Prognosen
sich leider manchmal doch als richtig erweisen.
So ist im Niger und in anderen Sahellandern
eine verstirkte Landflucht zu beobachten und
eine zunehmende Abhéngigkeit von humaniti-
rer Hilfe, die sich noch weiter verschirfen kann.

Alle drei Jahre weist der Niger ein Getreidedefi-
zit von Giber 200.000 Tonnen auf. In extremen
Diirreperioden kann dieses Defizit leicht eine
Million Tonnen erreichen. Sicher wird dieser
Bedarf im Wesentlichen durch den regionalen
Handel mit den Nachbarldndern und die zustin-
dige Stelle fiir strategische Vorratshaltung und
nationale Eingriffsmdoglichkeiten, das heifdt die
Lebensmittelbehorde des Niger (OPVN), gedeckt.
Wenn jedoch die gesamte Subregion von der
Diirre betroffen ist, wie dies 1973 und 1984 weit-
gehend der Fall war, nimmt die Situation schnell
dramatische Ausmafle an. In einer ,,fast“ norma-
len Periode, in der eine moderate Diirre aufgetre-
ten ist, wie 2009 bis 2010, litten immer noch 2,3
Millionen Nigrer an Mangelernahrung.

In all diesen Regionen betreiben die Landwirte
eine Subsistenzlandwirtschaft, die flr viele
von ihnen jedoch nicht zur Deckung des eige-
nen Bedarfs reicht. Sie miissen ihre Ressourcen
erweitern, indem sie entweder in die grofien
Stiadte oder nach Nigeria oder Cote d’Ivoire
abwandern (,Exodus“), wo sie nicht immer
willkommen sind und viele keine Arbeit finden.
Schon die geringsten klimatischen Unregel-
méfRigkeiten verursachen Versorgungsengpésse
oder gar Hungersnote.

Nun aber fiihren regelmaflig wiederkehrende

Diirreperioden zu einer katastrophalen Verkettung
negativer Folgen. Zu den spektakuldren Ertrags-
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einbriichen durch Wassermangel kommen schon

fast regelmaflig Heuschreckenplagen auf Acker-
und Weideflachen, die Ausbreitung von Seuchen

bei den Viehherden, eine Inflation der Lebens-
mittelpreise (die sich vervierfachen oder verfiinf-
fachen konnen), eine Abnahme der Viehbesténde

und eine geringere Zahl erwerbstitiger Landwirte

und Viehziichter, eine stirkere Verschuldung,
eine Verschlechterung des Erndhrungszustands

und natiirlich eine wachsende Armut hinzu. Die

Verkettung dieser verschiedenen Faktoren fiihrt

dazu, dass die Auswirkungen einer starken Diirre

mehrere Jahre lang spiirbar sind. Unter diesen

Bedingungen ist es verstindlich, dass junge Leute

davon trdumen, ihr Land zu verlassen.

Angesichts der steigenden Abhangigkeit des Niger
von Einfuhren und Lebensmittelhilfen werden
bedeutende Anstrengungen unternommen, um
Bewisserungssysteme verschiedenster Art zu ent-
wickeln: grofe Bewésserungsperimeter, gemein-
schaftliche oder individuelle Kleinbewésserung
und bessere Nutzung des Oberflichenwassers.
Aber trotz dieser Bemithungen macht die Getrei-
deproduktion auf bewasserten Anbauflichen
weniger als zwei Prozent der gesamten Getrei-
deproduktion aus, und die Vorausberechnungen
zeigen, dass selbst dann, wenn alle bewisse-
rungsfahigen Fliachen des Landes bestellt wiirden,
d.h. etwa 330.000 Hektar, der Niger weiterhin
sehr stark (zu etwa 75 Prozent im Jahre 2050) von
einer extrem unsicheren regenbasierten Land-
wirtschaft abhiangig sein wird.

Ein hohes Bevolkerungswachstum
fithrt zu mehr Armut

Das Prinzip, dass sehr viele Kinder eine Wohl-
standsquelle sind, ist innerhalb lindlicher
Familien zweifellos richtig, da die verfiigbare
Arbeitskraft gesteigert wird, aber auf nationaler
Ebene trifft es nicht zu. Das liegt erstens daran,

< Orthoptera: Heuschreckenplagen
gehodren zu jenen Faktoren, die das
Landwirtschaften unter ohnehin
widrigen klimatischen Bedingungen
zusatzlich erschweren.

Migration

dass ein sehr starkes Bevolkerungswachstum das
Einkommenswachstum je Einwohner belastet.
Bei einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) von funf Prozent und einer Wachstumsrate
der Bevolkerung von 3,5 Prozent betrdgt das
effektive Wachstum des BIP je Einwohner nur
1,5 Prozent, und es wiirde folglich iiber fiinfund-
vierzig Jahre brauchen, um den Lebensstandard
pro Einwohner zu verdoppeln. Dieses Problem
wird auf dramatische Weise deutlich, wenn man
die Entwicklung des BIP je Einwohner im Niger
betrachtet. Dieses ist ndmlich seit der Unabhin-
gigkeit des Landes um ein Drittel gesunken und
so von 476 im Jahr 1960+ auf 297 US-Dollar im
Jahr 2014 zuriickgegangen, nachdem es im Zeit-
raum von 2002 bis 2010 auf einen Tiefpunkt von
ca. 260 US-Dollar gesunken war.

Ein zweiter Grund liegt im Budget, denn wenn
die Bevolkerung eines armen Landes, wie
beispielsweise im Fall des Niger, jedes Jahr um
750.000 Kinder zunimmt, wobei Kinder im
Kleinkind- oder im schulfahigen Alter bereits
die Hilfte der Bevolkerung ausmachen, wird die
Deckung des Bedarfs in den Bereichen Bildung,
Ausbildung und Gesundheit zu einer absolut
untragbaren finanziellen Belastung. So hat
der Niger in den vergangenen fiinfzehn Jahren
betrichtliche Anstrengungen im schulischen
Bereich unternommen. Die Einschulungsrate
stieg von 31 Prozent im Jahr 2000 auf fast
84 Prozent im Jahr 2014. Aber die Qualitat
dieser Schulbildung bleibt sehr unbefriedi-
gend, denn die durchschnittliche Schulzeit der
Kinder betrigt weniger als 1,4 Jahre, wahrend
mindestens fiinf Jahre notwendig sind, um Lesen,
Schreiben und Rechnen zu lernen.

Im Prinzip fithrt das Wachstum der potenziell
erwerbstitigen Bevolkerung (im Alter von 15 bis
64 Jahren) zum Auftreten eines als ,,demografi-
sche Dividende“ bezeichneten Phanomens, weil
sehr viele Altersgruppen, die ein hohes Arbeits-
kraftepotenzial darstellen, ins Erwachsenen-
alter kommen. Diese demografische Dividende
setzt allerdings voraus, dass der Anteil der unter
15-Jahrigen, die von den Erwerbstitigen abhin-
gig sind, abnimmt. Nun bleibt aber bei einer
hohen Geburtenrate die Anzahl der abhangigen
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Kinder ebenfalls sehr hoch, und es gibt sehr
wenige afrikanische Linder, die auf die Vorteile
dieser demografischen Dividende hoffen konnen,
wie John May vom Population Reference Bureau
und Hans Groth vom World Demographic & Ageing
Forum in ihrem im Friihjahr 2017 erscheinenden
Buch betonen.®

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die jun-
gen Menschen, die massenhaft auf den Arbeits-
markt drangen, auch wirklich einen anstindigen
Arbeitsplatz finden miissen, um von einer demo-
grafischen Dividende profitieren zu konnen. Dies
bleibt aber in Afrika aufgrund der Realititen auf
dem Arbeitsmarkt weitgehend eine Illusion.

Um auf den Fall des Niger zuriickzukommen:
Die Arbeitsplitze in der verarbeitenden Industrie
(wenn man den Bergbau- und Erddlsektor beiseite
lasst) machen nur 4.000 Stellen aus, wihrend
aktuell etwa 240.000 junge Ménner jahrlich auf

den Arbeitsmarkt drangen. Die jungen Genera-
tionen werden aufgrund der Landverknappung,
der Unfruchtbarkeit des Bodens und der man-
gelnden Rentabilitdt der Landwirtschaft aus den
landlichen Gebieten vertrieben. Aber es ist viel
wahrscheinlicher, dass sie sich in das Heer der
arbeitslosen Gelegenheitsarbeiter in den Slums
einreihen, als einen qualifizierten Arbeitsplatz zu
finden. Dies gilt auch fiir junge Leute in den Stad-
ten einschliefdlich Hochschulabsolventen.

Insgesamt kann man jetzt davon ausgehen, dass
der demografische Ubergang im subsaharischen
Afrika und ganz besonders in der Sahelzone
gerade eben begonnen hat und erst nach mehre-
ren Jahrzehnten abgeschlossen sein wird. Er wird
im Laufe der kommenden dreifdig Jahre zu einem
spektakuldren Anstieg der Bevolkerung und der
Zahl junger Menschen fiihren, der zu Lasten der
Verfligbarkeit von Nahrungsmitteln, der Verbes-
serung des Lebensstandards, der Sozialausgaben

Abb. 1: Bevélkerungsentwicklung in Europa und Westafrika (in Millionen)
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Westafrikanische Lander: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Céte d'lvoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, St. Helena, Togo.
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und vor allem zu Lasten der Beschaftigung gehen
wird. Es wird sich also sowohl in sehr landlichen
Gegenden als auch in den Megastadten eine
Masse unterbeschiftigter Menschen sammeln,
die keine Hoffnung auf sozialen Aufstieg hat und
zu einem guten Teil aus Hochschulabsolventen
besteht, die in ihren Erwartungen enttiduscht und
zu allen Abenteuern bereit sind.

Die Anzahl junger Afrikaner
ohne Ausbildung und Arbeit
wird weiter steigen und zu
sozialen Spannungen fiihren.

Bei einem Grofdteil der jungen Afrikaner in

den Stadten handelt es sich um Menschen, die

als ,,ni-ni-ni“ (weder-noch-noch) bezeichnet
werden, d.h. sie haben weder eine Arbeit noch

sind sie auf Arbeitssuche noch sind sie in Ausbil-
dung. Diese jungen Leute, von denen viele in den

Tag hineinleben, sind von ihren Eltern abhingig

oder geraten auf die schiefe Bahn und leben von

Diebstihlen. An dieser Stelle muss man darauf
hinweisen, dass das gleiche Phdnomen zu einem

sehr erheblichen Teil die wachsenden Spannungen

in den Landern des Nahen und Mittleren Ostens

erklirt, die zum beriihmten arabischen Friihling
und zu den Katastrophen gefiihrt haben, die wir
aus Syrien, dem Irak und dem Jemen kennen.
Folglich werden die kommenden Jahrzehnte im

subsaharischen Afrika, so wie vom Autor bereits

in einer fritheren Veroffentlichung dargestellt®,
offensichtlich Jahrzehnte voller Gefahren sein.

Die demografische Entwicklung
im Niger und der Sahelzone kann
ganz Westafrika destabilisieren

Wie kann ein Binnenstaat wie der Niger mit sehr
geringem landwirtschaftlichem Potenzial, der
mit betriachtlichen klimatischen Widrigkeiten
konfrontiert ist und eine unzureichend gebil-
dete Bevolkerung aufweist, hoffen, in 35 Jahren
60 oder 80 Millionen Einwohnern auf seinem
Gebiet ein normales Leben zu ermdglichen? Und
wie kann die Gruppe der vier Linder, die den

Migration

Kern der frankophonen Sahelzone bilden, deren
Bevolkerung von 67 Millionen im Jahr 2015 auf
120 oder 132 Millionen im Jahr 2035 und dann
auf 170 bis 210 Millionen im Jahr 2050 anstei-
gen wird, hoffen, eine Verdoppelung und dann
eine Verdreifachung ihrer Bevolkerung in so
kurzer Zeit zu bewiltigen, angesichts der Tatsa-
che, dass eben diese Bevolkerung, selbst wenn
sofort erhebliche Anstrengungen im Bereich der
Geburtenregelung unternommen wiirden, auch
nach 2100 noch weiter anwachsen wird?

Es ist schwer zu glauben, dass dieses irrsinnige
Bevolkerungswachstum in einer Region, die mit
so vielen Benachteiligungen und Bedrohungen
konfrontiert ist, keine dramatischen Folgen
haben wird. Diese konnen in Form grofSer regio-
naler Hungersnéte auftreten - in einem Kontext,
in dem selbst Lebensmittel- und humanitare
Hilfen im Falle einer Missernte infolge einer
Klimakatastrophe kaum noch etwas bewirken
werden. Man kann namlich nicht davon ausge-
hen, durch Lebensmittelhilfen 30 oder 50 Mil-
lionen Menschen ernidhren zu konnen. Griinde
hierfiir sind, dass die notwendigen Getreide-
mengen nicht rechtzeitig zur Verfiigung stehen
wiirden, die Mobilisierung der Mittel ebenfalls
zuviel Zeit in Anspruch nehmen wiirde und unter
Umstdnden gar nicht moglich ware. Ferner ist
anzufiihren, dass die Logistiksysteme ohnehin
nicht in der Lage wiren, die Hilfen weiterzube-
fordern, selbst wenn es wie durch ein Wunder
gelinge, die ersten beiden Probleme zu l6sen.
Eigentlich ist die humanitdre Hilfe schon bei
einer sehr schweren Diirre weitgehend machtlos,
da diese sich regional auswirkt und der interre-
gionale Handel nicht in der Lage ist, die lokalen
Defizite zu beseitigen.

Haufig wird vergessen, dass - historisch betrach-
tet - Phinomene von Uberbevélkerung schon
zur Vernichtung ganzer Zivilisationen gefiihrt
haben. In dem bemerkenswerten Werk von
Jared Diamond” mit dem Titel ,,Collapse: How
Societies Choose to Fail or to Succeed” gibt es
zahlreiche Beispiele fiir Gesellschaften, die
selbstverursachte Umweltkrisen nicht iiberlebt
haben. Man vergisst haufig auch die dramati-
schen Hungersnote, die Millionen von Menschen
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Fluchtursachen: Jetzt schon absehbare Hungersnote wiirden massive Migrationsbewegungen - vor allem

innerhalb Afrikas - ausldsen.

das Leben gekostet haben. Ohne auf die grofden
Hungersnote des 20. Jahrhunderts in der Ukraine
und in China einzugehen, die das Ergebnis einer
willkiirlichen oder abwegigen Politik waren, ist
hier der Fall Irlands sehr aufschlussreich: Etwa
eine Million Menschen verhungerten dort
zwischen 1846 und 1851, als die Kartoffelfaule
zu mehreren aufeinander folgenden Kartoffel-
missernten flihrte, nachdem die Bevolkerung
in vierzig Jahren von vier auf neun Millionen
Einwohner angewachsen war. Diese Hungersnot
verursachte eine massenhafte Auswanderung in
die Vereinigten Staaten.

Dieses Drama historischen Ausmafdes wird
mit grofler Wahrscheinlichkeit tatsachlich
im Sahel eintreten, noch lange bevor sich
die Bevolkerung bis zum Jahr 2050 verdrei-
facht haben wird! Der Abschlussbericht der
multidisziplindren Konferenz, die 2013 von der
Universitat Berkeley und der OASIS-Initiative
zur Sahelkrise organisiert wurde, unterstreicht,
dass ,man leider nur zu der Schlussfolgerung
kommen kann, dass das Bevolkerungswachstum
in einem Kontext des Klimawandels schnell
die Nahrungsmittelerzeugungskapazitiaten
der Region iiberschreiten wird“.® Die ersten
Hungersnote, auch geringeren Ausmafles,
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wiirden massive Migrationsstrome in die Kiis-
tenldnder und nach Europa auslosen. Nun aber
diirfte der aulergewohnliche Charakter dieser
Migration, die trotz allem nichts anderes als ein
natiirliches ,Ventil“ darstellen wiirde, fremden-
feindliche Reaktionen unbekannten Ausmaf3es
auslosen und, wie das in der Vergangenheit
schon mehrfach vorgekommen ist, zu massiven
Ausweisungen und zahlreichen Unruhen fiihren.
Diejenigen von 2010 bis 2011 in Céte d’Ivoire
und in Libyen haben zur Riickkehr von 210.000
Nigrern in die Heimat gefiihrt, was viele Span-
nungen zur Folge hatte.

Migration

Am wahrscheinlichsten ist allerdings, dass -
noch bevor solche Hungersnote ausbrechen -
die Verelendung des lindlichen Raums und die
Hoffnungslosigkeit der jungen Menschen dem
Dschihadismus den Boden bereiten. Denn die
Bedrohungen zeichnen sich auf allen Seiten
ab. Zwischen Boko Haram im Stidosten, dem
verwiisteten Libyen im Norden und den nach wie
vor instabilen zentralen und nordlichen Teilen
Malis wird sich die Unsicherheit mit grofier
Wabhrscheinlichkeit so weit ausbreiten, dass das
wirtschaftliche Leben gelahmt wird. Durch das
Desaster im Nordosten Nigerias wird uns auf-
schlussreich vor Augen gefiihrt, wie die Wirt-
schaftstatigkeit durch den Aufstand von Boko
Haram geldhmt worden ist und sich eine humani-
tére Katastrophe abzeichnet. Die im Sahel weiter
zunehmende Unsicherheit diirfte wohl auf Cote
d’Ivoire, Kamerun, Senegal und Nigeria iibergrei-
fen, dessen Fragilitit unterschatzt wird. In jedem
Fall stellen wir fest, dass die ungehemmte Fort-
setzung der aktuellen demografischen Entwick-
lung im Sahel nicht zu bewiltigen ist.

Nochist die besorgniserregende
Entwicklung nicht unumkehrbar

Auch wenn die Situation und die aktuelle
Entwicklung im Sahel duferst beunruhigend sind,
konnen geeignete politische Mafdnahmen die
negativen Auswirkungen dieses aufdergewohn-
lichen Bevolkerungswachstums lindern und so
mindestens dazu beitragen, Zeit zu gewinnen.

Geeignete Maffnahmen im Bereich der Agrar-
politik und der Entwicklung des landlichen
Raums konnen die Landflucht sehr wohl brem-
sen und fiir eine gewisse Zeit ein echtes nach-
haltiges Wachstum des liandlichen Raums
in Gang setzen. René Billaz, wissenschaft-
licher Leiter des bekannten franzdsischen
Forschungsinstituts CIRAD und spiter Prasident
der Nichtregierungsorganisation Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF), hat vor Kurzem
ein bemerkenswertes Buch® veréffentlicht, das
seine sechzigjiahrige weltweite Erfahrung in
der Tropenagronomie und seine auflerordent-
liche Kenntnis der Landwirtschaft in der Sahel-
region zusammenfasst. Der Titel seines Werks
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»Faire du Sahel un pays de cocagne” (Wie aus
dem Sahel ein Schlaraffenland wird) macht die
Herausforderung deutlich. Obwohl die Mittel der
landwirtschaftlichen Forschung sehr bescheiden
sind, wire es durch systematische Anwendung
des innerhalb eines halben Jahrhunderts im
Sahel gesammelten Wissens iiber Agrarokologie
technisch sehr wohl moglich, zumindest die
Folgen der derzeitigen Klimaerwarmung fiir die
Landwirtschaft zu verringern und die Ertrige im
landwirtschaftlichen Umfeld zu verdoppeln, und
das ganz ohne Einsatz von teuren chemischen
Diingemitteln und Pestiziden.

Die entsprechenden Mafinahmen reichen
vom Schutz und der Wiederherstellung der
Bodenfruchtbarkeit bis zur Kontrolle des

Regenwasserkreislaufs. Dabei werden kleine
Anpassungen vorausgesetzt, eine besondere
Bodenbearbeitung, die Einfiihrung einer leich-
ten Mechanisierung unter Einsatz von Zugtieren
und die Verwendung von Biopestiziden. Aber
auf all diese Mafinahmen sollte auch die Bereit-
stellung der Solarstrom-Versorgung im lind-
lichen Raum folgen, die fiir die Entwicklung
des Handwerks unentbehrlich ist, und natiirlich
die Beseitigung des Analphabetentums. Das
Problem dabei ist der Sprung von der Mikro- auf
die Makroebene - von Pilotprojekten, die an
einem Dutzend dorflicher Gebiete zeigen, was
machbar ist, auf die Makroebene mit Millionen
von Begiinstigten. Die Anwendung dieser Grund-
satze setzt in der Tat bedeutende Investitionen
und die konkrete Umsetzung umfassender

¥
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Empowerment: Programme zur Geburtenkontrolle kdnnten nicht nur das Bevolkerungswachstum bremsen,
sondern auch einen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen leisten.
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Entwicklungsprogramme fiir den landlichen
Raum voraus, und dies in einem Kontext, in
dem die lokalen Budgets nur minimale Betrige
fiir die landliche Entwicklung vorsehen (weniger
als acht bis zehn Prozent der Budgets, obwohl 80
Prozent der Bevolkerung in ldndlichen Gebieten
lebt). Zudem hat sich die internationale Hilfe in
skandaloser Weise aus diesem Sektor zurtickge-
zogen, der weniger als vier bis acht Prozent ihrer
Ressourcen ausmacht.

Ein paar Zahlen veranschaulichen dieses enorme
Gefille zwischen dem aktuellen Stand und dem
bestehenden Bedarf. Burkina Faso briauchte
250.000 sogenannte Kassines, das sind sehr
leichte Pfliige, die von Eseln gezogen werden.
Die lokale Produktionskapazitit liegt bei 400
Stiick pro Jahr. Im Niger haben 0,2 Prozent der
Landbevolkerung Zugang zu Stromversorgung.
Schlief8lich sind dort 90 Prozent der Bauern
Analphabeten (95 Prozent der Frauen auf dem
Land).

Zeit zu gewinnen bedeutet allerdings nicht,
dass man den Kampf auch gewinnen wird. Es
ist deshalb jetzt auch dringend notwendig, die
Frage der Geburtenrate zu kliren. Nun neigt
man aber in diesem kulturell, religios und ideo-
logisch aufderordentlich heiklen Bereich nach wie
vor zu der Hoffnung, dass dieses Problem sich
letzten Endes mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung durch Bildung und Verbreitung moderner
Verhiitungsmittel ,,spontan® 16sen lasst.

Dieser Ansatz, der sich auf wirtschaftliche
Entwicklung und Bildung stiitzt, war in Europa,
in Nordamerika und in Russland erfolgreich;
aber in diesen Lindern hat sich der demografi-
sche Ubergang iiber rund hundert Jahre erstreckt,
und das natiirliche Wachstum ist nicht tiber
maximal ein Prozent pro Jahr hinausgegangen.
In Lateinamerika, in Asien, wo der Nobelpreis-
trager Gunnar Myrdal in einem viel beachteten
Werk™© vor fast einem halben Jahrhundert dra-
matische Hungersndte vorausgesagt hat, waren
die natiirlichen Wachstumsraten von iiber
zwei Prozent pro Jahr von kurzer Dauer. In wie
vielen Jahrzehnten kann man im subsaharischen
Afrika und insbesondere in der Sahelzone, wo

Migration

das Bevolkerungswachstum seit 1960 tber drei

Prozent pro Jahr liegt, nach verniinftigem Ermes-
sen Bevolkerungswachstumsraten von etwa

einem Prozent pro Jahr erwarten, wie dies heute

in Asien und Lateinamerika der Fall ist?

Geburtenkontrolle ist unumginglich,
aber ist sie auch politisch moglich?

Die Situation im Sahel ist in der jlingeren
Geschichte einzigartig. Das Beschéftigungspro-
blem sowohl auf dem Land als auch in der Stadt,
das schon jetzt sehr beunruhigend ist, wird zu
einem der dringendsten Probleme werden,
mit denen sich die Regierungen der Sahelldn-
der wird auseinandersetzen miissen. In einem
solchen Kontext haben eben diese Regierungen
die historische Verantwortung, Haltungen zu
vertreten, die von denen der religiosen Autori-
taten abweichen, und diese der Kultur und den
vorherrschenden Vorstellungen entgegenzu-
setzen, um so schnell wie moglich umfassende
Geburtenregelungsprogramme auf den Weg zu
bringen.

Ist die Einfiihrung solcher Programme moglich?
Technisch bestimmt, denn wir haben genii-
gend Beispiele fiir Erfolge (und aufschluss-
reiche Misserfolge) derartiger Programme in
anderen Regionen der Welt, um in der Lage zu
sein, die Entwicklung und Einfithrung globaler
Programme zu fordern, die eine bessere Steu-
erung der Geburtenrate ermdglichen. Solche
Programme sollten gewiss behutsam und unter
Beachtung der Kultur des Landes durchgefiihrt
werden. Die Kosten wiirden in einem durchaus
vertretbaren Rahmen liegen und sich bei einem
Land wie dem Niger in der Grofdenordnung
von sechs bis 35 US-Dollar pro Familie und Jahr
bewegen, je nach Art und Ziel der jeweiligen
Ausgaben.

Aber ist es auch politisch moglich? Werden sich
die Regierungen gegen die herrschende Meinung
und gegen die religiosen Autorititen stellen,
und das in einem Umfeld, in dem bewaffnete
Oppositionsgruppen es zu einem politischen
Argument umfunktionieren werden, was desta-
bilisierende Auswirkungen haben kann? Sind
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die internationalen Geber, die diese Themen
schon immer tunlichst vermieden haben, jetzt
bereit, aus ihrer Routine auszubrechen, um die
Anstrengungen dieser Regierungen zu unterstiit-
zen? Sind sie bereit, den Verboten der religiosen
Rechten in den USA zu trotzen, die einen erheb-
lichen Einfluss haben? Notig wire hier eine sehr
ehrgeizige Kampagne, um zahlreiche einfluss-
reiche Partner, angefangen von der katholischen
Kirche bis hin zur religiosen republikanischen
Rechten in den USA, zu liberzeugen, zumindest
auf diesem Gebiet Neutralitit zu wahren.

Werden sorgfiltig durchdachte Strategien, die
in gut organisierten Lindern wie dem Iran funk-
tioniert haben (wo die Fertilitdtsrate von sechs
Kindern pro Frau im Jahr 1986 auf 3,5 Kinder im
Jahr 1994, also in weniger als zehn Jahren, erheb-
lich gesunken ist), schliefllich auch in Landern
wie dem Niger funktionieren, wo die Infrastruk-
tur sehr unzureichend ist und Institutionen oft
versagen? Auf diese Fragen gibt es bisher keine
Antwort, obwohl eine solche fiir die Zukunft des
Kontinents von entscheidender Bedeutung wire.

Serge Michailof, Ph.D., ist Associate Researcher am
franzésischen Institut fiir Internationale und Strategi-
sche Beziehungen (IRIS) sowie ehemaliger Geschéfts-
fUhrer der franzosischen Entwicklungsagentur (AFD).
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Serge Michailof hat 2015 unter dem Titel
Affricanistan - LAfrique en crise va-t-elle se retrouver
dans nos banlieues? im Verlag Fayard (Paris) ein
Buch veroffentlicht, das sich ausfiihrlich mit der
hier nur angerissenen Problematik beschaftigt.
Vgl. Landwirtschaftsministerium Niger 2013:
Stratégie de la petite irrigation au Niger.

Vgl. Potts, Malcom /Henderson, Courtney/Campbell,
Martha 2013: The Sahel, a Malthusian Challenge,
in: Environmental and Resource Economics, 55: 8.
Ausgedriickt in konstanten Dollar des Jahres 2005.
Vgl. May, John /Groth, Hans 2017: Africa’s
Population: In Search of a Demographic Dividend,
New York.

Vgl. Michailof, Serge 2010: Notre maison briile au
Sud, Paris.

Vgl. Diamond, Jared 2005: Collapse: How Societies
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Neue Migrationsrouter

Irreguldre Migration aus Westafrika sucht neue Wege

Thomas Volk
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Die Zahl der aus Senegal irregulédr ausgereisten Migranten
nimmt seit Jahren ab. Wahrend die Migrationsroute durch die
Sahara nach Libyen und von dort weiter iiber das Mittelmeer
nach Europa an Attraktivitat einbuifdt, erhalt eine fir stillgelegt
geglaubte Route tiber den Atlantik als Eintrittstor nach Europa
neuen Zulauf. Die europaische Grenzschutzagentur Frontex

erhalt grofdere Wichtigkeit.

Senegal ist ein sicherer Herkunftsstaat

Senegal gilt in Deutschland als sicherer Her-
kunftsstaat. Politische Verfolgung findet in dem
westafrikanischen Land nicht statt und Asylan-
triage von Senegalesen in Deutschland werden
demnach nahezu ausnahmslos abgelehnt. Die
Senegalesen, die ihr Land verlassen, tun dies seit
Jahren mehrheitlich aus wirtschaftlichen Griin-
den. Sie sind auf der Suche nach einem besseren
Leben fiir sich und ihre Familien. Die genaue
Zahl der irregulir ausgereisten Migranten aus
dem Senegal ist aufgrund der Personenfreizii-
gigkeit in Westafrika nur schwer zu beziffern.
Insgesamt geben die von der Internationalen
Organisation fiir Migration (IOM) verdffentlich-
ten Zahlen jedoch einen Uberblick dariiber, wie
viele Menschen irregulér {iber das Mittelmeer
nach Europa reisten. Bis Mitte August 2018 wur-
den demnach 63.142 Personen als Migranten
und Fliichtlinge registriert, die in Europa iiber
das Mittelmeer ankamen. Davon wurden 26.350
Personen in Spanien registriert, 2018 bisher das
Land in Europa mit den meisten registrierten
Migranten und Fliichtlingen. 1.527 Menschen
verloren nach Angaben der IOM im gleichen
Zeitraum im Mittelmeer ihr Leben.

Die veroffentlichten Zahlen bestitigen, dass
die Zahl der registrierten Migranten riicklaufig
ist - 2017 wurden im gleichen Zeitraum 119.137
Ankiinfte und 2016 sogar 266.423 von der IOM
registriert. Die wichtigsten Herkunftslander der
von IOM im Juli 2018 registrierten Migranten
und Fliichtlinge aus Subsahara-Afrika sind Erit-
rea (2.859 Personen), Sudan (1.595 Personen),
Nigeria (1.248 Personen), Cote d’Ivoire (1.040
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Personen), Mali (875 Personen) und Guinea
(809 Personen). Ein IOM-Sprecher macht dar-
auf aufmerksam, dass seit einigen Monaten ein
deutlicher Riickgang von Ausreisenden aus Sub-
sahara-Afrika Richtung Europa mit Ausgangs-
punkt Libyen zu verzeichnen sei.!

Offizielle Stellen betonen regelmafSig, dass dieser
Riickgang von Migranten aus Subsahara-Afrika
Richtung Libyen auch mit dem seit November
2017 in sozialen Netzwerken kursierenden und
von CNN veroéffentlichten Video zusammen-
hangen diirfte, wonach Migranten in Libyen
teilweise unter sklavendhnlichen Bedingungen
leben miissten.? Zahlreiche Gesprachspartner
in Gambia und Senegal bestitigen, dass die-
ses Video eine abschreckende Wirkung hatte.
Hinzu kommen Berichte {iber Erpressungen,
Vergewaltigungen, Folter und unmenschliche
Lebensverhiltnisse in libyschen Lagern sowie
das kriminelle Agieren skrupelloser Schlepper-
banden. Derartige Berichte werden auch in sene-
galesischen und gambischen Medien zunehmend
thematisiert. Auch in sozialen Netzwerken wer-
den sie tausendfach verbreitet. Dies zeigt: Die
Rolle der sozialen Medien bleibt wichtig und in
ihrer Wirkung vielfaltig.

Migration als Gemeinschaftsaufgabe

Viele Familien investieren ihr gesamtes Vermo-
gen in das Abenteuer einer irregularen Migration
und miissen ihrem an Schlepperbanden gerate-
nen Familienmitglied in Libyen anschliefdend
zusiatzliche Mittel tiberweisen, damit die Weiter-
reise iber das Mittelmeer iiberhaupt moglich ist.
Die viel zu teuren Preise fiir die von Schleppern
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in alten und iiberfiillten Booten organisierte
Uberfahrt treiben ganze Familien in den Ruin.
Viele der Boote schaffen es ohnehin nie nach
Europa - immer mehr von ihnen werden von
der libyschen Kiistenwache aufgehalten und an
die libyschen Kiiste zuriick gebracht, andere der
maroden Boote iiberstehen die Uberfahrt iiber
das Meer nicht.

Die Todeszahlen von irregulidren Migranten in
der Sahara und deren ungewisses Schicksal in
Libyen schrecken viele ab, die iiber eine irre-
guldre Migration auf dem Landweg bis nach
Nordafrika nachdachten. Die von IOM in Libyen
registrierten Migrantenzahlen belegen, dass
die Zahl der aus Senegal stammenden Migran-
ten seit Jahren riicklaufig ist. Durch die Bewe-
gungsfreiheit innerhalb der westafrikanischen
Wirtschaftsgemeinschaft CEDEAO/ECOWAS
kann bis Niger eine Fortbewegung unkontrol-
liert erfolgen. Libyen ist nicht Teil der CEDEAO/
ECOWAS, wobei die wenigsten Migranten tiber
offizielle Grenzen das Land betreten. Daher ist
die Nennung konkreter Zahlen irregular Ausrei-
sender praktisch unméglich, lediglich die Zahl
der Riickkehrer kann mittels der von IOM orga-
nisierten freiwilligen Riickfiihrungen beziffert
werden.

Zahl der Riickkehrer nach Gambia steigt

Einige der irreguldr Ausgewanderten entschei-
den sich in Libyen mithilfe der IOM dazu, in ihr
Ursprungsland zuriickzukehren. Nach Auskunft
der IOM in Gambia sind von Januar 2017 bis Juli
2018 3.500 Gambier in das Land freiwillig von
einer irreguldren Migration zuriickgekehrt - weit
mehr als von IOM urspriinglich erwartet. Fiir das
seit 2017 bestehende IOM-Biiro sah die Planung
der kommenden drei Jahre eine begleitete Riick-
fiihrung fiir 1.500 Personen vor. Die Zahl der
Riickfiihrungen ist somit bereits zur Hilfte der
Arbeitsplanung um mehr als das Doppelte ange-
stiegen. 98 Prozent der freiwilligen Riickkehrer
nach Gambia sind ménnlich, 90 Prozent jiinger
als 35 Jahre. 70 Prozent der zuriickgekehrten
Gambier reisten aus Libyen, ca. 20 Prozent aus
Niger zurtick.

Weitere Themen

Die IOM organisiert und bezahlt in solchen
Fillen die freiwillige Riickreise und bietet vor
Ort im Herkunftsland Beratungsleistungen zur
Lebensgestaltung an. In Gambia erhilt jeder
Riickkehrer von der IOM einmalig 65 Euro in bar
fiir den Transport vor Ort, nicht wenig in einem
Land dessen monatliches durchschnittliches
Einkommen unter 50 Euro liegt. Die Griinde fiir
eine Umkehr irreguldrer Migranten sind unter-
schiedlich: vielen geht das Geld zur Bezahlung
von Schleppern aus, andere sind traumatisiert
von den Erlebnissen der bisherigen Reise und
kehren erntichtert in ihr Herkunftsland zuriick.
Zu Hause missen sie mit einem herben Anse-
hensverlust rechnen. Sie gelten den Meisten als
Versager, die die Hoffnungen ihrer Familien auf
eine finanzielle Verbesserung ihrer Lebenssitua-
tion nicht erfiillen konnten.

Die Zahl der freiwilligen Riickkehrer aus Libyen
in Herkunftslander in Subsahara-Afrika korreliert
mit den geringer werden den Registrierungen
irreguldrer Migranten in Europa und lasst darauf
schliefden, dass die Migrationsroute durch die
Sahara an Bedeutung verliert. Neueste Berichte
deuten darauf hin, dass sich die irregulare Migra-
tion verlagert und neue Wege gen Europa gesucht
werden - dabei erhalt auch die irreguldre Aus-
reise mit Booten von der westafrikanischen Kiiste
iiber den Meeresweg erneute Bedeutung.

Megathema Migration positiv belegt

Migration war in Westafrika stets priasent und
erhilt bis heute im Senegal eine positive Kon-
notation. Prinzipiell wird in gesellschaftlichen
Debatten ein ,,Grundrecht auf Migration betont.
Die in Europa gefiihrte Migrationsdebatte - sei
es die Diskussion tiber die Einhaltung der Dub-
lin-Regeln oder tiber Seenotrettung — wird kri-
tisch betrachtet. Durch kiinstliche und kaum
zu bewachende Staatsgrenzen sowie familidre
Beziehungen iiber mehrere Linder hinweg, kann
die westafrikanische Migrationsphilosophie nur
wenig verwundern. Uber Jahrhunderte hinweg
bewegten sich Staimme frei in der Region und
wurden erst seit der Schaffung von Nationalstaa-
ten in ithrer Bewegungsfreiheit reglementiert. Die
15 Staaten umfassende CEDEAO/ECOWAS bietet
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ihren Staatsbiirgern theoretisch Bewegungsfrei-
heit. In der Realitat behindern allerdings korrupte

Zoll- und Grenzbeamte, sehr hohe Transportkos-
ten und die schlechte Infrastruktur eine solche

Idee. Die Frustration dariiber ist vor allem bei

jungen Menschen zu spiiren. Deren Reisedrang

gepaart mit einer grofden Unzufriedenheit iiber
herrschende Einschrankungen - auf dem Konti-
nent aber auch bzgl. der Visavergabe europiischer
Lander - birgt auch politische Sprengkraft.

Senegal: Vom Einwanderungs-
zum Auswanderungsland

Senegal ist in Westafrika traditionell auch ein
Einwanderungsland. Wahrend der zwei Jahr-
zehnte wiahrenden Diktatur in Gambia bis
Januar 2017 hielten sich zahlreiche Gambier in
ihrem Nachbarland auf. Auch Einwanderer aus
Mali und Guinea fiihren dazu, dass mindestens
300.000 Einwanderer im Senegal leben. Spa-
testens seit den 2000er Jahren entwickelte sich
Senegal jedoch auch zum Auswanderungsland.
Heute leben mindestens drei Millionen Senega-
lesen im Ausland. Deren Riickiiberweisungen
machen mit ca. zwei Milliarden Euro jahrlich
knapp 13 Prozent des senegalesischen Brutto-
inlandsproduktes aus und sind somit auch wirt-
schaftlich von zentraler Bedeutung. Nach Nigeria
und Ghana erhilt Senegal in Subsahara-Afrika
die hochsten Riickiiberweisungen - vor allem aus
Europa und Nordamerika, obschon 60 Prozent
der ausgewanderten Senegalesen in westafrika-
nischen Landern leben.

Einfluss der Diaspora steigt -
auch durch eigene Abgeordnete

Die politische Relevanz der senegalesischen
Diaspora ist seit der Parlamentswahl 2017 auch
in der Nationalversammlung abgebildet. Seitdem
sind unter den 165 Abgeordneten auch 15 direkt
in der Diaspora gewihlte Abgeordnete zu finden:
je sechs aus Europa und Subsahara-Afrika sowie
je ein Abgeordneter aus Nordafrika, Asien und
Amerika. Diese 15 Diaspora-Abgeordneten sollen
die politischen und wirtschaftlichen Interessen
der im Ausland lebenden Senegalesen in die
Gesetzgebungsprozesse und gesellschaftliche
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Auseinandersetzung miteinbringen. Die Dias-
pora gilt als 15. Region Senegals und wird
expressis verbis auch im 2014 von Staatsprisi-
dent Macky Sall vorgestellten Senegalesischen
Entwicklungsplan PSE hervorgehoben.

Neue alte Migrationsroute?

Im Sommer 2018 mehren sich Berichte, wonach
Migranten erneut mit Pirogen und anderen Boo-
ten liber das Meer aufbrechen. Ihr Ziel sind die
Kanarischen Inseln, 1.500 km vor der Kiiste
Westafrikas gelegenes spanisches Territorium
und somit Teil der Europdischen Union. 2006
kamen mehr als 31.000 irreguldre Migranten mit
Booten auf den Kanarischen Inseln an.

In den letzten Jahren ging die Zahl jedoch auf
nahezu Null zuriick. Der Grund hierfiir ist in ers-
ter Linie ein Erfolg von Frontex!

Die seit 2004 bestehende Europaische Agen-
tur fiir die Grenz- und Kiistenwache ist seit
Beginn der ,,Operation Hera II“ zur Uberwa-
chung der Kanarischen Inseln im August 2006
vor der Kiiste Senegals vertreten. Die operative
Arbeit wird von der spanischen Guardia Civil
vorgenommen, die mit zwei Schiffen, einem
Helikopter und spanischen Grenzschutzbeam-
ten im Senegal vertreten ist. Wie der spanische
Botschafter im Senegal, Alberto Virealla, betont,
funktioniere die Kooperation zwischen Senegal
und Spanien ,exzellent” und umfasse neben
einer engen Zusammenarbeit bei der Verhinde-
rung einer irreguldren Ausreise iiber das Meer
auch eine Abstimmung bei Fragen von Riickfiih-
rungen von Senegalesen aus Spanien.

Die personlichen Kontakte der spanischen Poli-
zisten mit ihren senegalesischen Kollegen und

die tagliche Zusammenarbeit hinter den Kulissen

erleichtert es den spanischen Behorden auch bei

im Senegal unpopuldren Themen wie der Riick-
fiihrung eigener Staatsbiirger erfolgreich zu

sein. Die Mission vor der senegalesischen Kiiste

wird drei Monate im Jahr von der EU und neun

Monate jahrlich von Spanien finanziert. Spanien

ist auch in der Entwicklungszusammenarbeit im

Senegal stark engagiert.
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So betont der spanische Botschafter in Dakar
etwa: ,,Das spanische Erfolgsrezept in Sachen
Migration ist, mit den Landern der Region auf
vielfaltige Weise zusammenzuarbeiten. Das heifdt:
Armut bekdmpfen, wirtschaftliche Entwicklung
und Handelsbeziehungen stirken, kulturellen
Austausch vertiefen. Wenn die Europdische
Union die Migration kontrollieren will, wird sie
nur dann erfolgreich sein, wenn auch die Her-
kunftslander etwas davon haben.“3 Der Erfolg
dieses spanischen Ansatzes von ,, Leistung gegen
Gegenleistung” ist erstaunlich, da sich der sene-
galesische Staatsprasident Macky Sall 2017 deut-
lich positionierte und klar formulierte, dass eine
Verkniipfung von Entwicklungszusammenarbeit
mit dem Thema Migration bzw. die Riickfiih-
rung irregulérer senegalesischer Migranten aus
européischen Landern fiir ihn nicht hinnehmbar
sei. Es gibt daher auch Spekulationen dariiber, ob
zwischen Spanien und Senegal weitere bilaterale
Abkommen geschlossen wurden, z. B. im Hinblick
auf bestimmte Quoten fiir eine Bleibeperspektive
senegalesischer Migranten in Spanien.

Kooperation und Verweigerung

Die Regierung in Dakar pendelt in ihrer Migrati-
onspolitik zwischen Kooperation und Verweige-
rung. In der Zusammenarbeit mit Frontex und

der spanischen Regierung zeigt sich die Regie-
rung Macky Salls sehr kooperativ und identi-
fiziert sich selbst mit einem funktionierenden

maritimen Grenzschutz. Die Frontex-Patrouil-
len sind stets von spanischen und senegalesi-
schen Polizisten besetzt. Der senegalesischen

Regierung scheint es bei dieser Kooperation

auch darum zu gehen, Todesfille vor der Kiiste

Senegals zu vermeiden und irreguldre Migranten

von dieser riskanten Ausreise abzubringen. Der
Druck der sehr aktiven senegalesischen Zivilge-
sellschaft ist diesbeziiglich nicht zu unterschat-
zen. Die hohe Zahl an Todesfillen auf dem Meer
wie in den 2000er Jahren wurde und wird nicht
unkritisch hingenommen. Allein die Prasenz

spanischer Kontrollboote und des Helikopters

wirken abschreckend. Der Einsatz von modernen

Radarsensoren, Nachtsichtgeriten und Infrarot-
kameras ist bekannt und wird in den (sozialen)

Medien thematisiert.

Migration

Auch die senegalesische Polizei hat inzwischen
eine Sondereinheit fiir irreguldre Migration.
Gemeinsam mit ihren spanischen Kollegen kon-
trollieren sie Fischerboote nach moglichen irre-
guldren Migranten. Wer im Verdacht steht, auf
die Kanarischen Inseln reisen zu wollen, wird
zurlick an die Kiiste gebracht. In den vergan-
genen Wochen wurden gescheiterte irregulire
Migranten von der senegalesischen Polizei regis-
triert, vernommen und in Untersuchungshaft
genommen.

Riickfiihrung ist im Senegal ein Tabuthema

Wihrend die senegalesischen Behorden bei der
Pravention einer irreguldren Migration kooperie-
ren, trifft bei der Riickfithrung von ausreisepflich-
tigen Staatsbiirgern aus Europa das Gegenteil
zu. Die senegalesische Regierung weigert sich-
anders als die gambische Regierung -, nicht
freiwillig zurlickkehrende Staatsbiirger aufzu-
nehmen. Zu grof$ ist der innenpolitische Druck,
einen nach vielen Strapazen und finanziellen
Aufwendungen nach Europa ausgereisten Biir-
ger wieder aufzunehmen, weil er dort nicht aner-
kannt wird. Auch die hohen Einnahmen durch
Riickiiberweisungen spielen dabei eine Rolle.
Macky Sall mochte im Vorwahljahr aufderdem
unbedingt vermeiden, als Handlanger Europas
betrachtet zu werden.

Senegalesen starten erneut mit Booten

Seit einigen Monaten haufen sich wieder die Ver-
suche, von Westafrika tiber das Meer Europa zu

erreichen. Dies diirfte auch mit den etablierten

europaischen Abkommen mit Staaten wie Niger
und Tschad zusammenhidngen. Da dort die

Grenzkontrollen zunehmen und die Situation

fiir Migranten in Libyen physisch und finanziell

immer unberechenbarer wird, suchen sich Migra-
tionswillige neue Wege Richtung Europa. Dabei
wird offensichtlich auch auf Routen zuriickgegrif-
fen, die seit Jahren als stillgelegt galten.

Nahezu wochentlich wird iiber solche Auswan-
derungsversuche berichtet. Mitte August wurden
in Dakar mehrere Dutzend Senegalesen daran
gehindert, als irreguldre Migranten iiber das
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Meer aufzubrechen. Unter den 33 Identifizierten
waren zwei Frauen. Das Boot war mit 51 Kanis-
tern mit je 60 Litern Kraftstoff sowie Sicken mit
Reis, Zucker und Zwiebeln befiillt. Da das Boot
mit Wasser volllief, kehrte es an die Kiiste in
Dakar zuriick. Bereits eine Woche zuvor berichte-
ten Medien in Gambia dariiber, dass 79 Migran-
ten von der gambischen Kiistenwache gerettet
worden seien. 58 der 79 registrierten Migranten
seien Senegalesen, die tibrigen 21 gambische
Staatsbiirger, so ein Sprecher der gambischen
Immigrationsbehorde. Auf dem Boot sei ein
Feuer ausgebrochen, weshalb Panik aufkam und
sieben Migranten iiber Bord sprangen.

Einschitzung

Die aktuelle Zunahme von Migranten, die eine
riskante Uberfahrt mit maroden und iiberfiillten
Booten vom Senegal auf die 1.500 km entfern-
ten Kanarischen Inseln wagen, offenbart, wie
schwierig eine effektive Einddmmung irregula-
rer Migrationsbewegungen ist. Erweist sich die
Durch- oder Ausreise aus bestimmten Liandern
schwierig, werden neue Routen gefunden. Prinzi-
piell aufhalten lassen sich Migrationswillige auch
durch abschreckende Bilder und Erfahrungsbe-
richte offensichtlich nicht.

Der gesellschaftliche und 6konomische Druck fiir
eine irreguldre Migration bleibt hoch. Der posi-
tive Bezug zur Migration in westafrikanischen
Gesellschaften erschwert zudem eine eftektive
Debatte iiber Risiken und die mangelnden Pers-
pektiven in Europa.

Die Prisenz von Frontex vor der Kiiste Senegals

zeigte und zeigt Wirkung. Die Zahl der irregu-
lar auf die Kanarischen Inseln ausgewanderten

Migranten aus Senegal konnte seit 2006 erheb-
lich reduziert werden. Ohne die Frontex-Priasenz

wiire die Zahl der Uberfahrten iiber das Meer und

der Todesfille sicherlich deutlich hoher. Die per-
sonelle und finanzielle Aufstockung fiir Frontex
ist daher richtig und lasst auch der Entwick-
lungszusammenarbeit eine grofiere Bedeutung
zukommen.
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Die Erfahrung mit Frontex zeigt auch wie sehr
Europa ein Teil der Losung der irreguldren Migra-
tionsproblematik sein kann.

Die Schaffung von Arbeitsplatzen und Perspekti-
ven vor Ort - vor allem fiir die junge Generation -
bleiben zentral, um Fluchtursachen wirksam

reduzieren zu konnen. Neben der Ausweitung

von legalen Migrationsmoglichkeiten, z.B. durch

Ausbildungspartnerschaften oder Hochschul-
kooperationen, bleibt es aufderdem wichtig, das

grofdtenteils falsche, da als Eldorado dargestellte,
Europabild in Afrika richtig zu stellen. Doch

selbst dann bleibt die Frage, ob in einem sozio-
kulturellen Kontext, in dem Migration prinzipiell

als etwas Positives angesehen wird und gar ein

»Menschenrecht auf Migration“ postuliert wird,
eine Einddmmung irreguldrer Migrationsbewe-
gungen tatsichlich moglich sein wird.

Thomas Volk ist Leiter des Auslandsbiiros Senegal
der Konrad-Adenauer-Stiftung.

1 IOM 2018: Mediterranean Migrant Arrivals Reach
63,142 in 2018; Deaths Reach 1,527, 17.08.2018, in:
https://bit.ly/2QPfIwh [16.01.2019].

2 CNN 2018: Migrants being sold as slaves, Video,
13.11.2017, in: http://cnn.it/2hsrFJe [16.01.2019].

3 Dugge, Marc 2017: Europas umstrittenes Engage-
ment im Senegal, Deutschlandfunk, 08.03.2017, in:
https://d1f.de/380805 [16.01.2019].
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Mauern gegen
Migration?

Uber gefiihlte Wahrheit in der US-amerikanischen
Migrationsdebatte und die Wirksamkeit
von Grenzschutzmafinahmen

Victoria Rietig / Christian Bilfinger
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Donald Trumps Plan, eine Mauer an der Grenze zwischen
Mexiko und den USA zu errichten, wirft ein Schlaglicht auf das
Thema Grenzschutz. Dieser Beitrag untersucht, wie wirksam
Mauern und Grenzschutz im Vergleich zur Ursachenbekamp-
fung unerwilinschte Migrationsstrome reduzieren, und analy-
siert, warum neue Migrationstrends in den USA und Mexiko
von der amerikanischen Debatte ignoriert werden.

1. Einleitung

»They’re bringing drugs. They’re bringing crime.
They’re rapists. And some, I assume, are good
people.“? Mit diesen Worten warnte der neue
US-amerikanische Prisident Donald Trump
schon wihrend des Wahlkampfes vor vermeint-
lich ungebremster illegaler Einwanderung aus
Mexiko. Diese Warnung ist dabei insofern ver-
wunderlich, als sich die illegale Migration in die
USA auf einem historischen Tiefstand befin-
det und bereits seit mehr als zehn Jahren mehr
Mexikaner von den USA nach Mexiko ziehen als
umgekehrt.?

Die Losung, die Donald Trump vorschldgt, mutet
nicht minder bizarr an: ,,I would build a great
wall, and nobody builds walls better than me,
believe me [...] I will build a great, great wall on
our southern border. And I will have Mexico pay
for that wall.“3 Lange Strecken der 3.000 Kilo-
meter langen US-mexikanischen Grenze sind
bereits von Grenzbefestigungen gesaumt, die
seit den 1990er Jahren Schritt fiir Schritt errichtet
worden sind - doch Migrationsexperten beurtei-
len deren Wirkung kritisch. Fiihrende mexika-
nische Politiker sind sich auflerdem einig, dass
Mexiko sich nicht am Mauerbau des Nachbarn
beteiligen wird.*

Trumps Zitate sind Ausdruck eines grundlegen-
den Trends: Der Migrationsdiskurs in den USA
wird zunehmend losgel6st von Fakten gefiihrt.
Der folgende Beitrag analysiert diesen Diskurs
und gibt Antwort auf drei Fragen: Erstens, wie
hat sich die Migrationsdynamik zwischen den
USA und Mexiko in den letzten Jahren verandert?
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Was sagt die Statistik? Zweitens, warum werden
grundlegende Migrationsfakten von der poli-
tischen Debatte in den USA ignoriert? Welche
Griinde erklaren dieses Phanomen? Drittens,
wie sinnvoll sind Losungsansitze, die in der
politischen Debatte aktuell in den USA (und
zunehmend in Deutschland) diskutiert werden?
Wie effektiv reduzieren Mauern und Grenzschutz
unerwiinschte Migration, verglichen mit Ursa-
chenbekampfung? Ziel des Artikels ist es, die
amerikanische Debatte zu durchleuchten, um
Parallelen zu Europa und Lehren fiir Deutschland
aufzuzeigen.

2. Neue Migrationsdynamik - weniger
Mexikaner, mehr Mittelamerikaner

Das althergebrachte Narrativ von mexikanischen
Einwanderern, die illegal in die USA kommen
und deren Anzahl stetig steigt, ist mittlerweile
iiberholt.

Mexikanische Migration im Abwirtstrend

Die illegale Migration aus Mexiko ist heute auf
einem historischen Tiefstand angelangt. Wurden
2005 noch mehr als eine Million undokumen-
tierte Mexikaner an der Grenze festgenommen,
waren es zehn Jahre spiter weniger als 200.000.°
Gleichzeitig kehren immer mehr Mexikaner
nach Jahren in den USA in ihre Heimat zuriick.
Mexikos Wanderungssaldo fiir die USA, d.h. die
Differenz zwischen Ein- und Auswanderung, ist
seit einigen Jahren sogar negativ. Zwischen 2009
und 2014 verlieflen eine Million Mexikaner die
USA, wahrend nur rund 870.000 einwanderten.®
Bereits seit 2013 sind China und Indien die
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Rasant: In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl illegaler Immigranten aus Mittelamerika verdoppelt.

Hauptherkunftslinder neuer Einwanderer in die
USA, wihrend Mexiko nur noch den dritten Platz
belegt. Nach Informationen des Census Bureaus
wanderten im Jahr 2013 rund 125.000 Mexikaner
in die USA ein, verglichen mit 147.000 Chinesen
und 129.000 Indern.”

Die Griinde fiir die geringere Zuwanderung
aus Mexiko sind vielfaltig. Die Rezession von
2008 in den USA bei gleichzeitig zunehmenden
Arbeitsmoglichkeiten in Mexiko spielt fiir Riick-
kehrer ebenso eine Rolle wie der Wunsch nach
Wiedervereinigung mit der Familie. Riicklaufige
Geburtenzahlen und eine alternde Gesellschaft
in Mexiko reduzieren zusitzlich die Zahl poten-
zieller neuer Auswanderer. Die Ausweitung
des US-Grenzschutzes und die Zunahme von
Abschiebungen wirken zusitzlich dampfend auf
die Migrationsmotivation.®

Migration

Trotz der geringeren Migrationsstrome (migrant
flows) der letzten Jahre ist die mexikanische
Diaspora (migrant stock) in den USA weiterhin
grof. Sie liegt seit einigen Jahren konstant bei
knapp zwolf Millionen und macht damit fast ein
Drittel aller in den USA lebenden Einwanderer
aus. Etwa die Halfte der mexikanischen Einwan-
derer, also rund sechs Millionen Menschen, lebt
irregular in den USA.

Diese beeindruckenden Statistiken sind das
Ergebnis jahrzehntelanger stetiger legaler und
illegaler Einwanderung. Uber das sogenannte
Bracero-Programm kamen seit 1942 viele
Mexikaner auf legalem Wege mit temporéren
Arbeitsvisa in die USA. Nach Beendigung des
Programms Mitte der 1960er Jahre hielten viele
mexikanische Gastarbeiter ihre engen Bezie-
hungen zu US-amerikanischen Arbeitgebern
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aufrecht und kamen weiterhin zum Arbeiten in
die USA, nur eben auf dem illegalen Weg. Legale
Migration aus Mexiko nahm ebenfalls zu, da die
Neufassung des US-Migrationsgesetzes von 1965
grofdziigige Regelungen zur Familienzusammen-
fithrung einfiihrte. Lebten in den 1970er Jahren
noch weniger als eine Million Mexikaner in den
USA, verdoppelte sich diese Zahl bis 1980 auf
2,3 Millionen und stieg danach exponentiell,
bis sie im Jahr 2010 schlieflich 11,7 Millionen
erreichte - ein Wert, auf dem sie seither mit leich-
ten Schwankungen verharrt.®

Mittelamerikanische Migration im Aufwdrtstrend

Wihrend immer weniger Mexikaner in die
USA ziehen, steigt jedoch die Zahl mittelame-
rikanischer Migranten stetig. Hundertausende
Menschen aus El Salvador, Guatemala und Hon-
duras, dem ,,Nordlichen Dreieck® Mittelameri-
kas, machen sich jahrlich Richtung USA auf und
durchwandern Mexiko als Transitmigranten.

Wie Abbildung 1 verdeutlicht, hat insbeson-
dere die illegale Migration aus Mittelamerika
zugenommen. Versuchten im Jahr 2006 etwa
110.000 mittelamerikanische Migranten illegal
die Grenze zu den USA zu iiberqueren, hatte
sich diese Zahl bis 2016 mehr als verdoppelt. In
Kombination mit dem starken Riickgang ille-
galer Migration aus Mexiko bedeutet dies, dass
der Anteil von Mittelamerikanern an illegalen
Grenziibertritten in diesem Zeitraum rasant
angestiegen ist, von zehn auf 54 Prozent. Dass
mittlerweile mehr Mittelamerikaner als Mexi-
kaner die Grenze zu iiberqueren versuchen, ist
umso beindruckender, wenn man in Betracht
zieht, dass die drei Linder zusammen nur etwa
30 Millionen Einwohner zihlen - und damit nur
ein Viertel der Bevolkerung Mexikos.

Migration aus dem Nordlichen Dreieck gen Nor-
den hat ebenfalls lange Tradition. Bereits seit
den 1970er Jahren zog es viele Mittelamerikaner
aus ihren Heimatldndern in Richtung USA, teils

Abb. 1: Grenzfestnahmen Mexikaner und Nicht-Mexikaner, 2006-2016

1.200.000 60%

1.000.000 — /\\// 50%

800.000 40%

600.000 30%

400.000 — 20%

200.000 I I I I — 10%
0 I I o

2006

- Mexikaner

2007 2008 2009 2010

Nicht-Mexikaner

2011 2012 2013 2014 2015 2016

e Anteil Nicht-Mexikaner an Gesamtzahl

Anmerkung: CBP schlisselt Festnahmen in ,Mexicans” und ,Other than Mexicans (OTMs)" auf, wobei der
Uberwiegende Anteil der OTMs Migranten des Nordlichen Dreiecks sind. Quelle: Eigene Darstellung nach
U.S. Customs and Border Protection (CBP) 2016, S.2-3, N. 4.
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aufgrund von Biirgerkriegen und politischen
Unruhen in ihrer Heimat, teils um in den USA zu
arbeiten oder um anderen dort lebenden Fami-
lienmitgliedern nachzufolgen.'© Die mittelame-
rikanische Diaspora in den USA wuchs so von
weniger als 200.000 im Jahr 1980 auf fast drei
Millionen im Jahr 2015 an (vgl. Abb. 2).

Heute ist die Region weiterhin fragil und von
einer Vielzahl von Problemen geplagt. Die Men-
schen leiden unter extrem hoher Gewalt und
Mordraten von zwischen 30 und 75 Morden
pro 100.000 Einwohner (in Deutschland liegt
die Rate bei unter einem Mord).** Armut und
Arbeitslosigkeit sind weit verbreitet und ein
Viertel aller Jugendlichen sind sogenannte
Ninis, die weder Arbeit haben noch eine Schule
besuchen.'? Massive Korruption verstérkt eine
wachsende soziale Ungleichheit und ohnehin
schwache staatliche Institutionen werden durch
den tiberwiltigenden Einfluss von Gangs noch
weiter ausgehohlt.

Schlagzeilen machte mittelamerikanische Migra-
tion in den USA vor allem im Jahr 2014, als mehr
als 68.000 unbegleitete minderjahrige Migran-
ten, also allein reisende Kinder ohne ihre Eltern
oder einen Sorgeberechtigten, an der Grenze
aufgegriffen wurden. Drei Viertel dieser Kinder
stammten aus El Salvador, Guatemala und Hon-
duras. Im Vergleich zum Vorjahr 2013 war ihre
Zahl sprunghaft von etwa 20.000 auf 50.000
gestiegen, wihrend die mexikanischer Kinder
weitgehend stabil geblieben war (vgl. Abb. 3).

Priasident Obama bezeichnete die Situation an
der Siidgrenze der USA als einen ,humaniti-
ren Notfall“. Trotz dieser Einschitzung und
einer Reihe von Aufklarungskampagnen und
Anti-Schmuggel-Initiativen beschriankte sich
die Reaktion der USA und Mexikos auf diese
Krise primar auf den Aufbau von mehr Grenz-
schutz. Mexikos Prasident Enrique Pefia Nieto
lancierte im Sommer 2014 den sogenannten
Plan Frontera Sur (Plan Siidliche Grenze), ein
ausgedehntes Grenzschutzprogramm an der

Abb. 2: Migranten aus Zentralamerika in den USA, nach Geburtsland, 1960-2015
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Abb. 3: Unbegleitete minderjihrige Migranten an der US-Grenze, nach Herkunftsland, 2010-2016
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Siidgrenze Mexikos zu Guatemala, infolgedes-
sen die Zahl der Festnahmen und Abschiebungen
mittelamerikanischer Migranten aus Mexiko in
die Hohe schossen.*® Mexikos Migrationsagentur
INM (Instituto Nacional de Migracién) schob im
Jahr 2015 mehr als 175.000 Migranten ins Nord-
liche Dreieck ab - zwei Drittel mehr als noch im
Vorjahr.#

In Folge dieser Mafinahmen sank im Jahr 2015
die Zahl mittelamerikanischer Kinder, die die
US-Grenze erreichten - allerdings nur kurzfristig.
Im Jahr 2016 stieg sie wieder auf 47.000 an, nur
geringfiigig weniger als im Krisenjahr 2014. Fiir
viele Beobachter war diese Entwicklung keine
Uberraschung, denn die Ursachen der Kinder-
migration aus Mittelamerika - Gewalt, Armut,
Familienbande in den USA und ein ausgekliigel-
tes Angebot von Schmugglern - sind nach wie vor
unverandert. Es ist daher wahrscheinlich, dass
mittelamerikanische Kinder und Erwachsene
trotz Abschreckungsmaf$nahmen und steigen-
der Investitionen in den Grenzschutz auch in
den kommenden Jahren versuchen werden, ihre
Heimatliander in Richtung Norden zu verlassen.
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3. ,Gefiihlte Wahrheit“ und politisches
Kalkiil: Warum der politische

Diskurs in den USA grundlegende
Migrationsfakten ignoriert

Plakativ gesagt ist illegale Migration von Mexiko

in die USA ein alter Hut. Die hier beschrie-
bene Datenlage - sinkende mexikanische und

zeitgleich wachsende mittelamerikanische

Migration - ist klar. Sie wird von der momentanen

oftentlichen und politischen Debatte in den USA
jedoch weitgehend ignoriert.'> Donald Trumps

Behauptung, eine Mauer gegen illegale Migration

aus Mexiko bauen zu miissen, verkennt die Tat-
sache, dass illegale Migration an der Stidgrenze

der USA im Jahr 2015 auf einem 40-Jahres-Tief
angelangt ist.*¢

Was erklart diese Ignoranz grundlegender Migra-
tionsfakten im politischen Diskurs in den USA?
Vier Faktoren tragen zu dieser Entwicklung bei:

Erstens ist die lokale Wahrnehmung von Migra-

tion, die ,gefiihlte Migration, unabhingig
von Statistiken und der tatsiachlichen Zahl von
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Migranten. Menschen erleben Immigration nicht
auf Bundesebene, sondern lokal, an konkreten

Beispielen, wie der ethnischen Zusammenset-
zung der Schule ihrer Kinder oder am taglichen

Stralenbild in ihren Gemeinden oder Stadten. So

kann die subjektiv wahrgenommene Migrations-
situation eines Landes grundverschieden sein, je

nachdem ob jemand in der Stadt oder auf dem

Land lebt oder ob die Nachbarschaft ethnisch

divers wie in New York City oder homogen wie

in Salt Lake City ist.

Zweitens ist weniger die Anzahl von Migran-
ten, sondern eher die Geschwindigkeit, mit der
Migranten die Demografie eines Ortes veridn-
dern, entscheidend bei der Wahrnehmung von
Migration. Immer mehr Einwanderer in den
USA lassen sich nicht mehr nur in den traditio-
nellen Einwandererstaaten Kalifornien, Texas
und New Mexiko nieder, sondern auch in Regi-
onen, in denen Einheimische bisher nur wenig
Erfahrung mit Einwanderern gemacht haben.
So stieg beispielsweise der Anteil von Migranten
zwischen 2000 und 2012 in South Carolina um
87 Prozent, in Alabama um 83 Prozent und in
Tennessee um 77 Prozent.'” Je schneller sich die
Demografie eines Ortes durch Migration dndert,
umso eher reagieren Menschen mit Skepsis auf
Migration. Parallelen gibt es auch in Europa.
Die Brexitabstimmung vor einigen Monaten
zeigte, dass Wahler in Gegenden, in denen viele
Migranten lebten, eher fiir den Verbleib in der EU
(und die damit einhergehende Freiziigigkeit von
EU-Migranten) stimmten, wohingegen Wahler in
Gegenden, in denen sich die Bevolkerung in den
letzten Jahren besonders schnell durch Migration
verdndert hatte, eher gegen den EU-Verbleib aus-
sprachen.'® Angst vor Migration ist also eher da
verbreitet, wo die Zahl von Migranten sprung-
haft ansteigt; langsamer Wandel hingegen 16st
weniger Besorgnis aus.

Ein dritter Grund, warum US-Wihler sich trotz
historisch niedriger illegaler Einwanderung
weiterhin stark um dieses Thema sorgen, ist der
Gegensatz zwischen flows und stocks. Wie oben
erldutert, leben tiber elf Millionen Menschen
illegal in den USA, knapp sechs Millionen
davon Mexikaner. Auch wenn heute immer

Migration

weniger Mexikaner versuchen, illegal ins Land
zu kommen (flows), so sind die Gesamtzahlen
der bereits illegal im Land lebenden Mexika-
ner (stocks) doch so hoch, dass sie das altherge-
brachte Narrativ undokumentierter Mexikaner
weiter perpetuieren.

Viertens und letztens hat die Wahl von Donald
Trump gezeigt, dass es politisch opportun sein
kann, Fakten zu ignorieren. Trump und seine
Berater waren erfolgreich darin, das Thema ille-
gale Migration kunstlich ,,hochzukochen®, um
daraus politisches Kapital zu schlagen. Auch
hier sind die Parallelen zu Europa uniibersehbar.
Parolen gegen Migration und ausldnderfeindliche
Rhetorik sind ein grundlegendes Werkzeug vieler
(wenn auch nicht aller) populistischer Parteien
Europas.!® Populismus propagiert ein vereinfach-
tes Weltbild, in dem korrupte Eliten einerseits und
das ehrliche Volk andererseits einander feindlich
gegeniiberstehen und komplexe Probleme durch
einfache common sense-Losungen aus der Welt
geschafft werden konnen. In diesem Weltbild
stellen Migranten ideale Stindenbocke dar, da
sie sowohl als nicht dem Volk angehorig darge-
stellt als auch vermeintlich einfach aus dem Land
geschafft werden konnen - sei es durch Einreise-
sperren, Abschiebungen oder eben durch Mauern.

4. Die Zukunft: Losungsansitze zwischen
Mauerbau und Ursachenbekampfung

Migrationsdebatten in den USA, Deutschland
und anderen beliebten Zielldndern kreisen regel-
miflig um eine Kernfrage: Welche Losungs- und
Politikansatze sind sinnvoll und effektiv darin,
unerwiinschte oder illegale Migrationsstrome
zu unterbinden?

Zwei oftmals politisch entgegengesetzte
Lager und Philiosophien beantworten diese
Frage unterschiedlich. Verfechter ausge-
dehnter Grenzschutzmafinahmen inklusive
Mauerbau stehen oftmals im Streit mit Ver-
fechtern von Investitionen in Herkunftslan-
der und der Bekampfung von Migrations- und
Fluchtursachen. Welcher Ansatz dominiert in
den USA und was wissen wir liber die Effektivitat
dieser beiden Ansitze?
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Mauerbau und Grenzschutz in den USA

Grenzschutz hat in den USA seit den 1990er
Jahren und verstérkt seit 9/11 Konjunktur.2® Der
jahrliche Etat der Border Patrol verneunfachte
sich zwischen 1994 und 2015 von 400 Millio-
nen 1994 auf 3,7 Milliarden US-Dollar (vgl. Abb.
4).21 Die Anzahl der Grenzschutzbeamten stieg
im selben Zeitraum ebenfalls rasant, von etwa
4.000 auf mehr als 20.000.22 Die Gesamtaus-
gaben der USA fiir enforcement, also die Durch-
setzung von Migrationsgesetzen inklusive
Grenzschutzmaf$nahmen, wurden fiir das Jahr
2012 sogar auf etwa 18 Milliarden beziffert.??

Mit der Verstarkung des Grenz-
schutzes ist von jeher die
Hoffnung verbunden, illegale
Einwanderung eindimmen zu
konnen.

Diese riesigen Investitionen sind das Ergebnis
jahrzehntelanger Politiken, unterstiitzt von Repu-
blikanern wie Demokraten, die Grenzschutz als
primare Antwort aufillegale Einwanderungswel-
len ansahen. Seit Mitte der 1990er Jahre haben
die USA mehrere Mauern und Zidune entlang
der Grenze errichtet. Teils verlaufen diese durch
einwohnerreiche Stidte, teils durch menschen-
leeres Geldnde. Die Bauweise ist uneinheitlich -
teils stehen Betonmauern, teils Gitterzdune.
Gemeinsam ist allen Grenzbefestigungen ledig-
lich, dass sie nicht die gesamte Grenze abdecken,
sondern irgendwo entlang der Grenze enden.

Wie sinnvoll sind Mauern und Grenzschutz?

Mauerbau ist eine extreme Form von Grenzschutz,
aber Lander haben eine Vielzahl von Moglichkei-
ten, ihre Grenze zu schiitzen. Typische Grenz-
schutzmafinahmen umfassen Personenkontrollen
bei der Einreise und/oder im Umland der Landes-
grenze, die von Grenzbeamten oder mithilfe
elektronischer Gerate an Flughifen, Hiafen oder
anderen Grenziibergangen durchgefiihrt werden.
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Zunehmend kommen dabei technische Mittel wie
Kameras, Bodensensoren, Bewegungsmelder
oder Drohnen zum Einsatz.

Mauern und Grenzschutzmafinahmen wirken auf
zwei Ebenen: Sie konnen zum einen existierende
Migrationsstrome blockieren und zum ande-
ren abschreckend auf potenzielle zukiinftige
Migranten wirken, so dass sie - zumindest kurz-
fristig - zu einem Riickgang von Migrationszahlen
beitragen konnen. Beispiele fiir diese Dynamik
gibt es zuhauf. In den USA gingen parallel zu
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Totenkult: Mexikanische Traditionen wie der ,Dia de los Muertos” (Tag der Toten) werden schon langst auch in

den USA zelebriert.

den steigenden Grenzschutzinvestitionen in den

1990er Jahren die Festnahmen undokumentierter

Einwanderer an der Grenze zuriick (vgl. Abb. 4).
Und wihrend in Europa in den letzten Jahren

immer mehr Linder Grenzkontrollen einfiihr-
ten und Mauern entlang der Balkanroute bauten,
sanken die Zahlen neu ankommender Fliichtlinge

und Migranten in Deutschland.

Diese Beispiele suggerieren, dass Mauern
illegale Migration erfolgreich unterbinden

konnen - aber dem ist nicht unbedingt so. Eine

Migration

klare Einschatzung, wie effektiv Mauern und
Grenzschutz tatsichlich sind, wird durch drei
Faktoren erschwert: Erstens ist die Wirkung von
Mauern nicht eindeutig messbar. Selbst wenn
nach Mauerbau und Grenzschutzinvestitionen
illegale Migrationszahlen sinken (wie im Beispiel
der USA in den 1990er Jahren), konnen andere
Faktoren ebenfalls dazu beigetragen haben, wie
etwa eine wirtschaftliche Rezession (wie in den
USA 2008/09) oder verdnderte Lebensbedin-
gungen in Herkunftsldndern (wie in Mexiko in
den letzten Jahrzehnten). Auch die Einrichtung
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Abb. 4: Budget des Grenzschutzes und Grenzfestnahmen, 2000-2016 (in Tausenden)
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legaler Migrationswege z.B. durch temporire

Arbeits- oder Studentenvisa konnen illegale

Migrationszahlen eines Landes beeinflussen,
genauso wie sich veriandernde Grenzschutz-
regime anderer Lander derselben Region.
Zweitens ist ein grundlegendes Dilemma von
Grenzschutz, dass mehr Grenzbeamte mehr Fest-
nahmen durchfithren kénnen, selbst wenn die

Anzahl versuchter Grenziibertritte relativ kons-
tant bleibt. Daher konnen Investitionen in mehr
Grenzpersonal paradoxerweise sogar zum Ein-
druck von mehr statt weniger illegaler Migration

fithren, da mehr Festnahmen verzeichnet wer-
den. Drittens muss illegale Einwanderung nicht
an illegale Einreise gekoppelt sein. Wie die zahl-
reichen sogenannten visa overstays in den USA
zeigen, konnen Migranten legal ins Land ein-
reisen, etwa liber ein Touristen- oder befristetes

Arbeitsvisum, und nach dessen Ablauf weiter im

Land bleiben. Grenzschutz und Mauerbau haben

keinerlei Effekt auf diese Form der illegalen Ein-
wanderung.

Mauern und verstiarkte Grenzschutzmafinah-

men bringen zudem eine Reihe von Problemen
und unbeabsichtigten Nebeneffekten mit sich.
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Erstens konnen Mauern umgangen werden, v.a.
wenn sie wie im Falle der USA nur einen Teil
der Grenze abdecken. Mehr oder weniger kre-
ative Losungen reichen von Tunneln, Leitern
und Seilen bis hin zu Rampen, Katapulten und
Drohnen (z.B. beim Drogenschmuggel).

Zweitens macht mehr Grenzschutz Migration
gefihrlicher. Selbst wenn Mauern Migrations-
fliisse kurzfristig zu blockieren vermdogen, mit-
tel- und langfristig verlagern sie diese eher
anstatt sie zu reduzieren (displaced not decreased).
Grenzschutz verschiebt Migrationsrouten oft in
unwirtlicheres Terrain - im Falle der USA in die
Wiiste. Hier stieg die Anzahl der Todesfille von
jahrlich weniger als 100 Anfang der 1990er Jahre
auf fast 500 im Jahr 2005.2+

Eine dhnliche Dynamik ist in den letzten Jahren
auch im Mittelmeer zu beobachten. Obwohl im
Jahr 2016 wesentlich weniger Migranten ver-
suchten, das Mittelmeer zu iiberqueren, als zum
Hohepunkt der Migrationsstrome im Vorjahr
(etwa 360.000 im Jahr 2016, verglichen mit mehr
als einer Million im Jahr 2015), stieg die Zahl der
Todesopfer im selben Zeitraum von knapp 3.800
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auf iiber 5.000.25 Daten von UNHCR zeigen,
dass die etwa zehn Kilometer lange Seeroute von
der Tiirkei nach Griechenland, die Hauptroute
im Jahr 2015, wesentlich weniger Todesopfer
forderte als die wesentlich langere und gefdhr-
lichere Route von Libyen nach Italien, die im
Folgejahr verstirkt frequentiert wurde.

Mehr Grenzschutz kann aufSerdem dazu fithren,
dass Schlepper ihre Preise erhohen und ihr
Geschiftsmodell anpassen. Schatzungen zufolge
stieg der durchschnittliche Preis fiir Schlepper-
dienste von Mexiko in die USA von etwa 500
US-Dollar in den 1980er Jahren auf fast 2.500
US-Dollar Mitte der 2000er Jahre.?® Aufderdem
bieten Schlepper in Mittelamerika ihren Kunden
immer Ofter drei Grenziiberquerungsversuche
zum Preis von einem an. Wird ein Migrant gefasst
und ins Heimatland abgeschoben, hat er noch
zwei weitere Versuche ohne zusétzliche finanzielle
Kosten - ein Geschaftsmodell, das das sogenannte
Drehtiir-Problem (von Migration, Riickfithrung
und erneuter Migration) noch verstérkt.?”

Mauern zu bauen allein reicht
nicht aus, um des Problems
illegaler Migration Herr zu
werden.

Ein vierter Nebeneffekt von Grenzschutz ist, dass
zirkuldre Migration zu permanenter Migration
werden kann. Jahrzehntelang war mexikanische
Einwanderung von saisonaler und zirkuldrer
Arbeitsmigration geprigt gewesen, doch je
schwerer es wurde, die Grenze zu iiberqueren,
umso mehr lieflen sich Mexikaner und ihre
Familien dauerhaft in den USA nieder. Im Jahre
2014 lebten acht von zehn undokumentierten
mexikanischen Einwanderern bereits seit mehr
als zehn Jahren in den USA.28

Wie diese Analyse zeigt, konnen Mauern
und Grenzschutz also durchaus ein effektives
Symbol der Abschreckung sein, Migrationsfliisse
verlagern und dadurch zu kurzfristig verringerter
Migration beitragen - sie 16sen aber das Problem

Migration

illegaler Einwanderung nicht langfristig oder
vollstindig und bringen erhebliche Probleme und
unerwiinschte Nebeneffekte mit sich.

Wie sinnvoll ist die Bekdmpfung von
Migrations- und Fluchtursachen?

Auf der anderen Seite der Debatte steht
der Ansatz der Fluchtursachenbekimpfung.
In Anbetracht der Tatsache, dass viele Migran-
ten weltweit ihre Heimat nicht aus freien
Stiicken verlassen, sondern weil wirtschaftliche
Not, Krieg oder Biirgerkrieg sie dazu zwingen,
scheint die Bekampfung von Migrations- und
Fluchtursachen sowie die Entwicklungshilfe fiir
Herkunftsldnder eine logische Strategie zu sein,
um Migrationsfliisse zu reduzieren.

In der Tat ist Mexiko ein ausgezeichnetes Beispiel
fiir ein Land, in dem verbesserte wirtschaftliche
Bedingungen zu einem starken Auswanderungs-
rickgang beigetragen haben. Mexikos Brutto-
sozialprodukt (BIP) wuchs in den letzten zehn
Jahren um durchschnittlich 2,5 Prozent.2® Zwi-
schen 2001 und 2011 erhdhte sich der Anteil
der Mexikaner in der Mittelschicht um knapp
neun Prozentpunkte, d.h. mehr als zehn Millio-
nen Mexikaner stiegen in die Mittelklasse auf.3©
Im selben Zeitraum sank die jahrliche illegale
Migration aus Mexiko von 1,2 Millionen auf
290.000.3* Umfragen zeigen, dass Mexika-
ner zunehmend zufrieden mit ihrem Leben in
Mexiko sind; im Jahr 2015 befand ein Drittel der
befragten Mexikaner, das Leben in Mexiko sei
weder besser noch schlechter als in den USA -
ein Anstieg von zehn Prozentpunkten seit 2007.32

Stoppt Entwicklung von Herkunftslandern also
Migration? Nicht notwendigerweise. Dem Bei-
spiel Mexikos zum Trotz ist die Idee, dass die
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes auto-
matisch zu weniger Migration aus diesem Land
fuhrt, ein klassischer Migrationsmythos - weit
verbreitet, aber falsch. Studien zeigen, dass
fiir arme Lander mit niedrigem BIP (unterhalb
von ca. 6.000 bis 8.000 US-Dollar) sogar die
Faustregel gilt: Je reicher sie werden, desto mehr
Migration hat das zur Folge. Warum ist dies
so? Ein Grund fiir dieses Phianomen ist, dass
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Menschen mit mehr verfiigbarem Einkommen
es sich eher leisten konnen auszuwandern - denn
es sind oft nicht die Armsten der Armen, die
migrieren, sondern diejenigen, die in der Lage
sind, sich ein Startkapital und/oder Reise- und
eventuelle Schmuggelkosten anzusparen. Aufier-
dem sinkt mit dem Entwicklungsgrad eines Lan-
des seine Kindersterblichkeit, so dass der Pool
moglicher zuklinftiger Auswanderer steigt.3?

Dariiber hinaus sind Investitionen in die Ent-
wicklung eines Landes natiirlich nicht immer
erfolgreich, und selbst wenn sie erfolgreich sind,
stellt sich der Erfolg erst langfristig ein - ein klas-
sisches Dilemma von Entwicklungszusammenar-
beit. Die USA investieren seit Jahrzehnten in die
Entwicklung Mittelamerikas, doch tiefsitzende
Probleme wie Korruption, miserable Bildungs-
systeme, die Macht von Gangs und die extreme
Armut grofder Bevolkerungsteile fungieren nach
wie vor als starke Treiber von Migration. Inwie-
weit das neueste Entwicklungsprogramm Mittel-
amerikas, die Alliance for Prosperity, die 2014 im
Zuge der Kinderfliichtlingskrise von El Salvador,
Guatemala und Honduras vorgestellt wurde und
von den USA mit fast 750 Millionen US-Dollar
unterstiitzt wird, diese Muster durchbrechen
kann, ist noch nicht klar.3* Erfolge werden sich
jedoch in jedem Fall nur langfristig zeigen - und
stehen damit im Gegensatz zu den kurzfristigen
Erfolgen, die Politiker oft vorweisen miissen.

Ursachenbekampfung kann also unerwiinschte
Migrationsstrome reduzieren, aber sie wirkt
nur langfristig, langst nicht in jedem Fall, und
in besonders armen Lindern kann sie unter
Umstanden sogar Migration fordern.

5. Fazit: Weg vom Nullsummen-
spiel hin zur Kompromisslosung

Politische Debatten um die Extrempole herum
suggerieren (in den USA nicht anders als in
Deutschland), dass Grenzschutz und Ursachen-
bekampfung grundlegend verschiedene Her-
angehensweisen an Migrationsreduktion seien.
Einige Verfechter von Grenzschutz sehen Ursa-
chenbekdmpfung als ,,weiche“ Herangehens-
weise an, die wenig erfolgversprechend und

128

nicht dringlich ist, wahrend umgekehrt einige
Verfechter von Ursachenbekampfung argumen-
tieren, Grenzschutz sei unmoralisch und Mauern
seien ohnehin wirkungslos.

Die hier vorliegende Analyse zeigt, dass diese
Dichotomie nicht den Tatsachen entspricht.
Mauern und Grenzschutz konnen das Prob-
lem unerwiinschter Migrationsfllisse nur kurz-
fristig und teilweise losen; Investitionen in
Migrations- und Fluchtursachen hingegen nur
langfristig und teilweise. Echte Losungen sind
daher Politiken, die beide Ansitze miteinander
vereinen - Kompromisslosungen. Nachhaltige
Migrationspolitiken beinhalten sowohl Grenz-
schutzmafdnahmen als auch Ursachenbekamp-
fung und behandeln die beiden Konzepte nicht
als Nullsummenspiel, sondern als notwendige
Elemente effektiver Migrationspolitik.

Weder der beste Grenzschutz noch die beste
Ursachenbekampfung konnen unerwiinschte
Migrationsstrome vollstindig stoppen. Reife
Migrationspolitiken miissen deshalb in der Lage
sein, beide Ansitze abzuwagen und miteinander
zu verschmelzen.

Victoria Rietig ist Senior Migration Fellow beim
American Institute for Contemporary German Studies
(AICGS) an der Johns Hopkins University in
Washington, D.C.

Christian Bilfinger war bis Dezember 2018 Trainee
im Auslandsburo der Konrad-Adenauer-Stiftung in
Mexiko und ist seit Januar 2019 Referent fir Flicht-
lings- und Migrationspolitik der Stiftung.

1 Vgl. The Washington Post 2015: Full text: Donald
Trump announces a presidential bid, 16.06.2015, in:
http://wapo.st/THPABjR [13.04.2017].

2 Gonzalez-Barrera, Ana 2015: More Mexicans Leaving
Than Coming to the U.S.: Net Loss of 140,000 from
2009 to 2014; Family Reunification Top Reason for
Return, Pew Research Center, in: http://pewrsr.ch/
1PCjOVH [28.02.2017].

3 Vgl. The Washington Post 2015, N.1.

Auslandsinformationen 1/2019


http://wapo.st/1HPABjR
http://pewrsr.ch/1PCjOVH
http://pewrsr.ch/1PCjOVH

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Vgl. Sarukhan, Arturo, 2017: The U.S.-Mexico relati-
onship is dangerously on the edge, The Washington
Post, 31.01.2017, in: http://wapo.st/2jA61KE
[28.02.2017].

Vgl. U.S. Customs and Border Protection (CBP) 2016:
U.S. Border Patrol Apprehensions From Mexico and
Other Than Mexico (FY 2000-FY 2016), 14.10.2016,
S.2, in: http://bit.ly/2mY4MxH [28.02.2017].
Gonzalez-Barrera 2015, N.2.

Vgl. NBC News 2015: China, India Replace Mexico
As Top U.S. Immigrant Origin Nations, 04.05.2015,
in: http://nbcnews.to/11aMYHR [28.02.2017]; Zong,
Jie /Batalova, Jeanne 2016: Mexican Immigrants

in the United States, Migration Policy Institute,
17.03.2017, in: http://bit.ly/2nMRKI7 [28.02.2017].
Vgl. Passel, Jeffrey S./D’Vera, Cohn /Krogstad, Jens
Manuel / Gonzalez-Barrera, Ana 2014: As Growth
Stalls, Unauthorized Immigrant Population Becomes
More Settled, Pew Research Center, in: http://pewrsr.
ch/WbxNbo [28.02.2017].

Vgl. Zong /Batalova 2016, N.7.

Vgl. Rosenblum, Marc R. /Brick, Kate 2011: U.S.
Immigration Policy and Mexican/Central American
Migration Flows: Then and Now, Migration Policy
Institute, 08/2011, in: http://bit.ly/2nv4S3p
[28.02.2017].

Vgl. Weltbank 2017: Intentional Homicides (Per
100,000 People), in: http://data.worldbank.org/
indicator/VC.IHR.PSRC.P5 [28.02.2017].
Internationale Arbeitsorganisation 2013: Trabajo
decente y juventud en América Latina: Politi-

cas para la accion, in: http://bit.ly/2nPqOY7
[28.02.2017].

Vgl. Wilson, Christopher / Valenzuela, Pedro 2014:
Mexico’s Southern Border Strategy: Programa
Frontera Sur, Wilson Center, Mexico Institute,
11.07.2014, in: http://bit.ly/1qHO17S [28.02.2017].
Vgl. Dominguez Villegas, Rodrigo / Rietig, Victoria
2015: Migrants Deported from the United States
and Mexico to the Northern Triangle: A Statisti-

cal and Socioeconomic Profile, Migration Policy
Institute, in: http://bit.ly/2mySwIE [28.02.2017];
Berechnungen der Autorin, basierend auf Daten
des Mexikanischen Innenministeriums (SEGOB),
Abteilung Migrationspolitik, Statistische Bulletins
(Boletines Mensuales de Estadisticas Migratorias),
in: http://bit.ly/2nv4315 [10.02.2017].

Vgl. wbur 2016: Mexico Now Deports More Central
American Migrants Than The U.S., Interview,
15.04.2016, in: http://wbur.fm/1p4vchK [28.02.2017].
Vgl. CBP 2016: Nationwide Illegal Alien Apprehensions
Fiscal Years 1925-2016, in: http://bit.ly/2nLhPqu
[28.02.2017]; wbur 2016, ebd.

Vgl. Casselman, Ben 2014: Immigration Is Chan-
ging Much More Than the Immigration Debate,
FiveThirtyEight, 09.07.2014, in: http://53eig.ht/
11QMypK [28.02.2017].

Vgl. The Economist 2016, The immigration paradox:
Explaining the Brexit vote, 14.07.2016,

in: http://econ.st/2nLaoQO [28.02.2017].

Migration

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

Einige populistische Parteien in Stideuropa, wie etwa
Syriza in Griechenland oder Podemos in Spanien,
sprechen sich nicht explizit gegen Migration aus.
Vgl. Meissner, Doris / Kerwin, Donald M. / Chishti,
Muzaffar / Bergeron, Claire 2013: Immigration
Enforcement in the United States: The Rise of a
Formidable Machinery, Migration Policy Institute,
01/2013, in: http://bit.ly/2nemNta [28.02.2017].
Vgl. CBP 2016: Enacted Border Patrol Program
Budget by Fiscal Year, in: http://bit.ly/2nL863x
[28.02.2017].

Vgl. CBP 2016: United States Border Patrol Agent
Staffing by Fiscal Year, in: http://bit.ly/2nYKQMA
[28.02.2017].

Vgl. Meissner / Kerwin / Chishti / Bergeron 2013,
N.20.

Vgl. Massey, Douglas S. /Durand, Jorge / Pren,
Karen A. 2016: Why Border Enforcement Backfired,
American Journal of Sociology 121: 5, S.1557-1600,
DOI10.1086/684200, 03/2016, http://bit.ly/
2nLxF4m [10.02.2017].

Vgl. Hoher Fliichtlingskommissar der Vereinten
Nationen (UNHCR): Mediterranean Situation,
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
[10.02.2017].

Vgl. Rampell, Catherine 2009: Why Are Mexican
Smugglers’ Fees Still Rising?, The New York
Times, 18.05.20009, in: http://nyti.ms/2nLw]Jgn
[28.02.2017].

Vgl. Rietig, Victoria / Villegas, Rodrigo Dominguez
2015: Stopping the Revolving Door: Reception

and Reintegration Services for Central American
Deportees, Migration Policy Institute, 12/2015,

in: http://bit.ly/2mYdLyQ [28.02.2017].

Vgl. Passel, Jeffrey S./Cohn, D’Vera 2016: Overall
Number of U.S. Unauthorized Immigrants

Holds Steady Since 2009, Pew Research Center,
20.09.2016, in: http://pewrsr.ch/2d5UHuv
[28.02.2017].

Vgl. Weltbank, World Development Indicators, Data
Bank, in: http://bit.ly/2nerh2Y [10.02.2017].
Berechnungen der Autorin, basierend auf Gao,
George 2015: Latin America’s middle class grows,
but in some regions more than others, Pew Research
Center, in: http://pewrsr.ch/1CLrLTK [28.02.2017].
Vgl. CBP 2016, N.5.

Vgl. Krogstad, Jens Manuel 2016: 5 facts about
Mexico and immigration to the U.S., Pew Research
Center, 11.02.2016, in: http://pewrsr.ch/107gya3
[28.02.2017].

Fiir eine ausfiihrliche Diskussion siehe Clemens,
Michael 2014: Think Development in Poor
Countries Will Reduce Migration? The Numbers
Say Otherwise, Center for Global Development,
24.03.2014, in: http://bit.ly/2nk3jol [28.02.2017];
Clemens, Michael 2014: Does Development Re-
duce Migration?, Center for Global Development,
Working Paper 359, 18.03.2014, in: http://bit.ly/
2mYsOZ5 [28.02.2017].

Vgl. Alianza Para la Prosperidad del Triangulo del
Norte, in: http://plandelaalianza.org [10.02.2017].

129


http://bit.ly/2nemNta
http://bit.ly/2nL863x
http://bit.ly/2nYKQMA
http://bit.ly/2nLxF4m
http://bit.ly/2nLxF4m
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://nyti.ms/2nLwJgn
http://pewrsr.ch/2d5UHuv
http://bit.ly/2nerh2Y
http://pewrsr.ch/1CLrLTK
http://pewrsr.ch/1o7gya3
http://bit.ly/2nk3joI
http://bit.ly/2mYsOZ5
http://bit.ly/2mYsOZ5
http://plandelaalianza.org
http://wapo.st/2jA61kE
http://bit.ly/2mY4MxH
http://nbcnews.to/1IaMYHR
http://bit.ly/2nMRKI7
http://pewrsr.ch/WbxNbo
http://pewrsr.ch/WbxNbo
http://bit.ly/2nv4S3p
http://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5
http://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5
http://bit.ly/2nPqOY7
http://bit.ly/1qH017S
http://bit.ly/2mySwIE
http://bit.ly/2nv43I5
http://wbur.fm/1p4vchK
http://bit.ly/2nLhPqu
http://53eig.ht/1lQMypK
http://53eig.ht/1lQMypK
http://econ.st/2nLaoQ0

ISSN 0177-7521
35. Jahrgang
1)2019

KONRAD
A ADENAUER
m STIFTUNG

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Klingelhoferstrafde 23

10785 Berlin

Telefon (030) 269 96-33 83
Telefax (030) 269 96-53 383
www.auslandsinformationen.de
www.fb.com/internationalreports
Www. twitter.com/auslandsinfo
auslandsinformationen@kas.de

Herausgeber:
Dr. Gerhard Wahlers

Chefredakteur:
Sebastian Enskat

Redakteur:
Samuel Krug

Redaktion:

Thomas Birringer
Rabea Brauer

Dr. Peter Fischer-Bollin
Dr. Stefan Friedrich

Dr. Lars Hénsel

Frank Priess

Stefan Reith

Winfried Weck

Nils Wormer

Unter Mitwirkung von:
Christian Bilfinger, Stella Hunger, Sophie
Kriegel, Laura Kruse und Oday Uraiqat

Die vorliegende Sonderausgabe fasst bereits
erschienene Beitrige als Wiederabdrucke zusammen.
Erstveroffentlichungsquellen und -zeitpunkte sind
jeweils angegeben. Es wurden lediglich Format-
anpassungen und Korrektorate vorgenommen.
Gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.

Einzelheftpreis: 10 €. Im Abonnement
glinstiger. Fiir Schiiler und Studenten wird ein
Sonderrabatt gewéhrt. Fiir weitere Informa-
tionen und Bestellungen wenden Sie sich bitte
an: auslandsinformationen@kas.de

Bankverbindung:

Commerzbank Bonn

IBAN DE43 3804 0007 0103333100
BIC COBADEFFXXX

Das Copyright fiir die Ai-Beitrage liegt bei den
Auslandsinformationen (Ai).

Titelfoto:

Unser Titelfoto zeigt einen Migranten, der vor
der siidspanischen Kiiste von der Kiistenwache
aus dem Meer gerettet wird.

© Anton Meres, Reuters/© Thomas Ulrich,
EyeEm, Getty Images (Bildmontage).

Alle weiteren wie jeweils gekennzeichnet.

Gestaltung / Satz:
racken GmbH, Berlin


http://www.auslandsinformationen.de
https://twitter.com/auslandsinfo
mailto:auslandsinformationen%40kas.de?subject=
mailto:auslandsinformationen%40kas.de?subject=
http://www.racken.de




auslandsinformationen.de

* : 4
facgbook.com/lnternatlonalreports
« twitter.com/auslandsinfo

. ; '
: orulh. CX T o
N e ’ﬁ: ;



	Der Globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration
	Globale Fluchtbewegungen bewältigen
	Jenseits des Streits
	Ehrgeizige Pläne, schwierige Umsetzung
	Festung Europa?
	Zuwanderung als Überlebensprinzip
	Stand der Rückkehrpolitik in Deutschland
	Zerbrechliche Akzeptanz
	Die Rückkehr der Terror-Touristen
	Fluchtursachenbekämpfung in Subsahara-Afrika
	Vorprogrammierte Explosion?
	Neue Migrationsroute?
	Mauern gegen Migration?

